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A 1 Ganzheitliche Betrachtung des Gemeindegebiets 
 

A 1.1 Kurzdarstellung der wichtigsten Ziele  des FNP mit integriertem         

Landschaftsplan 
 

Aus den vielfältigen Zielen und Maßnahmen werden nur jene im 

Umweltbericht betrachtet, welche im Hoheitsbereich der 

Gemeinde liegen und bei welchen mit erheblichen 

Auswirkungen auf die Schutzgüter zu rechnen ist. Dazu 

gehören im vorliegenden Fall: 

- die bauliche Entwicklung der Gemeinde durch 15 neue 

Standorte für Siedlungserweiterungen 

- ein Konzept zur Erhaltung und Optimierung der Terrassen- 

kanten     

 

A 1.2 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten 

umweltrelevanten Ziele und ihrer Begründung  
 

A 1.2.2 Vorgaben des Regionalplans München 

 

Natur und Landschaft Nach dem landschaftlichen Leitbild ist es (gemäß G 1.1.1) von 
besonderer Bedeutung, Natur und Landschaft in allen 
Teilräumen der Region für die Lebensqualität des Menschen, 
zur Bewahrung des kulturellen Erbes und zum Schutz der 
Naturgüter zu sichern und zu entwickeln. 

 In Abstimmung der ökologischen, ökonomischen und sozialen 
Erfordernisse sind bei der Entwicklung der Region München  

 

 die landschaftlichen Eigenarten und das 
Landschaftsbild,  

 die unterschiedliche Belastbarkeit der einzelnen 
Teilräume und lärmarmer Erholungsgebiete,  

 die Bedeutung der landschaftlichen Werte und  

 die klimafunktionalen Zusammenhänge zu 
berücksichtigen. 

 
Hierzu sollen in allen Regionsteilen die Funktionen der 
natürlichen Lebensgrundlagen Boden, Wasser und Luft sowie 
die landschaftstypische natürliche biologische Vielfalt nachhaltig 
gesichert werden. In der Begründung hierzu wird im 
Regionalplan herausgestellt, dass Natur  und Landschaft nicht 
nur Wirtschaftsfaktor und Quelle der Erholung sind, sondern 
auch einen Eigenwert haben, den es zu erhalten und zu 
entwickeln gilt, und zwar als Lebensgrundlage des Menschen.  
 
Der Schutz der Wälder, Moore, Gewässer, von Grünland etc. 
dient auch der Anpassung an den Klimawandel und erfüllt 
wichtige Ausgleichsfunktionen. Eine zukunftsfähige auf dem 
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Leitprinzip der Nachhaltigkeit fußende Entwicklung der Region 
München bedarf daher der verantwortungsvollen Abstimmung 
der ökologischen, ökonomischen und sozialen Erfordernisse, 
welche den jeweiligen landschaftlichen Eigenarten, der 
unterschiedlichen Belastbarkeit der einzelnen Teilräume und er 
Bedeutung der landschaftlichen und natürlichen Werte sowie 
den klimatischen Änderungen angemessen Rechnung trägt (zu 
G 1.1.1). 
Die Fragmentierung von Landschaftsräumen soll möglichst 
verhindert werden. 
Kulturhistorisch bedeutsame Landschaftsräume (…) sind zu 
erhalten (Z 1.1.2). 
Bei der räumlichen Entwicklung sollen die klimatischen 
Gebietseigenschaften berücksichtigt werden (G 1.1.4). 
 

 Landschaftliche Vorbehaltsgebiete:  
 

Flächen, in denen den Belangen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege ein besonderes Gewicht zukommt, werden 
als landschaftliche Vorbehaltsgebiete festgelegt, soweit diese 
Flächen nicht bereits anderweitig naturschutzrechtlich gesichert 
sind. 
 In diesen soll die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 
gesichert oder wiederhergestellt, die Eigenart des 
Landschaftsbildes bewahrt und die Erholungseignung der 
Landschaft erhalten oder verbessert werden (G 1.2.1) 
Folgende Landschaftliche Vorbehaltsgebiete finden sich im 
Gemeindegebiet: 
 

 Waldreiche Teile der Hügellandschaft. 
 In diesem Raum soll u.a. auf folgende Maßnahmen 
hingewirkt werden: 

 
- Weiterführung des Bestockungsumbaus in den 

Waldgebieten 
- Erhaltung der Moorreste Engelsmoos und Berger Moor 
- Sicherung der Quellbereiche und der Bachoberläufe 
- Schutz der Pflanzengemeinschaften an der Glonnquelle und 

der Quellserie entlang des Kupferbachtals 
-  Erhalt der Wald-Offenland-Verteilung 
 

 Großflächige Waldgebiete der Schotterebene südöstlich 
von München mit Übergang zur Jungmoräne 
  

In diesem Raum soll auf folgende Maßnahmen hingewirkt 
werden: 
 
 
- Sicherung der naturnahen Erholungs- und der klimatischen 

Funktion 
- sukzessiver Bestockungsumbau zu strukturreicheren, 

natürlicheren Beständen 
- Sicherung der Grundwasserverhältnisse 
- Erhaltung der Rodungsinseln 
- Erhaltung der spezifischen Rodungsflur Kleinkarolinenfeld 
- Erhaltung kulturhistorisch bedeutender Bodendenkmäler. 
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Abb. 1: Landschaftliche Vorbehaltsgebiete (grüne Kreuze) aus Karte 3 
des Regionalplans 

 
 
Die rechtsverbindlich festgesetzten Naturschutzgebiete sollen 
weiterhin gesichert werden. 

 

 Folgende Biotoptypen sollen als Landschaftsbestandteile 
geschützt werden (B I 3.2.2), davon wäre u.a. für das Plan-
gebiet relevant: 

 - Fließgewässer, insbesondere Quellgebiete 
 - Kleinflächige naturnahe Wälder, Hecken, Baumreihen und 

 Feldgehölze 
 - Moore, insbesondere Hoch- und Übergangsmoore, 

 Schwingrasen, Torfstichgebiete 
 - Faunistisch bedeutsame Flächen für Vögel, Reptilien, 

 Amphibien, Insekten und Säugetiere. 
 

 Erhaltung und Gestaltung der Landschaft: 
 - Ortsränder, insbesondere bei Neubaugebieten, sollen in das 

 überörtliche Grün- und Freiflächensystem einbezogen 
 werden. 

 
Siedlungsleitbild Die für die Region typische Siedlungsstruktur soll grundsätzlich 

erhalten und unter Beibehaltung der großräumig auf den 
Verdichtungskern zuführenden Freiräume so weiterentwickelt 
werden, dass keine durchgehenden Siedlungsbänder entstehen 
(G 4.1.2). Die charakteristische Siedlungsstruktur der 
Rodungsinseln soll hier erhalten werden (Z 4.1.3). 
Hangkanten, Steilhänge, Waldränder, Feucht- und 
Überschwemmungsgebiete sollen i. d. R. von Bebauung 
freigehalten werden (Z 4.1.5). 
Innerörtliche Freiflächen, die in Verbindung mit der freien 
Landschaft stehen, sind zu erhalten. Diese sind mit Grünzügen 
zu vernetzen (Z 4.1.6). 



Gemeinde Aying  Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 

 

6 
 

Leitbild Freiraumstruktur 
 
 Die Siedlungsentwicklung soll durch ein überörtliches, 

vernetztes Konzept  der regionalen Grünzüge und Trenngrün 
als Grundgerüst eines räumlichen Verbundsystems zur 
Freiraumsicherung und -entwicklung geordnet und gegliedert 
werden. 

 
 Regionale Grünzüge sollen  
 

 zur Verbesserung des Bioklimas, und zur Sicherung 
eines ausreichenden Luftaustauschs,  

 zur Gliederung der Siedlungsräume und  

 zur Erholungsvorsorge in Siedlungsgebieten und 
siedlungsnahen Bereichen  
 

dienen. 
 

 Als Grünzug wurde im Gemeindegebiet der Höhenkirchener  
Forst/ Truderinger Wald festgesetzt, was dem gesamten 
Waldgebiet westlich der Siedlungsachse Aying/ Großhelfendorf 
entspricht (Z 4.2.2). 

 Trenngrün, welches bandartige Siedlungsstrukturen vermeiden 
soll, wurde im Gemeindegebiet keines festgesetzt (Z 4.2.3). 

 
Land- und  
Forstwirtschaft  

In der gesamten Region ist die Funktionsfähigkeit der Land- 
und Forstwirtschaft für die Versorgung der Bevölkerung sowie 
für die Pflege und den Erhalt der Kulturlandschaft zu sichern (G 
2.9.1). 

 Es ist darauf hinzuwirken, dass die land- und forstwirtschaftliche 
Produktion möglichst umweltschonend erfolgt (…) (G 2.9.2). 
Es ist darauf hinzuwirken, dass Flächenumnutzungen möglichst 
umwelt- und landschaftsbildverträglich erfolgen (G 2.9.6). 

 
Energieversorgung 

(…) Auf sparsame und rationelle Energieverwendung ist 
hinzuwirken (G 2.10.1). 
Photovoltaikfelder sollen schonend in das Orts- und 
Landschaftsbild eingebunden und Versiegelung vermieden 
werden (Z 2.10.3). 
Geeignete Standorte für Windenergieanlagen sollen nur 
ausgewiesen werden, wenn sie das Orts- und Landschaftsbild 
sowie den Naturhaushalt nicht stören (Z 2.10.4). 

  
 
Erholung  
 Im Sinne einer umweltschonenden Erholungsnutzung sollen 

durch geeignete Maßnahmen Belastungen von Natur und 
Landschaft vermieden werden (G 1.3). 

 
Die Wander- und Radwandermöglichkeiten sollen weiter 
ausgebaut und verbessert werden (Z 2.2), durch:  
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 stärkere flächendeckende Vernetzung und gegenseitige 
Abstimmung der Wege 

 Verknüpfung der Wander- und Radwanderwege mit 
Haltepunkten des ÖPNV 

 Anlage von Parkplätzen an den Ausgangspunkten 
bevorzugter Wege 

 ein möglichst einheitliches Erscheinungsbild 

 sichere Wegeführung  
 
und zwar unter Berücksichtigung ökologischer Belange (Z 
2.3). 
Innerörtliche Grünflächen sollen durch ein großräumiges 
Wegenetz an die umgebende Landschaft angebunden 
werden (Z 2.4). 

      
Der Bergtierpark Blindham ist im Regionalplan München als 

überörtliche Erholungseinrichtung gelistet. 

 

A 1.2.3 Vorgaben des Arten- und Biotopschutzprogrammes (ABSP) 

 

Das ABSP hat die Aufgabe, "einen Gesamtrahmen aller für den 
Arten- und Biotopschutz erforderlichen Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege" darzustellen. 
Die erarbeiteten Ziele und Maßnahmen bilden auch den 
Rahmen der gemeindlichen Landschaftsplanung. 
Für die verschiedenen Naturräume hat das ABSP folgende 
Zielsetzungen formuliert: 
 
Südliche und südöstliche Münchner Ebene: 
- Entwicklung der Großforste zu naturnahen Beständen mit 
 standortgerechter Bestockung 

Verbesserung der Lebensraumfunktionen durch Erhöhung des Alt- und 
Totholzanteiles und durch die Förderung struktur- und artenreicher 
Waldbestände  

- Ausgestaltung der Waldränder mit mehrstufigen, struktur-
 reichen Übergangszonen mit breiten Krautsäumen  
- Entwicklung der Rodungsinseln und des sonstigen 
 Siedlungsumfeldes zu abwechslungsreichen, vielfältig 
 strukturierten Kulturlandschaften 
- Erhalt und Wiederausdehnung naturnaher Lebensräume 

sowie kulturhistorisch bedeutsamer Elemente und Flur-
formen auch unter dem Gesichtspunkt, die Landschaft für 
die Naherholung und als stadtnahes Wohnumfeld attraktiv zu 
gestalten 

- verstärkte Förderung einer umweltverträglichen, natur- und 
 ressourcenschonenden Landwirtschaft, wodurch v. a. 
 Belastungen des Grundwassers verringert und Klein-
 strukturen neu geschaffen werden sollen  
- Duldung und Erhalt von Rohboden- und Ruderalstandorten 

Verstärkte Umsetzung der Ziele des Arten- und Biotopschutzes bei Abbau, 
Rekultivierung und Folgenutzung der Kiesentnahmestellen  

- Erhalt des offenen Landschaftscharakters im Urstromtal der 
 Mangfall zwischen Großhelfendorf und Egmating 
 Freihalten von Bebauung, Reduzierung der Nutzungsintensität. 
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Endmoränengebiete im südlichen Landkreis: 
- Erhalt der Moorrelikte und Toteislöcher  

als typische und im Landkreis gefährdete Lebensräume der Jungmoräne 

- Erhalt und weitere Optimierung des landesweit bedeutsamen 
(Quell-) Moorkomplex im Kupferbachtal  

 Weitere Regeneration verschilfter Streuwiesen (Leitarten: Bayerisches 
Löffelkraut, Sumpfschrecke, Riedteufel - Minois dryas) 

- Entwicklung der Endmoränenstufe zwischen Großhelfendorf 
und Egmating zu einem extensiv genutzten Biotopband. 

 
Schutzvorschläge 

nach ABSP Zur Erweiterung des bestehenden Naturschutzgebietes 
'Kupferbachtal' werden folgende Flächen vorgeschlagen: 

 - Hangwald nördlich Spielberg (Biotop-Nr. 188), Laub-
wäldchen östlich Spielberg (Biotop-Nr. 190), Laubwäldchen 
am westlichen Rand (Biotop-Nr. 191), Quellbäche und 
Tümpel im Wald nordöstlich von Spielberg (Biotop-Nr. 192), 
Fischteich mit Quellflur bei Spielberg (Biotop-Nr. 193), 
Nasswiese (Biotop-Nr. 194). 

 

Als geschützte Landschaftsbestandteile (Art. 12 BayNatSchG) 
werden vorgeschlagen: 
- Toteiskessel südlich von Grass und östlich von Aying (Biotop 

Nr. 88) u. Toteisloch nordöstlich Kleinhelfendorf (Nr.95). 
 

A 1.2.4 Fachpläne zur Landnutzungsplanung 

 

Waldfunktionsplan Der Waldfunktionsplan befindet sich derzeit in Überarbeitung. 
Die Darstellungen der vorliegenden aktualisierten 
Waldfunktionskarte als Bestandteil des Waldfunktionsplans 
weisen den Wäldern im Gemeindegebiet folgende besondere 
Funktionen zu (räumliche Abgrenzungen s. Planunterlagen): 
- Waldflächen mit einer besonderen Funktion für das 

Landschaftsbild und als Lebensraum (im Gemeindegebiet 
v.a. ausgewählte Waldränder), den Klimaschutz (sämtliche 
Waldflächen nördlich u. westlich Großhelfendorfs). 

  

 Weitere Zielvorgaben im derzeit gültigen Waldfunktionsplan:  
 - Erhaltung und Vermehrung der Waldfläche  
  Eine Zerschneidung der geschlossenen Waldgebiete, 

 insbesondere der großen Wälder östlich und südlich von 
 München (Hofoldinger Forst) soll vermieden werden. 
- Sicherung und Verbesserungen der Waldfunktionen (Nutz-, 

Schutz-, Erholungs-, Sonderfunktion)  
- Schutz freilebender Tierwelt einschließlich Wildbestands-

regulierung und Jagd  
 Bei der Bewirtschaftung der Wälder sollen Lebensbe-

dingungen freilebender, einheimischer Tierwelt berück-
sichtigt werden. Dies gilt in besonderem Maße für naturnahe 
Moor- und Waldbestockungen in der Moränenlandschaft. 

 

Bodendenkmäler Die Eintragungen in der Denkmalliste wurde nachrichtlich in die 
Planunterlagen übernommen und im Anhang tabellarisch 
erfasst. 
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A 1.3 Beschreibung vom Bestand und Bewertung des Gemeindegebiets 
 

A 1.3.1 Schutzgut Fläche 

 

Flächenverbrauch  

im Gemeindegebiet Flächenverbrauch findet durch verschiedentliche Nutzungen 
statt, einige sind eher temporär und reversibel, andere 
irreversibel (i. d. R. Versiegelungen). Daher sollen an dieser 
Stelle nur jene Flächenverbräuche betrachtet werden, welche 
irreversiblen Charakter aufweisen. 
Insgesamt zeichnet sich das Gemeindegebiet durch eine 
vergleichsweise geringe Versiegelung und bauliche 
Flächeninanspruchnahme aus, was sich auch in der Einstufung 
der Gemeinde Aying als ländlichen Raum im LEP widerspiegelt. 
Schwerpunktmäßig konzentrieren sich die versiegelten 
Bereiche auf die großen Siedlungen, v.a. Aying und 
Großhelfendorf, bei letzterem zudem Großhelfendorf West mit 
dem Gewerbegebiet. 

 Die größeren versiegelten Flächen beschränken sich auf 
Bereiche, welche entsprechend benötigt werden. 

 
  

Kriterien Will man das Schutzgut Fläche bewerten, muss einerseits der 

direkte Flächenverbrauch betrachtet werden. Desweiteren 

sollten auch im Umfeld der direkt versiegelten bzw. 

beanspruchten Fläche  befindliche Bereiche berücksichtigt 

werden, welche möglicherweise durch die direkt angrenzende 

Inanspruchnahme perspektivisch ebenfalls ins Blickfeld einer 

Nutzung/ Versiegelung rücken. Dies ist etwa dann der Fall, 

wenn zwischen zwei Siedlungskernen Flächen genutzt werden, 

welche ein Zusammenwachsen derselbigen provozieren bzw. 

eine dahingehende Initialwirkung entfalten können. 

 Auch ist bei mehreren Einzelgebäuden wie Scheunen u.ä., 

welche zwar locker aber optisch in weitläufiger Umgebung 

zusammenhängend wirken, die gesamte Fläche zwischen den 

Gebäuden als beansprucht zu betrachten, da wesentliche 

Eigenschaften wie Freiraumwirkung und Nutzbarkeit für 

freiraumtypische Aktivitäten auch bei lockerer Bebauung 

verloren sind. 

 Weiterhin ist eine Unterscheidung zwischen quantitativem und 

qualitativem Flächenverbrauch sinnvoll. So ist eine versiegelte 

Fläche/ Flächeninanspruchnahme in einem bisher unberührten 

Raum als schwerwiegender zu bewerten als ein bereits 

beeinträchtigter Raum. 

Zustandsbewertung Insgesamt ist im Gemeindegebiet Aying ein geringer 

Flächenverbrauch durch Bebauung zu verzeichnen. Die 

bauliche Entwicklung orientiert sich stark und bewusst am 

Bedarf, der bestehende quantitative Flächenverbrauch ist somit 

als vergleichsweise gering und optimal zu bewerten. 
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 Vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme bisher weitgehend 

unberührter Areale sind die privilegierten Bauvorhaben trotz 

geringem Flächenverbrauch aus landschaftsplanerischer Sicht 

oftmals kritisch zu sehen, gerade wenn exponierte Bereiche 

beansprucht werden oder Einzelbauten konzentriert auftreten. 

Südlich des Großhelfendorfer Siedlungsrands wurden z. B. 

einige Einzelgebäude errichtet, welche in ihrer Gesamtheit den 

Charakter einer Siedlungserweiterung besitzen, welche jedoch 

ungeordnet verläuft und Räume beansprucht, die bislang 

unbeeinträchtigt waren.  

 Als auffällig ist desweiteren der Flächenverbrauch für die 

Koppelhaltung in Grass zu bezeichnen, welcher in den letzten 

Jahren stark zugenommen hat. Mit Blick auf das Kriterium 

Versiegelung sind diese Flächen natürlich nicht beeinträchtigt, 

zumal diese Art der Beanspruchung reversibel ist. Jedoch stellt 

dies einen Verbrauch der für die Moränenlandschaft typischen 

weniger intensiv genutzten Grünlandflächen dar, v.a. auf 

Flächen mit besonders starkem Vertritt.  

  

Gefährdungen/  
Empfindlichkeit Die reine Fläche weist eine sehr hohe Empfindlichkeit 

gegenüber Versiegelung und Bebauung auf. Jede Bebauung 
entfaltet zudem mehr oder minder Initialwirkung für weitere 
Bebauung. Auch wenn sich einzelne, isolierte Flächen im 
Grunde wieder entsiegeln und rückbauen lassen, ist dies bei 
größeren zusammenhängenden Flächen sehr 
unwahrscheinlich.  
Der Grad der Empfindlichkeit ist dabei prinzipiell direkt 
proportional zur Wertigkeit der Fläche in Bezug auf die 
einzelnen Schutzgüter. 
Eine hohe Empfindlichkeit ist zudem gegenüber Nutzungen 

gegeben, welche eine Fläche aufgrund des dauerhaften 

Charakters aus ihrem natürlichen Zustand herausnehmen und 

irreversibel verändern, etwa dauerhafte Lagerflächen und 

Koppelflächen mit sehr hohem Bestandsdruck, wo die hohe 

Boden-Verdichtung einer Versiegelung nahekommt. 

Vom Zusammenwachsen, bandartiger Siedlungsentwicklung 

(vgl. Kap. A 1.2.2) und somit ausgedehnter Versiegelung 

gefährdet ist v.a. der Freiraum zwischen Aying und Peiß.  

Der westliche Teil der Ayinger Rodungsinsel ist aufgrund 

weitgehender Nichtbebauung besonders empfindlich gegenüber 

Neubebauung. Selbiges gilt für die gesamte 

Moränenlandschaft abseits bestehender Kleinsiedlungen.
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A 1.3.2 Schutzgut Boden 

 

Naturlandschaftlich sind die Böden der Schotterterrassenland-
schaft, die Böden der Moränenlandschaft sowie die Böden der 
kleinen Bachtäler und der Moore zu unterscheiden. 

 
Bodenverhältnisse 

der Schotterebene Das Ausgangssubstrat für die Bodenbildung stammt einheitlich 
aus dem durch die Schmelzwässer der Gletscher 
transportierten Gesteinsmaterial, das während des Transportes 
gerundet und nach Größe sortiert wurde.  
Unterschiede in den Bodenverhältnissen ergeben sich daher 
weniger durch das Ausgangsmaterial als vielmehr durch das 
Alter der Schotter und der damit unterschiedlichen Zeitdauer 
der Bodenentwicklung. 
Die oberste Bodenschicht auf den Schotterflächen des 
Untersuchungsgebietes wird aus kiesigen, schluffig-sandigen 
Lehmen oder schwach kiesigen, schluffig-sandigen Lehmen 
gebildet. Leitbodentyp ist die Parabraunerde. 
 
Nach der Gründigkeit der Böden sind zu unterscheiden: 

 - flach- bis mittelgründige Schotterverwitterungsböden 
 (Entwicklungstiefe < 4 dm), vorzugsweise in den Schmelz-
 wasserrinnen (Nr. 1)*) 

 - mittel- bis tiefgründige Schotterverwitterungsböden (Entwick-
 lungstiefe 4- 6 dm) (Nr.2); die höchsten Entwicklungstiefen, 
 zwischen 6-8 dm werden auf der Niederterrasse südlich von 
 Helfendorf erreicht. 
 

Standorteigenschaften: In der Standortkundlichen Bodenkarte werden die Eigenschaften der Böden 

wie folgt beschrieben: 
 Bodenfeuchte: frischer- bis sehr frischer Standort, (entsprechend der 

Jahresniederschläge zwischen 1000 bis 1300 mm ) 
 Bodenreaktion: schwach sauer, Waldböden bis sehr stark sauer; 
 Sorptionskapazität bei flachgründigen Böden gering, bei tiefgründigen Böden 

gering bis mittel, Filtervermögen bei beiden Typen gering. 

 

Bodenverhältnisse der 

Jungmoränenlandschaft Das Ausgangsmaterial besteht hier aus ungeschichteten, 
unsortierten Gesteinen; das wenig gerundete, eckige, grobe 
Material, eingebettet in Sande und Lehme führt schon durch 
diese unterschiedliche Kornzusammensetzung und Wasser-
durchlässigkeit, vor allem aber durch das abwechslungsreiche 
Relief zu besonders vielfältigen Bodenverhältnissen. 

 Kennzeichnend sind daher engräumig wechselnde Bodenge-
sellschaften mit Erosionsformen auf den Moränenwällen und 
Akkumulationsformen (Kolluvien) in den Hangfußlagen. 

  
 Leitboden der Jungmoränenlandschaft ist ebenso wie in der 

Schotterebene die Parabraunerde, die aber hier nach dem 
vorherrschenden Ausgangsmaterial der Moräne als  

 - Parabraunerde des überwiegend sandig kiesigen  Moränen-
 typs (Nr. 5) von der 

 - Parabraunerde des zunehmend bindigeren und weniger 
 durchlässigen Moränentyps (Nr.6) zu unterscheiden ist. 

                                                
*)
 Nr. des Bodentyps in der Kartendarstellung, Karte 3 Boden und in der Tabelle im Anhang 
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 Diese beiden Typen sind im Gemeindegebiet eng miteinander 
verzahnt; räumliche Verteilungsmuster sind nur insoweit er-
kennbar, als dass der Bodentyp (5) vom westlichen 
Moränenrand bis zu dem Moränenrücken mit den höchsten 
Erhebungen (siehe Reliefkarte) großflächig in Erscheinung tritt 
und Typ 6 sich bevorzugt an der Ostflanke des 
Moränenrückens entwickelt hat.  

 Vergesellschaftet sind die beschriebenen Bodentypen mit der 
Pararendzina, die hauptsächlich auf den Kuppen und Rücken 
des Endmoränenwalles Höhe Aying bis Helfendorf (Nr. 4) zu 
finden ist. 

 Zu den Böden, die verstärkt in Abhängigkeit von der 
Wasserdurchlässigkeit des Moränenmaterials entstanden sind, 
gehören die Gleye, Anmoorgleye und die Moore; sie treten im 
Untersuchungsgebiet bei steigendem Schluff- oder Tongehalt 
im Ausgangsmaterial in Senken und Mulden auf, vor allem da, 
wo der Wasserabfluss gehemmt ist. 

 Das gleiche gilt für die abflusslosen Toteiskessel. Während sie 
im Bereich des sandig-kiesigen Moränentyps in der Regel gut 
entwässert sind, sind sie im Bereich des gering durchlässigen, 
bindigen Moränentyps überwiegend vernässt, so dass hier 
Nassbodenbildungen vom Gley bis zum Moor auftreten können. 

 
Standorteigenschaften Bodenwasserhaushalt:: im Wesentlichen frisch bis sehr frisch, je nach 

Durchlässigkeit des Substrat besteht Tendenz zu mäßig frisch - mäßig 
feuchten Standorten. 

 Bodenreaktionen: Parabraunerde: schwach bis mäßig sauer, unter Wald - je 
nach Baumbestand - bis stark sauer. Pararendzinen: schwach alkalisch bis 
neutral. 

 Filtereigenschaften: Parabraunerden aus sandig-kiesigem Material der 
Endmoräne: Filtervermögen gering; Parabraunerde aus kiesig- schluffiger 
Moräne: mit zunehmend bindigen Anteilen nimmt das Filtervermögen zu. 
Pararendzina: Filtervermögen sehr gering - gering. 

 
 

Zustandsbewertung Die Bewertung der Böden berücksichtigt die verschiedenen 
Funktionen, die Böden im Naturhaushalt übernehmen: 

 

Kriterien  - Lebensraumfunktion 
nach Merkblatt LfU:      Darunter wird die Bedeutung des Bodens als Lebensgrundlage für Pflanzen 
Bodenschutz durch       und Tiere und damit die Voraussetzung für eine standortgemäße Vielfalt an 
Landschaftsplan        Arten und Lebensgemeinschaften verstanden. 

- Regelungsfunktion 

Sie umfasst u.a.  
- das mechanische Filtervermögen des Bodens durch Festhalten 

gröberer Partikel (Reinhaltung des Grundwassers) 
- das physisch-chemische Puffervermögen, d.h. die Fähigkeit des 

Bodens, Schadstoffe bzw. überschüssige Nährstoffe durch Adsorption 
an Bodenaustauscher zu binden  

- Produktionsfunktion 
 d.h. die naturbedingten landbaulichen Nutzungsmöglichkeiten 

 - Archiv der Natur- und Kulturgeschichte. 
 
Bedeutung Die aktuelle Bedeutung des Bodens als Lebensraum und 

Standort für Fauna und Flora spiegelt sich in der Bewertung des 
Schutzgutes ‘Tiere und Pflanzen’ wieder. Die Eignung des 
Bodens zur Biotopentwicklung wird vor allem durch den 
Bodenwassergehalt und die Nährstoffversorgung bestimmt. 
Gerade extreme Standorte, sowohl besonders trockene als 
auch feuchte bis nasse Böden sowie nährstoffarme Standorte 
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bieten einer spezialisierten Vegetation besondere Ent-
wicklungsmöglichkeiten und damit die Voraussetzung für eine 
potentielle Biotopfunktion. 

 In Themen-Karte 3 sind solche Standorte dargestellt. 
 
 Aussagen zur Regelungsfunktion, d.h. zur Leistungsfähigkeit 

der Böden als Filter und Puffer für Schadstoffe (Regelfunktion) 
sind ohne vertiefende Untersuchungen nur bedingt möglich. 

 Soweit aus den Erhebungen der Standortkundlichen Boden-
karte ableitbar, ist die Leistungsfähigkeit der vorkommenden 
Böden als Filter überwiegend gering bis mittel einzustufen. 

 (Siehe dazu die Tabelle 1 mit der Darstellung der Bodeneigenschaften im 
Anhang; insbesondere das Filtervermögen der jeweiligen Boden-
gesellschaften kann zur Beurteilung herangezogen werden.) 
 

Als Grundlage für die Bewertung der landbauökologischen 
Funktionen dienen hier die Daten der Agrarleitplanung, die drei 
Kategorien der Standorteignung unterscheidet: 

 - Flächen mit günstigen Erzeugungsbedingungen 
 - Flächen mit durchschnittlichen Erzeugungsbedingungen 
 - Flächen mit ungünstigen Erzeugungsbedingungen. 
 
 Aus landwirtschaftlicher Sicht sind gute Böden in der 

Schotterebene (z. B. entlang der S-Bahn auf den etwas 
tiefgründigeren Böden) sowie auf den Plateaulagen bei 
Heimatshofen zu finden. 

 Als ungünstig wurden die steilen Hanglagen, die flachgründigen 
Rücken der Moränenlandschaft (z. B. bei Ober- und 
Unterschops), vereinzelt auch die Waldrandlagen eingestuft. 

  
Gefährdungen/ 
Empfindlichkeit Je nach Bodenart und Ausgangsgestein können sich durch das 

Zusammenwirken der natürlichen Faktoren (und nutzungs-
bedingten Faktoren) spezifische Risiken für die Böden ergeben. 
Darüber hinaus sind negative Auswirkungen auf die 
Bodenfunktionen durch Verkehr und andere Raumnutzungen 
zu erwarten. Eine hohe Empfindlichkeit besteht generell 
gegenüber Versiegelung und somit dem Verlust der 
Bodenfunktionen. 

 
Erosion Eine, wenn auch geringe, Gefährdung durch Wind besteht nach 

den Erläuterungen der Standortkundlichen Bodenkarte bei 
Austrocknung für die flachgründigeren Ackerböden 
(Parabraunerden) in der Schotterebene, jedoch vorwiegend in 
exponierten Hanglagen 

 
- Bodenschäden Im Planungsgebiet sind es vor allem die feuchten, schluffigen 

Hanglagen in der Moränenlandschaft, die gegen Bodenver-
dichtung besonders empfindlich sind; die Beweidung der 
Hanglagen führt hier zu starken Trittschäden und zu einer 
Verdichtung/ Verschlämmung des Bodens; in Hanglagen kann 
es zu Abschereffekten und Bodenabtrag kommen. 

  Als Beispiel für Bodenschäden ist der Bereich nördlich und zunehmend östlich 
Grass zu nennen, wo aktuell größere Bereiche durch übermäßige Weide- und 
Koppelnutzung zerstampft und vegetationsfrei vorgefunden wurden. Generell 
treten diese Schäden oft in Verbindung mit Schäden an den Rändern 
wertvoller Laubgehölzbestände (vornehmlich Biotopen) auf. 
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A 1.3.3 Schutzgut Wasser 

 

 Zur Beschreibung der naturräumlichen Verhältnisse wurden die Erläuterungen 
zur Geologischen Karte Blatt Nr. 8036 Otterfing/Blatt 8136 Holzkirchen sowie 
die Standortkundliche Bodenkarte herangezogen und in Karte 4 dargestellt. 

 

Grundwasser Bedeutende Grundwasservorkommen sind vor allem in den 
großflächigen Schotterablagerungen der Münchner Ebene, zu 
deren südlichsten Teil das Untersuchungsgebiet gehört, zu 
finden.  

- Schotterebene Grundwasserleiter ist eine vorwürmeiszeitliche Abfolge von 
Kiesen und Nagelfluhbänken, die Grundwassersohlschicht wird 
durch die Schichten der Oberen Süßwassermolasse gebildet. 
Die Mächtigkeit der grundwasserführenden Kiese über den 
wasserstauenden Schichten der Molasse beträgt meist 
zwischen 15 und 25 m.  

 Die Grundwasservorkommen sind sehr ergiebig, die Fördermengen der 
Brunnen der Stadt München im Höhenkirchener Forst betragen zwischen 100 
l/s und mehr als 400 l/s. 

 Die Grundwasserneubildung und damit das Wasserdargebot in der 

Schotterebene ist im Allgemeinen aufgrund der geringen oberirdischen 
Entwässerung in Verbindung mit den reichlichen Niederschlägen als hoch (bis 
26 l/s km²) einzuschätzen. 

  

 Die Grundwasseroberfläche liegt im Gemeindegebiet etwa 30 
bis 35 m unter der Geländeoberfläche, wobei die Grund-
wasserflurabstände von Süden nach Norden abnehmen. 

  
 Die Durchlässigkeit der Schotter ist im Allgemeinen hoch bis 

sehr hoch, bereichsweise treten jedoch Zwischenhorizonte mit 
geringerer Wasserdurchlässigkeit auf. So ergaben z.B. die 
hydrogeologischen Erkundungen zur ehemaligen 
Wasserversorgungs-Anlage Aying-Peiß eine Überdeckung der 
wasserführenden Kiese aus stark verfestigtem Nagelfluh mit 
lehmigen Kieszwischenlagen.  

 
 Grundwasserfluss-/fließrichtung: Die unterirdische Wasser-

scheide zwischen Isar und Inn verläuft westlich Aying; der 
unterirdische Abfluss ist bei hohem Wasserstand östlich einer 
Linie Otterfing - Dürrnhaar nach Nordosten gerichtet, bei 
niedrigen Wasserständen generell nach Norden. 

 
- Moränenlandschaft Die schwer durchlässigen Sedimente im Moränengebiet führen 

dagegen kaum nutzbares Grundwasser; Grundwasserkörper 
begrenzter Ausdehnung können sich aber bereichsweise über 
stauenden Sedimenten ausbilden und als Quellhorizonte wie 
z.B. an den Hängen der kleinen Taleinschnitte oder als größere 
Moorflächen in Erscheinung treten. 

 
Aktuelle Nutzung Im Gemeindegebiet befinden sich einige Wasserversorgungs-

anlagen, die sowohl der Trinkwasserversorgung der Stadt 
München als auch der örtlichen Trinkwasserversorgung dienen. 

 
 
 Durch die Schotterebene ziehen sich drei Wasserleitungen: die 

1. Zuleitung Grub-Gleisental verläuft direkt unter der 
Terrassenkante westlich von Aying (mittlerweile stillgelegt).  
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 Die 2. Zuleitung Grub-Gleisental tritt nördlich der 
Römersiedlung aus dem Wald, wird östlich entlang der 
Römersiedlung geführt und tritt südlich von dieser wieder in den 
Wald ein, wobei kurz vor dem Wald für diese ein erhöhter 
Damm angelegt wurde, in welchem sie verläuft, um eine Mulde 
im Gelände zu überwinden.  

 Die 3. Zuleitung verläuft in ca. 25 m Tiefe von Grub über 
Kleinkarolinenfeld in gerader Linie zur Autobahn A 8 - Ausfahrt 
Hofolding. 

 Die Brunnen und die zugehörigen Schutzzonen sind nach-
stehend nach ihrer Lage im Gemeindegebiet 
zusammengefasst: 

 
 - Wasserschutzgebiet "Höhenkirchener Forst": 

 Wasserversorgungslage der Stadt München; fünf Brunnen liegen im 
Gemeindegebiet, einer befindet sich direkt an der Gemeindegrenze. Das 
Umfeld besteht überwiegend aus Wald, die Außenzone jedoch auch im 
Bereich von Ackerflächen im Norden und Nordwesten Ayings sowie im 
Süden der Dürrnhaarer Rodungsinsel 

 

- Wasserschutzgebiet der Gemeinde Brunnthal, Brunnen 
Faistenhaar (Kleinstanteil von Zone II) 

 -    Wasserschutzgebiet der Wasserfördergesellschaft Haar und 
Putzbrunn, Brunnen Höhenkirchener Forst (nördl. Gemeindegebiet, 

Kleinstbereich von Zone III B) 

 - Wasserschutzgebiet der Gemeinde Hohenbrunn,  

  Brunnen V und VI (im nördl. Gemeindegebiet Bereich von Zone III B) 
 

- Wasserschutzgebiet "Hofolding" (Dürrnhaar): 
Gemeindliche Wasserversorgungsanlage im Höhenkirchener Forst; auch 
hier besteht das Umfeld aus Wald. 

      

 - Wasserschutzgebiet "Helfendorf": 
  Gemeindliche Wasserversorgungslage südlich des S-Bahnhofs 

 Großhelfendorf; das Umfeld besteht aus landwirtschaftlichen Nutzflächen. 

 - Wasserversorgung Helfendorf (Kleinkarolinenfeld): 
  Der Brunnen liegt westlich von Kleinkarolinenfeld im Hofoldinger Forst, 

das Wasserschutzgebiet liegt vollständig im Gemeindegebiet, von 
Fichtenforst bestanden. 

 

 - Wasserschutzgebiet südöstlich Kaps:  
  Überwiegend außerhalb des Gemeindegebiets liegend und direkt der 

Gemeindegrenze folgend befindet sich ein Wasserschutzgebiet bei 
Oberlaus. Lediglich das äußerste nordwestliche Eck der Außenzone des 
WSG reicht in das Gemeindegebiet südöstlich von Kaps hinein.  

 

Fließgewässer Generell weist die Schotterebene kaum Fließgewässer auf, da 
die Niederschläge in den Schottern relativ schnell versickern 
und die Entwässerung vorwiegend unterirdisch stattfindet.  

 Im Gemeindegebiet ist daher ein oberirdisches Gewässernetz 
nur im Bereich der Moränenlandschaft ausgebildet. Nur 
vereinzelt finden sich Gräben in der Schotterebene. Die kleinen 
Bäche verlaufen in Mulden und Erosionsrinnen und sind mehr 
oder weniger deutlich auf das Zungenbecken des Inngletschers 
gerichtet. 

 Das größte Fließgewässer ist der Kupferbach, der auf einer 
Länge von ca. 1300 m mit deutlich ausgebildetem Talraum am 
östlichen Rand des Gemeindegebietes verläuft; bei den übrigen 
Gewässern handelt es sich um kleine, tief eingeschnittene 
Waldbäche. 
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 Eine Beschreibung der Bäche nach ihrer Lage und nach ihrem 
ökomorphologischen Zustand ist der nachfolgenden Übersicht 
zu entnehmen. Kurze Gewässerteilstücke, die keinem Haupt-
Gewässer zugeordnet werden konnten, sind in dieser 
Aufstellung nicht enthalten, aber in den Planunterlagen 
dargestellt. Es ist darauf hinzuweisen, dass in den Wäldern der 
Moränenlandschaft reliefbedingt noch weitere  - v.a. temporär  
wasserführende - Grabenabschnitte bestehen können, welche 
hier nicht aufgeführt sind.  

 Die ökomorphologische Zustandsbeschreibung umfasst Kriterien wie 
Linienführung, Uferstruktur, Ausbildung der Sohle, und des Ufersaumes. 

 

 Übersicht 1: Beschreibung der Fließgewässer 
   Quellen: Biotopkartierung, Auswertung gemeindeeigener 

  Unterlagen und Erhebungen der Bearbeiter. 
 

Gewässer Beschreibung 
 

(1)  
(Nr. siehe Ein-
trag in Karte 4) 

Augraben 

 

Verlauf in einer Erosionsrinne nördlich Heimatshofen und Loi-
bersdorf in West-Ost-Richtung; der Graben mündet außerhalb 
des Untersuchungsgebietes in den Kupferbach. 
Zustand: Naturnahes Fließgewässer mit kurvigem Verlauf, Bett-
breite 2-3m, örtlich bis 5m mit Kies- und Sandbänken, mit Steil-
ufern bis 80cm Höhe und frei gespülten Baumwurzeln. 

 

(2) 
Elends-
graben 

 

Verlauf in einer Erosionsrinne in nördlicher Richtung bis zum 
Augraben; der Quellbereich liegt nordwestlich Kaps. 
Zustand: mäandrierender, naturnaher Grabenverlauf; das na-
türliche Gewässerbett ist 50-80cm breit, im Mündungsbereich in 
den Augraben ist es tief eingeschnitten mit einer etwa 2m 
hohen Geländekante, (siehe Abbildung 13 im Kapitel B 2.2.5). 
Der Bereich westlich von Kaps wurde verrohrt. Erst außerhalb 
des Waldes bei einem Teich tritt der Graben wieder offen und 
unstrukturiert hervor, um nach Süden verlaufend kurz vor 
Trautshofen wieder in einen verrohrten Abschnitt überzugehen.  

 

(3) 
Teller-
graben 

 

Verlauf in einer tiefeingeschnittenen Erosionsrinne nordöstlich 
von Blindham in West-Ost-Richtung. Quellbereich ist unklar, er 
liegt vermutlich am Rande einer größeren, lehmigen Senke 
(Seetonablagerungen) am Waldrand, (siehe auch Karte 3 
Boden). Nach gemeindeeigenen Unterlagen führen sowohl aus 
nördlicher als auch aus südlicher Richtung (Blindham) verrohrte 
Gräben zum Tellergraben; über den nördlichen Graben wird die 
Ortsentwässerung Kleinhelfendorf eingeleitet. 
Zustand: Waldbach mit natürlichem Bachbett, leicht mäan-
drierender Verlauf mit mehreren Seitenarmen (Quellrinnsale) 
und steilen, bewaldeten Uferhängen. Das Gewässer ist ab-
schnittsweise und zeitweilig ohne Wasser, aber gleichzeitig 
durch starke Hochwässer gekennzeichnet. Gefährdungen: 
Uferverbauungen in Zuge des Waldwegeausbaus, Bauschutt-
ablagerungen 

 

(4) 
Wolfs-
graben 

 

Verlauf in einer Erosionsrinne nördlich von Kaps; das ca. 800 m 
lange Gewässer verläuft zur Hälfte im Wald, danach durch Wei-
deflächen und mündet in den Kupferbach. Im Bereich des 
Hofes Spielberg speist das Gewässer einzelne Fischteiche. 
Zustand: Besonders zum Waldrand hin, ist das Bachtal tief ein-
geschnitten; das natürliches Bachbett, meist kaum 1m breit, 
weist unregelmäßigen Uferverlauf, zahlreiche Aufweitungen und 
kleine Schlingen auf; die Sohle ist reich an Feinerde-Material 
mit einzelnen Steinen. Im Sommer ist der Wasserstand sehr 
gering. Außerhalb des Waldes stellt der Graben eine gerade, 
schmale Rinne von ca. 50 cm Breite dar, die Ufer sind steil, 
aber relativ niedrig mit einem schmalen Band Feuchtvegetation, 
im Wasser treten dichte Algenmatten auf, (Biotop 8037/2+3). 
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Gewässer Beschreibung 

(5) 
Lauser Bach 
Kupferbach 

Das Gewässer wird im südlichen Teil als Lauser Bach, im nörd-
lichen Teil als Kupferbach bezeichnet. Ab der südlichen Ge-
meindegrenze verläuft das Gewässer zunächst in der Mitte des 
etwa 200 m breiten Bachtales und rückt dann an den östlichen 
Steilhang. 
Lauser Bach: Naturnaher Bachlauf, ca. 2m breit und ca. 50cm 
tief; das Bachbett ist sandig, am Rande auch feinerdenreich; die 
Ufer sind steil und zur Waldseite hin 1,5m hoch und morpholo-
gisch vielfältig mit Buchten, Kolken und Engstellen ausgebildet. 
Kupferbach sowie sein Seitenarm, der am westlichen Waldrand 
verläuft, sind etwa 1,2m breit und haben ebenfalls steile Ufer-
böschungen von 1-1,5m Höhe; das Bachbett ist kiesig-sandig, 
das Wasser kalt und klar, die Wassertiefe beträgt  wenige dm; 
Die Ufer sind dicht bewachsen mit Röhricht und Hochstauden, 
(Biotop 8037/7+8). 

(6) 
Graben 
südöstlich 
von Aying 

Verlauf von einem Tümpel am Waldrand in südwestlicher Rich-
tung bis zum neuen Kindergarten; danach verläuft er verrohrt 
durch den Ortsbereich bis zum Biersee am nördlichen Ortsrand. 
Die letzten 110 m vor dem Biersee verläuft das ständig 
wasserführende Gewässer wieder in einem offenen Graben. 
Zustand: Der schmale Graben, der im Hangbereich in einer 
tiefen Geländerinne liegt, weist eine sehr geringe Wasser-
führung auf. 
Wahrscheinlich gehen die heutigen geringen Wasserstände im 
Tümpel und Graben auf die Baumaßnahmen anlässlich der 
Verlegung der Gasleitung zurück. Das im Leitungsgraben 
eingebrachte kiesige Material wirkt vermutlich wie eine 
Drainage und entwässert zunehmend die ehemals feuchte 
Hangzone, (vgl. Darstellung in der Karte 3 Boden). 

(7) 
Graben 
nordöstl. von 
Graß 

Verlauf in der Weidelandschaft nördlich von Grass; es handelt 
sich um ein vielfältiges Grabensystem, das über weite Teile 
verrohrt ist. 
Zustand: Der nördliche Graben besteht aus einem ca. 200 m 
langen, nur periodisch wasserführenden Grabenabschnitt 
entlang zweier Pferdekoppeln; sein westlicher Teil ist ein ca. 
0,5m breiter geradliniger Graben mit nahezu senkrechten 
Böschungen mit schmalem Hochstaudensaum, im östlichen Teil 
ist ein naturnahes Bachbett mit leicht mäandrierendem Verlauf 
und gebuchteter Uferstruktur ausgebildet; die Ufer sind auch 
hier steil und hoch, besetzt mit einem Gehölzufersaum. Nach 
Osten anschließend ist der Graben zunächst  auf eine Länge 
von ca. 70 m verrohrt, verläuft danach auf etwa 100 m wieder 
offen, um danach erneut verrohrt bis zum Augraben zu führen. 
Gerade im nördlichen durch den Wald führenden Abschnitt 
mäandriert der Bach auf natürliche Weise im schnellen 
Wechsel. Im Jahr 2015 fand ein Windbruch/-wurf vieler der 
umliegenden Fichten statt. Der südliche Graben, der in den 
nördlichen offenen Graben-abschnitt einmündet, ist ebenfalls 
nur periodisch wasser-führend und morphologisch ähnlich wie 
der nördliche Abschnitt ausgebildet, 
(Biotop 8036/82, 83, 84). 

(8) 
Graben 
südlich von 
Heimats-
hofen 
 

Verlauf von einem Moränenrücken im Bründl-Holz in 
nordwestlicher Richtung. Quellbereich liegt im Wald, der 
Graben zunächst ebenfalls im Wald bzw. am Waldrand, danach 
verläuft er verrohrt innerhalb der Wiesenflächen, der genaue 
Verlauf konnte nicht ermittelt werden. 
 

(9) 
Graben 
westlich 
Peiß 

Verlauf vom Moränenrand in westlicher Richtung zur 
Schotterebene. In seinem Oberlauf ist das Gewässer verrohrt, 
der genaue Verlauf konnte nicht ermittelt werden. Im sichtbaren 
unteren Abschnitt verläuft der Graben in einem befestigten Bett 
entlang der Bahnlinie und mündet südlich von Aying am Rand 
einer Gehölzgruppe (Biotop Nr. 73)  in einem Sammelbecken. 
 

Fortsetzung Beschreibung der Fließgewässer. 
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Zustandsbewertung: Leitbild für die Bewertung ist der Erhalt der Leistungsfähigkeit 
der Wasservorräte sowohl für den Naturhaushalt, für die 
Trinkwasserversorgung, als Lebensgrundlage für den 
Menschen und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie 
als nutzbares Gut. 

 
Grundwasser Der Beurteilungsrahmen umfasst neben der Bedeutung der 

Vorkommen auch Empfindlichkeitskriterien. 
- Kriterien Die Bedeutung eines Vorkommens aus Sicht der Raumordnung 

und Wasserwirtschaft bemisst sich nach der gewinnbaren 
Grundwassermenge; die Ergiebigkeit wird u.a. nach der durch 
Brunnen förderbaren Wassermenge beurteilt. 

  Weiter werden die Vorkommen danach beurteilt, wie sie auf die 
Einwirkung von Fremdstoffen hinsichtlich ihrer Qualität 
reagieren. 

  Generell gilt, dass die Verschmutzungsempfindlichkeit des 
Grundwassers gegenüber Schadstoffeintrag dann besonders 
hoch ist, wenn die Deckschichten über der Grund-
wasseroberfläche nur geringmächtig sind und/ oder eine hohe 
Durchlässigkeit aufweisen. 

 
Übersicht 3: Bewertung des Grundwassers nach den Kriterien Bedeutung und 

Empfindlichkeit 

 
 

Bedeutung/ Funktionsräume 
 

Erläuterungen 

 

Bereiche mit hoher Bedeutung und 
Empfindlichkeit 

 

 

- Grundwasservorkommen der 

 Schotterebene 

 

Wie bereits erläutert, stellen die 
Schotterfluren im Gemeindegebiet 
ein bedeutendes Grundwasserreser-
voir für die örtliche und überörtliche 
Trinkwasserversorgung dar. Trotz 
hoher Grundwasserflurabstände kann 
die Verschmutzungsempfindlichkeit 
des Grundwassers auf Grund der 
hohen Durchlässigkeit der Schotter 
nicht als wesentlich gemindert 
betrachtet werden.  

 

- alle Wasserschutzgebiete 
 

Als hoch empfindlich werden alle ge-
nutzten Grundwasservorräte 
eingestuft.  

 

- Sonderstandorte 
 

Oberflächennahes Grundwasser in 
den Senken und Bachtälern der 
Moränenlandschaft ist auf Grund 
seiner Bedeutung im Naturhaushalt 
von hoher Empfindlichkeit gegenüber 
den genannten Belastungsfaktoren. 

 

Bereiche mit mäßiger bis geringer 
Bedeutung 

 

 

- sonstige Grundwasservorkom-

 men in den Moränensedimenten 

 

Außerhalb der Bachtäler und Senken, 
in denen oberflächennahes Grund-
wasser aus naturschutzfachlicher 
Sicht bedeutsam und schutzwürdig 
ist, sind keine Vorkommen zu 
verzeichnen. 
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Fließgewässer/ 

Stillgewässer Die Bedeutung der Fließgewässer wird nach dem 
„Natürlichkeitsgrad“ und damit indirekt nach dem Ausbau-
zustand eingeschätzt. Je naturnäher ein Gewässer ist, desto 
schutzwürdiger, d. h. auch umso größer ist die Empfindlichkeit 
gegenüber Belastungsfaktoren, wie Schadstoffe, Gewässer-
ausbau u. ä. zu werten.  

 
- Kriterien Zur Beurteilung des "Natürlichkeitsgrades" werden Kriterien wie 

Linienführung, Beschaffenheit der Sohle, Verzahnung 
Wasser/Land, Ausbildung der Ufer herangezogen; des 
Weiteren werden die Vorkommen charakteristischer Tier- und 
Pflanzenarten sowie - soweit Kenntnisse vorliegen - die 
Gewässergüte berücksichtigt. 

 Die Beschreibung der Gewässer mit den typischen Merkmalen 
ist unter B 2.2.2 zu finden. Dieser Kriterienkatalog gilt in 
angepasster Form auch für die Stillgewässer im 
Untersuchungsgebiet. 

 
 
 
 Übersicht 4: Bewertung der Fließgewässer/ Stillgewässer 

 
 

Bedeutung/ Funktionsräume 
 

Erläuterungen 
 

Gewässer mit sehr hoher 
Bedeutung,  

weitgehend naturnah 
- Kupferbachtal und seine 

 Quellbäche  

 

 
 
Uferausbildung und Dynamik 
naturnah, mit intensiver Verzahnung 
der Lebensräume Wasser/ Land; 
aufgrund seiner Artenausstattung von 
landesweiter Bedeutung. 

 

Gewässer mit hoher Bedeutung 
- sonstige Waldbäche 

 
 
 
-      Tümpel in Waldbereichen 

 

 

Naturnahe Ufer mit abschnittsweise 
stark ausgeprägter Gewässer-
dynamik; Lebensraumverzahnung 
durch vielfach angrenzenden nicht 
standortgemäßen Fichtenforst 
gemindert. 

 
 

Gewässer mit mittlerer Bedeutung, 

bedingt naturnah 
- Graben bei Grass 

 

 

Uferstruktur durch Weidenutzung 
beeinträchtigt, zum Großteil verrohrt, 
belastet. 

 

- Dorfgraben am Hang bei Aying 
 

Seit einiger Zeit nur noch geringe 
Wasserführung bis trocken fallend; 
(vermutlich durch Bau und Anlage 
der Gasleitung verursacht), nicht 
durchgängig offen; ab Kindergarten 
ständig wasserführend; 

 

- Weiher inmitten intensiv landwirt-

schaftlich genutzter Flächen 

 

Oft nutzungsgeprägt, aber mit 
Bedeutung als Lebensraum. 
 

 

Gewässer mit mäßiger/ geringer 
Bedeutung, verrohrte Bäche/ 

Gräben 

 

 

 
 
 
 

- alle verrohrten Bachabschnitte 

 und Gräben 
Wie planlich in Themen-Karte 4 
dargestellt. 
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Gefährdungen/ 
Empfindlichkeit 
 
Grundwasser Generell ist in der gesamten Schotterebene auf Grund ihrer 

Bedeutung als Grundwasserreservoir und ihrer Empfindlichkeit 
von einem erhöhten Risiko auszugehen. Große Teile des 
Plangebietes sind als Wasserschutzgebiete festgesetzt oder 
gehören oberstromig zu deren Einzugsbereichen. 

 Das Gefährdungspotential für das Grundwasser ist hoch 
einzustufen bei Straßen mit sehr hohem bis hohem 
Verkehrsaufkommen, (siehe Darstellung in Themen-Karte 4) 
durch Schadstoffeinträge und Unfallgefahr. Ein ähnlich hohes 
Risiko besteht bei Nutzungen, bei denen in die Grundwasser-
Deckschichten eingegriffen wird (z.B. bei Kiesabbau) oder bei 
gefährlichen Nutzungen wie Tankstellen und ähnlichem. 
Generell besteht bei grundwasserbeeinflussten Böden, Auen 
und bei hohen Grundwasserständen eine hohe Empfindlichkeit 
gegenüber Schadstoffeinträgen. 

 
Fließgewässer Das Gefährdungspotential für die Fließgewässer ist als mäßig 

einzustufen. Die Bäche liegen zum größten Teil im Wald, 
Gefährdungen durch verschmutzte Oberflächenabflüsse sind 
nicht zu erwarten. Allerdings besteht grundsätzlich die Gefahr 
von Verrohrungen der verbliebenen Gräben in der offenen 
Landschaft.  

 
 Nicht auszuschließen sind Risiken durch diffuse Einsickerungen 

in den Graben bei Grass, hier ist in den letzten Jahren zudem 
ein zunehmender Weidedruck zu verzeichnen. 
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A 1.3.4 Schutzgut Klima und Luft 
 

 Klimabegutachtungen für das Gemeindegebiet liegen nicht vor. Zur 
Darstellung der klimatischen Verhältnisse muss daher auf großräumige 
Untersuchungen, wie den ‘Klimaatlas Bayern’ zurückgegriffen werden.  

 

Regionalklima Das Untersuchungsgebiet gehört zu dem Klimabezirk 
"Oberbayerisches Alpenvorland". Kennzeichnend für das 
Alpenvorland sind u. a. die nach Süden mit zunehmender 
Geländehöhe geringer werdenden Jahresmitteltemperaturen 
bei gleichzeitiger Zunahme der mittleren Niederschlagsmenge. 
 
Übersicht 2: Klimadaten des Untersuchungsgebietes  

 

Lufttemperaturen 
Jährliche Lufttemperatur im Mittel: 

 

6 - 7° C bis 7 - 8° C  

- Januar -2° C 

- April 6 - 7° C 

- Juli 14 - 15° C bis 16 - 17° C 

- Oktober 7 -8° C 
 

Frosttage/ Jahr 
Frostfreie Zeit (Jahresmittel Bay.) 

 

110 – 120 Tage 
(180 – 190 Tage) 

 

Vegetationsperiode 

Lufttemperatur im langjährigen-
Durchschnitt nicht unter 5 ° C 

 

Dauer 210 - 220 Tage 
 

 

Niederschläge/ Jahr 
 

1100 - 1300 mm 
 

Nebelhäufigkeit/ Jahr 
 

20 - 40 Tage 

 

 

Windverhältnisse 
Bevorzugte Windrichtung in %  

der auftretenden Winde 

 

 

 

 

Windgeschwindigkeit im 

Jahresmittel (10 m über Boden) 
 

 
1,8-2,2 und 2,2 - 2,6 m/s 
 

 

Die Waldfunktionskarte macht zudem Angaben zu Waldflächen, 

welche für den  regionalen Klimaschutz von besonderer 

Bedeutung sind (s. Kap. C 1.3). 

Lokalklima Diese klimatische Grundsituation wird durch die Wechsel-
wirkungen der Klimafaktoren mit den übrigen Landschafts-
faktoren in vielfältiger Weise modifiziert. Für die lokale 
Klimaausprägung sind neben der Höhenlage auch die großen 
Waldflächen, die temperaturausgleichend wirken, bestimmend. 
 
Die standortkundliche Landschaftsgliederung (zitiert nach der 
standortkundlichen Bodenkarte) beschreibt die südliche 
Münchner Schotterebene als feucht bis sehr feucht und mäßig 
kühl bis kühl, die Moränenlandschaft als feucht und kühl. 
Das LEK stellt zwei wichtige zu erhaltende Luftleitbahnen im 
Gemeindegebiet heraus. Eine in der Rodungsinsel Dürrnhaar 
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von West nach Ost, eine zweite am Waldrand westlich von 
Großhelfendorf (s. Kap. D 1, Abb. 18). 

 
Wärmeverhältnisse: Für beide landschaftliche Raumeinheiten liegt die jährliche 

mittlere Lufttemperatur zwischen 6 und 7°C; eingestreut sind 
wärmere Bereiche wie z.B. das Ayinger Feld mit 7 - 8 °C sowie 
die flacheren Moränenhügel mit Kupferbachtal; diese 
Wärmeinseln sind vor allem im Sommer vorhanden. 
Am kältesten sind die Lagen über 650 m. Als lokale Kälteinsel 
erweist sich die Rodungsinsel Rauchenberg: während im 
gesamten Gebiet die frostfreien Tage im Jahr etwa 180 - 190 
Tage andauern, sind auf dieser exponierten Kuppe nur 170 - 
180 frostfreie Tage im Jahr zu verzeichnen. 

 
Wind Der Wind weht überwiegend aus südwestlicher Richtung. Die 

erreichten Windgeschwindigkeiten (10 m über Boden) liegen 
zwischen 1,4 bis 2,6 m/sin Bodennähe, wobei die höchsten 
Windgeschwindigkeiten in den Monaten Januar bis März 
erreicht werden. 
Obwohl in der Schotterebene der Wind durch die großen 
zusammenhängenden Waldflächen gebremst wird, können 
dennoch Werte bis zu 2,6 m/s auftreten; in der wind-
exponierten Zone oberhalb der Hangkante, wo die Bremsung 
durch die Waldflächen nicht mehr wirksam ist, werden sogar 
Werte zwischen 2,6 bis 3 m/s erreicht. 
 

Nebel Mit der Anzahl der Nebeltage von 20 bis 40 Tage im Jahr 
gehört der Raum zu den nebelarmen Gebieten. Erhöht ist die 
Nebelhäufigkeit lediglich in den Taleinschnitten und entlang der 
Hangkante. 

Klimaschutzwald  Nach der Waldfunktionskarte der Region München sind die 
Waldgebiete der Schotterebene sowie der östlich von Aying 
gelegene Wald als Wald "mit besonderer Bedeutung für den 
regionalen Klimaschutz" ausgewiesen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abb. 2: Regionaler Klimaschutzwald (Schraffur in Magenta) 

 Quelle: Waldfunktionskarte 2015 (Auszug);  ©Bayerische Forstverwaltung 
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Zustandsbewertung: Die Bewertung erfasst die Bereiche der Landschaft, die 
besondere klimatische Ausgleichsfunktionen übernehmen und 
damit das Lokalklima beeinflussen. 

 
Kriterien Klimarelevante Funktionen sind z.B. Temperaturausgleich, 

Luftaustausch und Luftreinhaltung. 
 
 Vegetationsflächen haben eine bedeutende Wirkung auf das Lokalklima, da 

sie einerseits die nächtliche Frisch- und Kaltluftproduktion verursachen und 
anderseits bei hohem Baumanteil (Wälder, Kleingehölze) tagsüber thermisch 
ausgleichend wirken.  

 Während bei den Wiesen und Äckern die nächtliche Kaltluftproduktion im 
Vordergrund steht, tragen die Waldgebiete erheblich zur Lufterneuerung 
(Frischluftentstehung) bei; ein Hochwald verbraucht drei bis viermal mehr CO²  
als Wiesen oder bewachsene Äcker und erzeugt damit auch mehr Sauerstoff. 
Zudem bewirkt der Wald auch eine Ausfilterung fester und flüssiger 
Schmutzstoffe aus der Atmosphäre. 
Über Leitbahnen (Hänge, Täler und Geländerinnen) fließt Kalt- und Frischluft 
zum tiefer liegenden Gelände ab; bei Bezug zu belasteten Siedlungen tragen 
diese Kalt-/Frischluftströme erheblich zur Verbesserung des Siedlungsklimas 
bei, sofern entsprechende Leitbahnen etwa durch innerörtliche offene grüne 
Korridore sichergestellt sind. Der Kaltluftzustrom bringt vor allem in den 
Sommermonaten eine Minderung bioklimatischer Belastungen und einen 
günstigen Einfluss auf den menschlichen Organismus. Hindernisse wie 
Dämme, querstehende Bauwerke, auch dichte Wälder können den 
Luftaustausch hemmen und zu einem Kaltluftstau führen, was wiederum zu 
negativen Auswirkungen für die Landwirtschaft (Spätfrostgefährdung) oder zu 
Belastungen durch Immissionen z.B. entlang von Straßen führen kann.  
 

  
 

  

- Waldbereiche als "Frischluftproduktionsflächen" 

  Da der Waldflächenanteil im Gemeindegebiet mit über 50% 
sehr hoch ist,  ist hier von einem hohen Ausgleichspotential 
zu sprechen. 

  

- Landwirtschaftliche Nutzflächen als Kaltluftentstehungs-

gebiete 
Den Ackerflächen der Schotterebene, der Terrasse von 
Göggenhofen und Großhelfendorf kommt hier besondere 
Bedeutung zu; auf Grund der kleinen Einzugsgebiete sind 
die freien Kuppen und Rücken der Moränenlandschaft 
klimatisch von geringerer Bedeutung. 

  

- Leitbahnen und Kaltluftabflussflächen 
Orographisch vorgegeben ist in der Schotterebene die Rinne 
der untersten Niederterrasse; in sie strömt die von den 
umliegenden Flächen, insbesondere die von den Hängen 
der Moränenlandschaft abfließende Kaltluft ein; bei dem 
geringen Gefälle im Gebiet sowie dem geschlossenen 
Waldkranz ist jedoch davon auszugehen, dass so gut wie 
kein Abfluss nach Norden stattfindet, so sind lokale 
Kaltluftseen mit Nebelbildung möglich.  
Als Folge der Kaltluftstagnation kann auch eine zunehmende 
Frosthäufigkeit auftreten.  

  Im Moränengebiet kommen die Senken und Taleinschnitte 
als Leitbahnen in Betracht, sie sind jedoch auf Grund des 
geringen Einzugsgebietes als Leitbahnen ebenfalls von 
mäßiger Bedeutung. 
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  Das LEK führt westlich von Göggenhofen entlang des 
Waldrandes sowie in Dürrnhaar eine Ost-West-orientierte 
Luftleitbahn an. 

 
  

 - Leitbahnen mit Siedlungsbezug 
Die meisten Siedlungen der Schotterebene ebenso wie die 
der Moränenlandschaft sind weitläufig von Wald umgeben; 
bei entsprechenden orographischen Gegebenheiten wird 
dadurch eine gute natürliche Durchlüftung der 
Siedlungsgebiete bewirkt. 
Von dieser Lage profitieren Aying, Peiß und Großhelfendorf. 
Der Freihaltung der Hänge und der Terrassenkante kommt 
daher aus lufthygienischen Gesichtspunkten auch bei 
künftigen Siedlungserweiterungen besondere Bedeutung zu.  

  
 
Gefährdungen/ 
Empfindlichkeit Grundsätzlich gehört das Gemeindegebiet zu einem eher 

belastungsarmen Gebiet, in dem auch überregionale Quellen 
von Luftbelastungen gering bis gar nicht wirksam werden. 

 
Der Luftaustausch ist in der Schotterebene durch die Wälder 
und die damit gebremste Windgeschwindigkeit nicht stark; in 
windarmen Nächten kann es entlang der stark befahrenen 
Straßen in der stagnierenden Kaltluft zur Anreicherung von 
Schadstoffen kommen. 
Lokal stellt lufthygienisch das Ausbringen von Gülle auf den 
landwirtschaftlichen Flächen ein Problem dar, was teilweise 
erhebliche Geruchsbelästigungen in den Siedlungsbereichen, 
wie z. B. Großhelfendorf, bewirkt. 
Eine hohe Empfindlichkeit ist bei Kaltluftleitbahnen prinzipiell 
gegenüber Riegelbebauung oder Riegelbepflanzung gegeben. 
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A 1.3.5 Schutzgut Tiere und Pflanzen (Biologische Vielfalt, Lebensräume) 

 

 Im Rahmen der Bestandsanalyse sind folgende Erhebungen durchgeführt 
worden: 

 - flächendeckende Kartierung der Biotopstruktur und Nutzungen im 

 Gelände 
 - Auswertung der Biotopkartierung des Landesamtes für Umweltschutz 

 (LfU) Maßstab 1: 5000, mit letzten Angaben von 2010, einschließlich der 
Kartierung der geschützten Biotope nach § 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 
BayNatSchG 

 - Auswertung der Artenschutzkartierung des LfU 
 - Auswertung der Amphibienschutzkartierung des Landkreises von 

   1979 und Nachkartierung 2000. 
 

Gegenstand der Untersuchung sind die vorkommenden 
heimischen Tier- und Pflanzenarten und Lebensräume und 
damit auch das Vermögen der Landschaft, ihnen im 
Gemeindegebiet dauerhafte Lebensmöglichkeiten zu bieten.  
 
Als von besonderer Wichtigkeit ist in diesem Zusammenhang 
Art. 16 Abs. 1 BayNatSchG herauszustellen, nach welchem es 
verboten ist, „in der freien Natur (…)  
- Hecken, lebende Zäune, Feldgehölze oder -gebüsche 
einschließlich Ufergehölze zu roden, abzuschneiden, zu fällen 
oder auf sonstige Weise erheblich zu beeinträchtigen, 
- (…) Toteislöcher, sowie Tümpel und Kleingewässer zu 
beseitigen oder erheblich zu beeinträchtigen.“ 
 
Diese die Landschaft belebenden und Lebensraum gebenden 
Kleinstrukturen sind demnach gesetzlich geschützt. 
 
 

Potentiell natürliche 

Vegetation = PNV Neben der realen Vegetation, d.h. den vor Ort erhobenen 
Vegetationsbeständen, wird zur Charakteristik einer Landschaft 
auch die "potentiell natürliche Vegetation" herangezogen, die 
u.a. die standörtlichen Bedingungen eines Landschaftsraumes 
widerspiegelt. 
Die potentiell natürliche Vegetation beschreibt den Endzustand der 
Vegetationsentwicklung, wie er sich unter den gegenwärtigen 
Umweltbedingungen bei Aufgabe jeder menschlichen Nutzung einstellen 
würde. Auf unveränderten, naturnahen Standorten würde sich in Mitteleuropa 
(bis auf Sonderstandorte) Wald einstellen. 

 
Folgende Teilräume sind nach der PNV zu unterscheiden: Bis 
zu einer Höhenlage von etwa 600 m ü. NN gehört die 
Schotterebene zu den Eichen-Hainbuchenwaldgebieten, die 
höher gelegenen Bereiche der Schotterebene (etwa südlich der 
St 2070) werden dem Tannen-Buchenwald-Gebiet 
Alpenvorland-Rasse mit Orchideen-Buchenwald zugeordnet. 
Für die Jungmoränenlandschaft ist der Hainsimsen-Buchenwald 
potentiell natürlich, für das Kupferbachtal der Tannen - 
Buchenwald, Alpenvorland - Rasse mit Orchideen - 
Buchenwald. 
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Eine Aktualisierung der PNV durch das LfU ergab 
vereinfachend für die 
 

 Schotterebene: (Flattergras-)Hainsimsen-Buchenwald 
im Komplex mit Waldmeister-Buchenwald; örtlich mit 
Waldgersten-Buchenwald (s. Abb. 10 - a),  

 für die Jungmoräne:  
Waldmeister-Tannen-Buchenwald; z.T. im Komplex mit 
Waldgersten-Tannen-Buchenwald; örtlich mit 
Rundblattlabkraut-Tannenwald, Schwarzerlen-Eschen-
Sumpfwald oder Walzenseggen-Schwarzerlen-
Bruchwald sowie punktuell waldfreier Hochmoor-
Vegetation (s. Abb. 10 - b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Potentielle natürliche Vegetation (PNV), LfU. 
  
a:  (Flattergras-)Hainsimsen-Buchenwald im Komplex mit  

Waldmeister-Buchenwald; örtlich mit Waldgersten-Buchenwald 

b: Waldmeister-Tannen-Buchenwald; z.T. im Komplex mit Waldgersten-

Tannen-Buchenwald; örtlich mit Rundblattlabkraut-Tannenwald, 

Schwarzerlen-Eschen-Sumpfwald oder Walzenseggen-Schwarzerlen-

Bruchwald sowie punktuell waldfreier Hochmoor-Vegetation 

 

Reale Vegetation 

und Biotope Als Folge der anthropogenen Nutzung und Einflussnahme 
haben sich aus dem ursprünglich vorherrschenden Wald die 
unterschiedlichen Biotoptypen der Kulturlandschaft heraus-
gebildet.  Im Untersuchungsgebiet kommt jedoch nach wie vor 
den Wäldern eine besondere Bedeutung zu. 

 
Wälder Im gesamten Gebiet ist der Fichten-Hochwald mit 

vergleichsweise geringer Beimischung von Laubhölzern 
vorherrschend. Seit den zuletzt aufgetretenen Windbruch-
schäden ist der Laubholzanteil deutlich gestiegen, insgesamt 
sind die Wälder - besonders der Schotterebene - jedoch eher 
von struktur- und artenarmer Ausprägung. 

a                  b 
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Wälder der 

Moränenlandschaft Auch die Wälder der Moränenlandschaft sind überwiegend - 
und weitgehend reliefunabhängig - als Fichtenaltersklassen-
forste mit geringer, nur bereichsweise höherer Laubholzbei-
mischung zu beschreiben; in der Regel weisen sie eine 
spärliche, artenarme Kraut- und Moosschicht - vielfach mit 
Säurezeigern - auf. Die Laubholzbestände sind gruppen- oder 
horstartig beigemischt, reine Laubwälder sind auf Einzel-
standorte (Flächengröße meist unter 1 ha) beschränkt.  
Ein besonderes Merkmal eines Großteils dieser Waldbereiche 
ist jedoch die Häufung von reliefbedingten Klein- und 
Sonderstandorten. 
 
 
 
Die aus Sicht des Naturschutzes wertvollsten und  
artenreichsten Bereiche sind folgende Bestände: 
 
- Buchenwald-Restflächen bei Grass (Biotop 85 1-3) 
 Drei Restflächen im Anschluss an den Fichtenforst auf einer Moränenrippe 

östlich Grass (B 85 1-3); der östliche Waldrand weist einen Mantel aus 
Weißdorn, Schlehe, Eberesche auf, der Westteil ist durch Beweidung 
beeinträchtigt. 

- Laubwald-Reste nördlich Kleinhelfendorf (Biotop 94 1-7) 
Buchen-Hallenwald mit knapp 25 % Beimischung der Fichte; relativ 
strukturarm, aber ziemlich gute Naturverjüngung der Buche, spärliche 
Krautschicht; Waldmantel mit einigen 40 - 80 cm starken Eichen, auch 
Hainbuchen sind vertreten. (s. Biotopkomplex 3 - BK 3 - in Karte 5) 

- Laubmischwald östlich Aying: (Waldrandzone) 
Laubmischwald mit über 50 % Buchenanteil, z.T. dickstämmig mit 40 - 60 
cm Stammdurchmesser, am Waldrand auch einige Buchen mit ca. 1 m 
Durchmesser; beigemischt sind Eichen und Hainbuchen, im 
Bestandsinnern mehr Bergahorn; relativ reichliche Naturverjüngung mit 
Buche, Bergahorn und stellenweise Weißtanne. 
(s. Biotopkomplex 1 - BK 1 - in Karte 5) 

- Laubwald auf einer Moränenrippe bei Loibersdorf, teilweise 
in der Biotopkartierung erfasst (Biotop TK 8037 187) 

 
-   Altbuchenparzelle im Hofoldinger Forst 

im nördlichen Bereich des Hofoldinger Forstes befindet sich ein kleiner  
Bestand von Altbuchen, welche im Absterben Begriffen sind und somit  
Lebensraum für totholzgebundene Arten sowie Brut- und Nahrungsstätte  
für Leitarten wie den Schwarzspecht darstellen.  

 
- Feucht-Wald im Talgrund von Au- und Elendsgraben 

Nennenswerte Anteile von Laubholz kommen nur sehr begrenzt, in einer 
Breite zwischen 30 und 60 m vor. Äußerst kleinflächig im Talgrund des 
Elendsgrabens ist ein kleiner Schwarzerlen-Sumpfwald (mit Fichten 
durchsetzt) zu verzeichnen. 

 im Talgrund des Augrabens vereinzelt (einige bis 1000 m² große 
Teilbereiche) fast reine Laubholzbestände aus Buche und/ oder 
Schwarzerlen mit artenreicher Krautschicht. 

- Hangwald an der westlichen Hangleite des Kupferbachtals 
(Biotop TK 8037/2-4) (s. Biotopkomplex 4 - BK 4 - in Karte 5) 

  
Der Wald ist ein durch Weideflächen unterbrochener Mischwaldkomplex 
mit reinen Laubwald-Bereichen, insgesamt strukturreich und mit vielfältiger 
und üppiger Krautschicht; der naturschutzfachlich wertvollste Wald im 
Gemeindegebiet ist der laubholzreiche Bestand nördlich Spielberg. 
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A:  Fast reiner Buchenwald mit geringer Beimischung von Eiche und 
Hainbuche; am Südrand durch frische Holzentnahme stark 
aufgelichtet, nur ein kurzer Abschnitt weist einen Schlehenmantel mit 
Waldrebe auf, ansonsten ist der Waldrand durch Beweidung 
beeinträchtigt. 

B: Edelholzreicher Laubwald mittleren Alters, vorwiegend Esche und 
Bergahorn, mit Hainbuche und einigen dicken Eichen am Westrand 
(ehemals Hutebäume), ungewöhnlich umfangreicher Bestand der 
Türkenbundlilie. 

C: Weniger wertvoll erscheinender Laubmischwald, im Ostteil offenbar 
ehemalige Waldweide mit vorwiegend vielstämmigen Hainbuchen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4: Hangwald an der westlichen Hangleite des  
  Kupferbachtals 
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- Grasser Holz (GH), nordwestlich von Aying;  
 auch hier handelt es sich um einen Fichtenforst mit nur 2 - 3 %, - bereichs-

weise mit bis zu 10 % - Buchenbeimischung. Seine Besonderheit erhält er 
jedoch durch die Vielzahl der Feuchtstandorte, die sich in den eiszeitlichen 
Hohlformen, den Toteiskesseln, gebildet haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abb. 5: Biotopstruktur im Grasser Holz (GH) 
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Gebüsche, Hecken und  

Feldgehölze Hecken und sonstige Gehölzstrukturen sind im Plangebiet in 
vergleichsweise geringem Umfang vertreten. Sie sind vielfach in 
den Randbereichen von Tümpeln zu finden oder eher selten als 
kleinflächige, von Laubholzarten dominierte Feldgehölzinseln 
aus Eiche, Feldahorn, Bergahorn und Sträuchern wie 
Schwarzer Holunder, Hartriegel und Weißdorn ausgebildet. Gut 
strukturierte Hecken treten bis auf einige Neupflanzungen im 
Untersuchungsgebiet nicht auf.  
Aufgrund der Seltenheit sind die vorgefundenen Gehölz-
strukturen fast ausschließlich in der Biotopkartierung als 
schützenswert erfasst. 
 
Ein besonderes Kennzeichen des Gebietes sind die markanten 
Einzelbäume in der freien Landschaft, insbesondere an der 
Hangkante. 
Markante Einzelbäume sind im Bestandsplan als dominante Laubbäume (> 
50 cm Stammdurchmesser) kenntlich gemacht. Aber auch kleinere markante 
Bäume wurden teilweise als dominante Laubbäume dargestellt, um deren 
potentiellen Wert und Schutzwürdigkeit zu unterstreichen. 
Teilweise finden sich zudem dominante alten Alleen im  
Ortsbereich entlang von Straßen. 
 

Streuobst Die Obstwiesen waren zum Zeitpunkt des ersten 
Landschaftsplans ein typisches Merkmal der ortsnahen 
Bereiche. Relativ kleinflächig, reihenförmig oder gruppenweise 
gepflanzt und extensiv genutzt waren die hochstämmigen 
Obstbaumbestände vorzugsweise am Rande der Klein-
Siedlungen oder bei Einzelhöfen zu finden. Das Grünland 
wurde gemäht oder mit Pferden (auch mit Schafen) beweidet. 
Die Bestände haben jedoch aufgrund von 
Ortsrandverlagerungen und diversen Umnutzungen, teilweise 
auch aufgrund von Absterben, qualitativ wie quantitativ deutlich 
abgenommen. So sind Streuobstwiesen um Trautshofen 
praktisch vollständig verschwunden, in Grass wurden sie neben 
der Neubebauung auch aufgrund von Umnutzung zu 
Koppelbetrieb ebenfalls stark dezimiert. Dennoch zeigen sich 
nach wie vor erwähnenswerte Bestände: 

 
Hervorzuheben sind die Vorkommen bei  
- Grass, Heimatshofen, Loibersdorf, Kleinhelfendorf, Ober-

schops, Unterschops, Kaps 
 
 Aus naturschutzfachlicher Sicht ist den Obstwiesen eine besondere 

Bedeutung zuzumessen; sie sind Lebensraum einer Vielzahl von Tierarten; 
sie dienen als Bienenweide, bieten Nistmöglichkeiten für Vögel, 
Nahrungsquellen für Schmetterlinge und Unterschlupf und Nahrung für eine 
Reihe kleinerer Säugetiere; 
sie sind Merkmal und Belebung der bäuerlichen Kulturlandschaft. 

 
Naturnahe Bachläufe Wertvolle Bachbiotope sind entsprechend den naturräumlichen 

Gegebenheiten nur in der Moränenlandschaft zu finden. Hier 
sind es neben dem Kupferbach im Naturschutzgebiet 
Kupferbachtal vor allem die kleinen Waldbäche, denen 
Lebensraum-Bedeutung zukommt. Die Bäche in den engen und 
z.T. tief eingeschnittenen Kerbtälern sind Lebensraum für 
mehrere gefährdete Tierarten (siehe Beschreibung im 
nachstehenden Abschnitt Tierwelt). 
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Die Bäche und Gräben außerhalb der Wälder sind in der Regel 
abschnittsweise verrohrt und vielfach durch die Nutzungen be-
einträchtigt. 
 
 
 

Feuchtlebensräume Als größere zusammenhängende Bereiche sind der 
Feuchtgebietskomplex im Naturschutzgebiet Kupferbachtal 
sowie das nordöstlich von Kleinhelfendorf gelegene Seggenried 
mit einem Pfeifengras-Streuwiesenrest zu nennen (Biotop TK 
8036 95, TF 01,02; s. Biotopkomplex 3 - BK 3 - in Karte 5). Im 
Kupferbachtal wurden in den letzten Jahren an verschiedenen 
Standorten das endemische Bayerische Löffelkraut (zuletzt 
2013) und der  Kriechende Sellerie (RLD 1, RLB 2) 
nachgewiesen (s. Biotopkomplex 4 - BK 4 - in Karte 5). 
Zur Beschreibung der Gebiete siehe auch Tabelle 4 im Anhang 
mit der Auswertung der amtlichen Biotopkartierung. 
 
Außerhalb dieser Bereiche kommen Feuchtlebensräume aus 
Röhricht und Seggenried oder sonstige Feucht-/ Nassstandorte 
kleinflächig in Mulden und Senken zwischen den 
Moränenrücken, in den ehemaligen Toteiskesseln und 
vereinzelt entlang der Bäche vor: 
 

- mehrere Kleinflächen (Toteiskessel) südlich Grass, an 
verschiedenen Waldrändern und im offenen Gelände 
(nördlich und südlich von Kaltenbrunn), (Biotop TK 8036 88. 
2-4) und entlang eines verrohrten Baches (Biotop TK 8036 
82) 

 

- am Waldrand östlich Aying (Biotop TK 8036 88. 5; (s. 
Biotopkomplex 1 - BK 1 - in Karte 5)), nördlich davon am 
Waldrand angelegter Amphibienweiher 

 

- südlich Loibersdorf, kleine Fläche am Waldrand (nicht in der 
Biotopkartierung erfasst) 

 

- Toteiskessel im Grasser Holz mit Schwingrasen und 
Seggen- und Röhrichtbeständen, Schachtelhalmen  

 

- Hangquellsumpf (ca. 60 m breit) am Elendsgraben 
mit Schwarzerlen (durchsetzt mit Fichten), z.T. verschilfte Hoch-
staudenflur mit Zittergrassegge und weiteren Seggenarten, 
Sumpfdotterblume, Schlüsselblume und einige Individuen Trollblume, 
nahe des Elendsgraben auch Jungwuchs von Schwarzerlen, siehe auch 
Beschreibung Feuchtwald 
 

- Sickerquellrinnen an den Talhängen des Elendsgraben 
nördlich der Straße 
Vorkommen der Schuppenwurz im Mündungsbereich des Augrabens; an 
einer 2m hohen Geländekante großer Bestand des Sprossenden Bärlapps 
(sämtliche heimischen Arten der Bärlappgewächse sind nach der 
Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt) 
 

- Augraben 
Quellige, versumpfte bis 20 m breite Mulden im Wechsel mit sandig-
kiesigen, flachen Kuppen; unter den lichten Baumkronen der 
Nässebereiche ist eine artenreiche Krautschicht zu finden: 
Wechselblättriges Milzkraut, bitteres Schaumkraut, seltene Winkelsegge, 
Wolliger Hahnenfuß, Scharbockskraut, Aronstab. 
(s. Biotopkomplex 2 - BK 2 - in Karte 5) 
 

- im Waldgebiet östlich Blindham an Forstwegkreuzung  
 umfangreiche Seggenbestände (gefährdet durch Unrat-Ablagerungen) 
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- weitere lokale Kleinststandorte im Forst östlich Blindham  

je nach Witterung mehr oder minder stark ausgeprägt, teils alternierende 
Standorte - z. B. Tümpel im Wald nahe östlicher Gemeindegrenze, im 
Wurzelbereich eine windgeworfenen Fichte: im Umgriff Binsen - generell 
nasses Milieu: Nachweis von Gelbbauchunke (RL 2 in Bayern u. Deutschland) 
im Tümpel  
 

- Hanggraben im Waldrandbereich südöstlich von Kaltenbrunn  
mit umfangreichen Binsenbeständen (gefährdet durch Unrat-Ablagerungen) 
 

- angelegtes Feuchtbiotop in ehemaliger Kiesgrube im 
Hofoldinger Forst  
verfüllt mit Bohrschlamm, umfangreicher Schilfbestand, Kleingewässer 
 

- Erlenbruch und Waldgraben im Waldgebiet nördlich Grass, 
zwischen den beiden Waldwiesen am Waldrand 
u.a. aus Abflüssen der südlichen Waldwiese gespeist; Erlenbruch, 

Sumpfdotterblumenbestände, Binsen; viele der Erlen im Zeitraum der 

Erfassungen gefällt; nördlich davon liegender Graben mäandrierend und in 
Mulde Tümpel bildend - beeinträchtigt durch Aufschüttungen/ Ablagerungen 
 

- Feuchtkomplex östlich Trautshofen am Waldrand 
mit bultigen Binsen und Kleinsttümpeln, an Wiese angrenzend  
 

- potentielle ephemere Lachen in den Waldgebieten, z. B. 
Hofoldinger Forst 
vergangene Erfassungen von Amphibien haben gezeigt, dass auch im sonst 

eher strukturarmen Hofoldinger Forst kleinere Reliefierungen und 
Bodenunebenheiten genügen, um wertvolle temporäre Lebensräume für 
Amphibien zu schaffen, kleine Mulden, in denen sich Wasser als Laichhabitat 
sammeln kann 

 
 

Biotopkomplexe Aus den beschriebenen Wald- und Feuchtlebensräumen 
ergeben sich im Gelände einige spezifische Biotopkomplex- 
Situationen, wo diese verschiedenartigen Lebensräume 
engräumig aufeinandertreffen und eine hohe Bedeutsamkeit als 
Lebensraum auf engem Raum darstellen. Diese sind in der 
Themenkarte 5 - Arten und Lebensräume - als Biotopkomplexe 
(BK 1-4) kenntlich gemacht. 

 

 
Moorstandorte Die spezifischen Landschaftsformen der Moränenlandschaft mit 

ihren vielfältigen glazialen Hohlformen auf wasserstauendem 
tonig, schluffigen Untergrund haben zur Ausbildung mehrerer 
kleinerer Moore geführt: 

 
- ‘Berger-Moor' östlich Peiß (Naturdenkmal) 

Bewaldetes, durch Torfabbau gestörtes Hochmoor; vorhanden ist noch ein 
kleiner mit Latschen und Kiefern locker bestandener Kernbereich, 
umgeben von dichtem Wald; Teilfläche wurde entbuscht; im Bereich der 
alten Torfstiche teils Schwingrasenbildung, teils ausgedehnte 
Torfmoosdecke mit Sphagnum magellanicum und Hochmoorarten wie 
Moosbeere 
 

- Blind-Moos, östlich Blindham 
Mit Erlen und Fichten bestockte Fläche auf Niedermoortorfen 
 

- Vermoorungen in den Toteiskesseln innerhalb des 
Fichtenforstes Grasser Holz; bereits verlandete Gewässer 
mit ausgebildeten Schwingrasen, Torfmoosdecke. 
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Trockenstandorte Naturraumbedingt sind die Trockenstandorte nur in begrenztem 
Umfang anzutreffen: 

 
- Die Böschungen an dem ehemaligen westlichen Terrassen-

rand der Schotterebene mit Arten wie Rundblättrige 
Glockenblume, Zypressen-Wolfsmilch und Silberdistel sind 
in der Biotopkartierung erfasst. Weniger gut ausgebildet ist 
ein kleiner Bestand an der Böschung am S-Bahnhof Peiß. 

- Die Säume entlang der Waldränder sind nur vereinzelt als 
trockene Säume mit Schlehenaufwuchs ausgebildet. 

 
Waldschneise  

Hochspannungstrasse Beiderseits der Verbindungsstraße Peiß-Kaltenbrunn im 
Bereich der Leitungstrasse ist durch Befahren der Schneise ein 
Mikrorelief aus feuchten Senken mit Binsen entstanden. 
In den Randbereichen der Schneise befindet sich auf 
bodensaurem Standort, vorwiegend ca. 2 m hoher 
Gehölzaufwuchs (aus Weiden, Faulbaum, Eberesche, z.T. 
Grau-Erle und Fichte bestehend). 
 

Grünland In der Moränenlandschaft bestimmt das Grünland die 
landwirtschaftliche Nutzung, wobei Weidenutzung und die 
Pferdehaltung im Bereich Grass, Kaltenbrunn, Loibersdorf 
Spielberg vorherrschend sind. 
Grünland tritt in unterschiedlicher Ausprägung auf, das 
Spektrum reicht von nährstoffreichen, relativ artenarmen 
Grünländern bis zu artenreicheren Wiesen.  
 

- Waldwiesen Alle als Grünland genutzten Lichtungen enthalten sowohl 
artenarmes Intensivgrünland als auch mäßig artenreiches, 
mesophiles Grünland mit Feuchte- bzw. Magerkeitszeigern,  
z. B. 

 

- Waldwiese im Engelmoos, nord-/östlich von Grass 
Es handelt sich um eine Fuchsschwanz-Glatthaferwiese - wohl als 
Mähweide genutzt - auf zersetztem Niedermoortorf (? Anmoor), mit 
Sauerampfer (Rumex acetosa und Rumex obtusifolius), stellenweise Kohl-
Kratzdistel (Cirsium oleraceum) und Flatterbinse (Juncus effusus); 
hervorzuheben ist der aufwuchsschwächere Bereich mit höherem Anteil 
an Rotschwingel (Festuca rubra), Kriechendem Günsel (Ajuga reptans) 
und einem kleinen Bestand der Fadenbinse (Juncus filiformis), eine 
landkreisbedeutsame Art, die hier sicherlich am Rand ihres disjunkten 
Areals im südlichen Alpenvorland vorkommt. 
 

- Waldwiesen nördlich Grass 
Teilfläche mit relativ artenreichem, mäßig intensiv genutztem Grünland (u. 
a. Wiesen-Flockenblume eingestreut); es handelt sich um einen 
vielfältigen Standort mit einem kleinen Hügel südlich der Mitte und 
Vermoorung mit (zu) tiefem Entwässerungsgraben auf der Ostseite und 
einer Mulde mit derzeit 50 m² großem Tümpel durch zufließendes Wasser, 
geprägt durch Flutrasen mit Kriechendem Hahnenfuß (Ranunculus 
repens); Teilbereiche sind als Feuchtwiesen mit Kohl-Kratzdistel (Cirsium 
oleraceum),stellenweise Schlangenknöterich (Polygonum bistorta), Blut-
Weiderich (Lythrum salicaria), Sumpfschachtelhalm (Equisetum palustre) 
und wegen des Seggen- und Binsenreichtums als § 30 BNatSchG bzw. 
Art. 23-Verdachtsflächen einzustufen. Südlich und westlich dieser Fläche 
befinden sich auf quelligen, versumpften Standorten kleine Schwarzerlen-
Feuchtwäldchen. 

 

- Waldwiese im Kirchholz 
Westliche Waldwiese: 
Die Wiese ist durch Weidezaun und einem kleinen Graben zweigeteilt, der 
Südteil besteht aus artenarmen Intensivgrünland, der Nordteil aus relativ 
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artenreichem, in Teilen magerem Feuchtgrünland, das zur Mitte hin Arten 
aufweist wie Kohl-Kratzdistel (Cirsium oleraceum), Schlangenknöterich 
(Polygonum bistorta), Frauenmantel (Alchemilla vulgaris) und Seggen 
(u.a. Carex brizoides). Als Magerkeitszeiger treten auf: Feld-Hainsimse 
(Luzula campestris), Gewöhnliches Ruchgras (Anthoxanthum odoratum), 
Klappertopf (Rhinanthus spec.), Sauerampfer (Rumex acetosa) reichlich 
Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata) und Große Bibernelle (Pimpinella 
major). 

 Östliche Waldwiese: 
Nordteil besteht wieder aus artenarmen Intensivgrünland, der südöstliche 
Teil aus einer durch einen kleinen Graben abgetrennten Feuchtwiese auf 
anmoorigem Standort mit Schlüsselblume (Primula elatior), Kohl-
Kratzdistel (Cirsium oleraceum), Wiesen-Kümmel (Carum carvi), 
Schlangenknöterich (Polygonum bistorta), stellenweise Flatterbinse 
(Juncus effusus); geringer Seggenanteil (nicht § 30 BNatSchG bzw. Art. 
23 BayNatSchG!); die Wiesen im Süden und Südwesten sind 
Brachflächen, teils mit artenarmer Grasflur, teils in Entwicklung zur 
Hochstaudenflur mit Kohl-Kratzdistel, Schlangenknöterich und Bach-
Nelkenwurz (Geum rivale), an eutrophierten Stellen auch Rohr-Glanzgras 
(Phalaris arundinacea), in der Brachfläche wurden gruppenweise Weiden-
Hochstämme, möglicherweise als Bienenweide, gepflanzt. 
 

kleine Waldwiese nördlich Heimatshofen, nahe Glonner 
Straße 
 
Südlich entlang der Waldwiese führt der Augraben, welcher von 
Laubbäumen begleitet wird. Feuchtwiese mit hohem Seggenreichtum 
(Deckungsgrad von 40-50%), womit die Wiese als §30-Verdachtsfläche 
einzustufen ist. Desweiteren findet sich die Kohl-Kratzdistel (Cirsium 
oleraceum) sowie Frauenmantel (Alchemilla vulgaris). 
 

Waldwiese nördlich Heimatshofen 
 
Feuchtwiese mit Kohl-Kratzdistel (Cirsium oleraceum) und 
Schlangenknöterich (Persicaria bistorta). Die Wiese wird durch den 
Augraben  geteilt, lediglich in der Mitte per Einzelbaum und am westlichen 
Ende vor dem Waldrand mit Gehölzen bestanden. Entgegen früherer 
Erfassungen, welche in den FNP von 1989 eingeflossen sind, konnten 
keine größeren Seggen- oder Binsenbestände nachgewiesen werden. 
Lediglich im östlichen Randbereich zeigte sich ein geringer Seggenanteil 
(kein Schutz nach § 30 BNatSchG bzw. Art. 23 BayNatSchG).  
Entlang des Grabens bereichsweise feuchte Hochstaudenflur mit  Echtem 
Mädesüß (Filipendula ulmaria), Sumpf-Helmkraut (Scutellaria 
galericulata), Groß-Seggen, Rohrkolben (Typha latifolia), Flatter-Binse 
(Juncus effusus); zwischen den Wiesen, entlang des Weges größerer 
Bestand der Gewähnlichen Sumpf-Binse (Eleocharis palustris agg.) mit 
eingemischten Seggen. 
 

Waldwiese im Hofoldinger Forst, Flurlage Hirschbrunn 
 
Brachgefallene Feuchtwiese/ Hochstaudenflur: Mit großen Beständen der 
Flattebinse (Juncus effusus), Großseggen; eingestreut Kohl-Kratzdistel 
(Cirsium oleraceum), Wolfstrapp (Lycopus europaeus), Flügel-Braunwurz 
(Scrophularia umbrosa), Rohrkolben (Typha); starke Ruderalisierung mit 
Brennessel, Disteln,  viel Landreitgras (Calamagrostis epigejos). 
 

Waldwiese Hofoldinger Forst, nördl. Biotop „Berger Grube“ 
 
Feuchtwiese mit geringem Seggen-Anteil (Deckung 20-30%), folglich kein 
Schutz nach § 30 BNatSchG bzw. Art. 23 BayNatSchG; häufig 
Spitzwegerich (Plantago lanceodata), Hahnenfuß (Ranunculus spec.), 
eingemischt Frauenmantel (Alchemilla vulgaris.), Wolliges Honiggras 
(Holcus lanatus).  
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Tierwelt Für den Landschaftsplan erfolgte zwar keine eigene faunistische Kartierung, 

Ausgewertet wurden v.a. die vorliegende Artenschutzkartierung (ASK), sowie 
Hinweise aus dem Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) und der 
Biotopkartierung. Zudem wurden bei den Geländebegehungen ausgewählte 
festgestellte Arten notiert. Eine Zusammenstellung aller Daten aus der ASK ist 
im Anhang mit Tabelle 7 beigefügt.  

 
Vögel Eine Brutvogelkartierung für den Landkreis liegt nicht vor. Das 

Plangebiet weist jedoch eine hohe landschaftliche Vielfalt auf 
und bietet damit einer vielfältigen Vogelwelt Lebensraum.  
 
Arten der Waldbereiche: 
(Leitarten Schwarzspecht, Sperlingskauz, Waldschnepfe (je RL B V)) 
 

Vorkommen: Schwarzspecht und Waldschnepfe kommen nach 
dem ABSP in allen Forsten des Landkreises vor; explizit 
erwähnt ist der Höhenkirchener Forst. 2009 wurden an 
verschiedenen Stellen in den Nadelforsten brütende 
Schwarzspechte und Mäusebussarde festgestellt.  Auch im 
Hofoldinger Forst konnte der Schwarzspecht beobachtet 
werden (Nebenbeobachtung Juni 2015), auffälligerweise jedoch 
ausschließlich in den wenigen Bereichen, wo vereinzelt noch 
alte bzw. absterbende Buchen vorkommen.  Im Hofoldinger 
Forst konnten laut ASK 2009 der Sperlingskauz und Waldkauz 
verzeichnet werden, zudem auch brütende Grauspechte (RLB 
3, RLD 2). Am nördlichen Rand des Gemeindegebiets im 
Höhenkirchener Forst wurden  1997 18 brütende Raufußkauze 
festgestellt. Bezüglich der Waldschnepfe liegt mit der ASK 
lediglich ein Brutvorkommen für 2009 im Hofoldinger Forst vor. 
Im Kupferbachtal wurden zudem ein Wespenbussard (RLB 3, 
RLD V) und Baumfalke (RLB V, RLD 3) festgestellt. 
 
Arten des Offenlandes (Rodungsinseln): 
(Leitart Wachtel; Rebhuhn eher unwahrscheinlich (in Südbayern vorwiegend 
nur bis ca. 500 m ü. NN) 
 

Bekannt sind Vorkommen der Wachtel in der Höhenkirchener 
Rodungsinsel; als potentielle Lebensräume kommen auch die 
Rodungsinseln im Plangebiet in Betracht. In der Ayinger 
Rodungsinsel konnte 2015 häufig die Feldlerche (RLB 3) 
verhört/ beobachtet werden, in der ASK liegen Brutnachweise 
bis 2009 vor, hervorzuhebenderweise auf einer der wenigen 
Grünlandrestflächen in der Schotterebene. 
Bei Kaps wurden zur Brutzeit ein Rotmilan (RLB 2) sowie ein 
Turmfalke beobachtet. Im Ayinger Feld wurden Mitte Mai 2015 
zwei Kiebitze (Rote Liste 2 in Bayern) in Bahntrassennähe 
beobachtet, Status jedoch unklar. Bei einer als 
Ausgleichsfläche festgesetzten Feuchtstelle am Waldrand 
südöstlich von Aying wurden zwei Goldammern beobachtet, 
sehr wahrscheinlich brütend. 
 
Arten der Feuchtgebiete und Gewässer: 
 

Nach dem ABSP bestehen Hinweise auf Vorkommen der 
Bekassine (RL Bayern und D Gefährdungsstufe 1) und der 
Wasserralle (RL Bayern Gefährdungsstufe 2, RLD V) im 
Kupferbachtal. Letztere Art sowie der Wiesenpieper  (RL B und 
RLB V) wurden 2004 im Kupferbachtal  auf Nahrungssuche 
nachgewiesen. 
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Weiter gibt es Hinweise auf Vorkommen (Nahrungsgast) von 
Graureiher und Zwergtaucher an einem Weiher nördlich Aying 
(ASK Objekt-Nr. 114 und 116).  
Desweiteren wurden Ende April 2015 zwei Schwarzstörche, 
zusammen mit Weißstorch kreisend (je Rote Liste 3 in Bayern 
Weisstorch auch in RL D 3), südlich von Großhelfendorf 
gesichtet, der Status ist jedoch unklar.  Allerdings verzeichnet 
der Brutvogelatlas Bayern für den Raum östlich Ayings  ein 
Brutpaar des Schwarzstorches, für 2002 ist in der ASK die 
Sichtung eines Individuums über dem Hangwald nordöstlich 
Heimatshofen dokumentiert, für 2009 ist eine Sichtung eines 
Exemplars auf einer Wiese südöstlich von Heimatshofen 
aufgeführt. Laut mündlicher Mitteilung der UNB Landkreis 
München (2017) existiert ein Brutpaar im Forst östlich 
Blindhams. 

 
 

Amphibien Für den Landkreis München wurde 1973 eine Amphibien-
Kartierung durchgeführt, die 1999/2000 für bestimmte Zielarten 
(Gelbbauchunke, Feuersalamander, Kammmolch 
Wechselkröte, Laubfrosch, Springfrosch) aktualisiert wurde.  
Die Kartierungen vermitteln einen guten Eindruck von der 
Verteilung und Häufigkeit der vorkommenden Arten, wenn auch 
bei den örtlichen Geländeaufnahmen nicht alle Laichgewässer 
der Kartierung 1973 gefunden werden konnten. 
Im gesamten Untersuchungsgebiet sind folgende Arten 
vertreten: Erdkröte, Grasfrosch, Wasserfrosch, Wechselkröte 
(zuletzt 2003 an ehemaliger Kiesgrube nördlich 
Kleinhelfendorfs), Bergmolch, Teichmolch, Gelbbauchunke 
(Gefährdungsstufe 2 der Roten Liste Bayern und Deutschland 
und Feuersalamander (Gefährdungsstufe 3 der Roten Liste 
Bayern). 
 
Verbreitungsschwerpunkt des Feuersalamanders (RLB 3) ist 
entlang des Teller- und Elendsgrabens. 
2014 wurden jedoch auch 4 Exemplare im Kalktuffbecken bei 
Spielberg und 2009 1 Exemplar nördl. Loibersdorf an einem 
Graben festgestellt. 
1974-78 waren noch bis zu 7 Fundorte mit größeren Beständen (26-100 
Individuen) zu verzeichnen; die Nachkartierung 1999/2000 ergab nur noch 2 
Fundorte mit eher kleinen Beständen.  
In Zuge der Nachkartierung ermittelten die Gutachter (Ökokart München) 
folgenden Sachverhalt: 
"Im Untersuchungsjahr war das ehemals zentrale Laichgewässer Tellergraben 
(vormals Laichplatz von etwa 75 Tieren) streckenweise ausgetrocknet in 
anderen Abschnitten war der Bachlauf als Kette schwach durchflossener 
Tümpelchen ausgebildet; gleichzeitig wiesen Erosionsspuren auf starke 
Hochwasserereignisse hin. Der nördliche Zulauf (LM 157 = ASK 43) ist ein 
sehr schmales Quellrinnsal in steiler Hanglage, was für die Art wenig geeignet 
erscheint. Der zweite südliche Zulauf (LM 156 = ASK 42/41) erwies sich als 
weitgehend strukturlos und damit ebenfalls als eher suboptimal. 
Ob das Fehlen aktueller Beobachtungen als Ausfall der Reproduktion im 
Erhebungsjahr zu deuten ist oder einem starken Rückgang bzw. völligen 
Ausfall der Population entspricht, ist nicht zu entscheiden. Insgesamt sind 
aber die beiden Zuläufe für die Art wenig geeignet und das anhand der 
Geländeerhebung zu implizierende Abflussregime des ehemals zentralen 
Laichgewässers erscheint ebenfalls eher ungünstig." 
 
Aussagen zu Notwendigkeit, Art und Umfang etwaiger Maßnahmen zur 
Sicherung der Art im Landkreis lassen sich auf der gegebenen Datenbasis 
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nicht formulieren. Hierzu wäre eine flächendeckende und vertiefte 
Untersuchung der Quellen bzw. der Quellgewässer erforderlich, was 
angesichts der geringen Ausdehnung bereits mit begrenztem Aufwand 
durchzuführen wäre. 
In die Untersuchung müssten auch die wasserhaushaltlichen 
Zusammenhänge  einbezogen werden. 
 

Gelbbauchunke kommt  v.a. am Tellergraben aber mit geringer 
Individuenzahl vor - aktuellster größerer Nachweis in ASK 2004 
mit 5 Individuen. Ein weiteres kleineres Vorkommen konnte 
2015 zudem im Waldgebiet südwestlich des Tellergrabens  
(nahe der Gemeindegrenze) festgestellt werden, wo der 
Wurzelteller einer vom Wind umgeworfenen Fichte die Bildung 
eines Tümpels ermöglicht hat 
1974-78 war die Gelbbauchunke noch im gesamten östlichen Teil des 
Gemeindegebietes (Moränenlandschaft) mit 11 Standorten vertreten,  
u.a. am Waldrand östlich von Aying. 

 
 

Heuschrecken 
Libellen 

Schnecken Aus den nur vereinzelt erhobenen Daten sind 
erwartungsgemäß besonders die Feuchtstandorte wie z. B. 
dem Kupferbachtal als hervorragender Biotop mit mehreren 
Arten der Roten Liste erkennbar. 2014 wurde dort z. B. in einer 
Kalktuffquelle die Bayerische Quellschnecke festgestellt (100 
Individuen, ASK Objekt-Nr. 710, siehe Tabelle 7 im Anhang). 

 
 
Fledermäuse Sowohl im Wald als auch im Siedlungsbereich, v.a. in Kapellen 

wie in Dürrnharr und Blindham,   wurden in den vergangenen 
Jahren verschiedentlich Fledermäuse nachgewiesen, häufig 
ohne genaue Ermittlung der Art. Konkret vorgefunden wurden 
jedoch Braunes Langohr (RLD V), Großes Mausohr (RLD und 
RLB V) und Zwergfledermaus (zuletzt 2013). 

 
Zustandsbewertung: Die für das Gemeindegebiet durchgeführte flächendeckende 

Bewertung der aktuellen Biotopbestände und Nutzungen 
erfolgte hier unter dem Gesichtspunkt ihrer Bedeutung für den 
Arten- und Biotopschutz zur Erreichung der genannten Ziele.  

 
Kriterien: Die naturschutzfachliche Wertigkeit der verschiedenen 

Lebensraumtypen hängt unter anderem ab 
 

- vom Grad der Naturnähe und damit von der 
- Intensität der Nutzung 
- der Existenz besonderer bzw. komplexer Standort-

bedingungen und damit  dem potentiellen Vorkommen 
gefährdeter und empfindlicher Pflanzen- und Tierarten sowie 
der 

 - Ersetzbarkeit/ Wiederherstellbarkeit. 
 

Generell gelten diejenigen Biotoptypen, die an intensive 
Nutzungsweisen gekoppelt sind (z. B. Fettwiesen und -weiden, 
Nadelforste, nährstoffreiche Ruderalfluren) als weniger 
schutzbedürftig und benötigen daher keines besonderen 
Schutzes. Ihre Existenz ist durch die heutige Wirtschaftsweise 
weitgehend gesichert. 
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Schutzbedürftig und meist von höherer Bedeutung sind 
dagegen natürliche und/ oder durch extensive Nutzungsweisen 
entstandene Lebensräume. 

 
 Die vorgenommene Bewertung umfasst die in Kapitel B 2.2.4 

beschriebenen Biotoptypen der offenen Landschaft nach ihrem 
derzeitigen Zustand.  
Die Einstufung der abgegrenzten Vegetations-Einheiten erfolgt 
nach den oben genannten Kriterien in vier Kategorien, in denen 
analog zur Bedeutung die jeweilige Schutzwürdigkeit bzw. 
Schutzbedürftigkeit und damit die Empfindlichkeit der Bestände 
gegenüber Eingriffen und Nutzungsänderungen zum Ausdruck 
kommt. 
 
Die Bedeutung für den "Biotopverbund" wird im Anschluss 
daran dargestellt. 
 

In der Themen-Karte 5 sind die aktuellen Bestände nach ihrer 
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz unter Beachtung 
der oben genannten Ziele dargestellt. 
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Übersicht 6: Bewertung der Flächen nach ihrer Bedeutung für 
 den Arten- und Biotopschutz* 
 

Bedeutung/ Funktionsräume Erläuterungen 
 

Biotope mit sehr hoher Bedeutung: Biotoptypen nach  § 30 BNatSchG 
bzw. Art. 23 BayNatSchG, besonders 
hochwertige Ausprägung,  Komplexe 
mit Vorkommen bedrohter od. 
mehrerer stark gefährdeter Arten. 

 

- Kupferbachtal 
 

Lebensraum mit überregionaler Be-
deutung, Schwerpunkt des Natur-
schutzes, Lebensraum gefährdeter 
Tier- und Pflanzenarten. 

 
- Niedermoorkomplexe   

 - Bergermoor 
 - Moor bei Blindham 
- Vermoorte Toteiskessel 
 

- Laubwald-Altbestände, u.a. an 

Kupferbachleite und nördlich 
 Kleinhelfendorf 

 

Nicht regenerierbare Biotope, -kom-
plexe: 
Moorflächen 
 
 

 
naturnahe Laubwälder 

 

- naturnahe Waldbäche, insbe-

 sondere Tellergraben und 
 Elendsgraben 

 

Naturnahe Bäche, Lebensraum des 
Feuersalamanders und der Gelb-
bauchunke 

 
Biotope mit hoher Bedeutung: Biotope in weniger hochwertiger 

Ausstattung wie oben 
 

- Waldwiesen auf moorigem 

 Standort 
- alle Gewässer und ihre Randbe-

 reiche 
- Obstwiesen  

 

Komplexe aus verschiedenen Biotop-
typen, Flächen mit besonderer stand-
örtlicher Bedeutung, überwiegend 
extensiv genutzt. 
 
 

 

- Wald ‘Grasser Holz’ und seine 

 Toteiskessel 
- Laubmisch-Wald an Steilhängen,

 insbesondere an der Hangleite 
 Kupferbachtal 
 

- Waldränder,  v.a. in der Ayinger 

Rodungsinsel 

 

Wald auf Sonderstandorten mit 
geringerer Durchforstung und 
höherem Strukturreichtum. 
 
 
Gut ausgebildete Waldränder wie 
dargestellt. 

 

- Feldgehölze, Gebüsche 

 
- Ranken Waldrand Römer-

 siedlung, Bahnhof Peiß 

 

alle, v.a. Biotope nach der Biotop-
kartierung Bayern. 

 
Biotope/ Bereiche mit mittlerer 
Bedeutung 

Biotoptypen und Nutzflächen mit 
extensiv genutzten Elementen. 

 

- Wiesen und Bäume entlang  

 der Hangkante 
- Baumreihen in Dürrnhaar und 

 Aying 

 

Gehölze, Einzelbäume, Baumreihen. 

- Park in Aying Gehölzflächen im Siedlungsbereich. 
- Waldflächen Zusammenhängende Waldgebiete. 

 
Biotope/ Bereiche mit geringer 
Bedeutung 

stark anthropogen beeinflusste 
Biotoptypen. 

- Intensivgrünland/-weiden, Acker  

                                                
*
 Die Bewertung berücksichtigt auch die Vorgaben der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. 
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Biotopkomplexe 

und Biotopverbund Unter Biotopkomplexen werden räumlich eng benachbarte und/ 
oder vernetzte Einzel-Biotope verstanden, deren Biozönosen 
miteinander im Austausch stehen und die deshalb als 
funktionale Einheit gesehen werden können. Als Biotopverbund 
bezeichnet man die Vernetzung von Lebensräumen. 

 
Biotopkomplexe Als Biotopkomplexe werden im Gemeindegebiet betrachtet: 

- Ayinger Waldrandzone: 
 Der Komplex besteht aus einer Gruppe von Toteislöchern 

am westexponierten Waldrand des Endmoränenrandes, 
zwischen Lindacher Weg und Kaltenbrunner Straße. Die 
Waldrandzone weist etwa 7 Kleingewässer (Weiher, Tümpel 
und ephemere Lachen) auf, die überwiegend in 
Toteislöchern entstanden sind, (B 81/ASK 11, ASK 10, B 
88/5), z.T. sind diese im Gelände nicht mehr erkennbar. Ein 
zusätzlicher Amphibien-Weiher wurde östlich von Aying an 
der Waldgrenze angelegt. Die Abstände der einzelnen 
Gewässer zueinander betragen zwischen 100 und 300 m. 
Umgeben mit Feldgehölzen oder in einen laubholzreichen 
Waldrand integriert, sind sie als Laichgewässer für den 
Arten- und Biotopschutz besonders wertvoll. 

 

- Ausläufer eines Moränenrückens zwischen Griesstätt und 
 Kleinhelfendorf: 

 In der nach Süden, bzw. nach Südwesten exponierten 
Hangzone eines Moränenrückens befinden sich mehrere 
kleine Feuchtstandorte in Senken und Toteiskesseln, 
umgeben von Fettwiesen und Weiden. Durchsetzt ist der 
Komplex von einzelnen Laubholzparzellen, nach Norden ist 
er durch einen Laubwald begrenzt.  

 Bei den Feuchtflächen handelt es sich um Seggenriede in 
Verbindung mit einem kleinen vermoorten Tümpel und Reste 
einer Pfeifengras-Streuwiese, die nach § 30 BNatSchG 
i.V.m. Art. 23 BayNatSchG geschützt sind.  

 

- Kupferbach mit westlicher Hangleite: 
 Ein Teil des Naturschutzgebietes Kupferbachtal liegt im  

Gemeindegebiet. Talboden und die mit zahlreichen 
Quellaustritten besetzte untere Hangleite bilden einen 
vielfältigen Biotopkomplex. Am Talboden dominieren 
Schilfflächen, Streu- und Nasswiesen mit Vorkommen einer 
Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten der Roten Liste, eine 
Besonderheit ist das Vorkommen des stark gefährdeten 
Bayerischen Löffelkrautes (Cochlearia bavarica), eines 
bayerischen Endemiten mit stark eingeschränktem 
Verbreitungsgebiet. Dem Komplex wurde im ABSP eine 
landesweite Bedeutung zu geordnet. 

 

- Feuchtflächen nördlich Grass: 
 Es handelt sich um kleine Röhrichtflächen inmitten von 

Weideflächen, im Umfeld eines teilweise verrohrten 
Grabens. 
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Biotopverbund Pflanzen- und Tierpopulationen sind zu ihrer Erhaltung auf eine 
artspezifische Gebietsmindestgröße, eine entsprechende 
Lebensraumausstattung sowie auf einen regelmäßigen 
Austausch zwischen den einzelnen Populationen angewiesen. 

 
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz haben daher neben 
den Biotopen und naturbetonten Lebensräumen (Lieferbiotope), 
alle Strukturen und Elemente, die zu deren Vernetzung und 
damit zur Erhaltung der Arten beitragen können. 
Vernetzungssysteme orientieren sich meist an Leitlinien, die 
sich aus der Morphologie zwingend ergeben, z.B. Täler, sich 
verzweigende Bachsysteme, sich lang hinziehende Steilflanken 
u. ä. oder an Nutzungssystemen wie den bestehenden 
Wäldern, welche als Verbundlinie die Waldränder vorgeben. 

  
 Als potentielle Verbundlinien sind im Plangebiet morphologisch 

oder nutzungsbedingt vorgegeben: 
 
 - Verbundlinie Waldränder 
  Funktionsbeziehungen zu den Hecken und 

 Feldgehölzen der freien Feldflur  
 - Verbundlinie der Fließgewässer und ihrer Randzonen 

- Verbundlinien Hangkante/ Terrassenkanten 
-  Bahnlinie als Vernetzungsachse für verschiedene, v.a. 

trockenheitsliebende (xerophile) Arten 
- Freileitungstrasse  - würde potentiell Korridorfunktion 

zwischen den  Rodungsinseln entfalten, sofern 
Gehölzbestände nördlich und südlich des Berger Moors im 
Trassenbereich entfernt würden; fachlich jedoch nicht 
anzuraten, da Berger Moor gegenüber schadhaften 
Beeinträchtigungen (Besucherdruck) exponiert würde. 

 
Als weiterer Baustein für die Biotopvernetzung sind die 
Bereiche der Kulturlandschaft anzusehen, die nach ihren 
standörtlichen Voraussetzungen oder nach ihrer Lage zum 
Biotopverbund Entwicklungspotential aufweisen und als 
Lebensraum bzw. Trittsteinbiotop Bedeutung gewinnen können. 
Diese "Bereiche mit besonderem Entwicklungspotential" sind in 
der Karte 5 eingetragen. 

Gefährdungen/ 
Empfindlichkeit Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume sind gegenüber 

folgenden Faktoren empfindlich 
 

- Lebensraumverlust, bzw. Lebensraumveränderung 
 durch Bebauung, Versiegelung, Intensivierung der landwirtschaftlichen 

Nutzung oder Nutzungsumbruch, Entwässerung, Eutrophierung, 
Veränderung kleinklimatischer Verhältnisse (z.B. Verbrachung, 
Aufforstung) 

- Zerschneidung, Barrierewirkung 
 durch Ausbreitungshemmnisse wie Straßen. Bahnlinien, aber auch dichte 

Wälder, insbes. Monoforstkulturen (Fichte) oder intensiv anthropogen 
geprägte Flächen wie z.B. Bebauung oder intensiv genutzte Agrarflächen 

- Indirekte Einwirkungen auf Pflanzen und Tiere durch Störung 
z.B. durch Lärm, Unterschreiten von Fluchtdistanzen, Orientierungsverlust/ 
Sinnesverwirrung/ Störung des Biorhythmus etc. durch nächtliche 
Dauerbeleuchtung (30% der Wirbeltiere und 60% der Wirbellosen sind 
gemäß HÖLKER et al. nachtaktiv). oder anderen 
emissionsverursachenden Nutzungen. 
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 Im Planungsgebiet bestehen folgende Konflikte: 
 
- Barriere-Effekte durch die Hauptverkehrsstraßen. 
 Generell stellen alle vielbefahrenen Straßen eine Barriere für 

bodenabhängige Tiergruppen dar. 
 Im Untersuchungsgebiet ist insbesondere bei der St 2078 in 

Verbindung mit der S-Bahnstrecke, bei der St 2070 innerhalb 
der Waldbereiche sowie bei den Kreisstraßen in einzelnen 
Abschnitten bei bekannten oder angenommenen 
Wanderbeziehungen von einer hohen Trennwirkung 
auszugehen.  

 - Durchschneidung eines Amphibienwanderweges durch die 
 St 2081 nördlich von Aying und durch die M 8 zwischen 
 Groß- und Kleinhelfendorf. 

 
-  vielfach wird bis in die Feuchtflächen hineingeackert,  
- die wenigen bestehenden Einzäunungen sind zu eng gesetzt 

und bieten mangels Pufferzone keinen ausreichenden 
Schutz gegenüber Stoffeinträgen  

- Gerade in den Waldbereichen vorkommende Feuchtflächen 
sind durch Ablagern und Verfüllen mit Unrat gefährdet, wie 
die Begehungen vielfach gezeigt haben 

- Degradierung von wertvollen Feuchtflächen durch 
Neophyten bzw. Eutrophierung/ Aufkommen von Gehölzen/  
Verlandung- Isolierung bzw. Verinselung der im 
Plangebiet vorkommenden kleinen Feuchtflächen. 

 Feuchtflächen außerhalb der Komplexe sind überwiegend 
Einzelstandorte und an morphologisch vorgegebene Senken 
(z. B. Toteiskessel) gebunden; als Maximaldistanz zwischen 
Lebensräumen in der Feldflur werden für Amphibien in der 
Literatur (Quelle: ABSP II.8, S.112) 400 m genannt, darüber 
hinaus ist der räumliche Kontakt für die meisten Arten nur 
noch unzureichend gewährleistet. 

- Gefährdung/ Degradierung der Kleingewässer und Bäche 
durch Stoffeinträge, Ablagerung/ Einbringen von Unrat, 
Anpflanzen von Fichten im Uferbereich und anderweitigen 
v.a. mechanischen Schädigungen. 

 Die Gefährdungen bestehen neben der bereits erwähnten 
Isolierung in den Stoffeinträgen aus der landwirtschaftlichen 
Nutzung, in den Schäden durch Viehtritt (Graben nördlich 
Grass) und der mechanischen Belastung durch die 
landwirtschaftlichen Fahrzeuge. 

 
- Geringe Biotopdichte in der agrarisch genutzten Feldflur, v.a. 

in der Ayinger Rodungsinsel und damit generell fehlende 
Bausteine für den Biotopverbund 

 
- zunehmende Lichtverschmutzung; die negativen Einflüsse 

von Licht v.a. auf die Fauna wurden in zahlreichen Studien 
nachgewiesen (s. BfN - HELD, HÖLKER, JESSEL: Schutz 
der Nacht - Lichtverschmutzung, Biodiversität und 
Nachtlandschaft, 2013). Grundsätzlich ist diese Problematik 
im vergleichsweise moderat beleuchteten, dörflichen Aying 
von untergeordneter Bedeutung. Dennoch zeigen sich auch 
hier Verbesserungsmöglichkeiten.  
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 Durch teilweise weithin sichtbare Beleuchtung ist zumindest 
potentiell von einer Beeinträchtigung diverser Artengruppen 
(Fledermäuse, Nachtfalter, Vögel, Amphibien etc.) 
auszugehen, v.a. an Ortsrändern und exponierten 
Sportplätzen (Aying Nord, Großhelfendorf), in der freien 
Landschaft vereinzelt durch beleuchtete Wege (zwischen 
Aying und Peiss) sowie durch Baustrahler/ Flutlichter (z. B. 
auf Pferdekoppeln) etc. 
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Schutzgebiete Die Abgrenzungen der bestehenden oder geplanten 

Schutzgebiete nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz sind 
in den Plänen im Maßstab 1:5000 sowie in der Themenkarte 5 
dargestellt. 

 

Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet „Kupferbachtal bei Unterlaus“ an der 
östlichen Grenze des Gemeindegebietes. 

 Das seit 1983 ausgewiesene Naturschutzgebiet umfasst den engeren 
Talboden des Einschnittes von Oberstetten bis Spielberg. Neben Aying sind 
die Gemeinden Feldkirchen-Westerham (Landkreis Rosenheim) und die 
Marktgemeinde Glonn (Landkreis Ebersberg) berührt. Etwa 16 ha der 46,4 ha 
Gesamtfläche des Naturschutzgebietes liegen im Gemeindegebiet. 

 Es handelt sich um einen Moorkomplex mit Hoch- und Übergangsmoor, 
Kalkflachmoorbereichen mit Nass- bzw. Streuwiesen verschiedener 
Ausprägung sowie Schilfbeständen. Das Arten- und Biotopschutzprogramm 
schlägt eine Erweiterung des bestehenden Schutzgebietes vor. Danach sollen 
die Laubwälder an den Hangbereichen, Quellbäche, Tümpel und Nasswiesen 
mit in das Naturschutzgebiet aufgenommen werden. 

 

Landschaftsschutzgebiet Landschaftsschutzgebiet "Hofoldinger und Höhenkirchener 
Forst". 

 Das Schutzgebiet (184.08) umfasst den Wald um Dürrnhaar und Aying sowie 
den nördlichen Teil des Hofoldinger Forsts und ist seit 1970 ausgewiesen. 

 

Flächenhaftes 

Naturdenkmal Das Naturdenkmal "Berger-Moor" am Rande des Moränen-
rückens Grasser Holz. 

 Das Hochmoor südlich der Straße Peiß - Kaltenbrunn hat eine Größe von ca. 
3,5ha und umfasst die Flurnummern 2304, 2305, 2306/2 und eine Teilfläche 
von 2306, Gemarkung Helfendorf. In der Schutzgebietserklärung 1979 heißt 
es: "Das Berger-Moor ist zu schützen, ...da seine Erhaltung wegen seiner 
Eigenart und seiner ökologischen und wissenschaftlichen Bedeutung als 
Hochmoor sowie seiner einzigartigen Tier- und Pflanzenvorkommens...im 
öffentlichen Interesse liegt“. 

 
 

Geschützte 

Landschaftsbestandteile Ausgewiesen sind einzelne Bäume in der freien Feldflur. 
Westlich von Oberschops sind 2 Eichen als ein geschützter 
Landschaftsbestandteil erfasst, in Peiß ist eine Baumgruppe 
aus 4 Kastanien und 6 Spitz-Ahorn als Geschützter 
Landschaftsbestandteil ausgewiesen. 

 Das Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) schlägt vor, die Toteislöcher 
südlich von Grass (Biotop 88) sowie das Toteisloch nordöstlich von 
Kleinhelfendorf (Biotop 95) als geschützten Landschaftsbestandteil 
auszuweisen. 

 
Naturdenkmal Eine Baumgruppe, bestehend aus 4 Eichen im westlichen Teil 

von Dürrnhaar (Höhenkirchner Str. 13, Flurnummer 1817) ist als 
Naturdenkmal ausgewiesen. 

 
 Weiter sind im Flächennutzungsplan der Gemeinde 9 

Einzelbäume zur Unterschutzstellung als Naturdenkmal 
vorgeschlagen. Die aktuellen Naturdenkmal-Vorschläge 
entsprechen in weiten Teilen den damaligen Vorschlägen des 
FNP. Genaueres ist Kapitel D 2.1.1 zu entnehmen.  
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FFH-Gebiet  Das Kupferbachtal und die begleitenden Hänge im Osten des 
Untersuchungsgebietes sind als "Lebensraum von 
gemeinschaftlichem Interesse" gemäß Anhang 1 der Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie der EU (FFH-Richtlinie)  zum FFH-
Gebiet „Kupferbachtal, Glonnquellen und Gutterstätter 
Streuwiesen“ erklärt worden (FFH 8037-371). 
Es schließt das bestehende Naturschutzgebiet mit ein und 
umfasst eine Fläche von 106 ha in den Landkreisen Ebersberg, 
München und Rosenheim. Aufgrund seiner 
Flächenausdehnung, den hydrologisch intakten Bereichen und 
der Artenausstattung wird dem Areal eine herausragende 
Bedeutung beigemessen. 
 
Direkt im Nordosten schließt an das Gemeindegebiet das FFH-
Gebiet „Kastenseeonsee mit angrenzenden Kesselmooren“ an. 
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A 1.3.6 Schutzgut Landschaft 
 

Grundlage ist die Bestandsaufnahme mit der Erhebung der charakteristischen 
und kennzeichnenden Elemente und Strukturen der freien Landschaft.  

 

 Jede Landschaft besitzt eine charakteristische Eigenart, die 
sowohl durch die natürlichen Voraussetzungen (z.B. das Relief) 
als auch durch vielfältige Nutzungseinflüsse geprägt wurde und 
wird. Im Gemeindegebiet ist auf diese Weise ein 
abwechslungsreiches Erscheinungsbild entstanden, das von 
West nach Ost eine Abfolge unterschiedlicher, aber sehr 
charakteristischer „Landschaftsbilder“ aufweist. 

 
Merkmale Als landschaftsbestimmende Merkmale und Strukturen sind 

hervorzuheben: 
- Relief der Jungmoränenlandschaft mit den typischen 

Moränenrücken und -kuppen  
- die markanten Geländeformen im Übergang zwischen 

Schotterebene und Moränenlandschaft, insbesondere die 
Terrassenkante und die Kuppen, die einen weiten Ausblick 
in die Landschaft zulassen 

- die großflächigen Waldbereiche  
in der Moränenlandschaft mit den belebenden Elementen 
wie Bächen, Waldwiesen und anderen Sonderstandorten 

- die Waldränder, insbesondere in den Rodungsinseln 
- der kleinräumige Wechsel der Nutzungen 
- landschaftsgliedernde Flurelemente, Vegetationselemente; 

die Kleingehölze und Gehölzgruppen, insbesondere auf den 
Kuppen. 

- das Nochvorhandensein eines weitgehend natürlichen 
Sternenhimmels abseits störender Lichtquellen, v.a. im 
Süden und Osten des Gemeindegebiets 

 
 Die prägenden Einzelelemente und die darauf aufbauende 

Unterscheidung und Bewertung der charakteristischen 
Landschaftstypen des Gemeindegebietes sind in Karte 6 
dargestellt.  

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Abb. 6: Blickbezug in der Schotterebene 
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                                              Abb. 7: Moränenlandschaft bei Kaltenbrunn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Abb. 8: Noch   weitgehend   natürlicher Sternenhimmel,           

kaum Lichtverschmutzung östl. Kleinhelfendorf 
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Zustandsbewertung Das Erscheinungsbild der Landschaft und die Erlebbarkeit wird 
sowohl durch die natürlichen Gegebenheiten als auch durch die 
charakteristischen Elemente der Kulturlandschaft und 
anderweitige anthropogene Überprägungen definiert. 

 
Kriterien: Zu den Kriterien, an Hand derer der Erlebniswert einer 

Landschaft bestimmt werden kann, gehören die 
 

- Geländeoberfläche 
Neben anderen Faktoren hat besonders das Relief auf den Erlebnis- und 
Erholungswert einer Landschaft Einfluss. Vom Betrachter wird eine 
bewegte 'reliefenergiereiche' Landschaft als anregend empfunden. 
Besonderer Wert ist den Aussichtspunkten beizumessen, die einen weiten 
Ausblick über die Landschaft oder einen Fernblick zulassen, zum Beispiel 
von Hangkanten aus 
 

- Strukturelle Gliederungselemente und Wald 
 Eine möglichst reiche Gliederung der Feldflur mit Wald, Gewässern und 

sonstigen Elementen der Feldflur vermittelt auch eine Vielfalt von 
Landschaftseindrücken, die den Erlebniswert erhöhen. Bedeutsam ist 
dabei die Art und Beschaffenheit des Waldes. Ein artenreicher 
Mischwaldbestand und abwechslungsreicher Waldrand sind für den 
Erlebniswert günstiger als monotone Forste.  

 
 

- Elemente der Kulturlandschaft 
Zeugnisse früherer Nutzungsformen, historische Wegeverbindungen 
tragen ebenso wie die natürlichen Elemente zur Ausprägung und 
Erlebbarkeit der Landschaft bei. 

 
- Einbindung von Orts- und Siedlungsrändern 

Für die positive Wahrnehmung der Landschaft ist die Einbindung der 
Siedlungen von größter Bedeutung. Siedlungsränder ohne adäquate 
Eingrünung (Einzelbäume, Hecken, Obstbaumwiesen) wirken oft hart und 
wie Fremdkörper in der Landschaft. Je nach Art der Bebauung gilt eine 
Eingrünung als Optimum, welche die positive Charakteristik einer 
Ortschaft bewahrt oder gar hervorhebt und gleichzeitig einen sanften 
Übergang zur angrenzenden Landschaft bildet. 
 

    -   die Natürlichkeit/ Ursprünglichkeit einer Landschaft  
auch für die positive Wahrnehmung der freien Landschaft abseits der  
Siedlungen ist die Abwesenheit störender anthropogener Einflüsse wie 
Bauwerke/ Emissionen von hoher Bedeutung.  
Der Erlebniswert einer ansonsten schönen Landschaft wird oftmals durch 
weithin sichtbare Stromleitungstrassen oder den Lärm einer nahen stark 
frequentierten Straße erheblich gemindert.  

 
-    die Erlebbarkeit eines natürlichen Sternenhimmels  

Der Schutz der Nacht ist eine grundlegende Aufgabe des Natur- und 
Landschaftsschutzes (HELD et al., 2013). Zum Erleben von Natur und 
Landschaft gehört somit auch das Erleben des nächtlichen 
Sternenhimmels als Natur- und Kulturgut. Gerade in Großstädten ist ein 
natürlicher Sternenhimmel nicht mehr vorhanden, da die allgegenwärtige 
Beleuchtung diesen überstrahlt. Man spricht dabei von sogenannter 
Lichtverschmutzung oder auch Lichtsmog, welche/r seit Jahren 
unaufhörlich zunimmt. Den Außenräumen kommt somit eine besondere 
Bedeutung und Verantwortung zu, das Schutzgut Sternenhimmel 
bestmöglichst  zu bewahren.  
 

 In der nachfolgenden Tabelle und in Karte 6 sind sowohl die 
wertbildenden Elemente dargestellt als auch Teilräume an 
Hand von Raumkanten abgegrenzt, deren Eigenart durch 
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historisch gewachsene, besonders charakteristische oder 
unverwechselbare Nutzungsmuster bestimmt wird.  
 
 
Die beschriebenen Landschafts-Teilräume sind wie dargestellt 
je nach Reichtum und Vielfalt der landschaftsstrukturellen und 
ästhetischen Ausstattung in ihrer Bedeutung und ihrem 
Erlebniswert sehr unterschiedlich; je höher und je 
wahrnehmbarer der Anteil der wertbildenden Elemente, umso 
höher ist die Bedeutung und der Erlebniswert, aber auch die 
Empfindlichkeit gegenüber einer visuellen Störung der 
jeweiligen Teilräume zu beurteilen. 
 
Die Bewertung der Landschaftsräume kann Übersicht 8 
entnommen werden. 
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Übersicht 7:     Beschreibung der Teilräume 'Landschaftsbild' nach ihren Merkmalen 
 

 

Abgegrenzte 
Teilräume 

 

Wertbestimmende Merkmale 
 

Erläuterung 

1. Schotterebene mit 
 den Rodungsinseln 

1.1 Dürrnhaar 

 
 
- Waldrand, unverbauter ablesbarer 

Rodungsrand (Kulisse mit Fernwirkung) 
- Alleen, charakteristische radiale Elemente 
  die auf die Ortsmitte zulaufen 

 
 
Dürrnhaar und sein Umland veran-
schaulichen in hervorzuhebender 
Weise die historisch geprägte Kul-
turlandschaft der Rodungsinseln. 

1.2. Ayinger Feld  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.  Kleinkarolinenfeld 

- Offene, weite Landschaft  
- geringes, aber wahrnehmbares Relief 
- Gehölzgruppen 
- wenige aber markante Solitärbäume 
- unverbauter Waldrand 
- Teilbereiche mit strukturreicher Wald-

Feldgrenze 
- Blickbezüge zu den Alpen 
 
 
- Waldrand 
- Bauensemble 

Wertbestimmend ist das Erlebnis 
der Weite, als Mangel wird u.U. das 
Fehlen belebender Strukturen 
erlebt. 
Der Charakter der Rodungsinsel um 
Aying wird durch die in Nord-Süd-
Richtung verlaufenden landschaft-
lichen Leitlinien der Terrassenkante  
überlagert. 
 
Kennzeichen ist die ablesbare 
historische Nutzungsform. 

1.4. Hangkante - prägnante Geländestruktur zur Begrenzung 
der Schotterebene mit 

- charakteristischen Vegetationsmustern, 
Einzelbäumen und Baumreihen  

- Aussichtspunkte 

Als Teilraum erlebbare lineare 
Struktur, die durch abwechslungs-
reiche Nutzungen und Elemente 
geprägt ist und - sofern begehbar - 
Aussicht über die Ebene und auf 
die Alpen bietet. 

2.  Wälder der 
 Schotterebene 
 

- Großflächige, zusammenhängende Wald- 
   bereiche 
 
 

Geschlossenheit der Waldflächen  
(überwiegend Altersklassenwald) 
vermitteln wenig abwechslungs-
reiche Landschaftsbilder, über-
wiegend Fichtenforst-Monokulturen  

3. Wälder der Mo-
 ränenlandschaft 

- reliefreich 
- kleine, tief eingeschnittene Gewässerläufe 
- häufig gebuchtete Waldränder 
 

Die einheitliche Fichtenbestockung 
und die geringe Zugänglichkeit der 
Wälder schränkt die Erlebbarkeit 
der wertbildenden Elemente ein.  

  Grasser Holz - reliefreiche typische Toteiskessellandschaft 
- hohe Vielfalt unterschiedlicher Vegetation  
  in nur kleinflächiger Ausbildung 

Die Vielzahl der Geotope bewirkt 
eine besondere landschaftliche 
„Eigenart“. 

4.  Moränenlandschaft 
 außerhalb der ge-
 schlossenen Wälder 

 Komplex der nördl.
 Rodungsinseln und 
 ihrer Waldrandzonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Rodungsinseln 
 Blindham, 
 Rauchenberg 

- Typisches Moränen-Relief mit Kuppen,  
  Rippen und Senken 
- Charakteristische Form der Rodungsinsel 
- kleinräumige Wechsel von Waldparzellen 
   und Wiesen  
- gebuchtete Waldränder, Laubholzsäume 
- lokal Obstwiesen an den Siedlungsrändern 
- weitgehend natürlicher Sternenhimmel    
 
 
 
 
 
 
- Waldrand 
- Kuppe 

Der Bereich stellt eine besonders 
abwechslungsreiche Landschaft 
durch die Vielfalt der Elemente und 
das ständig wechselnde Relief dar. 
Dank der größeren Entfernung zum 
Ballungsraum München u. weit-
gehender Abwesenheit künstlicher 
Lichtquellen ist v.a. im Osten des 
Gemeindegebiets ein noch ver-
gleichsweise natürlicher Sternen-
himmel erlebbar, was im näheren 
Umfeld zu München eine erhaltens-
werte Besonderheit darstellt. 
 
Bereich ist durch den einheitlichen 
Fichtenforst strukturarm und abseits 
vom Bergtierpark Blindham von 
geringerem landschaftlichen 
Erlebniswert. 

5. Kupferbachtal - Charakteristische Talform 
- Vielfalt typischer Vegetationsbestände 
- extensive Nutzung 
- Hangleite mit Laubwald 

Der Bereich ist das am besten 
erlebbare Tal im Plangebiet und 
weist äußerst vielfältige 
Landschaftseindrücke auf. 

6. Landschaft zw. 
 Hangkante u. 
 Endmoränenrand 

- leicht bewegtes Gelände 
- wenig Elemente aber vielfach attraktive 
Sichtbeziehungen (gen Alpen, Kirchen etc.) 
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Übersicht 8:  Bewertung der Teilräume 'Landschaftsbild' 
 

Bedeutung/ Funktionsräume 
 

 

Erläuterung 

 

Bereiche mit hoher Bedeutung/ 
Erlebniswirksamkeit 

 

 

- Moränenlandschaft: 
 Komplex der Rodungsinseln u. 
 ihrer Waldrandzonen 

 

Auch wenn einzelne Rodungsinseln 
geringere Vielfalt aufweisen, ist der 
Gesamt-Komplex durch die Vielfalt 
der wechselnden Eindrücke inkl. der 
weitgehenden Abwesenheit von 
anthropogenen Störfaktoren wie 
Bauwerken, Lärm, Licht etc. von 
hoher Wertigkeit. 
In den östlichen Gemeindeteilen ist 
ein noch weitgehend natürlicher 
Sternenhimmel erlebbar.  

 

- Kupferbachtal 
 

Der Landschaftskomplex ist durch die 
Naturnähe besonders erlebnisreich 

 

- Hangkante 
 

Der Bereich ist durch Strukturreich-
tum / Vielfalt der bestehenden u. 
potentiellen Aussichtspunkte 
besonders erlebnisreich. 
 

Bereiche mit mittlerer Bedeutung/ 
Erlebniswirksamkeit 

 

 
 

- Ayinger Feld  
 

Der Bereich weist zum größten Teil 
nur eine geringe Anzahl wertbildender 
Elemente auf; durch die Blickbezüge 
zu den Alpen und zu der 
strukturreichen Hangkante ist eine 
höhere Erlebniswirksamkeit gegeben 
als allein nach der strukturellen 
Ausstattung der Ebene. 
 
Südlich vom Gewerbegebiet 
Großhelfendorf  besteht ein noch 
ortsnaher attraktiver freier Raum, der 
sowohl von der Bevölkerung alsauch 
vom LEK als wertvoll eingestuft wird 
 

 

- Grasser Holz 
 

Die Wahrnehmbarkeit der Vielfalt der 
natürlichen Merkmale ist zwar durch 
die schwierige Zugänglichkeit 
eingeschränkt, trotzdem ist von einem 
höheren Erlebnisreichtum als bei den 
übrigen Wäldern auszugehen. 

 

- Rodungsinseln im Süden 
       (Rauchenberg, Blindham) 

 

Die beiden Rodungsinseln sind wenig 
abwechslungsreich und abgesehen 
von einem Alpenblick von der Kapelle 
in Blindham ohne Blickbezüge. 

Bereiche mit mäßiger Bedeutung/ 
Erlebniswirksamkeit 

 

 

- Wälder der Schotterebene 
 
 

 

Durch die Gleichförmigkeit der 
Wälder ist trotz guter Zugänglichkeit 
geringe Abwechslung der 
Landschaftsbilder zu verzeichnen. 

 

- Wälder der Moränenlandschaft  
 

 

wie oben   
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Gefährdungen/ 
Empfindlichkeit Das landschaftliche Erscheinungsbild kann beeinträchtigt 

werden durch die 
 

- Entfernung/ Bebauung der wertbildenden Elemente oder der 
Sichtachsen bzw. Blickbezüge 

 - Aufforstung/ Bebauung exponierter Lagen (z. B.  
  Hangkante) 
 -  unangepasste, dem dörflichen Charakter nicht angepasste  
  Bebauung am Ortsrand/ Ortsrandgestaltung 

- Aufgabe oder Überintensivierung der landwirtschaftlichen 
Nutzung 

- Lichtverschmutzung (unnötige bzw. technisch schlecht 
umgesetzte Beleuchtung), Empfindlichkeit v.a. in Gebieten 
noch weitgehend natürlicher Dunkelheit, dabei aber auch 
verkannte Gefahr des Verlusts der Rodungsinselwirkung 
sowie der Dörflichkeit durch blendende Laternenreihen 

Konflikte konkret im  
Untersuchungsgebiet 
 - Fehlende Eingrünung von Gebäudekomplexen  (Gewerbe- 
  flächen) und Sportplätzen bei Großhelfendorf und Aying 
 - Unzureichende Einbindung von Ortsrändern wie in Karte 6 

 dargestellt, dabei auch unter dem Aspekt weithin sichtbarer  
 Laternen an den Ortsrändern, wie in Dürrnhaar Nord-Ost, 

worunter das dörfliche Erscheinungsbild und der 
Nachthimmel gleichermaßen leiden  

 - Zerstörte Vegetationsdecke durch Übernutzung der Weiden 
 bei der Koppelhaltung im Raum Grass 

 - Aufforstung der Hangkante mit Christbaumkulturen, die in 
 dieser exponierten Lage zur Verfinsterung der Landschaft 
 beitragen und die 

 - Freileitungsmasten in Sichtachsen sowie eine in der  
 Sichtachse zur Hangkante gelegene Laternenreihe zwischen 

Aing und Peiss, 
 -  umfangreiche unsachgemäße Schnittmaßnahmen/  

 Schädigung von Buchen an attraktivem Waldrand westlich 
von Neugöggenhofen 

 -  Absterben von alten Laubbäumen (Buchen, Eichen) durch  
 Tierhaltung (Untergraben von Wurzeln, umlaufendem 

Borkenverlust durch mechanische Schäden) östlich von 
Blindham  

 -  fehlender Baumschutz/ Heran-Ackern an markante  
 Solitärbäume und für das Landschaftsbild wertvolle 

Gehölzinseln und somit Bewirken eines vorzeitigen 
Absterbens 

- Die Hangkante und Terrassenkante ist etwas  beengt durch 
die angrenzende  ackerbauliche Nutzung; in flacheren 
Bereichen z.T. durch die ackerbauliche Nutzung nivelliert, 
verformt und somit unterbrochen; z.T. auch durch 
Siedlungen unterbrochen;somit Beeinträchtigung der  
Wahrnehmbarkeit der Hangkante  

- Lichtverschmutzung, Beeinträchtigung des Sternenhimmels 
als Element von Natur und Landschaft, v.a. in der Ayinger 
Rodungsinsel und Großhelfendorf Nord  
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A 1.3.7 Landschaftsbezogene Erholung/ Schutzgut Mensch  

 

 Die Angaben zu Wohnumfeld und Erholung basieren auf folgenden 
Unterlagen 

 
 - Waldfunktionskarte 
 - Wanderkarten 
 - eigene örtlichen Erhebungen, insbesondere zum Wegenetz 

 
In diesem Kapitel werden zusammenfassend die Nutzungs-
ansprüche erfasst, die der Mensch an seinen Wohnbereich, an 
das Wohnumfeld und an die Landschaft als Erholungsraum 
stellt. 

 Als Folge der natürlichen Gegebenheiten finden sich innerhalb 
des Gemeindegebietes vielfältige für die Erholung genutzte 
Bereiche. 

 Durch seine Lage am Rande des Verdichtungsraumes 
Münchens sowie der günstigen Radwegeverbindungen ist 
neben der Bedeutung für die ortsansässige Bevölkerung auch 
von einer überörtlichen Bedeutung des Raumes für die 
Erholungsnutzung zu sprechen. 

 Im Gemeindegebiet ist von folgender Bestandssituation, wie sie 
in der Themen-Karte 7 (Erholung) dargestellt ist, auszugehen. 

  
Innerörtliche 

Erholungsflächen Zur innerörtlichen Grundversorgung mit Erholungsflächen 
gehören Kinderspielplätze, allgemeine Grünflächen mit 
Ruheplätzen, Vereins-Sportanlagen und sonstige Sportanlagen. 

 Die im Gemeindegebiet vorkommenden Einrichtungen sind in 
den Plänen eingetragen. 

 Hervorzuheben sind Anlagen wie  
 
 - Sportplatz, Tennisanlage in Aying  
 - Sportanlage mit öffentlicher Grünfläche in Großhelfendorf 
  Beide Anlagen sind ortsnah, d. h. in der für die Kurzzeit-

 Erholung wichtigen Übergangszone von der Siedlung zur 
 freien Landschaft gelegen 

 - Grünfläche mit altem Baumbestand im Ortszentrum von 
 Aying, sowie  eine baumbestandene Fläche unterhalb  

  der Hangkante. 
 -  ein Dirt-Park (Hindernisparcour) im Norden Ayings 
 -  der Bergtierpark Blindham 
  
Wohnumfeld Merkmal für den Bezug Landschaft - Wohnumfeld ist neben der 

Gestaltung der Ortsränder auch der störungsfreie Zugang zur 
Landschaft.  

 Der Art der Fußwege-Wege-Verbindungen von den 
Siedlungskernen zur freien Landschaft ist besondere 
Bedeutung beizumessen.  

 
 In diesem Sinne bildet die Hangkante, die sich erkennbar - 

wenn auch nicht durchgängig begehbar - durch die Orts-
bereiche zieht, eine natürliche Verbindungs-Achse zur freien 
Landschaft und zwischen den Siedlungen; z.T. wird sie bereits 
für Spaziergänge, Modellflugzeuge, im Winter als Rodelhügel 
genutzt. 
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Landschaftsbezogene 

Erholung  Für Spazierengehen, Radfahren und sonstige Aktivitäten sind 
außerdem folgende Schwerpunkte zu nennen: 

 
Zielorte - Wälder der Schotterebene 
 - Raum Aying-Helfendorf, als Zielort für S-Bahn-Wanderer 

 und Radwanderer bedeutsam, wobei die ortsansässige 
 Gastronomie einen weiteren Anziehungspunkt bildet 
- Kupferbachtal mit Umfeld, hohe landschaftliche Attraktivität 
 und als Zielort von überörtlicher Bedeutung 
-  die freie Moränenlandschaft neben optischer Attraktivität  
 allgemein Ort der Ruhe/ Erholung: wenig Lärm, wenig Licht  
 und andere Emissionen (wenig Siedlungen) 

 - Raum Grass/ Kaltenbrunn: generell ist Raum attraktiv für  
  Radfahrer/  Spaziergänger; hier hat die Pferdehaltung die 

 nicht mehr rentable Viehhaltung weitgehend abgelöst und 
 mit Freizeit-Reiten neuen Erholungs-Schwerpunkt 
 gebildet  

 -  Kleinhelfendorf/ Kaps als Raum für Reiter, Spaziergänger  
  (oft mit Hund)  
 
Überörtliche Wege- 

verbindungen Im Gemeindegebiet bzw. durch das Gemeindegebiet führen 
eine Vielzahl von örtlichen und überörtlichen Wegever-
bindungen: 

 Beschildert und in Wanderkarten aufgeführt sind folgende 
Wege: 

 
 - Mangfall-Radweg 

  Der Weg führt von München über Aying - Kaltenbrunn - Helfendorf bis zum 
Mangfalltal 

 - Via-Julia 
  in zwei zueinander parallel verlaufenden Varianten aus dem Westen in die 

Gemarkung Peiß tretend, um dann dem Manfallradweg zu folgen. 

 - Würmsee-Inntal-Radwanderweg 
   Der Weg quert das Gemeindegebiet in West-Ost-Richtung und führt 

 durch den Hofoldinger Forst, durch Aying und weiter in Richtung Lindach-
 Glonn 

 - MVV-Wander- und Radwanderwege 
   Die vom Bayerischen Landesvermessungsamt herausgegebene Karte M 

 1 : 50 000 weist im Wesentlichen zwei Wegeverbindungen im oder durch 
 das Gemeindegebiet aus: 

  - von Aying oder Peiß bis zur S-Bahn-Station Kreuzstraße 
   genutzt wird die sehr gradlinig  verlaufende Holzkirchener Straße über 

 Neugöggenhofen  

  - Rundwanderweg von Aying über Großhelfendorf,  
 Heimatshofen und Kaltenbrunn,  

 - Münchener Wasserweg 
   Den Hofoldinger Forst von Nord nach Süd durchquerend 

 - „Von Baum zu Baum“ - Landkreis Miesbach, Tour 4 
  auf der M 8 verlaufend und in Großhelfendorf auf Gruber Straße aus 

Gemeindegebiet führend 
 
  

  Deren Abschnitte können in unterschiedlicher Weise 
miteinander kombiniert werden. 
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 Als kulturhistorisch bedeutsame Wegeverbindung ist die 
Römerstraße anzusprechen, die von der westlichen 
Gemeindegrenze bis Kleinhelfendorf mit einer Unterbrechung 
im Bereich der Hangkante  durchgängig erhalten ist.  
Besonders im Abschnitt ab  Göggenhofen weist sie einen 
malerischen Blick auf die Kirche von Kleinhelfendorf auf. 

 
 Im Übrigen können alle vorhandenen Gemeinde-

verbindungsstraßen, Forstwege und Wirtschaftswege genutzt 
werden, so dass dem Radfahrer ein prinzipiell 
abwechslungsreiches Wegenetz geboten ist. Durch den 
Zustand der Wirtschaftswege ist eine Nutzung für Radfahrer 
jedoch häufig eingeschränkt, v.a. im Hofoldinger Forst. 

 
Örtliche Wege- 

verbindungen Im Rahmen der Erhebungen wurden insgesamt 11 teils 
traditionelle Wege zwischen den einzelnen Ortsbereichen 
erfasst. Beispielhaft soll auf einige Verbindungen 
hingewiesen werden, die besonders genutzt, bzw. 
nutzungsfähig sind: 

 
 - Wege vom Ortskern Aying zu den nördlichen Waldrändern 
 - Weg vom Ortszentrum Aying bis zur westlichen Straßen-

 kreuzung (Supermarkt), der vielfach zum Einkaufen 
 genutzt wird 

 - Weg entlang der Straße, vom S-Bahnhof Großhelfendorf  
 bis  zum Ortsbereich; als ‘Wanderweg’ kommt auch ein 

südlich verlaufender Feldweg in Betracht 
 - Weg entlang der Hangkante von  Aying bis Großelfendorf,  
  der nicht durchgängig begehbar ist. 
 - ‘Grasser Kirchweg’  

  von Grass durch das Osterholz bis nach Großhelfendorf, als 
Rundweg von Aying aus begehbar. 

 
 
Zustandsbewertung:  Für den Landschaftsplan sollen v.a. jene Landschafts-Räume 

ermittelt werden, die vorrangig Funktionen für die 
landschaftsgebundene Erholung übernehmen können: sowohl 
für die ortsansässige Bevölkerung im Gemeindegebiet und 
dessen näherem Umfeld als auch. für Erholungsuchende aus 
dem Münchner Ballungsraum bzw. überörtlichen 
Einzugsbereich. Grundsätzlich kommt allen Naturräumen 
ein gewisser Erholungswert zu. Eine besondere Bedeutung für 
die Erholung ist aber von mehreren Faktoren abhängig. Neben 
der Naturausstattung hängt der Erholungswert u.a. von der 
Lage des Gebietes, von der Benutzbarkeit/ Zugänglichkeit und 
von der Funktion der umgebenden Gebiete (Art der 
Wohngebiete und ähnlichem) ab. 

Kriterien: Bei der landschaftsgebundenen Erholung stehen die relativ 
umweltverträglichen Aktivitäten, wie Spazierengehen, Wandern, 
Radfahren und Ausreiten im Vordergrund, also die individuellen 
Freizeitaktivitäten, die in nicht speziell ausgebauten Land-
schafts- und Siedlungsräumen durchgeführt werden können. 
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 Als Hauptkategorien der hier betrachteten Erholungsnutzung 
sind zu unterscheiden die 

 
- Kurzzeiterholung oder wohnungsbezogene Erholungs-

nutzung (sog. Feierabenderholung) und die 
- Naherholung, die auf größere Räume mit örtlichem bis 

überörtlichem Einzugsbereich ausgerichtet ist. 
 
Kurzzeiterholung Zu den Räumen für die wohnungsbezogene Erholungsnutzung 

gehören neben den Sport- und Grünflächen im 
Siedlungsbereich insbesondere die ortsnahen Flächen, die für 
die Kurzzeiterholung (Spazierengehen, Hunde ausführen usw.) 
genutzt werden. Unabhängig von der landschaftlichen Struktur 
sind diese unmittelbar ortsnahen Flächen von hoher 
funktionaler Bedeutung für die Bewohner. 
Darüber hinaus sind die siedlungsnahen Freiräume, die in 10 
bis 15 Gehminuten erreicht werden, häufig und regelmäßig 
aufgesuchte Landschaftsbereiche. 
Die Distanz für kurzzeitige Erholungs-Nutzung liegt nach den            
Erfahrungswerten etwa bei 800 bis 1.200 m, was einem rd. 10-15 minütigen 
Fußweg entspricht. Wird der Zugang länger, sinkt die Frequentierung eines 
Erholungsraums im Rahmen v. Kurzzeiterholung erfahrungsgemäß rasch ab. 

 

Naherholung Voraussetzung für die Nutzung und Nutzbarkeit der Landschaft 
als Erholungsraum ist die landschaftsstrukturelle Ausstattung, 
ein abwechslungsreiches Landschaftsbild, das Vorhandensein 
von Aussichtspunkten und die Ausstattung mit attraktiven 
Wegeverbindungen. Erholungsbedeutsame Bereiche und 
Zielpunkte sollen möglichst durch Fuß- und Radwege-
verbindungen erreichbar sein. Damit diese Bereiche (wie auch 
die Bereiche für die Kurzzeiterholung) auf Dauer für einen 
relativ konstanten Besucherkreis interessant sind, ist ein 
vernetztes Wegesystem von entscheidender Bedeutung. 

 Erhebungen zum Wegenetz wurden daher gesondert erstellt 
und im Anhang beigefügt. 

  
Als Erholungsgebiete kommen generell Gebiete in Betracht, 
 
- die eine überdurchschnittliche Naturausstattung mit einem 

abwechslungsreichen Landschaftsbild aufweisen, 
- die siedlungsnah liegen (siehe die Definition des 

‘Siedlungsnahen Freiraumes’) und  
- denen nach rechtlichen Festsetzungen eine besondere 

Bedeutung für die landschaftsbezogene Erholung, (z.B. 
Landschaftsschutzgebiete) zukommt. 

 
Als Bereiche mit eingeschränkter Erholungseignung werden 
Naturschutzgebiete oder flächenhafte Naturdenkmale beurteilt. 
Im Plangebiet betrifft dies das Kupferbachtal und Berger Moor, 
die in Teilbereichen seltene Tier- und Pflanzenarten 
beherbergen. 

 In der nachfolgenden Übersicht sind die für das 
Gemeindegebiet bedeutsamen Bereiche zusammengefasst und 
bewertet. 
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 Übersicht 9:  Bewertung der Erholungsräume 
 

Bedeutung/ Funktionsräume Erläuterungen 
 

Bedeutsame Erlebnisräume nach 
Übersicht 8: 

 

- Moränenlandschaft mit ihren 

 Waldrandzonen, Rodungsinseln 
 mit dem Wechsel zwischen Wald 
 und Feldflur 
 
 

 

 
 
 
Der Bereich weist eine hohe Erlebnis-
wirksamkeit und ein ausreichendes 
Wegenetz auf; vorhandene Straßen 
und Wege sind insbesondere für 
Radfahrer geeignet, bedeutsame 
Zielpunkte sind z.B. Bereiche wie 
Kleinhelfendorf oder der Raum Grass 
(Freizeitreiten).  
In den östlichen Gemeindeteilen ist 
abseits von künstlichem Licht ein 
noch weitgehend natürlicher dunkler 
Sternenhimmel erlebbar. 

 

- Hangkante 

 begehbarer Abschnitt zw. Aying 
 und Peiß 

 

 

Durch den parallelen Verlauf und 
fußläufiger Entfernung zur S-Bahn ist 
der Bereich für S-Bahn-Wanderer 
attraktiv; außerdem ist er durch die 
Siedlungsnähe für die Kurzzeit-
erholung bedeutsam.  

 

- Wälder der Schotterebene 

 
 
 

 

 

Landschaftsschutzgebiet; durch die 
Großflächigkeit und Vernetzung mit 
anderen Waldbereichen ist der Wald 
für Radfahrer auch aus den 
Umlandgemeinden nutzbar, wenn-
gleich aufgrund oftmals schlechter 
Wegeverhältnisse nur mit 
Einschränkungen. Durch die 
Gleichförmigkeit der Wälder ist hier 
jedoch weniger die optische Qualität 
der  Landschaft sondern mehr die 
Abgeschiedenheit und der weitläufige 
Bewegungsraum Quelle der 
Erholung. 

 

- offene Feldflur der Schotter-
 ebene 
 Ayinger Feld und Dürrnhaar  
 

 

Durch die wenig attraktiven Wege-
verbindungen für Fußgänger und 
Radfahrer ist die Erholungsfunktion 
gemindert. Die Feldwege und 
Waldrandbereiche werden jedoch 
rege genutzt, sodass der Raum für 
diese eine uneingeschränkt hohe 
Bedeutung hat. 

Relevante Bereiche im 
siedlungsnahen Freiraum: 
 
- Waldrandzonen nördlich und 

 östlich von Aying 
- Hangkante wie oben 
 
 
- Raum Großelfendorf 
 - über Sportplatz zum Waldrand  
 - Römerstraße zw. Hangkante 
   (Aussichtpunkt) und Klein- 
   helfendorf 
 - Wege zum südl. Waldrand 

 
 
 
Die strukturreichen Zonen haben 
zwar Anbindung an den Ort, die 
Verbindungen sind jedoch ver-
besserungsbedürftig. 
 
Für die Bevölkerung Großhelfendorfs 
sind zwar attraktive Bereiche u. 
Aussichtspunkte vorhanden, teilweise 
fehlen jedoch die Wegeverbindungen 
diese zu erreichen. 
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Konflikte: Für die ruhige Erholung wird insbesondere als störend 
empfunden: 

 
- Lärm/ Durchschneidung durch Straßen 
- fehlende (attraktive) Wegeverbindungen,  z. B. MVV-Anschluss 
- Konflikte durch Überlagerung verschiedener  Nutzungsansprüche 

 
Lärm Eine Minderung des Erholungswertes durch Lärm ist in der 

Schotterebene entlang der Staatsstraßen St 2078 und St 2070 
zu verzeichnen. Entlang der St 2078 zwischen Peiß und 
Göggenhofen ist ebenfalls eine starke Belastung durch 
Verkehrslärm gegeben, welche die Attraktivität des neu 
angelegten Radweges schmälert. In der Erholungslandschaft 
des Hügellandes abseits der Staatsstraßen sind dagegen 
solche Beeinträchtigungen von nachrangiger Bedeutung. Wo 
das Wegenetz nur den örtlichen Verbindungen dient, sind keine 
wesentlichen Störungen zu erwarten.  

 
Durchschneidung Im Ayinger Feld ist durch die Staatsstraße St 2078 und 

paralleler S-Bahn-Strecke die Zugänglichkeit des westlichen 
Teils für die Bewohner von Aying bis Großhelfendorf deutlich 
erschwert und stellt eine Barriere zur Nutzung für die 
Feierabenderholung dar.  
 

Defizite im Wegenetz Aus den im Anhang dargelegten Erhebungen zum Wegenetz 
sind als besondere Konfliktpunkte zu benennen: 

 
- die Unterbrechungen des Weges entlang der Hangkante 
- fehlende Durchgängigkeit der Römerstraße und mangelnde 
 Markierung in der Landschaft 
- keine Wegeverbindung zu dem attraktiven Aussichtspunkt 
 nördlich Großhelfendorf 
- mangelnde Attraktivität der Wegeverbindungen z. B. im Ayinger 

Feld durch fehlende Gehölzstrukturen (Straße zum Bf. 
Kreuzstraße/ Weg zum Hofoldinger Forst) 

- Fehlende bzw. unzureichende Wege-Markierungen im 
 Höhenkirchener und Hofoldinger Forst 
- Belastung vorhandener Wanderwege durch Freizeit-Reiter 
- Wegenetzdefizite im siedlungsnahen Freiraum gen Waldrand. 
- kein durchgehendes Wegenetz (Fußgänger/ Radfahrer) entlang 

der überörtlich bedeutsamen Straßen St 2070/ St 2078/ St 2081/ 
M8/ M9.  

 
Lichtverschmutzung Konflikte können sich ergeben durch schlecht abgeschirmte, 

unnötige bzw. überdimensionierte Beleuchtung (Baulampen), 
v.a.  zu Zeiten ohne Nutzung: 

 

 Blenden von Radfahrern u. Fußgängern, somit 
Verhinderung der Wahrnehmung der Landschaft, v.a. 
am Sportplatz in Aying im Bereich des Mangfallradwegs 
u. am nördlichen Ortseingang Großhelfendorfs 

 Überstrahlung/ Verhinderung der Erlebbarkeit eines in 
der Gemeinde Aying prinzipiell noch weitgehend 
natürlichen u. beeindruckenden Sternenhimmels als 
Element des Landschaftserlebens (vgl. Kap. A 1.3.6). 
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Schutzgut Mensch 

Beim Schutzgut Mensch spielen viele Faktoren eine Rolle. 

Vornehmlich wären dies beispielsweise visuelle 

Beeinträchtigungen, Lärm, elektromagnetische Strahlung, 

Veränderung der Nutzungssituation (Erholungsfunktion, 

Nahversorgung, Infrastrukturbedarf, etc.)(Schröter). Auf FNP-

Ebene beschränken sich mögliche Untersuchungen v.a. auf:  

• Flächenverluste/- beeinträchtigungen, v.a. im direkten Wohn-

umfeld (Feierabenderholung, z. B. 500 m-Bereich um Ortsrand) 

• Einflüsse auf wichtige Erholungsräume 

• grobes Abschätzen von möglichen Emissionen 

• Sicherheitsaspekte im Zusammenhang mit der Ausstattung an 

Fuß- und Radwegen entlang von Hauptverkehrswegen 

Im Rahmen der Planungen der Gemeinde zu einer 

Ortsumfahrung wurde in den Jahren 2008/ 2014 eine 

Verkehrsuntersuchung durchgeführt (KURZAK), im Zuge derer 

die Verkehrsbelastungen der Staatstraßen und Ortskerne 

ermittelt wurden. Grundsätzlich zeigen sich hiernach hohe und 

zunehmende Belastungen der St 2078 und 2070 sowie in den 

Ortskernen von Aying, Peiß, Göggenhofen und Großhelfendorf. 

Gerade in den Ortskernen ist eine hohe Belastung für die 

Anwohner durch Lärm und Erschwerung der Querung von 

Straßen durch hohes Verkehrsaufkommen gegeben. 

Derzeit fehlen Fuß- und Radwegeverbindungen entlang der 

Hauptverkehrswege (Staatsstraßen und entlang der M8/ M9). 

A 1.3.8 Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
 

Im Gemeindegebiet befinden sich eine Reihe von 

Bodendenkmälern (s. Anhang) sowie einige Kapellen 

(Mariengrotten), welche im Plan verzeichnet sind. Der Erhalt von 

Bau- und Bodendenkmälern liegt nach Art. 1 BayDSchG im Interesse 

der Allgemeinheit. Aus Art. 2-8 BayDSchG ergeben sich Sorgfalts- 

und Erlaubnispflichten im Umgang mit den Denkmälern. Auch nach § 

1 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG sind Bau- und Bodendenkmäler vor 

Beeinträchtigungen zu bewahren. 

Als wesentlichstes Bodendenkmal ist die Römerstraße zu 

nennen, welche sich durch den südlichen Bereich der 

Gemeinde zieht, jedoch von einem gewöhnlichen Feldweg nicht 

zu unterscheiden und als Besonderheit nicht erkennbar ist. 

Lediglich kurz vor ihren Eintritt in den westlichen Waldrand wird 

per Schild auf diese aufmerksam gemacht. Zwischen 

Göggenhofen und Großhelfendorf ist sie durch die Hangkante 

unterbrochen. Daneben findet sich im Gemeindegebiet eine 

Reihe von Baudenkmälern, welche planlich dargestellt 

sind.Bodendenkmäler besitzen eine sehr hohe Empfindlichkeit 

gegenüber Bebauung, Baudenkmäler gegenüber Verlust. Von 

den Planungen sind insgesamt drei Bodendenkmale mehr oder 

minder stark betroffen. Nähe Angaben sind im Kapitel 

Bewertung möglicher Umweltauswirkungen zu finden. 
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A 2 Konkrete Planungen 
 

A 2.1 Bestand und Bewertung bezogen auf konkrete Planungen 
 

Nachstehend werden in tabellarischer Form folgende Vorhaben betrachtet: 

 

Wohnbaufläche Dürrnhaar Süd (W 2) 
Wohnbaufläche Aying Süd (W 4) 
Wohnbaufläche Großhelfendorf Nord (W 6) 
Wohnbaufläche Großhelfendorf West (W 11) 
Gemischte Baufläche in Dürrnhaar Nordwest (M 1) 
Gemischte Baufläche Graß Süd (M 6) 
Gewerbliche Baufläche Dürrnhaar Nord (G 1) 
Gewerbliche Baufläche Aying Nord (G 4/G 5) 
 
Gewerbliche Baufläche Göggenhofen Nordost (G 10) 
Gewerbliche Baufläche Großhelfendorf Südwest (G 12) 
Bauhof/ Feuerwehr südlich von Aying (B/F 7) 
Gemeinbedarf Schule / KiTa Großhelfendorf Ost (S/K 3) 
Sonderbaufläche Bergtierpark Blindham (SO 4)  
Sonderbaufläche Parkplatz Aying West (SO 5) 
 
aus LP: die Biotopverbundachsen der Terrassen- und Hangkanten. 
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Wohnbaufläche Dürrnhaar Süd (W 2) - 1,1 ha 

 Bestand/ Bewertung Planung (Entwurf FNP) 

Verbale Beschreibung Der Standort liegt im Süden 
von Dürrnhaar. Er schließt im 
Westen an die bestehende 
Siedlungsfläche „Am Kirchfeld“ 
an.  

Die baulich vorgeprägten Flächen 
zwischen dem Kirchfeld und der 
S-Bahnstrecke sollen 
entsprechend des 
Entwicklungskonzeptes 
„Dürrnhaar Süd“ (Variante D) des 
Planungsverbandes sukzessive 
aufgesiedelt werden. 

Zielsetzung der 
Plandarstellung 

- Sicherstellung des langfristigen 
Bedarfs an Wohnbauflächen 

Darstellung im 
rechtswirksamen FNP 

Derzeit ist die betreffende Fläche als landwirtschaftliche Fläche 
dargestellt. 

Schutzgüter   

Fläche unversiegelt, unbebaut; 
Zwischenraum von Bahntrasse 
und Bestandsbebauung 

logische und flächensparende 
Fortführung der Bebauung von 
verbliebenen Zwischenflächen 

Boden Ackerfläche, Boden mittlerer 
Ertragsbedingungen (Kat. 1) 

Verlust landwirtschaftlich 
genutzter Flächen 
Bodenversiegelung 

Wasser keine grundwasserbeeinflusste 
Fläche; 
kein Oberflächengewässer 

geringe Beeinträchtigung 
(Grundwasserneubildungsrate) 

Klima/ Luft kleinklimatisch ohne 
bedeutsame Funktion (Kat. 1) 

vernachlässigbarer Verlust von 
Kaltluftentstehungsflächen 

Tiere und Pflanzen ohne bedeutsames 
Arteninventar, jedoch 
potentielle 
Biotopverbundachse entlang 
Bahntrasse (Kat. 2) 

- mögliche Beschattung des als 
Trockenachse geeigneten 
bahntrassenparallelen Streifens 
auf der Westseite 

Landschaft ausgeräumte, strukturarme 
Agrarlandschaft (Kat. 1) 

Geringer Verlust der 
Freiraumwirkung durch Bebauung 
freier Flächen 

Kulturelles Erbe u. sonstige 
Sachgüter 

- - 

Mensch/ Erholung S-Bahntrasse direkt östlich Potentielle Lärmbelastung, ggf. 
geringfügige Erschütterungen 
durch S-Bahntrasse 

Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen 

Die Standortwahl ist wesentliches Element der Vermeidung/ 
Minimierung auf Ebene des FNP. Die Anbindung an bebaute 
Bereiche und die Standortwahl dieser Fläche, die für Natur und 
Landschaft von geringer Bedeutung  ist, vermeidet eine 
Zersiedelung  und Erschließung/ Beeinträchtigungen neuer Räume.   
Eine adäquate Ortsrandeingrünung minimiert v.a. negative Effekte 
auf das Landschaftsbild. 
Die Westseite der Bahntrassenböschung ist als Vernetzungsachse 
für wärmeliebende Arten angedacht und kann bei Umsetzung einen  
Beitrag zum Ausgleich leisten. 
 
Zur S-Bahnstrecke hin könnte mit riegelartiger Bauweise und 
Abstandsflächen ein Schutz vor dem Lärm des Schienenverkehrs 
geschaffen werden.   

Erheblichkeit der 
Auswirkungen 

bei Fläche und Boden mittelschwer, ansonsten gering bis sehr 
gering 

Schwerpunkt der 
Umweltauswirkungen 

Verlust landwirtschaftlicher Flächen 
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Wohnbaufläche Aying Süd (W 4) - 0,7 ha 
 

 Bestand/ Bewertung Planung (Entwurf FNP) 

Verbale Beschreibung Der Standort liegt im Süden 
von Aying. Er schließt im 
Norden an die bestehende 
Siedlungsfläche an.  

Die Fläche fügt sich gleichmäßig 
an den bestehenden 
Siedlungskörper und ergänzt den 
Siedlungsbestand folgerichtig. 

Zielsetzung der 
Plandarstellung 

- Sicherstellung des langfristigen 
Bedarfs an Wohnbauflächen 

Darstellung im 
rechtswirksamen FNP 

Derzeit ist die betreffende Fläche als landwirtschaftliche Fläche 
dargestellt. 

Schutzgüter   

Fläche unversiegelt, unbebaut; 
Zwischenraum von 
Staatsstraßen und 
Bestandsbebauung 

logische und flächensparende 
Fortführung der Bebauung, an 
Bestand anschließend  

Boden Ackerfläche, Boden mittlerer 
Ertragsbedingungen(Kat. 1) 

Verlust landwirtschaftlich 
genutzter Flächen, 
Bodenversiegelung mit Verlust 
der Bodenfunktionen 

Wasser keine grundwasserbeeinflusste 
Fläche; 
kein Oberflächengewässer 

geringe Beeinträchtigung 
(Grundwasserneubildungsrate) 

Klima/ Luft kleinklimatisch ohne 
bedeutsame Funktion (Kat. 1) 

vernachlässigbarer Verlust von 
Kaltluftentstehungsflächen 

Tiere und Pflanzen mit Acker als Lebensraum nur 
geringe Bedeutung (Kat. 1) 

- 

Landschaft ausgeräumte, strukturarme 
Agrarlandschaft (Kat. 1) 

Geringer Verlust der 
Freiraumwirkung durch Bebauung 
freier Flächen 

Kulturelles Erbe u. sonstige 
Sachgüter 

- - 

Mensch/ Erholung ohne wesentliche Vorbelastung eine Mehrbelastung des 
Menschen ist nicht zu erwarten 

Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen 

Die Standortwahl ist wesentliches Element der Vermeidung/ 
Minimierung auf Ebene des FNP. Die Anbindung an bebaute 
Bereiche und die Standortwahl dieser Fläche, die für Natur und 
Landschaft von geringer Bedeutung  ist, vermeidet eine 
Zersiedelung  und Erschließung/ Beeinträchtigungen neuer Räume.   
Eine lineare Ortsrandeingrünung minimiert v.a. negative Effekte auf 
das Landschaftsbild.  

Erheblichkeit der 
Auswirkungen 

bei Fläche und Boden mittelschwer, ansonsten  gering  bis sehr 
gering  

Schwerpunkt der 
Umweltauswirkungen 

Verlust landwirtschaftlicher Flächen 
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Wohnbaufläche Großhelfendorf Nord (W 6) - 1,0 ha 
 Bestand/ Bewertung Planung (Entwurf FNP) 

Verbale Beschreibung Der Standort liegt im Norden 
von Großhelfendorf und 
schließt an die Wohnbebauung 
an.  

Die Fläche schließt im Süden und 
Osten an die bestehende 
Siedlungsfläche an. Die 
Siedlungserweiterung rundet den 
vorhandenen Ortsrand ab, liegt 
jedoch an einem Hang, in der 
Nähe eines Aussichtspunktes.  

Zielsetzung der 
Plandarstellung 

- Sicherstellung des langfristigen 
Bedarfs an Wohnbauflächen 

Darstellung im 
rechtswirksamen FNP 

Derzeit ist die betreffende 
Fläche als landwirtschaftliche 
Fläche dargestellt. 

 

Schutzgüter   

Fläche unversiegelt, unbebaut; wenig Fläche in Anspruch 
nehmend, allerdings Verlust von 
Hangflächen - s. andere 
Schutzgüter 

Boden anthropogen überprägter 
Boden unter Dauerbewuchs 
(Kat. 2) 

Bodenversiegelung mit Verlust 
der Bodenfunktionen 

Wasser Hangwasserabfluss  

Klima/ Luft kleinklimatisch ohne 
bedeutsame Funktion (Kat. 1) 

vernachlässigbarer Verlust von 
Kaltluftentstehungsflächen 

Tiere und Pflanzen Am Standort Hangfußlage mit 
artenreicherem Grünland (Kat. 
2).  
 

Verlust von teils artenreicherem 
Grünland 

Landschaft Alpenblick bzw. gen Süden 
derzeit attraktive Aussicht auf 
bewegtes Relief (Kat. 3), 
entsprechend besondere 
Empfindlichkeit gegenüber 
Bebauung gegeben 

Bebauung des Hangfußes der 
dortigen Anhöhe,  Verluste der 
Freiraumwirkung, der Aussicht 
vom Feldweg (teils Richtung 
Berge);   

Kulturelles Erbe u. sonstige 
Sachgüter 

Südlich des Feldwegs noch 
unbebaute Reste (ca. 1/ 3 der 
ursprünglichen Fläche) des 
Bodendenkmals D - 1 - 8036 - 
014 (Kat. 3). 

Verlust der Reste des 
Bodendenkmals 

Mensch/ Erholung Am Standort Gefahr von 
abfließendem Hangwasser; 
kleinräumiger Erholungsraum 
 

Ein Wasserrückhaltebecken 
wurde errichtet. 
 Der Wert einer möglichen 
attraktiven Fußwege-Verbindung 
gen Aussichtpunkt (Hügel) wird 
durch die Planung gemindert. 

Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen 

Die Standortwahl ist wesentliches Element der Vermeidung/ 
Minimierung auf Ebene des FNP. Die Anbindung an bebaute 
Bereiche vermeidet eine Zersiedelung  und Erschließung/ 
Beeinträchtigungen neuer Räume.   
Eine adäquate Ortsrandeingrünung minimiert v.a. negative Effekte 
auf das Landschaftsbild.  
 

Erheblichkeit der 
Auswirkungen 

bei Fläche, Boden, Landschaftsbild und Kultur- und Sachgütern 
mittel bis hoch, bei den übrigen Schutzgütern gering bis sehr 
gering. 

Schwerpunkt der 
Umweltauswirkungen 

Beeinträchtigungen des Bodens, des Landschaftsbilds, der Kultur- 
und Sachgüter. 
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Wohnbaufläche Großhelfendorf  West (W 11) - 1,0 ha 
 Bestand/ Bewertung Planung (Entwurf FNP) 

Verbale Beschreibung Der Standort liegt im Westen 
von Großhelfendorf. Er schließt 
im Süden an die bestehende 
Siedlungsfläche „Osterholzfeld“ 
an.  

  Die Fläche führt die 
bestehende Bebauung entlang 
der S-Bahnstrecke nach 
Norden fort. 

Zielsetzung der 
Plandarstellung 

- Sicherstellung des langfristigen 
Bedarfs an Wohnbauflächen 

Darstellung im 
rechtswirksamen FNP 

Derzeit ist die betreffende Fläche als landwirtschaftliche Fläche 
dargestellt. 

Schutzgüter   

Fläche unversiegelt, unbebaut; logische und flächensparende 
Fortführung der Bebauung im 
Anschluss an Bestand 

Boden Ackerfläche, Boden 
durchschnittlicher bis günstiger 
Ertragsbedingungen (Kat. 1-2) 

Verlust landwirtschaftlich 
genutzter Flächen,  
Bodenversiegelung mit Verlust 
der Bodenfunktionen 

Wasser keine grundwasserbeeinflusste 
Fläche; 
kein Oberflächengewässer 

geringe Beeinträchtigung 
(Grundwasserneubildungsrate) 

Klima/ Luft kleinklimatisch ohne 
bedeutsame Funktion (Kat. 1) 

vernachlässigbarer Verlust von 
Kaltluftentstehungsflächen 

Tiere und Pflanzen mit Acker als Lebensraum nur 
geringe Bedeutung (Kat. 1);  
Bestands-FNP weist 
Ortsrandeingrünung aus 

Ortsrandeingrünung wird an 
neuen Ortsrand angepasst 

Landschaft bewaldete Hangkante ca. 100 
m östlich (Kat. 2) 

Bebauung in Sichtachse 
Richtung Hangkante liegend, 
jedoch keine erhebliche 
Mehrbeeinträchtigung 
gegenüber vorhandener 
Bebauung  

Kulturelles Erbe u. sonstige 
Sachgüter 

- - 

Mensch/ Erholung Vorbelastung durch S-Bahn-
Trasse 

Lärmschutzmaßnahmen sind 
vorgesehen 

Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen 

Die Standortwahl ist wesentliches Element der Vermeidung/ 
Minimierung auf Ebene des FNP. Die Anbindung an bebaute 
Bereiche und die Standortwahl dieser Fläche, die für Natur und 
Landschaft von geringer  Bedeutung  ist, vermeidet eine 
Zersiedelung  und Erschließung/ Beeinträchtigungen neuer 
Räume.   
Eine adäquate Ortsrandeingrünung minimiert v.a. negative Effekte 
auf das Landschaftsbild.  

Erheblichkeit der 
Auswirkungen 

bei Fläche und Boden mittelschwer, ansonsten gering bis sehr 
gering  

Schwerpunkt der 
Umweltauswirkungen 

Verlust landwirtschaftlicher Flächen 



Gemeinde Aying  Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 

 

65 
 

Gemischte Baufläche Dürrnhaar Nordwest (M 1) - 1,9 ha 
 Bestand/ Bewertung Planung (Entwurf FNP) 

Verbale Beschreibung Der Standort liegt im Norden 
von Dürrnhaar, westlich der St 
2078.  
 

Die Fläche  schließt im Süden 
an die bestehende 
Siedlungsfläche an und führt 
die bestehende Bebauung 
entlang der Staatsstraße 
St2078 nach Norden fort. 
Nördlich schließt das geplante 
Gewerbegebiet G 1 an. 

Zielsetzung der 
Plandarstellung 

- Sicherstellung des langfristigen 
Bedarfs an Mischgebieten. 

Darstellung im 
rechtswirksamen FNP 

Derzeit ist die betreffende Fläche als landwirtschaftliche Fläche 
dargestellt. 

Schutzgüter   

Fläche unversiegelt, unbebaut; Inanspruchnahme wertvoller 
Freiraumflächen zwischen 
Siedlung und Waldrand 

Boden Landwirtschaftliche Fläche 
mittlerer Erzeugungs-
Bedingungen (Kat. 1).   

Verlust von landwirtschaftlichen 
Flächen.Bodenversiegelung mit 
Verlust der Bodenfunktionen 

Wasser keine grundwasserbeeinflusste 
Fläche; kein 
Oberflächengewässer 

mittlere Beeinträchtigung 
(Grundwasserneubildungsrate) 

Klima/ Luft Nähe zum Frischluft 
produzierenden Wald (Kat. 2) 

vernachlässigbarer Verlust von 
Kaltluftentstehungsflächen, 
keine relevante 
Frischluftbarrierewirkung  

Tiere und Pflanzen Alte, als  amtliches Biotop  
kartierte Hecke (Kat. 3) direkt 
westlich an der geplanten 
Fläche angrenzend (Biotop-Nr. 
8036-0069-002) 

Hecke gefährdet, sowohl bau-
zeitlich alsauch betriebsbedingt,  
negative Wirkungen insb. auf 
bisher ungestörte Fauna  

Landschaft Blick auf den strukturierten 
Ortsrand, die biotopkartierte 
Hecke, Freiraum zwischen 
Waldrand und Ortsrand,  
dementsprechend hohe 
Empfindlichkeit gegenüber 
Bebauung (Kat. 2, nördlicher 
Abschnitt Kat. 3)  

Starke Beeinträchtigung  der 
Sichtbeziehungen strukturierter 
Ortsrand/ Waldrand/ 
Rodungsinsel wäre nur 
gegeben, wenn G1 ausbliebe.  
Blick auf Biotop wird durch 
Bebauung versperrt.  

Kulturerbe/ sonstige Sachgüter - - 

Mensch/ Erholung Vorbelastung des Raums durch 
westlich gelegene Geothermie 
(Lärm), regelmäßiger LkW-
Betrieb durch Bauschuttdeponie 

Lärmschutzmaßnahmen 
verringern zusätzliche 
Lärmbelastungen 
 

Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen 

Die Standortwahl ist wesentliches Element der Vermeidung/ 
Minimierung auf Ebene des FNP. Die Anbindung an bebaute 
Bereiche vermeidet eine Zersiedelung  und Erschließung/ 
Beeinträchtigungen neuer Räume.  Das Auslassen der Bebauung 
bis an das Biotop soll den Eingriff minimieren. 
 
Eine adäquate Ortsrandeingrünung minimiert in Teilen negative 
Effekte auf das Landschaftsbild. Ein Puffer um das Biotop 
verhindert direkte Verluste und zu hohe Störwirkungen. 
 

Erheblichkeit der 
Auswirkungen 

bei Fläche und Boden mittelschwer, ansonsten sehr gering bis 
gering  

Schwerpunkt der 
Umweltauswirkungen 

Verlust landwirtschaftlicher Flächen und  Beeinträchtigungen der 
Bodenfunktionen 
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Gemischte Baufläche Graß Süd  (M 6) - 0,3 ha 
 Bestand/ Bewertung Planung (Entwurf FNP) 

Verbale Beschreibung Der Standort liegt am 
südöstlichen Ortsrand und 
schließt an bestehende 
Siedlungsfläche an.  

  Die Fläche führt die 
bestehende Bebauung nach 
Süden fort. 

Zielsetzung der 
Plandarstellung 

- Sicherstellung des langfristigen 
Bedarfs an Wohnbauflächen 

Darstellung im 
rechtswirksamen FNP 

Derzeit ist die betreffende Fläche als landwirtschaftliche Fläche 
dargestellt. 

Schutzgüter   

Fläche unversiegelt, unbebaut; logische und flächensparende 
Fortführung der Bebauung im 
Anschluss an Bestand 

Boden landwirtschaftliche Fläche , 
Boden ungünstiger 
Ertragsbedingungen (Kat. 1) 

Verlust landwirtschaftlich 
genutzter Flächen,  
Bodenversiegelung mit Verlust 
der Bodenfunktionen 

Wasser keine grundwasserbeeinflusste 
Fläche; 
kein Oberflächengewässer 

geringe Beeinträchtigung 
(Grundwasserneubildungsrate) 

Klima/ Luft kleinklimatisch ohne 
bedeutsame Funktion (Kat. 1) 

vernachlässigbarer Verlust von 
Kaltluftentstehungsflächen 

Tiere und Pflanzen Lebensraum nur geringer 
Bedeutung (Kat. 1);   
Kleinste Restbestände 
ehemaliger Streuobstwiese 

Streuobstwiese wird südlich 
angrenzend wieder hergestellt 

Landschaft aktuell suboptimaler Ortsrand, 
schlecht eingegrünt, ehemalige 
Steuobstwiese nicht mehr 
existent (Kat. 1) 

wieder herzustellende 
Streuobstwiese übernimmt 
Funktion der 
Ortsrandeingrünung 

Kulturelles Erbe u. sonstige 
Sachgüter 

Marterl auf Grenze von 
Mischgebiet und angedachter 
Streuobstwiese 

Marterl nicht dargestellt, Erhalt 
und ggf. Versatz wird aber 
empfohlen 

Mensch/ Erholung - - 

Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen 

Die Standortwahl ist wesentliches Element der Vermeidung/ 
Minimierung auf Ebene des FNP. Die Anbindung an bebaute 
Bereiche und die Standortwahl dieser Fläche, die für Natur und 
Landschaft von geringer  Bedeutung  ist, vermeidet eine 
Zersiedelung  und Erschließung/ Beeinträchtigungen neuer 
Räume. 

Erheblichkeit der 
Auswirkungen 

bei Fläche, Boden, Tiere und Pflanzen, Landschaft gering, 
ansonsten sehr gering  

Schwerpunkt der 
Umweltauswirkungen 

Verlust von (landwirtschaftlichen) Flächen 
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Gewerbliche Baufläche Dürrnhaar Nord (G 1) - 1,1 ha 
 Bestand/ Bewertung Planung (Entwurf FNP) 

Verbale Beschreibung Der Standort liegt im Norden 
von Dürrnhaar, westlich der St 
2078.  
 

Die Fläche  schließt im Süden 
an die bestehende 
Siedlungsfläche an und führt 
die bestehende Bebauung 
entlang der Staatsstraße 
St2078 nach Norden fort. Die 
Fläche reicht 50 m nördlich 
über eine bestehende Zufahrt 
zur alten Kiesgrube hinaus. Ca. 
150 m weiter nördlich liegt der 
Waldrand der Rodungsinsel. 

Zielsetzung der 
Plandarstellung 

- Sicherstellung des langfristigen 
Bedarfs an Gewerbeflächen 

Darstellung im 
rechtswirksamen FNP 

Derzeit ist die betreffende Fläche als landwirtschaftliche Fläche 
dargestellt. 

Schutzgüter   

Fläche unversiegelt, unbebaut; Inanspruchnahme wertvoller 
Freiraumflächen zwischen 
Siedlung und Waldrand 

Boden Landwirtschaftliche Fläche 
mittlerer Erzeugungs-
Bedingungen (Kat. 1).   

Verlust von landwirtschaftlichen 
Flächen.  Bodenversiegelung 
mit Verlust der 
Bodenfunktionen, ggf. Gefahr 
von Schadstoffeinträgen (je 
nach Gewerbeart) 

Wasser keine grundwasserbeeinflusste 
Fläche;  
kein Oberflächengewässer 

mittlere Beeinträchtigung 
(Grundwasserneubildungsrate) 

Klima/ Luft Nähe zum Frischluft 
produzierenden Wald (Kat. 2) 

vernachlässigbarer Verlust von 
Kaltluftentstehungsflächen, 
keine relevante 
Frischluftbarrierewirkung  

Tiere und Pflanzen Alte, als  amtliches Biotop  
kartierte Hecke (Kat. 3) direkt 
westlich an der geplanten 
Fläche angrenzend (Biotop-Nr. 
8036-0069-002) 

Hecke gefährdet, sowohl 
bauzeitlich alsauch 
betriebsbedingt. Gerade in 
Eigenschaft als Gewerbegebiet 
Gefahr einer permanenten 
Beleuchtung mit differenzierten 
negativen Wirkungen insb. auf 
die Fauna (nahe gelegener 
Wald und Biotop) 

Landschaft Blick auf den strukturierten 
Ortsrand, die biotopkartierte 
Hecke, Freiraum zwischen 
Waldrand und Ortsrand,  
dementsprechend hohe 
Empfindlichkeit gegenüber 
Bebauung (Kat. 2, nördlicher 
Abschnitt Kat. 3)  

Starke Beeinträchtigung  der 
Sichtbeziehungen strukturierter 
Ortsrand/ Waldrand/ 
Rodungsinsel.  Blick auf Biotop 
wird ebenfalls versperrt. 
Verringerte Freiraumwirkung 
durch Bebauung der schmalen 
verbliebenen Fläche zwischen 
Waldrand und Siedlung .     

Kulturelles Erbe u. sonstige 
Sachgüter 

- - 

Mensch/ Erholung Vorbelastung des Raums durch 
westlich gelegene Geothermie 
(Lärm), regelmäßiger LkW-
Betrieb durch Bauschuttdeponie 

Lärmschutzmaßnahmen 
verringern zusätzliche 
Lärmbelastungen 
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Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen 

Die Standortwahl ist wesentliches Element der Vermeidung/ 
Minimierung auf Ebene des FNP. Die Anbindung an bebaute 
Bereiche vermeidet eine Zersiedelung  und Erschließung/ 
Beeinträchtigungen neuer Räume.  Das Auslassen der Bebauung 
bis an den Waldrand und Biotop sollen den Eingriff minimieren. 
 
Eine adäquate Ortsrandeingrünung minimiert in Teilen negative 
Effekte auf das Landschaftsbild. Ein Puffer um das Biotop 
verhindert direkte Verluste und zu hohe Störwirkungen. 
 
Bei Verzicht auf den nördlichen Abschnitt (50 m von 
Zufahrtsstraße Richtung nördlichen Waldrand verlaufend), wäre 
ein Großteil der Umweltauswirkungen auf das Landschaftsbild 
vermieden. 

Erheblichkeit der 
Auswirkungen 

bei Fläche und Boden mittelschwer, beim Landschaftsbild hoch 
(Südteil) bis sehr hoch (Nordteil),  ansonsten sehr gering bis 
gering 

Schwerpunkt der 
Umweltauswirkungen 

Verlust landwirtschaftlicher Flächen und  Beeinträchtigungen der 
Bodenfunktionen, des Landschaftsbilds/ der Wahrnehmung des 
Rodungsinselcharakters,  
Schwerpunkt  der Umweltauswirkungen: 
Beeinträchtigung des Landschaftsbilds, Verlust landwirtschaftlicher 
Flächen und der Bodenfunktionen. 
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Gewerbliche Baufläche Aying Nord (G 4/G 5) - 5,9 ha 
 

 Bestand/ Bewertung Planung (Entwurf FNP) 

Verbale Beschreibung Die Standorte liegen im Norden 
von Aying. Südlich schließt die 
Münchner Straße bzw. 
Siedlungsfläche an. 
 

Die Flächen schließen an 
bestehende Gewerbeflächen 
an. 

Zielsetzung der 
Plandarstellung 

- Sicherstellung des langfristigen 
Bedarfs an Gewerbeflächen 

Darstellung im 
rechtswirksamen FNP 

Derzeit sind die betreffenden Flächen als landwirtschaftliche 
Flächen dargestellt. 

Schutzgüter   
 

Fläche unversiegelt, unbebaut; Inanspruchnahme von 
Freiflächen im Anschluss an 
bestehende Siedlungsflächen 
unter Auslassen sichtbezugs-
relevanter Freifläche am Gleis 

Boden Ackerfläche, Boden 
durchschnittlicher bis günstiger 
Ertragsbedingungen (Kat. 1-2) 

Verlust von landwirtschaftlichen 
Flächen.  Bodenversiegelung 
mit Verlust der Bodenfunktionen 

Wasser keine grundwasserbeeinflusste 
Fläche; 
kein Oberflächengewässer 

mittlere Beeinträchtigung 
(Grundwasserneubildungsrate) 

Klima/ Luft kleinklimatisch ohne 
bedeutsame Funktion (Kat. 1) 

vernachlässigbarer Verlust von 
Kaltluftentstehungsflächen 

Tiere und Pflanzen mit Acker als Lebensraum nur 
geringe Bedeutung (Kat. 1) 

besondere Gefahr einer über 
die Flächenbeanspruchung 
hinausgehenden, permanenten 
Beleuchtung (Gewerbe in 
weithin sichtbarer Ortsrandlage) 
mit differenzierten negativen 
Wirkungen auf verschiedene 
Artengruppen 

Landschaft Blick von Norden her auf den 
gut ausgeprägten dörflichen 
Ortsrand, weite Raumwirkung  
mit Sichtbezügen zu den 
Waldrändern und in die Alpen, 
regional bedeutsamer Radweg 
(Mangfallradweg)(Kat. 3)  
In dem Raum besteht eine hohe 
Empfindlichkeit gegenüber 
Bebauung, welche den Blick auf 
die Alpen und Waldränder 
beeinträchtigt - sei es durch 
direktes Verdecken oder in 
Form eines „Fremdkörper-
Effekts“ im Sichtbezug. 

Partielles Einbüßen der 
attraktiven Fernwirkung/ 
Alpenblicks. Diesem ist 
besondere Beachtung zu 
schenken, da nördlich des 
geplanten Gewerbegebiets das 
Gelände leicht erhöht ist und 
die Gewerbegebäude am 
Ortsrand eine besonders hohe 
Fernwirkung entfalten.    
Gerade in Eigenschaft als 
Gewerbegebiet ist verstärkt von 
Lichtemissionen in die 
Landschaft auszugehen. 

Kulturelles Erbe u. sonstige 
Sachgüter 

- - 

Mensch/ Erholung Mangfallradweg führt westlich 
entlang des geplanten 
Gewerbegebiets.   

s. Ausführungen zum 
Landschaftsbild; zudem 
Lärmemissionen entlang des 
Radwegs nicht auszuschließen 

Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen 

Die Standortwahl ist wesentliches Element der Vermeidung/ 
Minimierung auf Ebene des FNP. Die Anbindung an bebaute 
Bereiche vermeidet eine Zersiedelung  und Erschließung/ 
Beeinträchtigungen neuer Räume.  
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Das Auslassen einer Bebauung auf der Westseite des 
Mangfallradwegs, sodass von jenem aus dem Wald tretend der 
Blick in die Rodungsinsel und auf die fernen Waldränder  gewahrt 
bleibt, ist hier die wirksamste Minimierungsmaßnahme. 
 
Eine adäquate Ortsrandeingrünung minimiert zusätzlich negative 
Effekte auf das Landschaftsbild.  
 
Hoch aufragende, bestehende Bebauung überragende Gebäude 
sollten vermieden werden, da diese den Sichtbezug  Alpenkette 
weiter verdecken/ degradieren würden. 

Erheblichkeit der 
Auswirkungen 

Mittlere Erheblichkeit der Auswirkungen auf  Fläche, Boden, 
Landschaftsbild und Erholungswert, bei den übrigen betroffenen 
Schutzgütern gering. 

Schwerpunkt der 
Umweltauswirkungen 

Verlust landwirtschaftlicher Flächen.  
 
Bei Nichtbeachtung der Hinweise für die verbindliche 
Bauleitplanung wären die Auswirkungen auf Landschaftsbild/ 
Dörflichkeit/ Erholungswert negativer einzustufen und ggf. mit 
erhöhtem Kompensationsbedarf verbunden (oberer Wert). 
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Gewerbliche Baufläche Göggenhofen Nordost (G 10) - 0,9 ha 
 Bestand/ Bewertung Planung (Entwurf FNP) 

Verbale Beschreibung Der Standort liegt im Norden 
von Göggenhofen, östlich der 
St 2078; schließt im Süden an 
bestehende Siedlungsfläche an. 

Die Fläche führt die bestehende 
Bebauung entlang der 
Staatsstraße St2078 nach 
Norden fort. 

Zielsetzung der 
Plandarstellung 

- Sicherstellung des langfristigen 
Bedarfs an Gewerbeflächen 

Darstellung im 
rechtswirksamen FNP 

Derzeit ist die betreffende Fläche als landwirtschaftliche Fläche 
dargestellt. 

Schutzgüter   

Fläche unversiegelt, unbebaut; Inanspruchnahme von 
Freiflächen im Anschluss an 
bestehende Siedlungsflächen 

Boden Landwirtschaftliche Fläche 
durchschnittlicher Erzeugungs-
Bedingungen (Kat. 1) 

Verlust von landwirtschaftlichen 
Flächen.  Bodenversiegelung 
mit Verlust der Bodenfunktionen 

Wasser keine grundwasserbeeinflusste 
Fläche; kein Gewässer 

geringe Beeinträchtigung 
(Grundwasserneubildungsrate) 

Klima/ Luft kleinklimatisch ohne 
bedeutsame Funktion (Kat. 1) 

vernachlässigbarer Verlust von 
Kaltluftentstehungsflächen 

Tiere und Pflanzen mit Acker als Lebensraum nur 
geringe Bedeutung (Kat. 1) 

- 

Landschaft Blick auf den dörflichen 
Ortsrand;  Bewegtes Relief, 
Standort erhöht (Kat. 2), daher 
besondere Empfindlichkeit 
gegenüber hoher Bebauung 
und dauerhafter Beleuchtung. 

Gefahr der optischen 
Beeinträchtigung inkl. 
Lichtverschmutzung  des 
ländlichen Raums östlich 
Göggenhofens, v.a. durch die 
leicht erhöhte Lage.  

Kulturelles Erbe u. sonstige 
Sachgüter 

- - 

Mensch/ Erholung hohe Vorbelastung durch St 
2078 

starke Abhängigkeit der 
Auswirkungen von Art des 
Gewerbes. Präventiv sind 
Lärmschutzmaßnahmen 
dargestellt. 

Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen 

Die Standortwahl ist wesentliches Element der Vermeidung/ 
Minimierung auf Ebene des FNP. Die Anbindung an bebaute 
Bereiche vermeidet eine Zersiedelung  und Erschließung/ 
Beeinträchtigungen neuer Räume. Eine adäquate Ortsrand-
eingrünung minimiert zusätzlich negative Effekte auf das 
Landschaftsbild.  
Bei Beachtung der Hinweise für die verbindliche Bauleitplanung 
kann der Ausgleichsbedarf ggf. weiter sinken (s. Kap. A 2.5.2): 
Hoch aufragende Gebäude (höher als angrenzender 
Bestand)sollten hier aufgrund der leicht erhöhten Lage 
grundsätzlich nicht errichtet werden; Verwendung 
landschaftstypischer Bauformen, v.a. an den Ortsrändern.  Ein 
Minimum an Versiegelung ist anzustreben, Vermeidung von 
Totalversiegelungen. Einbringen von Grünstrukturen. 
Besonders an den Ortsrändern sollte unnötige dauerhafte, 
schlecht abgeschirmte sowie ungerichtete (in die Landschaft 
abstrahlende) Beleuchtung vermieden werden; Leuchten so 
niedrig wie möglich anbringen. 

Erheblichkeit der 
Auswirkungen 

bei Fläche, Boden und Landschaftsbild mittelschwer, bei den 
übrigen betroffenen Schutzgütern gering bis sehr gering 

Schwerpunkt der 
Umweltauswirkungen 

Verlust landwirtschaftlicher Flächen, Bodenversiegelung mit 
Verlust der Bodenfunktionen, Landschaftsbildbeeinträchtigung 
durch leichte Erhöhung des Standorts 
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Gewerbliche Baufläche Großhelfendorf Südwest (G 12) - 1,5 ha 
 Bestand/ Bewertung Planung (Entwurf FNP) 

Verbale Beschreibung Der Standort liegt im Westen von 
Großhelfendorf, im SW-Quadrant 
der Kreuzung Bahntrasse/ M 8  

Das Gewerbe schließt im We-
sten, von Bahntrasse getrennt, 
an bestehendes Gewerbe an. 

Zielsetzung der 
Plandarstellung 

- Sicherstellung des langfristigen 
Bedarfs an Gewerbeflächen 

Darstellung im 
rechtswirksamen FNP 

Derzeit ist die betreffende Fläche als landwirtschaftliche Fläche 
dargestellt. 

Schutzgüter   

Fläche unversiegelt, unbebaut; Inanspruchnahme von 
Freiflächen im Anschluss an 
bestehende Siedlungsflächen 

Boden Landwirtschaftliche Fläche 
durchschnittlicher Erzeugungs-
Bedingungen (Kat. 1) 

Verlust von landwirtschaftlichen 
Flächen.  Bodenversiegelung 
mit Verlust der Bodenfunktionen 

Wasser keine grundwasserbeeinflusste 
Fläche; kein Gewässer 

geringe Beeinträchtigung 
(Grundwasserneubildungsrate) 

Klima/ Luft kleinklimatisch ohne bedeutsame 
Funktion (Kat. 1) 

vernachlässigbarer Verlust von 
Kaltluftentstehungsflächen 

Tiere und Pflanzen mit Acker als Lebensraum nur 
geringe Bedeutung (Kat. 1), nahe 
gelegener Laubwaldrand 
potentieller Lebensraum für 
Gehölzbrüter, letzte offene Nord-
Süd-Verbindung im Raum westlich 
der S-Bahn für wandernde Arten/ 
Nahrungssuche etc. (Kat. 2) 

einziger verbleibender Nord-
Süd-Korridor  im Raum wird 
durch Planung geschlossen - 
Beeinträchtigung des Arten-
austauschs und von Nahrungs-
räumen; Gefahr der 
Beeinträchtigung der Arten des 
Waldrands durch dauerhafte 
Beleuchtung; die angedachte 
durchgängige Trocken-
verbundachse wird  voraus-
sichtlich in Teilen beschattet, 
behindert o. gar unterbrochen, 
angedachte Verknüpfung zum 
Waldrand ist dadurch in Gefahr 

Landschaft Nähe zum Laub-Waldrand; (Kat. 
2), daher besondere Empfindlich-
keit gegenüber dauerhaftem Licht  

Lückenschluss der 
verbliebenen Sichtachse gen 
Süden und Waldrand  

Kulturelles Erbe u. sonstige 
Sachgüter 

- - 

Mensch/ Erholung Vorbelastung durch angrenzende 
S-Bahn und bestehendes 
Gewerbegebiet 

bisheriger freier Blick gen 
Süden geht verloren; 
Lärmschutzmaßnahmen sind 
vorgesehen. 

Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen 

Die Anbindung an bebaute Bereiche vermeidet eine Zersiedelung  
und Erschließung/ Beeinträchtigungen neuer Räume. 
Hoch aufragende Gebäude (höher als angrenzender Bestand) sollten 
hier nicht errichtet werden; Ein Minimum an Versiegelung ist 
anzustreben, Vermeidung v.Totalversiegelungen. Einbringen v. Grün-
strukturen. Besonders in Waldrandnähe sollte dauerhafte, schlecht 
abgeschirmte, ungerichtete (in Landschaft abstrahlende) Beleuchtung 
vermieden werden; Leuchten so niedrig wie möglich anbringen. 
Anlegen von AE-Flächen unmittelbar südlich des Gewerbes/ 
Umsetzung der Trockenverbundachse 

Erheblichkeit der 
Auswirkungen 

bei Fläche, Boden, Tiere/ Pflanzen, Landschaft, Mensch mittelschwer 
bis schwer, bei Wasser, Klima/ Luft gering bis sehr gering 

Schwerpunkt der 
Umweltauswirkungen 

Verlust landwirtschaftlicher Flächen, Bodenversiegelung mit Verlust 
der Bodenfunktionen, Schließung eines potentiellen Korridors für 
Arten  



Gemeinde Aying  Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 

 

73 
 

Bauhof/ Feuerwehr südlich von Aying  (B/F 7) - 0,6 ha 
 Bestand/ Bewertung Planung (Entwurf FNP) 

Verbale Beschreibung Der Standort liegt südlich von 
Aying, in ca. 100 m Abstand 
zum Siedlungsrand. 
 

Die Fläche  ist nicht 
angebunden, die Bebauung 
steht in freier Flur. 

Zielsetzung der 
Plandarstellung 

- diverse Erfordernisse seitens 
Feuerwehr, geringstmögliche 
Beeinträchtigung der 
Anwohner. 

Darstellung im 
rechtswirksamen FNP 

Derzeit ist die betreffende Fläche als Brunnen dargestellt, welcher 
jedoch stillgelegt wurde. 

Schutzgüter   

Fläche unversiegelt, unbebaut; Inanspruchnahme von bisher 
unbeanspruchtem Freiraum, 
welches eine Zersiedelung der 
Landschaft provoziert 

Boden Landwirtschaftliche Fläche 
mittlerer Erzeugungs-
Bedingungen (Kat. 1).   

Verlust von landwirtschaftlichen 
Flächen.  Bodenversiegelung 
mit Verlust der Bodenfunktio-
nen, ggf. Gefahr v. Schadstoff-
einträgen (je nach Gewerbeart) 

Wasser keine grundwasserbeeinflusste 
Fläche; 
kein Oberflächengewässer 

mittlere Beeinträchtigung 
(Grundwasserneubildungsrate) 

Klima/ Luft - - 

Tiere und Pflanzen Brachfläche <5 Jahre, ehemals 
von Fichten bestanden (Kat. 1) 

bei Eingrünungsmaßnahmen 
Verbesserung der 
Lebensraumsituation 

Landschaft Vom Südrand Ayings Blick 
Richtung attraktive 
baumbestandene Hangkante, 
Richtung Süden Alpenblick (je 
Kat. 3) 

v.a. durch riegelbildende 
Angliederung des Bauhofs und 
Bauwerkscharakter ergibt sich 
gegenüber früherer Situation 
(nur kleinflächiger, von Fichten 
eingewachsener Brunnen) eine 
erhöhte anthropogene 
Beeinträchtigung  des 
Sichtbezugs gen Alpen sowie 
gen baumbestandener 
Hangkante     

Kulturelles Erbe u. sonstige 
Sachgüter 

Bodendenkmal  D 1-8036-0062 
direkt westlich oder anteilig auf 
Fläche 

mögliche Beeinträchtigung des 
Bodendenkmals durch 
Bebauung. 

Mensch/ Erholung Vorbelastung des Raums durch 
Staatsstraße St 2081 (Lärm) 

Lärmbelästigungen werden 
durch den vom Siedlungsrand 
abgesetzten Standort 
weitgehend vermieden 

Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen 

Diese Standortwahl ist wesentliches Element der Vermeidung/ 
Minimierung auf Ebene des FNP  für das Schutzgut Mensch, da 
Lärmbelästigungen bestmöglich vermieden werden. 
Eine adäquate Ortsrandeingrünung minimiert in Teilen negative 
Effekte auf das Landschaftsbild.  

Erheblichkeit der 
Auswirkungen 

beim Landschaftsbild sehr hoch,  bei Fläche, Boden und Kultur-
bzw. Sachgüter mittelschwer,  ansonsten sehr gering.  

Schwerpunkt der 
Umweltauswirkungen 

Schutzgut Landschaftsbild: Beeinträchtigung der 
Sichtbeziehungen „baumbestandene Hangkante“ und  
„Alpenblick“, beim Boden Versiegelung und Verlust der 
Bodenfunktionen. Gefahr einer Initialwirkung  für künftige 
Bebauungen bei Bebauung des vom Ortsrand abgesetzten 
Raumes. 
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Gemeinbedarf Schule / KiTa  Großhelfendorf Ost  (S/K 3) - 0,5 ha 
 Bestand/ Bewertung Planung (Entwurf FNP) 

Verbale Beschreibung Der Standort liegt im Nordosten 
von Großhelfendorf, nördlich 
der Glonner Str.; an die Fläche 
schließen im Süden 
bestehende Siedlungsflächen 
bzw. Schulgebäude an 

Die Fläche führt die bestehende 
Siedlung und Schulinfrastruktur 
entlang der Glonner Str. nach 
Osten fort. 

Zielsetzung der 
Plandarstellung 

- Sicherstellung v. langfristigem 
Bedarf Gemeinbedarfsflächen 

Darstellung im 
rechtswirksamen FNP 

Derzeit ist die betreffende Fläche als landwirtschaftliche Fläche 
dargestellt. 

Schutzgüter   

Fläche unversiegelt, unbebaut; Inanspruchnahme von 
Freiflächen im Anschluss an 
bestehende Siedlungsflächen 

Boden Landwirtschaftliche Fläche 
durchschnittlicher Erzeugungs-
Bedingungen (Kat. 1) 

Verlust von landwirtschaftlichen 
Flächen, jedoch nur geringe 
Bodenversiegelung.  

Wasser keine Oberflächengewässer 
vorhanden, kein hohes GW 

- 

Klima/ Luft kleinklimatisch ohne 
bedeutsame Funktion (Kat. 1) 

vernachlässigbarer Verlust von 
Kaltluftentstehungsflächen 

Tiere und Pflanzen mit Acker/ intensiv genutztem 
Grünland als Lebensraum nur 
geringe Bedeutung (Kat. 1) 

bei adäquater 
Ortsrandeingrünung sogar 
Aufwertung als Lebensraum 
möglich (Hecken, Bäume) 

Landschaft Blick auf den dörflichen 
Ortsrand; Bewegtes Relief, 
leicht erhöht (Kat. 2), dadurch 
Areal/ Ortsrand weithin in die 
attraktive ländliche Umgebung 
hineinwirkend (Kat. 3) 
 

Potentiell besonders hohe 
Fernwirkung hochbauender 
Gebäude/ Anlagen (inkl. 
Laternen) durch leicht erhöhte 
Ortsrandlage, somit  bei 
dauerhafter, weithin sichtbarer 
Beleuchtung Schmälerung des 
Dorf- Charakters möglich 

Kulturelles Erbe u. sonstige 
Sachgüter 

Randbereich des 
Bodendenkmals D-1-8036-
0096, Großteil des Denkmals 
bereits in Anspruch genommen 
(Sportplatz etc.) 

Ausmaß der 
Beeinträchtigungen des 
Bodendenkmals ungewiss, 
erhebliche Beeinträchtigung 
eher unwahrscheinlich. 

Mensch/ Erholung Schule besteht bereits Verbesserung der Bildungs-, 
Erholungs- und Spielangebote  

Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen 

Die Anbindung an bebaute Bereiche vermeidet eine Zersiedelung  
und Erschließung/ Beeinträchtigungen neuer Räume. 
Eine adäquate Ortsrandeingrünung minimiert zusätzlich negative 
Effekte auf das Landschaftsbild.  
Bei Beachtung folgender Hinweise für die verbindliche 
Bauleitplanung kann der Ausgleichsbedarf ggf. weiter sinken: 
Hoch aufragende Gebäude/ Anlagen hier grundsätzlich 
vermeiden; Verwendung landschaftstypischer Bauformen; 
Besonders am Ortsrand sollte dauerhafte, schlecht abgeschirmte 
sowie ungerichtete (in die Landschaft abstrahlende) Beleuchtung 
vermieden werden; Leuchten so niedrig wie möglich anbringen. 

Erheblichkeit der 
Auswirkungen 

geringe bis mittlere Beeinträchtigung  der Fläche,des 
Landschaftsbilds und Bodendenkmals, Beeinträchtigung der 
übrigen betroffenen Schutzgüter gering bis sehr gering 

Schwerpunkt der 
Umweltauswirkungen 

Landschaftsbild ,  Kultur- und Sachgüter (Bodendenkmal) 
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Sonderbaufläche Bergtierpark  Blindham (SO 4) - 25,5 ha 
 Bestand/ Bewertung Planung (Entwurf FNP) 

Verbale Beschreibung Es besteht bereits der 
sogenannte Bergtierpark mit 
Freigehegen Spielplätzen  
sowie Bestandsgebäuden 
sowie einem Parkplatz im 
Süden der Rodungsinsel. 

Bestehende und zukünftige 
Bebauung sowie 
Bestandsparkfläche und 
zukünftige Parkflächen sollen 
zum Sondergebiet ausgewiesen 
werden. Diese schließen am 
jeweiligen Bestand an. 

Zielsetzung der 
Plandarstellung 

- Sicherung des Gebiets in seiner 
Funktion für die Erholung, 
geregelte Entwicklung zur 
Bewahrung der Schutzgüter. 

Darstellung im 
rechtswirksamen FNP 

Im derzeit gültigen FNP ist der Großteil des Areals als 
landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Einzelne Bestandsgebäude 
sind in Teilen bereits eingetragen. 

Schutzgüter   

Fläche unversiegelt, unbebaut; Die 
meisten zusätzlichen Flächen 
sind durch die umliegende 
Nutzung bereits verdichtet. 

Inanspruchnahme von 
Freiflächen 

Boden landwirtschaftliche Flächen 
durchschnittlicher bis 
ungünstiger Erzeugungs-
Bedingungen (Kat. 1).   
Beim künftigen Parkplatz 
bestehen derzeit 
Christbaumkulturen. 

Verlust von landwirtschaftlichen 
Flächen, etwas zunehmende 
Bodenversiegelung  mit Verlust 
der Bodenfunktionen durch 
Gebäudeerweiterungen und 
Parkflächenerweiterung.  

Wasser Ein als Löschweiher genutztes 
Kleingewässer grenzt an die 
geplante Fläche an.  Durch die 
im Norden angrenzenden 
Ackerflächen besitzt das 
Gewässer eine hohe 
Empfindlichkeit gegenüber 
Stoffeinträgen (Kat. 2). 

Das Gewässer wird durch den 
bestehenden und zu 
erhaltenden Baumbestand von 
der kleinen Parkfläche 
abgegrenzt. 

Klima/ Luft Die zusätzliche Parkfläche ist 
nahe des Waldrands gelegen 

keine nennenswerten 
Mehrbeeinträchtigungen 

Tiere und Pflanzen Der Löschweiher weist eine 
gute Lebensraumstruktur  mit 
Flachwasserbereichen, 
Schilfbeständen etc. auf, 
welche für Amphibien (darunter 
auch Arten der Roten Liste) in 
dem Raum von sehr hoher 
Bedeutung sind (Kat 3).  Der 
Uferbereich wurde in den 
letzten Jahren verstärkt mit 
Christbäumen bepflanzt. 
Südlich entlang der 
Bestandsparkfläche besteht 
aktuell ein ca. 2 m breiter 
Streifen aus jungen Laub-
Bäumen. 

Die Abgrenzung des Weihers 
von der Bebauung durch eine 
Streuobstwiese lässt keine 
Beeinträchtigungen durch die 
Bebauung erwarten. Die 
geplanten Streuobstwiesen 
fördern zudem das 
Arteninventar. 

Landschaft Rodungsinsel ist insgesamt 
landwirtschaftlich und vom 
Bergtierpark geprägt, 
zunehmend durch 
Christbaumkulturen. Bewegtes 

Die zusätzlich geplanten 
Flächen wirken sich nicht 
negativ aus, sofern die 
zusätzliche Parkfläche wie 
angedacht südlich am Bestand 
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Gelände (Kat. 2). Die geplante 
Zusatzparkfläche ist nahe dem  
Waldrand gelegen. 
Mangels ausreichender 
Parkplätze wird oftmals weithin 
sichtbar auf den Wiesen 
geparkt, was gerade bei Eintritt 
in die Rodungsinsel die 
Attraktivität des Raums 
schmälert. 
Hohe Empfindlichkeit 
gegenüber weithin sichtbarer 
Bebauung oder Parkplätzen, 
welche Charakter stören. 

fortgeführt wird und vom 
bestehenden Grünstreifen am 
Südrand der 
Bestandsparkfläche  in zwei 
Teile gegliedert wird. Die 
geplanten Streuobstwiesen 
beleben das Landschaftsbild. 

Kulturelles Erbe u. sonstige 
Sachgüter 

Kapelle auf dem Hügel. Eine Beeinträchtigung der 
Kapelle oder ihrer Nutzung ist 
durch die Planung nicht zu 
erwarten. 

Mensch/ Erholung Die Erholung Suchenden finden 
derzeit eine mangelhafte 
Parkplatzsituation vor, was den 
Erholungswert schmälert.  
 
Die gepflanzten jungen Bäume 
auf dem Bestandsparkplatz 
konnten sich nicht entwickeln 
und sind stark geschädigt, 
sodass eine Schattenwirkung 
für die parkenden Autos kaum 
gegeben ist. 

Durch die geplante zusätzliche 
Parkfläche wird der 
Erholungswert bei Besuch des 
Parks gesteigert, stressige 
Parkplatzsuche wird reduziert. 
Die Gliederung der Parkfläche 
in zwei Teile vermeidet eine 
unattraktive Blockwirkung, 
Grünstrukturen können als 
Leitstruktur zum Eingang 
dienen und die Beschattung der 
Fahrzeuge fördern. 

Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen 

Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild und den Erholungswert 
wurden durch die Standortwahl des Parkplatzes minimiert. Die 
geplanten zusätzlichen Streuobstwiesen vermeiden einerseits eine 
Beeinträchtigung des Weihers durch die Bebauung und beleben 
andererseits das Landschaftsbild und schaffen Lebensräume 
sowie Nahrungsquellen für verschiedene Arten. 
Die Angliederung der künftigen Zusatzfläche an den Südrand des 
Bestandsparkplatzes bietet zudem die Möglichkeit, am künftigen 
Südrand bis hin zum Waldrand einen gestuften und attraktiven 
Waldrand zu entwickeln.  
Eine adäquate Eingrünung des Parkplatzes minimiert v.a. negative 
Effekte auf das Landschaftsbild. 

Erheblichkeit der 
Auswirkungen 

bei Fläche und Boden mittel, bei den übrigen betroffenen 
Schutzgütern unter Umsetzung der Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen gering bis sehr gering, da hierbei  in 
vergleichbarem Maße Verbesserungen herbeigeführt würden wie 
Beeinträchtigungen stattfinden. 

Schwerpunkt der 
Umweltauswirkungen 

Bodenversiegelung mit Verlust der Bodenfunktionen bei 
Parkflächenerweiterung, Erhöhung des Strukturreichtums durch 
Streuobstwiesen und Waldrandsaum. 
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Sonderbaufläche Parkplatz Aying West (SO 5) - 0,8 ha 

 Bestand/ Bewertung Planung (Entwurf FNP) 

Verbale Beschreibung Der Standort liegt am 
nordwestlichen Ortsrand von 
Aying; diesem schließt sich im 
Süden ein bestehender 
Parkplatz an. 

Die Fläche führt die bestehende 
Parkfläche nach Norden fort. 

Zielsetzung der 
Plandarstellung 

- Sicherstellung des langfristigen 
Bedarfs an Parkplätzen 

Darstellung im 
rechtswirksamen FNP 

Derzeit ist die betreffende Fläche als landwirtschaftliche Fläche 
dargestellt. 

Schutzgüter   

Fläche unversiegelt, unbebaut; Inanspruchnahme von 
Freiflächen im Anschluss an 
bestehende Parkflächen 

Boden Landwirtschaftliche Fläche 
günstiger Erzeugungs-
Bedingungen (Kat. 2) 

Verlust von landwirtschaftlichen 
Flächen.  Bodenversiegelung 
mit Verlust der Bodenfunktionen 

Wasser keine grundwasserbeeinflusste 
Fläche; kein Gewässer 

geringe Beeinträchtigung 
(Grundwasserneubildungsrate) 

Klima/ Luft kleinklimatisch ohne 
bedeutsame Funktion (Kat. 1) 

vernachlässigbarer Verlust von 
Kaltluftentstehungsflächen 

Tiere und Pflanzen direkt östlich angrenzende als 
Biotop kartierte Baumhecke 
(Kat. 2) 

die Nähe zur Hecke bringt die 
Gefahr von (Teil-)Verlust bzw. 
Schäden mit sich, Gefahr der 
Dauerbeleuchtung von 
Lebensräumen von 
Heckenbrütern 

Landschaft Blick auf den dörflichen 
Ortsrand/  Ortsrandeingrünung 
durch alte Hecke (Kat. 2), daher 
besondere Empfindlichkeit 
gegenüber Verlust sowie 
dauerhafter weithin sichtbarer 
Beleuchtung. 

Gefahr der optischen 
Beeinträchtigung durch 
Orientierung vor Hecke inkl. 
Lichtverschmutzung  des 
ländlichen Raums, v.a. durch 
die Ortsrand-Lage  

Kulturelles Erbe u. sonstige 
Sachgüter 

- - 

Mensch/ Erholung hohe Vorbelastung durch St 
2078 

Auf Ebene des FNP keine 
erhebliche Mehrbelastung 
durch Emissionen zu erwarten 

Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen 

Die Standortwahl ist wesentliches Element der Vermeidung/ 
Minimierung auf Ebene des FNP. Die Anbindung an bereits 
versiegelte Bereiche vermeidet eine Erschließung/ 
Beeinträchtigung neuer Räume. Eine adäquate Ortsrand-
eingrünung minimiert zusätzlich negative Effekte auf das 
Landschaftsbild. Eventuelle Verluste des Biotops sind durch 
Neuanpflanzung unter Verwendung standortgerechter Arten 
auszugleichen. 
Bei Beachtung der Hinweise für die verbindliche Bauleitplanung 
kann der Ausgleichsbedarf ggf. weiter sinken (s. Kap. A 2.5.2): 
Besonders an den Ortsrändern sollte unnötige dauerhafte, 
schlecht abgeschirmte sowie ungerichtete (in die Landschaft 
abstrahlende) Parkplatz-Beleuchtung vermieden werden; Leuchten 
so niedrig wie möglich, in Siedlungsrichtung strahlend anbringen. 

Erheblichkeit der 
Auswirkungen 

bei Fläche, Boden, Landschaftsbild sowie Tiere und Pflanzen 
mittelschwer, bei den übrigen betroffenen Schutzgütern gering bis 
sehr gering 

Schwerpunkt der 
Umweltauswirkungen 

Verlust landwirtschaftlicher Flächen, Bodenversiegelung mit 
Verlust der Bodenfunktionen, ggf. zumindest teilweiser 
Biotopverlust (Hecke), Landschaftsbild/ - Ortsbildbeeinträchtigung  
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Biotopverbundachse – Terrassenkante Aying West - 15,6 ha 
 Bestand/ Bewertung Planung (Entwurf FNP) 

Verbale Beschreibung Natürliche Terrassenkante, 
teilweise durch Landwirtschaft 
bereits nivelliert. Im Norden 
kurz vor der St. 2070 
auslaufend und in die flache 
Schotterebene übergehend, am 
südlichen Ende,  kurz vor 
Anschluss an den Waldrand, 
stark bewegtes Gelände. Im 
nördlichen Abschnitt wurden 
bereits Ausgleichsflächen 
angelegt. 
 

Sich am natürlichen Relief der 
Terrassenkante orientierend 
verläuft die Verbundachse im 
Wesentlichen auf Flächen, 
welche bereits im aktuell 
gültigen FNP als 
„Sukzessionsfläche“ dargestellt 
ist. Am nördlichen und 
südlichen Ende wurde die 
Fläche im Sinne der 
Lebensraumverknüpfung an 
vorhandene Strukturen wie 
Waldrand (im Süden) bzw.  
Straßenbegleitgrün (im Norden) 
angeschlossen.  Eine Teilfläche 
wurde gegenüber der früheren 
Darstellung versetzt. 

Zielsetzung der 
Plandarstellung 

- Wiederherstellung typischer 
Raumkante 
Anbindung an Wiesenkomplex 
Rückführung Acker 
Waldrandaufbau 
moderate Bepflanzung 
 
Biotopverbund, 
Strukturanreicherung der 
Feldflur. Erhalt des natürlichen 
Reliefs. 

Darstellung im 
rechtswirksamen FNP 

Derzeit ist die betreffende Fläche als Sukzessionsfläche mit 
lückiger Bepflanzung dargestellt, geringe hinzugekommene Anteile 
ausschließlich als landwirtschaftliche Fläche. 

Schutzgüter   

Fläche unversiegelt, unbebaut; Sicherung der natürlichen 
Freifläche 

Boden landwirtschaftliche Flächen 
durchschnittlicher  bis günstiger 
Erzeugungs-Bedingungen (Kat. 
1-2).  

geringer Verlust 
landwirtschaftlicher Flächen. 
Gleichzeitig Schutz 
angrenzender Flächen vor 
Winderosion durch 
eingebrachte Strukturen. 

Wasser Keine Oberflächengewässer im 
Raum; Wasserleitung unter der 
Terrassenkante 

- 

Klima/ Luft kleinklimatisch ohne 
bedeutsame Funktion (Kat. 1) 

- 

Tiere und Pflanzen Geringer Artenreichtum, 
vereinzelt Gehölze, teilweise 
bereits als Ausgleichsfläche 
gesichert. 

Neue Verknüpfung von 
Lebensräumen,  Optimierung  

Landschaft Prägende Terrassenkante,  teils 
mit Grünland-Anteilen.  Hohe 
Empfindlichkeit gegenüber 
Bebauung und Zerschneidung. 
Geringer Strukturreichtum. 
Raum geprägt von  Rodungs-
inselcharakter mit Blick auf die 
Waldränder und Alpenkette 

Sichern und Hervorheben der 
Terrassenkante. Dabei nur 
moderate Bepflanzung, um 
Wahrnehmbarkeit der 
Rodungsinsel zu erhalten. 
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Kulturelles Erbe u. sonstige 
Sachgüter 

Römerstraße im südlichen 
Drittel. Hohe Empfindlichkeit 
gegen Bebauung, 
Zerschneidung. 

Römerstraße querend, hier 
Verknüpfung mit der 
landschaftsplanerischen 
Maßnahme der 
Begleitbepflanzung an der 
Römerstraße möglich. 

Mensch/ Erholung Teilweise Feldweg am östlichen 
Fuß der Terrassenkante 
entlangführend. 

Aufwertung des 
Erholungsraums durch 
Strukturanreicherung, Erhalt 
des bewegten Reliefs. 
 

Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen 

Flächenumgriff auf das Nötigste beschränkt, um möglichst wenig 
zusätzliche landwirtschaftliche Fläche in Anspruch zu nehmen. 
Eine moderate Bepflanzung erhält die Wahrnehmbarkeit der 
Rodungsinsel, Waldränder und Alpenkette. 

Erheblichkeit der 
Auswirkungen 

Bei allen Schutzgütern im positiven Sinne sehr hoch. 

Schwerpunkt der 
Umweltauswirkungen 

Verknüpfung von Lebensräumen, Schaffen von Lebensräumen, 
optische Aufwertung der ausgeräumten Agrarlandschaft. 
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Biotopverbundachse – Hangkante Aying Nord und Süd sowie Peiss- Göggenhofen, 
Terrassenkante Aying Nord - 24 ha 
 Bestand/ Bewertung Planung (Entwurf FNP) 

Verbale Beschreibung Die Ayinger Rodungsinsel 
prägende Raumkante, die sich 
vom nördlichen Waldrand nach 
Süden durch die gesamte 
Rodungsinsel zieht. 
Westlich abgesetzt davon zeigt 
sich eine terrassenartige 
Struktur in freier Flur. 

Der Umgriff umfasst neben der 
Hangkante selbst auch schmale 
Flächen an der Westseite, 
welche für Saumstrukturen 
angedacht sind sowie eine 
Fläche am nördlichen Ende, 
welche zum Waldrand 
anschließt. 

Zielsetzung der 
Plandarstellung 

- Biotopverbund, Erhalt des 
natürlichen Reliefs. 
Extensivierung, Blüh-Streifen 
bzw. moderate Bepflanzung 

Darstellung im 
rechtswirksamen FNP 

Derzeit  sind die betreffenden Flächen als landwirtschaftliche 
Flächen/ Wald dargestellt, südlich von Aying mit Einzelbäumen 

Schutzgüter   

Fläche unversiegelt, unbebaut; Sicherung natürlicher Freifläche 

Boden landwirtschaftl. Flächen gün-
stiger  bis durchschnittlicher Er-
zeugungs-Bedingungen (Kat. 1) 

Schutz vor Erosion durch 
Teilbepflanzung  

Wasser westlich der Hangkante der 
Weiher „Biersee“, welchem der 
teilverrohrte Dorfgraben zufließt 

Die dem Biersee östlich vorge-
lagerte Grünfläche schließt an 
Hangkanten-Biotopachse an 
und stellt Verknüpfung her  

Klima/ Luft geringfügige Klimaausgleichs-
funktion, da Flächen etwas 
erhöht liegend, Kaltluft bildend, 
welche abfließt  (Kat. 1) 

 

Tiere und Pflanzen im Norden Restbestände von 
Bewaldung, teils biotopkartiert, 
zwischen Aying und Peiss 
markante Einzelbaumreihe 

Neue Verknüpfung von 
Lebensräumen,  Optimierung  
Anlegen von Blüh-Streifen bzw. 
moderater Bepflanzung 

Landschaft Prägende Terrassenkante (Kat. 
3),  teils mit Grünland-Anteilen. 
Geringer Strukturreichtum 
nördlich von Aying (Kat. 1), 
südlich durch Einzelbaum-struk-
turen sehr hohe Attraktivität. 
Raum geprägt von  Rodungs-
inselcharakter mit Blick auf die 
Waldränder und Alpenkette 

Sichern und Hervorheben der 
Terrassenkante. Dabei nur 
moderate Bepflanzung, um 
Wahrnehmbarkeit der 
Rodungsinsel zu erhalten. 

Kulturelles Erbe u. sonstige 
Sachgüter 

- - 

Mensch/ Erholung sehr hoher Erholungswert der 
Hangkante zw. Aying u. Peiss 
durch Ensemblewirkung der 
Einzelbäume. Kirchweg nördlich 
Aying auf Terrassenkante 
entlangführend. 

Sicherung des Kirchwegs 
südlich von Aying. 
 

Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen 

Flächenumgriff auf das Nötigste beschränkt, um möglichst wenig 
zusätzliche landwirtschaftliche Fläche in Anspruch zu nehmen. 
Eine moderate Bepflanzung erhält die Wahrnehmbarkeit der 
Rodungsinsel, Waldränder und Alpenkette. 

Erheblichkeit der 
Auswirkungen 

Bei allen Schutzgütern im positiven Sinne hoch. 

Schwerpunkt der 
Umweltauswirkungen 

Verknüpfung von Lebensräumen, Schaffen von Lebensräumen, 
optische Aufwertung der ausgeräumten Agrarlandschaft. 
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Biotopverbundachse – Hangkante Großhelfendorf - 13,7 ha 
 Bestand/ Bewertung Planung (Entwurf FNP) 

Verbale Beschreibung bewaldete Hangkante zw. 
Göggenhofen und 
Großhelfendorf 

Der Umgriff umfasst neben der 
Hangkante selbst auch schmale 
Flächen an der Westseite, 
welche für Saumstrukturen 
angedacht sind 

Zielsetzung der 
Plandarstellung 

- Biotopverbund, Erhalt des 
natürlichen Reliefs. 
Extensivierung, Anlegen von 
Blüh-Streifen bzw. moderater 
Bepflanzung 

Darstellung im 
rechtswirksamen FNP 

Derzeit ist die betreffende Fläche als landwirtschaftliche Fläche 
bzw. Wald dargestellt. 

Schutzgüter   

Fläche unversiegelt, unbebaut; Sicherung, Freihalten von 
Versiegelung 

Boden landwirtschaftliche Flächen 
ungünstiger bis 
durchschnittlicher Erzeugungs-
Bedingungen (Kat. 1). 

landwirtschaftliche Fläche/ 
Bewaldung 

Wasser Keine Oberflächengewässer im 
Raum 

 

Klima/ Luft - - 

Tiere und Pflanzen Hangkantenbewaldung mit 
Mischwaldbeständen,  teilweise 
biotopkartiert (Kat. 3) 

Neue Verknüpfung von 
Lebensräumen, der Biotope,  
Optimierung  
Optimierung Westseite – 
Saumentwicklung 
Umbau in Laubmischbestände 

Landschaft bewaldete, prägende 
Terrassenkante (Kat. 3),  teils 
mit Grünland-Anteilen. Raum 
geprägt von  Rodungs-
inselcharakter mit Blick auf die 
Waldränder und Alpenkette 
Hohe Empfindlichkeit 
gegenüber Bebauung und 
Zerschneidung. 

Sichern und Hervorheben der 
Terrassenkante. Dabei nur 
moderate Bepflanzung, um 
Wahrnehmbarkeit der 
Rodungsinsel zu erhalten. 

Kulturelles Erbe u. sonstige 
Sachgüter 

Römerstraße südlich 
Göggenhofen (Kat. 3). 

Römerstraße querend, hier 
Verknüpfung mit der 
landschaftsplanerischen 
Maßnahme der 
Begleitbepflanzung an der 
Römerstraße möglich. 

Mensch/ Erholung sehr hohe Bedeutung für die 
Naherholung 

Aufwertung des 
Erholungsraums durch 
Strukturanreicherung, Erhalt 
des bewegten Reliefs. 

Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen 

Flächenumgriff auf das Nötigste beschränkt, um möglichst wenig 
zusätzliche landwirtschaftliche Fläche in Anspruch zu nehmen. 
Eine moderate Bepflanzung erhält die Wahrnehmbarkeit der 
Rodungsinsel, Waldränder und Alpenkette. 

Erheblichkeit der 
Auswirkungen 

Bei allen Schutzgütern im positiven Sinne hoch. 

Schwerpunkt der 
Umweltauswirkungen 

Verknüpfung von Lebensräumen, Schaffen von Lebensräumen, 
optische Aufwertung der ausgeräumten Agrarlandschaft. 
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Fazit zu den Auswirkungen der konkreten Planungen 

 

Die Hauptbeeinträchtigungen sind beim Schutzgut Boden und beim Landschaftsbild 

gegeben. Die Beanspruchungen des Bodens mit guter landwirtschaftlicher Eignung wurden 

weitestmöglich minimiert, so es die Rahmenbedingungen wie nötige Entwicklung der 

Gemeinde, das Anbindegebot bzw. die Vermeidung von Zersiedelung zulassen. 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds sind v.a. durch die Gewerbestandorte an den 

Ortsrändern eine Gefahr. Durch Standortwahl, Dimensionierung und 

Eingrünungsmaßnahmen können potentielle Beeinträchtigungen weitestmöglich vermieden 

werden. Der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung kommt eine erhebliche Rolle zu, 

durch Ausgestaltung der Gewerbegebiete im engen Kontakt mit dem sich ansiedelnden 

Gewerbe die Beeinträchtigungen weiter zu vermeiden, zu verringern und ggf. adäquat 

auszugleichen. 

Eine Abschätzung möglicher Verstöße gegen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 

wurde bei der Bewertung der einzelnen konkreten Planungen jeweils bereits vorgenommen, 

mit dem Ergebnis, dass auf der Grundlage der Datenlage zu den Artenvorkommen sowie der 

durchgeführten Potentialanalyse keine Verstöße vorliegen. 

Mangels Gehölzstrukturen auf den Flächen der beplanten Gebiete sind keine Lebensräume 

von Gehölzbrütern beeinträchtigt. Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Bodenbrütern 

ist aufgrund der Straßennähe und unmittelbaren Siedlungsnähe sämtlicher Vorhaben als 

sehr gering einzustufen. Dennoch wird empfohlen, im Zuge der konkreten 

Bebauungsplanung entsprechende Erfassungen präventiv durchzuführen, v.a. in Hinblick auf 

die Feldlerche. 

Bei Errichtung des neuen Parkplatzes in Aying West ist von keiner direkten Gefährdung der 

biotopkartierten Hecke auszugehen. bei Vorliegen einer konkreten Planung sollte jedoch 

rechtzeitig geprüft werden, ob Anteile der Hecke, wie etwa im Lichtraum befindliche stärkere 

Äste, gefährdet sind. Sollten stärkere Rückschnitte unausweichlich sein, sind die 

gesetzlichen Zeiten zu beachten, in denen diese aus Brutschutzgründen verboten sind (1. 

März bis 30. September gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG). An dieser Stelle wird auch 

nochmals explizit darauf hingewiesen, dass Hecken und Gebüsche in der freien Natur nach 

Art. 16 Abs. 1 BayNatSchG geschützt sind. 

 

 

A 2.2 Wechsel- und Summenwirkungen 
 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind grundsätzlich gegeben, es ergeben sich 
jedoch keine zusätzlichen erheblichen Auswirkungen die einer näheren Betrachtung 
bedürften. 

 

A 2.3 Betroffenheit von Natura-2000-Gebieten (FFH-Verträglichkeit) 
 

Im östlichsten Teil der Gemeinde befindet sich das FFH-Gebiet Kupferbachtal (Gebiets-Nr. 

DE 8037371). Von den Planungen sind aufgrund der räumlichen Entfernung keinerlei 

Beeinträchtigungen des FFH-Gebiets zu erwarten. Eine Verträglichkeitsprüfung ist daher 

nicht erforderlich. 
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A 2.4 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) 

A 2.4.1 Siedlungsentwicklung 

 

In Bezug auf die Siedlungserweiterungen ist bei Nichtumsetzung von einer weiteren 

landwirtschaftlichen Nutzung der Flächen auszugehen. Der Bestand/ die Freiflächen blieben 

erhalten. Abgesehen von der geplanten Trockenverbundachse entlang der S-Bahn bei 

Dürrnhaar ist bei keiner der Flächen besonderes Biotoppotential vorhanden.  

Ohne Umsetzung der Planung bestünde grundsätzlich die Gefahr, dass andere 

Nutzungsansprüche wie z. B. die privilegierte Bebauung Räume in Siedlungsrandnähe in 

Anspruch nehmen, welche für eine flächensparende, konzentrierte zukünftige 

Siedlungsentwicklung benötigt würden. So entstünde langfristig ein ungeordnetes und den 

Zielvorgaben der Landes- und Regionalplanung widersprechendes Siedlungsbild sowie 

suboptimaler Flächenverbrauch. Hervorzuheben sind folgende Planungen, deren Verzicht 

besonders positiv für Natur und Landschaft wäre: 

Gewerbliche Baufläche Dürrnhaar Nord (G1) 

Bei Wegfall des Gewerbegebiets nördlich Dürrnhaars, insbesondere der nördlichsten 

Teilfläche, würden der dörfliche Ortsrand, die Raumwirkung der Rodungsinsel und der Blick 

auf den Waldrand gewahrt.  

Gewerbliche Baufläche Großhelfendorf Südwest (G 12) 

Bei Nichtumsetzung des Gewerbegebiets bliebe eine potentielle Nord-Süd-Wanderachse für 

verschiedene Arten offen, die Gefahr einer dauerhaften Beeinträchtigung der Fauna, v.a. in 

Waldrandnähe, z. B. durch dauerhafte Beleuchtung, bliebe aus. 

Bauhof/ Feuerwehr südlich von Aying (B/F7)  

Bliebe dieser vom Siedlungsrand abgesetzte Standort ungenutzt, würde Zersiedlung 

vermieden. Die erheblichen Beeinträchtigungen der Sichtbezüge zu den Alpen und der 

Hangkante blieben aus. Initialwirkung einer künftigen Bebauung zwischen Bauhof und 

Siedlungsrand bliebe aus. 

 

A 2.4.2 Konzept Hangkantensicherung 

 

Bei Verzicht auf die Darstellung der westlichen Terrassenkante bestünde die Gefahr der 

weiteren Nivellierung des Reliefs durch die Landwirtschaft, eine Biotop- und 

Lebensraumvernetzung würde nicht erfolgen, sodass ein Artenaustauch weiterhin erschwert 

bliebe.  Generell würden die Lebensräume, Brutstätten und Nahrungsquellen für diverse 

Arten weiterhin auf niedrigem Niveau in der ausgeräumten Rodungsinsel bleiben und somit 

nicht dem staatlichen Ziel der Verbesserung/ dem Erhalt der Biodiversität entsprechen. 

Darüber hinaus würde das Landschaftsbild und der Erholungswert nicht verbessert, die 

Terrassenkante nicht hervorgehoben. 

Die weitgehend unbewachsene Terrassenkante nördlich von Aying (Windbruch) würde sich 

ohne Planung unkontrolliert entwickeln/ verbuschen oder erneut mit Fichten bepflanzt, 

sodass das Biotopvernetzungspotential nicht optimal ausgeschöpft würde.  

Letztlich können ohne Hangkantensicherung negative Auswirkungen auf die Arten, 

Isolationseffekte und Artenverluste resultieren.  
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A 2.5 Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Ausgleich 
 

A 2.5.1 FNP-Ebene 

 

Die Standortwahl sowie das Sicherstellen von Grünzügen sind wesentliche Elemente der 

Vermeidung/ Minimierung auf Ebene des FNP. Die Anbindung an bebaute Bereiche 

vermeidet eine Zersiedelung  und Erschließung/ Beeinträchtigungen neuer Räume. 

Grundsätzlich sind bei der vorliegenden Planung adäquate Ortsrandeingrünungen 

vorgesehen, welche negative Effekte auf das Landschaftsbild minimieren und ausgleichende 

Effekte auf die Schutzgüter Boden, Klima/ Luft, Wasser, Pflanzen und Tiere, sowie auch das 

Schutzgut Mensch/ Erholung mit  sich bringen. 

Konkrete Angaben zu den Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen können 

den flächenspezifischen Bewertungstabellen im Kapitel Bewertung entnommen werden. Eine 

flächenkonkrete Abschätzung des Ausgleichsbedarfs ist im Arbeitsprozess erfolgt. Der 

Gesamtbedarf an zu erwartenden Ausgleichsflächen in Bezug auf die FNP-relevanten 

geplanten baulichen Entwicklungen im Gemeindegebiet beläuft sich insgesamt auf 13,5 bis 

25 ha. Es werden ca. 100 ha an flächenhaft dargestellten Ausgleichsflächen-Suchräumen 

ausgewiesen. Desweiteren bieten die linear dargestellten Maßnahmen, v.a. die Waldrand-

Bereiche mit besonderem Aufwertungspotential von gut 15 ha (bei 30 m Breite), zusätzliches 

Ausgleichspotential, sodass der Ausgleichsbedarf ohne Probleme gedeckt werden kann. 

 

Potentielle Ausgleichsflächen liegen vorrangig in folgenden Räumen oder bestehen aus 

folgenden Elementen: 

- Hang- und Terrassenkanten 

- besonders erhaltenswerte und aufwertungsbedürftige/ -fähige Waldränder 

- Feuchtflächen (Pufferzonen, teils Pflegemaßnahmen) 

- Waldwiesen bzw. Wiesen am Waldrand 

- Streuobstwiesen 

- Begleitgrün, locker/ niedrig (z. B. Blühstreifen) 

- alte, nicht mehr genutzte (Kies-)Abbaustellen zwecks Biotopentwicklung 

- Streifen entlang von zu optimierenden Fließgewässern (Öffnung, Begleitbepflanzung, 

Waldumbau, Saum, Puffer) 

Darüber hinaus bieten sich im gesamten Forst Flächen an, welche durch Waldumbau 

aufgewertet werden können. Neben den obigen benannten wichtigsten Bereichen sind 

prinzipiell zahlreiche Möglichkeiten gegeben, in der freien Feldflur strukturelle Aufwertungen 

mit Bepflanzungen, Blühstreifen u.ä. vorzunehmen.  

Vorrangig bieten sich hierzu folgende Räume an: v.a. im westlichen und nördlichen Teil der 

Ayinger Rodungsinsel, Dürrnhaar, Heimatshofen. 

 Maßgabe sollte hierbei nur sein, die Sichtbeziehungen zu den Alpen und den Charakter der 

Rodungsinseln nicht zu stören.  
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Die dargestellten vorgeschlagenen linearen Maßnahmen können erhebliche Flächenanteile 

ausmachen, wenn sie z. B. ca. 2 m durchgehend und beidseits von Feldwegen angelegt 

werden, sodass diese sich in der ausgeräumten Agrarflur hervorragend als 

Ausgleichsmaßnahmen eignen. Dargestellt sind nur die wichtigsten Bereiche. Sofern weitere 

Flächen benötigt würden, etwa durch außergemeindliche Planungen, sind z. B. Blühstreifen 

prinzipiell überall umsetzbar und wertvoll - eine hervorragende Möglichkeit, Biotop-

Vernetzungsachsen, Lebensräume zu schaffen und das Landschaftsbild aufzuwerten, ohne 

den Rodungsinselcharakter zu gefährden. 

Da hier die Flächenverfügbarkeit in der Praxis eine erhebliche Rolle spielt, werden über die 

dargestellten Durchgrünungsmaßnahmen hinaus keine weiteren konkreten linearen 

Vorschläge dargestellt, um der Gemeinde freie Hand und bestmögliche Flexibilität zu bieten. 

 

A 2.5.2 Hinweise für die Bebauungsplanung/ verbindliche Bauleitplanung 

 

Über die Ebene des FNP hinaus sind folgende Minimierungs-Maßnahmen dazu geeignet, die 

Eingriffsschwere weiter zu verringern: 

Verwendung landschaftstypischer Bauformen, v.a. an den Ortsrändern. Ein Minimum an 

Versiegelung sollte angestrebt werden, z. B. Vermeidung von Totalversiegelungen wie 

langen Einfahrten, übergroßen Terrassen. 

Gerade bei den Gewerbegebieten in den Ortsrandlagen hängen die letztlichen Auswirkungen 

auf Mensch und Umwelt stark von der Ausgestaltung der verbindlichen Bauleitplanung und 

der Qualität der Ortsrandgestaltung/ Ortsrandeingrünung ab. Auch innere Strukturierungen 

durch Grünelemente, idealerweise direkt anschließend an dargestellte Grünzüge zwecks 

Biotopvernetzung/ Schaffung von Wanderachsen können negative Auswirkungen weiter 

minimieren oder gar ausgleichen. Besonders stark  fließt bei Gewerbegebieten hier auch der 

Aspekt der Ausgestaltung der Beleuchtung ein:  

Ob eine Beleuchtung am Ortsrand weithin und dauerhaft in die Landschaft hinein sichtbar ist 

oder durch Wahl geeigneter Techniken etwa nur die Fläche am Boden und nicht die 

Umgebung beleuchtet, ggf. sogar ab bestimmten Zeiten abgeschaltet wird, hat 

entscheidenden Einfluss auf die Erheblichkeit der Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds, 

von Flora und Fauna, sowie auf den Menschen (Blendung, Nachtruhe) und nicht zuletzt den 

Charakter der Ortschaft.  

Es lassen sich mit vergleichsweise geringem Aufwand und umsichtiger Beleuchtungs-

Planung erhebliche negative Auswirkungen vermeiden, z. B. gemäß dem Faltblatt 

„Nachterlebnis statt Lichtverschmutzung“. Es wird somit empfohlen, dass die Gemeinde 

präventiv gerade Gewerbetreibenden als potentiellen Daueremittenten  von Licht eine 

derartige Broschüre zur Verfügung stellt, welche optimale Beleuchtungstechniken erläutert.  

In Deutschland besitzt die Licht-Richtlinie der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für 

Immissionsschutz (LAI) bindenden Charakter (HELD, HÖLKER, JESSEL, S. 140). Daneben 

gelten folgende Normen: DIN EN 12464-2 (Arbeitsstättenbeleuchtung), DIN 12193 

(Sportstättenbeleuchtung). 

 

Generell empfiehlt sich das Vermeiden von Bauarbeiten in den dunklen Stunden sowie 

abseits von Vogelbrutzeiten (Anfang März bis Ende September). 
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A 2.6 Alternative Planungsmöglichkeiten 

A 2.6.1 Siedlungsentwicklung 

 

Im Vorfeld des Flächennutzungsplans wurde eine Reihe von Alternativen diskutiert. 

Grundsätzlich war das Bestreben, möglichst wenig Flächen in Anspruch zu nehmen und eine 

an die zu erwartende Entwicklung der Gemeinde angepasste, sensible Erweiterung der 

Siedlungsbereiche zu erzielen.  

Im Umweltbericht wird sich daher nachfolgend auf Darstellung jener Planungsalternativen 

beschränkt, welche insgesamt eine deutlich höhere oder deutlich niedrigere Erheblichkeit der 

Auswirkung auf die Schutzgüter mit sich bringen würde. Die Gesamtheit der betrachteten/ 

diskutierten Standorte kann den Standortpässen im Anhang entnommen werden.  

 

Gewerbliche Baufläche Dürrnhaar Nord (G1) 

Bei den Standortbetrachtungen wurde in Dürrnhaar auch eine Gewerbefläche östlich der 

Staatsstraße diskutiert. Diese wurde mangels Verfügbarkeit verworfen. Wären beide Flächen 

verfügbar gewesen, hätte auf beiden Seiten die landschaftsbildbeeinträchtigende 

Ausdehnung nach Norden reduziert werden können. Die nördlichsten 50 m des nun 

geplanten Gewerbegebiets, nördlich der Zufahrtstraße zum Geothermie-Gelände bzw. der 

alten Kiesgrube, wurden im Laufe der Alternativenprüfung ergänzt. Eine Alternative, welche 

die Auswirkungen auf die Umwelt, v.a. das Landschaftsbild, erheblich reduzieren würde, 

wäre somit der Verzicht auf diese nördliche Teilfläche. 

Ein weiterer möglicher Alternativstandort liegt im Nordwestquadranten der Kreuzung der St. 

2078 und der M 14. Dieser Standort wurde im Scoping vom LRA München eingeworfen, 

jedoch von der Gemeinde bisher nicht favorisiert, da der Standort dann an 2 Seiten an 

Siedlungsgebiet anschließen würde. Der Verkehr müsste über Siedlungsgebiete geleitet 

werden.  

Zudem stünde die dortige Ansiedlung von Gewerbe dem Leitbild des 

Landschaftsentwicklungskonzepts (LEK) des Landkreises München entgegen, welches in 

diesem Bereich die Freihaltung einer Luftleitbahn vorsieht, wo zusätzliche Belastungen 

vermieden werden sollen (s. auch Erläuterungsbericht zum Landschaftsplan der Gemeinde 

Aying vom 27.11.2018, S. 82). 

Gewerbliche Baufläche Aying Nord (G4/G5) 

Am Anfang der Überlegungen stand eine vollständige Gewerbegebietsausweisung bis zum 

S-Bahn-Gleis.  

Vom Landschaftsplanungsbüro wurde eine Simulation der künftigen Bebauung und deren 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild, das Verdecken der Waldränder/ Stören des 

Rodungsinselcharakters sowie Störung des Alpenblicks, etwa vom Mangfallradweg aus, 

angefertigt. So wurde auf den westlichsten Flächen-Anteil verzichtet, um die Auswirkungen 

auf das Landschaftsbild zu minimieren und dadurch den Erholungswert des Raums 

bestmöglich zu erhalten. 

Für die Ayinger Siedlung ist kein Alternativstandort möglich, welcher weniger erhebliche 

Auswirkungen mit sich bringen würden. 
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Gewerbliche Baufläche Großhelfendorf Südwest (G12)  

Bei Reduzierung der Gewerbeflächenausdehnung in Richtung Westen auf die Länge des 

Bestandsparkplatzes bliebe ein Nord-Süd-Korridor erhalten, welcher sowohl einen gewissen 

Artenaustausch als auch Blick Richtung Waldrand erhielte. 

 

Wohnbaufläche Großhelfendorf Nord (W 6) 

Eine Wohnbebauung am Nordrand Großhelfendorfs war grundsätzlich geplant. Eine 

Wohnbebauung östlich der Staatsstraße hätte die Siedlungsfläche weiter nach Norden 

ausgedehnt und ein Zusammenwachsen mit Göggenhofen initiiert. Insofern gab es für einen 

nördlichen Standort keine umweltschonendere Alternative außer dem generellen Verzicht auf 

einen nördlichen Standort. 

In Großhelfendorf wurden darüber hinaus zwei weitere Wohngebiets-Standorte diskutiert. W 

8 am östlichen Ortsrand wäre aus landschaftsplanerischer Sicht optimal gewesen, da Natur 

und Landschaft am wenigsten beeinträchtigend. Eine weitere Alternative wäre W 9 am 

südöstlichen Siedlungsrand gewesen. Dieser Standort wurde jedoch verworfen. 

 

Bauhof/ Feuerwehr südlich von Aying (B/F7) 

Es wurden mehrere Feuerwehr-/ Bauhof-Standorte diskutiert. Der Standort B/ F 1 inmitten 

des G 4/5 wäre für sämtliche Schutzgüter des Naturhaushalts am günstigsten gewesen.  

B/ F 2 lag am südwestlichen Ortsrand und hätte spornartig neue Räume erschlossen. F 3 an 

der Peißer Straße hätte am Mischgebiet angeschlossen und neue Lärmprobleme mit sich 

gebracht. Der Standort F 5 mit Bauhof und Feuerwehr am nördlichen Siedlungsrand von 

Peiß hätte die Sichtachse Aying/ Peißer Kirche und den dörflichen Ortsrand beeinträchtigt, 

partielle Beeinträchtigungen der Sichtbeziehung zur hier besonders attraktiven Hangkante 

hätten auch nicht ausgeschlossen werden können. 

Letztlich wäre mit Blick auf das Landschaftsbild der Standort B/F 1, inmitten des Gewerbes 

am nördlichen Rand von Aying, die beste Alternative gewesen. Die Minimierung von 

Beeinträchtigungen der Anwohner (Lärm) wäre in ähnlicher Weise wie beim Standort F7 

gegeben gewesen. 

 

Sonderbaufläche Bergtierpark Blindham (SO 4)  

 

Bezüglich der Erweiterung der bebauten Bereiche gibt es keine Alternativen, welche weniger 

Auswirkungen auf Natur und Landschaft hätten. 

Beim Parkplatz wurde alternativ zunächst ein Standort nahe der Zufahrtsstraße diskutiert, 

welcher vom Bestandsparkplatz weit entfernt ist und eine Versiegelung an neuer Stelle sowie 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds/ der Rodungsinsel mit sich gebracht hätten. 

Zugunsten des Landschaftsbilds und zur Optimierung für den Besucher wurde die zusätzlich 

benötigte Parkfläche südlich an den Bestandsparkplatz angegliedert. Es ergeben sich hierbei 

Synergieeffekte zur Aufwertung der Parkplatzsituation und Verbesserung des Waldrands. 

Für den dargestellten Standort gibt es keine Alternative, welche für die Schutzgüter eine 

Verbesserung bedeuten würde. 
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A 2.6.2 Korridor Ortsumfahrungen/ S-Bahn-Anbaugleis 

 

Diese Linienvorhaben bedürfen eines eigenen Verfahrens, in dem mögliche Alternativen 

konkret betrachtet werden. Da es sich bei der Darstellung um Korridore handelt und um 

keine konkrete und  in der Hand der Gemeinde liegende Planung,  kann an dieser Stelle 

keine umfangreiche Alternativenbetrachtung erfolgen.  

Die nachstehenden Ausführungen sind daher als Hinweise zur hinweislichen Darstellung zu 

verstehen. 

Dürrnhaar: 

Der Korridor wurde auf Höhe Faistenhaars bewusst ca. 50 m in den Wald verlegt, um den 

wertvollen Waldrand zu schützen und das Landschaftsbild für die Nachbargemeinde 

möglichst wenig zu beeinträchtigen. 

Für die Ortsumfahrung Dürrnhaar gibt es bereits einige Teilvarianten. Es sind auf Ebene des 

FNP jedoch keine erheblichen Unterschiede in den Auswirkungen auf die Schutzgüter 

absehbar, welche auf die prognostizierte Ausgleichsflächenspanne Einfluss hätten. In der 

Vergangenheit wurden Trassenvarianten diskutiert, welche noch innerhalb der Rodungsinsel 

auf die St. 2078 führen, sodass die Umgehung näher an der Siedlung entlangführen würde. 

Insofern ist der dargestellte Korridor günstiger im Sinne des Schutzguts Mensch und auch für 

das Schutzgut Landschaftsbild. 

Aying-Großhelfendorf: 

Alle möglichen Varianten einer Ortsumfahrung würden mit Durchquerung der Hangkante 

südlich von Großhelfendorf ansetzen. Die diskutierten Alternativen führten allesamt durch die 

offene Flur und würden erheblichere Auswirkungen auf das Landschaftsbild mit sich bringen. 

Aus landschaftsplanerischer Sicht wäre eine Umgehung innerhalb des Korridors durch den 

Forst trotz des naturschutzfachlich problematischen Schwenks vor Faistenhaar in den Forst 

(Nichtbenutzung der ausgebauten M 9), prinzipiell weniger problematisch gegenüber den 

Varianten im Offenland bzw. entlang des für das Landschaftsbild bedeutsamen Waldrands, 

zumal die betroffenen Forstflächen überwiegend Fichtenbestände sind. Mit benannter 

Verschwenkung durch unerschlossene Waldbereiche wären jedoch erhebliche zusätzliche 

Versiegelungen und Neudurchschneidungen von geschlossenen Waldgebieten verbunden, 

zudem handelt es sich bei diesen Flächen um Bannwald.  

Um Neuzerschneidung und Neu-Versiegelungen zu vermeiden, wäre ein früher Anschluss 

der Ortsumfahrung an die M 9 und deren durchgehende Nutzung aus landschafts-

planerischer Sicht eine Alternative. Entlang der neu gebildeten Schneisen, sofern die M 9 

nicht derart genutzt würde, könnten allerdings naturschutzfachlich wertvolle Laubwaldränder 

und Blühsäume entwickelt werden, wodurch der Ausgleichsbedarf reduziert werden könnte. 

S-Bahn-Anbaugleis 

Zu der Situierung gibt es keine Alternative, da die bestehende Trasse und vorhandene 

Siedlungsflächen die Seite des Gleis-Anbaus vorgeben. 

 

 

 



Gemeinde Aying  Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 

 

89 
 

A 2.6.3 Konzept Hangkantensicherung 

 

Das im Raum vorgegebene, die landwirtschaftliche Nutzung erschwerende Relief, die 

vorliegenden amtlich kartierten Biotope und die natürliche Biotopverbundachse legen eine 

Optimierung in diesen Flächen nahe. Andere gänzlich neu zu schaffende 

Biotopverbundachsen würden eine massive Neuinanspruchnahme landwirtschaftlicher 

Flächen erfordern. Die ohnehin bereits kaum ackerbaulich genutzten Terrassenstufen/ 

Hangkanten ermöglichen Synergieeffekte, ohne allzu viele neue Flächen aus der Nutzung zu 

nehmen und dennoch im Sinne der Biotopvernetzung maßgebliche Verbesserungen zu 

erzielen. 

Zu den vorgeschlagenen Flächen gibt es bezüglich eines Biotopverbunds keine 

flächensparendere Alternative. 

A 2.7 Methodisches Vorgehen und Schwierigkeiten 

A 2.7.1 Wichtigste Merkmale der verwendeten technischen Verfahren der 

Umweltprüfung 

 

Grundsätzlich ist der Bestand von Natur und Landschaft sowie dessen Bewertung für das 

gesamte Gemeindegebiet textlich beschrieben.  

Für jene Flächen, in denen der Flächennutzungsplan wesentliche Änderungen zum derzeit 

gültigen FNP aufweist, wurde eine konkretisierte tabellarische Darstellung erarbeitet. Diese 

beinhaltet (gemäß Nr. 2. a) Anlage 1 BauGB) den Bestand nach aktuell gültigem FNP/  

tatsächlichem aktuellem Bestand, eine Bewertung des Bestands (jeweils differenziert nach 

Schutzgütern) sowie die prognostizierten Auswirkungen der Planung (Nr. 2. b) der Anlage 1 

BauGB). Die Umweltauswirkungen werden in einer fünfstufigen Skalierung bewertet - von 

sehr geringen Auswirkungen bis sehr hohen Auswirkungen. 

Es folgt die Benennung der in die Bewertung eingeflossenen Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen und eine Abschätzung des insgesamt verbleibenden 

Kompensationsbedarfs (gemäß Nr. 2. c) Anlage 1 BauGB) in der Zusammenfassung. In 

der letzten Zeile der Tabelle wird der Schwerpunkt der Umweltauswirkungen 

zusammengefasst, um pro Fläche die Hauptauswirkungen der Planung übersichtlich 

herauszustellen. 

Im Textteil ausgelagert werden beschrieben: 

Wechsel- und Summenwirkungen, eine Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

gemäß Nr. 2 a) Anlage 1 BauGB, die Planungsalternativen (gemäß Nr. 2. d) Anlage 1 

BauGB), Hinweise auf Schwierigkeiten und fehlende Kenntnisse ((gemäß Nr. 3. a) 

Anlage 1 BauGB) sowie vorgeschlagene Maßnahmen zur Überwachung erheblicher 

Auswirkungen (gemäß Nr. 3. b) Anlage 1 BauGB).  

Die Einstufung der Bedeutung der Schutzgüter erfolgte auf Basis der Angaben des 

Leitfadens „Eingriffsregelung in der Bauleitplanung -  Bauen im Einklang mit Natur und 

Landschaft“ (StMLU, 2003). Die dort aufgeführten Ausprägungen der Schutzgüter zwecks 

Zuweisung einer Bewertungsstufe (Gebiet geringer Bedeutung - Gebiet hoher Bedeutung 

bzw. Kategorie I-III) sind nicht erschöpfend. So benennt der Leitfaden die Möglichkeit, 

sinngemäße Ergänzungen an Ausprägungen hinzuzufügen. Davon wurde in einigen Fällen 

Gebrauch gemacht (s. markierte Felder in nachstehenden Tabellen). 

War eine eindeutige Zuordnung zu einer Gebietskategorie aufgrund unterschiedlicher 

Bedeutungen der einzelnen Schutzgüter nicht möglich, so wurde nach dem Schwerpunkt der 
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Schutzgüter entschieden (s. „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“, S. 10). In 

Einzelfällen wurde bei der Abschätzung des Ausgleichsflächenbedarfs dennoch eine Spanne 

von Kategorien aufgeführt, um den unterschiedlichen Ausprägungen der Schutzgüter 

Rechnung zu tragen. 

 

Abb. 9: Einstufung des Zustands des Plangebiets nach den Bedeutungen der Schutzgüter (erweiterte 

Liste 1a des Leitfadens „Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“) 
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Abb. 10: Einstufung des Zustands des Plangebiets nach den Bedeutungen der Schutzgüter 

(erweiterte Liste 1b des Leitfadens „Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“) 
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Abb. 11: Einstufung des Zustands des Plangebiets nach den Bedeutungen der Schutzgüter 

(erweiterte Liste 1c des Leitfadens „Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“) 

 

 

 

In der Spalte „Bestand/ Bewertung“ wurde sich überwiegend konkret auf die beplante Fläche 

beschränkt und dessen näheres Umfeld. Sofern weiträumigere Auswirkungen der Planung 

eine Rolle spielen könnten, wurde dies explizit erwähnt. 
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A 2.7.2 Schwierigkeiten und Hinweise auf fehlende Kenntnisse 

 

Siedlungsbereiche 

Die Abschätzung der schlussendlich tatsächlichen Auswirkungen von Bebauungen in Bezug 

auf das Landschaftsbild/ Ortsbild sowie das Schutzgut Mensch sind auf Ebene des FNP nur 

sehr eingeschränkt möglich.  

Die Ausgestaltung der Bebauung, insbes. beim Gewerbe, spielt eine wichtige Rolle bei der 

letztlichen tatsächlichen Beeinträchtigung von Mensch und Umwelt.  So etwa die Art und 

Höhe der Bebauung, die Ausgestaltung umgebender Anlagen, wie etwa die Beleuchtung und 

Durchgrünung, v.a. in den Ortsrandlagen. Diese können im Einzelfall bezogen auf einzelne 

Schutzgüter oder sogar auf die Gesamtheit der Schutzgüter prinzipiell gleichwertige oder gar 

erheblichere Beeinträchtigungen mit sich bringen als der reine Flächenverbrauch. 

Emissionen 

Umweltberichte zu Bauleitplänen haben nach Anlage 1 2. b) BauGB auch eine Prognose 

über Emissionen (Lärm, Staub, Erschütterungen, Licht etc.) abzugeben. Gerade 

Lichtemissionen haben eine hohe Reichweite und können erhebliche Auswirkungen auf die 

Fauna, den Menschen und das Landschaftsbild haben. Auf Ebene des FNP lassen sich 

jedoch bzgl. Emissionen noch keine hinreichend konkreten Aussagen zu voraussichtlichen 

Beeinträchtigungen treffen.  Grundsätzlich gilt auch hier das Vermeidungsgebot. 

Korridor Ortsumfahrungen 

Grundsätzlich hätten die Ortsumfahrungen erhebliche Auswirkungen auf Natur und 

Landschaft, welche auch bei den kumulierenden Umweltauswirkungen in Bezug auf die 

Bewertung der FNP-relevanten Darstellungen Berücksichtigung finden müssten. 

Straßenbauvorhaben sind jedoch in eigenen Verfahren abzuarbeiten. Eine vielfach 

diskutierte Umgehungstraße im Norden Ayings (Nordtangente) wurde im FNP zudem nicht 

zur Darstellung gebracht, auch nicht als Korridor. Kumulierende Wirkungen wären v.a. bei 

dieser Nordtangente im Zusammenhang mit dem geplanten Gewerbe gegeben. Ob diese 

Tangente in Zukunft weiter verfolgt wird, ist jedoch ungewiss und muss daher in den 

Bewertungen gänzlich unberücksichtigt bleiben.  

Bei den Ortsumfahrungen sind weder genaue Abmessungen noch Trassenverläufe bekannt. 

Im FNP sind die Bereiche möglicher Ortsumfahrungen entsprechend als Korridore 

dargestellt. Auch auf eine ausführliche Berücksichtigung dieser Korridore wird 

verfahrensbedingt entsprechend verzichtet. Dennoch wurden grundsätzliche Überlegungen 

von Hinweischarakter angestellt, welche Kap. A 2.6.2 entnommen werden können. 

Im Zusammenhang mit dem Artenschutz ist folgende Ausage zu treffen: 

Eventuelle Bäume mit besonderer Lebensraumfunktion (Nester, Höhlen, 

Fledermausvorkommen, Totholzbäume mit typischen Arten) können im gesamten Korridor 

punktuell auftreten, sodass generell Erhebungen und eine spezielle artenschutzrechtliche 

Prüfung vonnöten sein werden.  Auch in den Offenlandbereichen sind Auswirkungen auf 

Bodenbrüter sowie gehölzbrütende Vögel nicht in Gänze auszuschließen, da z. B. die 

Feldlerche regelmäßig in den Rodungsinseln anzutreffen ist.  

Bodendenkmäler 

Die Umgriffe der Bodendenkmäler sind nachrichtlich übernommen, unterliegen jedoch 

Unsicherheiten in ihren wahren Umgrenzungen. Es ist in jedem Fall vor Ort genau zu prüfen, 

ob Beeinträchtigungen vorliegen. 
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Bauphasenbedingte Beeinträchtigungen 

Bauphasenbedingte/ bauzeitliche Beeinträchtigungen können von erheblicher Auswirkung 

sein. Zum Zeitpunkt der Erstellung des FNP lagen naturgemäß jedoch noch keine Angaben 

zu baubedingten Rahmenbedingungen vor (Baustraßen, Baustelleneinrichtungsflächen, 

Bauzeiten etc.), so mussten diese bei der Abschätzung der Erheblichkeit der Auswirkungen 

unberücksichtigt bleiben.  

 

A 2.8 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

A 2.8.1 Überwachung von Verbesserungen 

 

Grundsätzlich empfiehlt es sich, nach Ende jedweder Baumaßnahmen zu kontrollieren, ob 

die festgesetzten Vorgaben zur Ortsrandeingrünung/ Ortsrandgestaltung sowie andere 

Ausgleichsmaßnahmen tatsächlich umgesetzt wurden.  

Fortfolgend sollte eine Überprüfung erfolgen, ob der Zielzustand einer Ausgleichsfläche 

erreicht ist. Desweiteren ist die regelmäßige Kontrolle des Pflegezustands von 

Ausgleichsflächen als maßgebliche Aufgabe anzusehen. Vielfach zeigt sich in der Praxis, 

dass einmal angelegte Pflanzungen oder Flächen vernachlässigt werden, sodass die 

ursprünglich angedachte Funktion nicht erfüllt werden kann. 

Bei den Maßnahmen zur Optimierung der Waldränder wird neben der Überprüfung des 

Zielzustands ein Monitoring zu der Artenzusammensetzung von Tagfaltern als 

Indikatorgruppe empfohlen, um weiteren Verbesserungsbedarf herauszustellen bzw. den 

Erfolg der Maßnahme zu dokumentieren, etwa zwecks Erhöhung der Akzeptanz solcher 

Maßnahmen. 

Bei der Trockenvernetzungsachse entlang der westlichen Seite der Bahntrasse sollte 

kontrolliert werden, ob Bereiche der Vernetzungsachse durch die Bebauung beschattet 

werden. Zudem wird empfohlen, Zustand/ Wirksamkeit der Trockenvernetzungsachse 

anhand von  Artenerhebungen zu dokumentieren.  

 

A 2.8.2 Überwachung von unsicheren Umweltauswirkungen 

 

Hoch aufragende, die bestehende Bebauung überragende Gebäude sollten v.a. in den 

Ortsrandlagen vermieden werden. Es empfiehlt sich zum Zweck der Optimierung der 

Ortsrandeingrünung/ - gestaltung eine Inaugenscheinnahme der schlussendlich erfolgten 

Bebauung, um die negativen Effekte festzustellen und bestmöglich zu minimieren. So etwa 

beim Gewerbegebiet nördlich von Aying, da diese den Sichtbezug  zur Alpenkette weiter 

verdecken/ degradieren könnten. 

Besonders stark  fließt bei der Bestimmung der Auswirkungen bei Gewerbegebieten letztlich 

auch der Aspekt der Ausgestaltung der Beleuchtung ein, welcher jedoch in seiner 

Ausgestaltung und Auswirkungen auf die Umwelt vor der Umsetzung ungewiss ist. So sollte 

nach der Bebauung die Situation vor Ort geprüft werden, ob die errichteten Lichtanlagen 

optimal und gemäß den Empfehlungen errichtet wurden. Generell ist eine Kontrolle, ob 

Lichtquellen an den Ortsrändern unnötig in die freie Landschaft abstrahlen (v.a. schlechte 

Abschirmung und Ausrichtung), im Sinne des Erhalts der Dörflichkeit, zur Vermeidung der 

Beeinträchtigung des Landschaftsbilds und negativen Auswirkungen auf die Fauna dringend 

notwendig. 



Gemeinde Aying  Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 

 

95 
 

A 2.9 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
 

Nach § 2 Abs. 4 BauGB wird für die Bauleitpläne eine Umweltprüfung durchgeführt, in 

welcher die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen in einem Umweltbericht 

beschrieben und bewertet werden. 

Basis der Ermittlung der Umweltauswirkungen sind die Darstellungen im aktuell 

rechtswirksamen Flächennutzungsplan. Darüber hinaus sind wichtige Aspekte und 

Elemente, die im tatsächlichen Bestand vorliegen, v.a. bezüglich des  Landschaftsbilds, in 

die Bewertung mit eingeflossen.  

Die Umweltauswirkungen werden in einer fünfstufigen Skalierung bewertet - von sehr 

geringen Auswirkungen bis sehr hohen Auswirkungen. Diese werden pro ausgewähltem 

Standort für alle Schutzgüter verbal zusammengefasst, z. B. „überwiegend sehr geringe bis 

geringe Erheblichkeit der Auswirkung auf die Schutzgüter, außer beim Schutzgut Boden, wo 

generell eine mittlere Beeinträchtigung vorliegt.“ Dieses System hat den Zweck, eine 

schnelle Übersicht der Beeinträchtigungen pro Standort zu liefern. 

Der Umweltbericht betrachtet die Auswirkungen von insgesamt 13 siedlungsbezogenen 

Vorhaben. 

Alle Baugebiete außer dem geplanten Feuerwehrstandort/ Bauhof grenzen an bereits 

bebaute Bereiche an. Hauptbeeinträchtigungen bei den betrachteten Standorten sind 

Bodenversiegelung mit Verlust der Bodenfunktionen, Verluste landwirtschaftlicher Flächen 

und Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds.  

Direkte Beeinträchtigungen/ Verluste von schützenswerten Biotopen und Arten sind durch 

die dargestellten Entwicklungsflächen praktisch nicht gegeben. In einem Fall ist ein 

Bodendenkmal gänzlich neu von Bebauung und daher erheblich betroffen. In vier weiteren 

Fällen der Inanspruchnahme von Flächen mit Bodendenkmalen sind jene bereits 

vorgeschädigt oder werden nur punktuell/ am Rande berührt. 

 

Zusammenfassend ist für die Wohnbebauung überwiegend von einer  geringen Erheblichkeit 

der Auswirkungen auszugehen, da bereits die Standortwahl und die stets geplante 

Ortsrandeingrünung die Auswirkungen minimieren. Alternativstandorte wären zumeist 

deutlich ungünstiger. Einzige Ausnahme bildet die Wohnbebauung am Nordrand von 

Großhelfendorf bei der St 2078, wo teilweise von einer mittleren bis hohen Auswirkung 

auszugehen ist. 

Bei drei der fünf geplanten Gewerbegebiete ist die Erheblichkeit der Auswirkungen 

überwiegend gering-mittel, da diese durch die Standortwahl und geplanten 

Eingrünungsmaßnahmen ebenfalls bereits minimiert sind. Abweichend von den zuvor 

benannten ist v.a. bei dem Gewerbegebiet nördlich von Dürrnhaar eine hohe  Erheblichkeit 

der Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu erwarten. 

Grundsätzlich besteht bei Gewerbegebieten die Tendenz zur erhöhten Erheblichkeit der 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild, da die Ortsrandlage eine besondere Empfindlichkeit 

gegenüber Änderungen am dörflichen Ortsbild/ Ortscharakter aufweist. Ebenso ist von einer 

höheren Versiegelung auszugehen als bei der Wohnbebauung. 
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Für die geplanten Darstellungen im Siedlungsbereich sind voraussichtlich zwischen 13,5 und 

25 ha Ausgleichsflächen nötig. Bei einer möglichen Umsetzung von Umgehungsstraßen 

innerhalb der dargestellten Korridore wären voraussichtlich zwischen 15 und 18 ha 

zusätzliche  Ausgleichsflächen erforderlich. Für letztere böten sich vorrangig die 

Randbereiche der künftigen Waldschneisen in Form eines Waldumbaus an sowie die zu 

Erhalt und Optimierung dargestellten Waldränder der Rodungsinseln. 

Im FNP ist ein Pool von möglichen Ausgleichsflächen von weit mehr als 100 ha dargestellt. 

Dadurch ist die Gemeinde Aying sowohl für die gemeindeeigenen Planungen wie auch mög-

liche Umgehungsstraßen sehr gut aufgestellt. 
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Anhang 
 

 
Tabelle 1:  Beschreibung der Bodenverhältnisse 

 Quelle: Standortkundliche Bodenkarte (Sto-Bodenkarte), 1: 50 000, Blatt L 8136 Holzkirchen 

 
 

 

Nr. in 
Karte 

3 

 

Name/Nr.lt. 
Sto-Boden-
karte 

 

Bodenart  
Ausgangsgestein 

 

 

Bodentyp 
 

Kennzeichen 
 

Erosion 

Böden aus jüngeren Schottern 
 

 

1 

 

Parabraun-
erde 
22 a 

 

Flach-bis mittelgründige 
Schotterverwitterungs-
böden (< 4 dm) auf 
hoch- bis spätglazialen 
Schotterflächen 

 

Parabraunerde und 
Acker-parabraunerde 
geringer bis mittlerer 
Entwicklungstiefe, z.T. 
tiefreichend humos, aus 
carbonatreichem 
Schotter, örtlich mit 
dünner Deckschicht aus 
Abschwemm-massen 
oder Lößlehm 

 

 

frisch (V), flachgründige 
Standorte auch Vt, 
tiefreichende Bodenformen 
bis sehr frisch (Vf) 
GW i.a. tiefer als 20 dm 
ebene Schotterflächen, 
Böschungen 
Durchlässigkeit: 
hoch bis mittel 
Sorptionskapazität: gering - 
mittel 
Filtervermögen: gering 

 

Gefährdung:  
auf flachgründigen 
Ackerböden bei Austrocknung 
geringe Deflations-gefahr 
auf Terassen-böschungen 
kann größere Gefahr 
bestehen. 
Anfälligkeit: 
mittel - gering 

 

 

2 

 

Parabraun-
erde 
22 b 

 

Mittel- bis tief-gründige 
Schotter-
verwitterungsboden (4 - 
6 dm) auf hoch bis 
spätglazialen 
Schotterflächen 
 
auf der Rand- 
terasse 6- 8 

 

Parabraunerde und 
Braunerde mittlerer bis 
großer 
Entwicklungstiefe 
z.T. tiefreichend humos, 
aus carbonatreichem 
Schotter, örtlich mit 
Deckschicht (< 6 dm) 
aus Ab-
schwemmmassen, 
Hochflutlehm  oder 
Lößlehm 

 

sehr frisch (Vf), z.T. frisch 
ebene Schotterflächen, 
Böschungen 
 
Durchlässigkeit: 
hoch - mittel 
Sorptionskapazität: mittel 
Filtervermögen: gering 

 

Gefährdung:  
auf ebenen Terassen- und 
Schotterflächen nicht 
gegeben; 
an Böschungen 
erosionsgefährdet 

 

 

3 

 

Kolluvium 
24 
 
 
 
 

 

Meist tiefgründiger, 
tiefreichend humoser 
Lehmboden in 
Akkumulationslagen 

 

Kolluvium aus schluffig - 
lehmigen 
Abschwemmassen 

 

sehr frisch - frisch 
Durchlässigkeit: mittel - hoch 
Sorptionskapazität: hoch 
Filtervermögen: gering 

 

Gefährdung: 
Bodenauftrags-bereich, bei 
größeren Erosionsereignissen 
Gefahr der Überdeckung 
durch abgeschwemmtes 
Bodenmaterial 

Böden aus Moränenmaterial 
 

4 
 

Pararend-
zina 
28 b 

 

Flach - mittelgründiger, 
lehmiger 
Moränenboden auf 
Rücken und Kuppen 

 

Pararendzina, z.T. 
Ackerpararendzina aus 
überwiegend schluffiger 
Jungmoräne 

 

frisch (V, Vt), auf Kuppen, 
sowie an steileren Ober- und 
Mittelhängen (bis ca. 30°) 
 
Durchlässigkeit: 
mittel 
Sorptionskapazität: mittel 
Filtervermögen: gering 
 

 

Gefährdung:  
bei Ackernutzung hoch ab 8 
% Hangneigung, bei 
Beweidung steiler Lagen 
Bodenverluste durch 
Trittschäden 
 
Anfälligkeit:  
gering 

 

5 
 
Parabraun-
erde 
29 

 
Mittel- bis tief-gründiger, 
meist sandig - lehmiger 
Moränen-
verwitterungsboden  
 

 
Parabraunerden und 
Braunerden aus 
überwiegend sandig - 
kiesiger Jungmoräne, 
örtlich mit schluffreicher 
Deckschicht 
 

frisch, Unterhänge bis sehr 
frisch 
 
Durchlässigkeit:  
mittel bis hoch 
Sorptionskapazität: 
mittel 
Filtervermögen: gering 
 

 
Gefährdung: 
bei Ackernutzung hoch ab ca. 
6% 
Hangneigung 
 
Anfälligkeit: 
gering 

 

6 
 

Parabraun-
erde 30 

 

Meist tiefgründiger, 
schluffig - sandiger bis 
sandig - toniger 
Moränenverwitterungs-
boden 

 

Parabraunerde, z.T. 
auch Braunerde aus 
überwiegend schluffig - 
kiesiger Jungmoräne, 
z.T. mit schluffreicher 
Deckschicht 

 

frisch, Unterhänge bis sehr 
frisch, (Oberhänge z.T. Vt) 
Durchlässigkeit:  
mittel bis hoch 
Sorptionskapazität: 
mittel - hoch 
Filtervermögen: gering 

 

Gefährdung: 
bei Ackernutzung hoch ab 5-
6% Hangneigung, auf 
schluffreichen Deckschichten  
sehr hoch 
Anfälligkeit: mittel 
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Fortsetzung Tabelle 1 
 

 

Nr. in  
Karte 

3 

 

Name/Nr.lt. 
Sto-Boden-
karte 

 

Bodenart / Aus-
gangsgestein 

 

 

Bodentyp 
 

Kennzeichen 
 

Erosion 

 

6 
 

Parabraun-
erde 
31 

 

Meist tiefgründiger 
schluffig - sandiger bis 
sandig - toniger 
Moränenverwitterungs-
boden 

 

Parabraunerde, z.T. 
auch Braunerde, örtlich 
schwach 
pseudovergleyt aus 
überwiegend kiesig - 
schluffiger Jungmoräne 

 

sehr frisch(Vf), Muldenlagen 
bis mäßig feucht 
Durchlässigkeit: mittel, im 
Oberboden hoch 
Sorptionskapazität: hoch 
Filtervermögen: gering bis 
mittel 

 

Gefährdung:  
bei Ackernutzung hoch ab 7 
% Hangneigung 
 
Anfälligkeit: mittel 

Grundwasserbeeinflusste Böden 
 

Gleye 
 

Boden-
komplex 
68 und 69 
 

 

Vergesellschaftung der 
kalkgründigen 
Grundwasserböden, 
z.T. mit stauender 
Nässe in 
Geländemulden und 
Tälern 

 

 

kalkgründige Gleye aus 
lehmigen 
Moränenmaterial 

 

sehr frisch - mäßig feucht, 
Geländemulden und Täler, 
schwach geneigte Hangfuß- 
und Unterhanglage 
 
Durchlässigkeit: mittel - gering 
Sorptionskapazität: mittel - 
hoch 
Filtervermögen: gering (bei 
stauender Nässe mittel - 
gering)  

 

Gefährdung:  
Hangfuß- und Unterhanglage 
(vgl. angrenzende Böden) 

 
 

   oder 
mäßig feucht  bis feucht 
örtlich auch nass; 
Durchlässigkeit: mittel-gering 
Sorptionskapazität: mittel-
hoch, bei Moorgley sehr hoch 
Filtervermögen: gering (bei 
stauender Nässe mittel - 
gering)  

 

 

 

GW-
böden 
in 
Tälern 

 

Boden-
komplex 
71 
 
 

 

Vergesellschaftung der 
kalkgründigen 
Grundwasserböden 
in Tälern 
 

 

kalkgründige Gleye aus 
lehmigen bis sandig - 
kiesigen Talsedimenten 

 

mäßig feucht bis feucht, 
örtlich auch nass 
ebene Tallagen 
Durchlässigkeit: lehmige 
Böden mittel - gering, sandig - 
kiesige Böden hoch - mittel 
Sorptionskapazität: meist 
mittel - hoch 
Filtervermögen: gering 

 

Gefährdung:  
örtlich durch ausufernde 
Bäche 

 

 
 

Nieder-
moor 78 

 

Niedermoor, und 
Übergangsmoor 
über Moräne und 
Talsedimenten 
Niedermoortorf  
(3 bis >10 dm)  

 

Niedermoorboden, z.T. 
Übergangs-moorboden 

 

 

Im entwässerten Zustand 
mäßig feucht - sehr frisch; 
sonst naß - feucht 
Durchlässigkeit: hoch - sehr 
hoch über Sand und Kies; 
mittel - hoch über lehmigen 
Substraten 
Sorptionskapazität: 2 
Filtervermögen: sehr gering - 
gering 

 

Gefährdung:  
Humusschwund und 
Verwehungsgefahr bei 
Austrocknung 

 

Böden 
am 
Steil- 
hang 

 

Bodenkom
plex 
56 a 

 

Vergesellschaftung 
meist flachgründiger, oft 
lehmiger Böden steiler 
Talflanken 

 

Syrosem - Rendzina, 
Pararendzina, 
Braunerde, Pelosol 

 

trocken bis frisch je nach 
Exposition 
Hanglagen 
 
Durchlässigkeit: meist hoch 
bis mittel 
Sorptionskapazität: sehr 
gering - gering 
Filtervermögen: sehr gering - 
gering 

 

 

Gefährdung:  
große Gefahr des 
Bodenabtrages, vor allem 
durch Hangrutsche 
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Tabelle 2:  Zusammenstellung der Altlasten bzw. Altlastenverdachtsflächen 
Quelle: Unterlagen des Landratsamtes München, „Historische Erkundung von Altlastverdachtsflächen in der 
Gemeinde Aying“ von Juli 1998(*) – Stand der Daten März 2015 

 
 
 
Nr. in Karte 3 

(in Klammer 
Nr. v. LRA*)  
 
Kat.Nr.in 
ABuDIS 

 
Flur-Nr./ 
Gemarkung  

 
Beschreibung (in Klammern=Beschreibung 

LRA) 

 
Ziele, Maßnahmen 

 
1(4) 
 
18400017 

 
248/ Peiß 

 
Ehemaliger Trockenkiesabbau; Lage: Östlich 
der Römersiedlung, Gesamtfläche ca. 0,5 ha; 5 
m tief 
Mittl. GW-Stand: 30 m u GoK 
(laut Tabelle: ehemalige Hausmülldeponie, Typ: 
Altablagerung; laut Text: Ehemaliger 
Trockenkiesabbau) 
Betrieb seit 1979 eingestellt, vollständig 
hinterfüllt mit Bauschutt und Abraum; seit 1982 
humisiert, aktuelle Nutzung: Gartenbau 

 
 

 

 
2 
 
18400995 

 
1918/  
Helfendorf 

 
ehemalige Kiesgrube 

 

 
3(5) 
 
18400944 

 
932, 932/1?/ 
932/2 
Peiß 

 
Ehemaliger Trockenkiesabbau; Lage: nördlich 
von Aying, östlich Zornedinger Straße, nördlich 
Lindacher Weg; 
Abgrabung (Kiesgrube) der Hangkante etwa 
seit 1920; Fläche ca. 2,6 ha, 4 m tief;  
Mittl. GW-Stand: 34 m u GoK 
Betrieb ca. 1980 eingestellt. Über die  Art der 
Hinterfüllung liegen keine Informationen vor; 
auf dem Fl.St. 932 wurden Tennisplätze 
angelegt, das nördlich davon gelegene Fl.St. 
932/2 dient derzeit als unstrukturierte 
Lagerfläche, teils Unrat, im südlichen Teil 
dieses Flurstücks wurde ein „Dirtpark“ errichtet. 

 
Gehölze am Steilhang 
sind in der 
Biotopkartierung (78.01) 
erfasst. 
Lagerfläche aus 
landschaftlichen 
Gesichtspunkten 
problematisch, 
Gefährdung von 
Gehölzbeständen, einige 
wurden bereits zerstört 
(evtl. auch 78.02). Erhalt 
der Gehölze. 

 
4(2) 
 
18400015 

 
1096/ Peiß 

 
Ehemaliger Trockenkiesabbau; Lage: Nördlich 
von Aying am Waldrand, (westlich vom 
Dürrnhaarer Weg), Landschaftsschutzgebiet, 
Wasserschutzgebiet (engere Zone); 
Fläche ca. 0,68 ha, Abgrabungstiefe ca. 4 m; 
Mittl. GW-Stand: 30 m u GoK 
Kiesentnahme bis etwa 1991 und Verfüllung 
der Grube z.T. mit  Bauschutt, Müll und Unrat. 
Um eine GW-Gefährdung auszuschließen, 
wurde der Kiesabbau 1984 und die weitere 
Verfüllung untersagt ; heutige Nutzung: 
Ausgleichsfläche für Geothermie  – Anlage von 
zwei Kleingewässern, Gehölzentnahmen/ 
Baumfällungen  v.a. am Südrand, Anpflanzung 
von Rosenbüschen, an östlichem Rand 
Obstbaumpflanzungen 

 
Pflege 
 

 
5 (1) 
 
18400014 

 
1165,1166, 
1202, Peiß 

 
Ehemaliger Trockenkiesabbau; Lage: Westlich 
von Aying an der St 2070 im Höhenkirchner 
Forst, in der weiteren Zone des 
Wasserschutzgebietes "Höhenkirchner Forst". 
Betriebszeit bis 1977; Hinterfüllung zum 
größten Teil mit Müll, Teilbereich offen. 
Aktuelle Nutzung: 
Fl.St. 1202: landwirtschaftliche Nutzung 

 
regelmäßig auf 
Abfallablagerungen 
überprüfen und 
entsprechend entfernen 
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Nr. in Karte 3 

(in Klammer 
Nr. v. LRA*)  
 
Kat.Nr.in 
ABuDIS 

 
Flur-Nr./ 
Gemarkung  

 
Beschreibung (in Klammern=Beschreibung 

LRA) 

 
Ziele, Maßnahmen 

Fl.St. 1165: Wald 
Fl.St. 1166: z.T. bewaldet, z.T. noch offen, in 
der verbliebenen Senke ist ein Tümpel 
entstanden, der als Amphibienlaichgewässer 
Bedeutung hat.  
(Ehemaliger Trockenkiesabbau; Lage: südlich 
Staatsstr. 2070, westlich Aying; Größe 
unbekannt, Tiefe 10 m;  
Mittl. GW-Stand: 30 m u GoK; 
Erstmalig 1975 entdeckt, Abbau teils schon vor 
1962; Hinterfüllung mit Haus- und Sperrmüll,  
Gartenabfällen, Bauschutt. Fl.nr. 1202 und 
1165 waren 1996 vollständig rekultiviert, auf 
Flur.nr. 1166 war noch Teilbereich offen. 2015 
Unrat kaum feststellbar, Schutthaufen 
überwachsen 

 
6(17) 
 
18400997 

 
1219/ Peiß 

 
Trockenaufschluss; Erwähnung 1976 als alte 
(Müll-?)Grube (2000m

2
) bei 

Lagerstättenplanung , Auffüllung erfolgt, 
Weidenutzung 
 

 
_ 

 
7 (3) 
 
18400016 

 
1754/ Peiß 

 
Abbauart unklar, Dimensionen unklar; Lage: 
westlich von Aying an der Böschung einer 
Geländerinne (Grub - Harthauser - Trockental); 
Mittl. GW-Stand: 30 m u GoK  
Betrieb: 1979 - 1981, Hinterfüllung mit 
Hausmüll; aktuelle Nutzung: westlicher Teil (10 
m breiter Streifen) Ausgleichsfläche mit 
Obstbaumbepflanzung u.ä., östlicher Teil 
Grünland.  

 
_ 

8* 
 
18401001 

1747/ Peiß ehem. Kiesgrube Gemeinde Peiß; 
*Standort (Wegstück) so in Abudis - allerdings 
ist die Flurnummer der Altlastfläche (von 1939) 
1747 1/2, welche nicht mehr existiert 

 

 
9 (6) 
 
18400947 

 
2048/ Peiß 

 
Ehemaliger Trockenkiesabbau; Lage: 
Höhenkirchner Forst, zwischen  der St 2078 
und den S-Bahn-Gleisen zwischen Dürrnhaar 
und Aying, in der engeren Schutzzone des 
Wasserschutzgebietes "Höhenkirchner Forst". 
Alte Grube unter 0,5 ha (Angaben aus altem 
LP, Dimensionen nach aktuell vorliegenden 
Unterlagen des LRA unklar); 
Mittl. GW-Stand: 30 m u GoK; 
 vor 1975 in Betrieb; (1972 wurde Grube 
entdeckt und Unrat im Grubenbereich 
festgestellt, wenige Monate später war dieser 
mit Bauschutt abgedeckt. Seit wann abgebaut 
wurde und in welcher Weise hinterfüllt wurde, 
ist unbekannt. 1996 ist der Grubenbereich 
vollständig hinterfüllt, humusiert und 
rekultiviert.) 
Aktuelle Nutzung: Wald 

 
 

 
10 (7) 
 
18400946 

 
2065/ Peiß 

 
Ehemaliger Trockenkiesabbau; Lage: Südlich 
von Dürrnhaar am Waldrand, in der engeren 
Schutzzone des Wasserschutz-gebietes 
"Höhenkirchner Forst". 
Alte Grube unter 0,5 ha (Angaben aus altem 
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Nr. in Karte 3 

(in Klammer 
Nr. v. LRA*)  
 
Kat.Nr.in 
ABuDIS 

 
Flur-Nr./ 
Gemarkung  

 
Beschreibung (in Klammern=Beschreibung 

LRA) 

 
Ziele, Maßnahmen 

LP, Dimensionen nach aktuell vorliegenden 
Unterlagen des LRA unklar), 
Mittl. GW-Stand: 30 m u GoK; 
 vor 1975 in Betrieb; (1972 wurde Grube 
entdeckt und Unrat im Grubenbereich 
festgestellt, wenige Monate später war dieser 
mit Bodenaushub abgedeckt. 1996 ist der 
Grubenbereich vollständig hinterfüllt, humusiert 
und rekultiviert.); 
Aktuelle Nutzung: Wald 

 
11 (13) 
 
18400949 

 
148/ 
Helfendorf 

 
Ehemaliger Trockenkiesabbau; Lage: Südlich 
Groß-Helfendorf 
alte Abgrabungsfläche mit einer Fläche unter 
0,5 ha, 7 m tief;  
Mittl. GW-Stand: 30 m u GoK; 
vor 1975 in Betrieb, 1975 mit Sperr(- und 
Haus)müll hinterfüllt; Grube vollständig 
rekultiviert. (1996 vollständig rekultiviert). 
Aktuelle Nutzung: westlich des Feldweges 
Landwirtschaft (Lagergebäude, Lagerplatz), 
östlich des Feldweges Grünland.  
 

 
 

 
12 (12) 
 
18400083 

 
157,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
141/ 
Helfendorf 

 
Ehemaliger Trockenkiesabbau; Lage: Südlich 
von Groß-Helfendorf, oberhalb des 
Wasserschutzgebietes Helfendorf (800 m 
Abstand zum Brunnen).  
alte Abgrabungsfläche, Dimensionen unklar; 
Mittl. GW-Stand: 30 m u GoK; 
vor 1972 in Betrieb,1972 Hinterfüllung mit Müll 
und Klärschlamm.  
1996 war Verfüllung noch nicht abgeschlossen. 
Heute (2018) vollständig rekultiviert, mit 
Gehölzen bestanden, von Grünland umgeben. 
 
keine genauen Angaben vorhanden; 
(Erwähnung 1976 als alte Grube bei 
Lagerstättenplanung, Ausbeutemenge gering) 
3 Teilflächen des Flurstücks; vor Ort zeigte sich 
nur Grünland; im südwestlichen Eck zwei der 
Flurstücke, bestehend aus Fichtenforst/ 
Christbaumkultur. 
 

 
Konflikt 
Grundwasserschutz 
wegen Art der Verfüllung. 

13  
18400999 

1169/  Peiß ehem. Kiesgrube Gemeinde Peiß  

 
14 (8) 
 
18400080 
 

 
805/ 
Helfendorf 

 
Ehemaliger Trockenkiesabbau; Lage: Im Wald 
östlich von Kleinkarolinenfeld. 
Alte Abgrabungsfläche, (4m tief, 0,25 ha groß);  
Mittl. GW-Stand: 50 m u GoK; 
vor 1975 in Betrieb, seit 1982 hinterfüllt mit 
Abbruchmaterial, Müll, Forstabfälle; auch 
Ablagerung von Hausmüll, Mist, Sperrmüll, 
Unrat (Ölfass). (Ende 1983 humusiert.) 
Aktuelle Nutzung: Wald 

 
Grundwasserschutz:  
Die Ablagerung von 
unzulässigem Material 
(Ölfass) kann eine 
Gefährdung des 
Grundwassers darstellen 

 
15 (10) 
 
18400801 

 
829/ 
Helfendorf 

 
Ehemaliger Trockenkiesabbau; („Hettenkofer 
Grube“); Lage: im Wald nördlich der M 8 
zwischen Helfendorf und Kleinkarolinenfeld: 
Alte Abgrabungsfläche, vor 1975 in Betrieb auf 
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Nr. in Karte 3 

(in Klammer 
Nr. v. LRA*)  
 
Kat.Nr.in 
ABuDIS 

 
Flur-Nr./ 
Gemarkung  

 
Beschreibung (in Klammern=Beschreibung 

LRA) 

 
Ziele, Maßnahmen 

einer Fläche von ca. 0,3 ha, 7 m tief; 
Mittl. GW-Stand: 50 m u GoK; 
1977 hinterfüllt mit Abraum, Bauschutt (und 
vollständig rekultiviert (Fichtenanpflanzung)) 
Aktuelle Nutzung: Wald 

 
16 (9) 
 
18400947 

 
1418/  
Helfendorf 
 

 
Ehemaliger Trockenkiesabbau; Lage: im Wald 
südöstlich Trautshofen. 
alte Abgrabungsfläche, 0,02 ha groß, 4 m tief;  
Mittl. GW-Stand: 50 m u GoK; 
vor 1962 bisca. 1975  in Betrieb 
(über Art der Hinterfüllung liegen keine 
Informationen vor.); Aktuelle Nutzung: Wald 

 

 
17(11) 
 
18400948 

 
1709, 1922 / 
Helfendorf 

 
Ehemaliger Trockenkiesabbau; Lage: an der 
Verbindungsstraße von Heimatshofen nach 
Loibersdorf. 
 2 ha groß, 3 m tief; 
Mittl. Mittl. GW-Stand: 30 m u GoK;Kiesabbau 
seit 1979 beendet, seit (1986 mit 
Baugrubenaushub vollständig) verfüllt und seit 
1986 mit Fichten aufgeforstet. 

 
 

 
18 
(14) 
 
18400950 

 
2609/  
Helfendorf 

 
Ehemaliger Trockenkiesabbau; Lage: 
Kleinkarolinenfeld, an der südlichen 
Gemeindegrenze. 
Fläche von ca. 0,5 ha, 4 m tief; 
Mittl. GW-tand: 50 m u GoK; 
Abbau ist ohne Genehmigung erfolgt; Grube 
seit 1994 wieder verfüllt und 1995 humisiert. Art 
der Verfüllung ist nicht genau bekannt, zur 
Hälfte jedoch mit unbelastetem Bodenaushub. 
Aktuelle Nutzung: Landwirtschaft 
 

 
Grundwasserschutz:  
Die Ablagerung von 
unzulässigem Material 
kann eine Gefährdung des 
Grundwassers darstellen 

nicht in 
Themenkarte 
dargestellt 

2672, im 
Ansatz auch 
1642/  
Helfendorf 

keine offiziellen Angaben vorhanden; leicht 
abgetragene Kieswand an Hügel auf 
Pferdeweide: ca. 500m² groß,  Wand an 
höchster Stelle ca. 4 m hoch; Abgrabung geht 
etwa um denselben Betrag in die Höhe wie in 
die Tiefe (je ca. 2 m); Ränder teils bewachsen, 
frischer Haufen von Abtrag (ca. 1,5 m hoch); 
Keine Verfüllung erkennbar.  
 

Aus Gründen des 
Landschaftsbilds Abbau 
einstellen und Abbaukante 
anmodellieren/ begrünen; 
hierzu Auffüllung mit 
Boden nötig, um 
Untergrund für Bewuchs 
zu schaffen, die 
Hügelstruktur wieder 
herzustellen 

19  
 
18400927 

2740/ 
Helfendorf 

Bohrschlammgrube ExxonMobile Production 
Deutschland GmbH: Altablagerung 

 

20 (22) 
 
18400764 

1760/ 1778/ 
1800/ 2107 
Peiß 

Lage: Hofoldinger Forst oder Kronest;  
Rüstungsaltlastverdachtsfläche W8011.04 - 
Sprengplatz/ Munitionsfundstelle, 1996 erfasst; 
in Zone III von Wasserschutzgebiet liegend 

 
 
 
 
 

21  
18400977 

1162/ 1163/ 
1206/  
Peiß 

Schießanlage Inselkammer; stoffliche 
schädliche Bodenveränderung 
in Zone III von Wasserschutzgebiet liegend 

 

 
22 (18) 
 
18400998 

 
1813/ Peiß 

 
Nordgrenze Dürrnhaar; ungenehmigter Abbau,  
Erwähnung 1976 als alte Grube bei 
Lagerstättenplanung, ungenehmigter 
Kiesabbau; ansonsten keine Angaben 
vorhanden; nördlicher Teil des Flurstücks 
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Nr. in Karte 3 

(in Klammer 
Nr. v. LRA*)  
 
Kat.Nr.in 
ABuDIS 

 
Flur-Nr./ 
Gemarkung  

 
Beschreibung (in Klammern=Beschreibung 

LRA) 

 
Ziele, Maßnahmen 

vermutlich frühere Abgrabung, da vor Ort 
Vertiefung von ca. 10m.  Aktuell bestanden v.a. 
mit Holunder und Weiden. 

 
23 
 
18400987 

 
1895/ Peiß 

 
Lage: Südrand Dürrnhaar; ehemalige 
Lagerfläche; als Altlastenverdachtsfläche 
(Altablagerung) erfasst; aktuelle Nutzung: 
Gartengrundstück 

 

 
24 
 
18401000 

 
1853, 1855 
(Weg)/ 1856/ 
1857/1863/ 
1864/1865 
Peiß 

 
Lage: Westlich von Dürrnhaar;  
Großflächiger Kiesabbau auf Fl.stück 1853 und 
1856 Mitte der 70er Jahre bis 1987; Grubentiefe 
mehr als 18 m u GoK; 
Verfüllung von Fl.nr. 1853 und 1856 bis 1991; 
aktuell Nutzung als Bauschuttdeponie; zulässig 
war die Verfüllung mit Müll nur bei größeren 
Einbaumengen Bauschutt.; 
 auf Fl.Nr. 1853/1 besteht seit 2012  
Geothermiewerk. Aktuelle Abgrabung nur auf 
Fl.nr. 1863 und 1864. Auf Flurstück 1865 wurde 
eine Ausgleichsfläche angelegt. 
Im Regionalplan sind die Flurstücke 1857, 
1861(?), 1863-1865 als Vorbehaltsgebiet für 
Kiesabbau ausgewiesen. 

 
Aus Gründen des 
Wohnumfeldes / 
Landschaftsbildes sollte 
die Verfüllung im 
ortsnahen Bereich von 
Dürrnhaar (Ostseite der 
Kiesgrube) bevorzugt 
vorgenommen werden, 
Umsetzung des 
Rekultivierungsplanes  

 
25 
18401132 

 

 
2760/ 
Helfendorf 

 
Kiesgrube 

 

 
26 
 
18401131 
 

 
2747/ 
Helfendorf 

 
Kiesgrube 

 

 
27 
18400999 

 
1159, Peiß 

 
ehemalige Kiesgrube Gemeinde Peiß 
 

 

 
28 
18400923 

 
449/ Peiß 

 
Schrottplatz Kühbauch KG; Altstandort 
(Betriebsstandort) 
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Tabelle 3: Zusammenstellung der vorkommenden  Bodendenkmäler 
  Quelle: Daten des Bayer. Landesamts für Denkmalpflege 

 
 

Denkmal-
nummer 

Bezeichnung Lage  

 
    

D-1-8036-0027 Grabhügel der Bronzezeit 
ca. 1200m n der Kirche Aying; Fl.Nr. 950, 951 (SO 
8-7) 

D-1-8036-0039 
Verebneter Grabhügel der mittleren 
Bronzezeit. 

westl. Göggenhofen direkt nördlich an Römerstraße/ 
Kreuzung mit S-Bahn-Trasse  

D-1-8036-0045 
Grabhügel vorgeschichtlicher 
Zeitstellung. 

ca. 250 m sw Peiß im Schusterfeld 

D-1-8036-0029 
Reihengräberfeld des frühen 
Mittelalters. 

Flur "Goldberg", Hügel zw. Großhelfendorf und 
Großhelfendorf West 

D-1-8036-0048 Brandgräber der Urnenfelderzeit. 
Hofoldinger Forst, ca. 50 m südl. Tafel-Geräumt, 
Gemeindegrenze, kurz vor A8 

D-1-8036-0098 
Brandgräber der Urnenfelderzeit sowie 
Erdstall des Mittelalters und der 
Neuzeit. 

direkt süd. Kirche Peiß unter Geschütztem 
Landschaftsbestandteil 

D-1-8036-0044 Körpergräber des frühen Mittelalters 
ca. 2000m nö der Kapelle St. Emmeran in 
Kleinhelfendorf; (SO 9-8) 

D-1-8036-0043 Körpergräber des frühen Mittelalters 
ca. 500m nö der Kirche von Aying, Flur "Oberfeld", 
Peiß Fl.Nr. 812, 817 (SO 8-7) 

D-1-8036-0038 Mittelalterlicher Burgstall ca. 1800m n der Kirche Aying; Fl.Nr. 925 (SO 8-8) 

D-1-8036-0101 2016 entdeckter Erdstall  unter Friedhof in Aying 

D-1-8036-0031 
Turmhügel des hohen oder späten 
Mittelalters. 

ca. 75m nw der Kapelle St. Emmeran in 
Kleinhelfendorf; Fl.Nr. 1097 (SO 10-8) 

D-1-8036-0030 
Wachturm der römischen Kaiserzeit 
oder Turmhügel des Mittelalters. 

ca. 1050m osö von Blindham; Fl.Nr. 1046 (SO 11-
9); Flur "Hohenreit", Großhelfendorf;  
Fl.Nr. 1046 (SO 11-9) 

D-1-8036-0143 
Wachturm der römischen Kaiserzeit 
oder Turmhügel des Mittelalters. 

ca. 700 m östl. Blindham im Forst 

D-1-8036-0149 
Kastell der späten römischen 
Kaiserzeit, Wachtürme 

direkt östl. Siedlungsgrenze  Aying 

D-1-8036-0074 
Straße der römischen Kaiserzeit 
(Teilstücke der Trasse Augsburg-
Salzburg). 

Verlauf in nw Richtung ab Kapelle St. Emmeran in 
Kleinhelfendorf  
in Richtung Buchendorf/ Gauting; Fl.Nr. 43 (SO 8-4, 
10-8) 

D-1-8036-0028 Siedlung der Bronzezeit 
ca. 600m n der Kirche von Aying, Flur "Oberfeld", 
Peiß Fl.Nr. 198 1/2 (SO 8-7) 

D-1-8036-0142 Siedlung der Bronze- oder Eisenzeit. nördl. Siedlungsgrenze Großhelfendorf 

D-1-8036-0144 Siedlung des frühen Mittelalters. nö Siedlungsrand Aying 

D-1-8036-0145 Siedlung der römischen Kaiserzeit. ca. 700 m sö der Römersiedlung im Wald 

D-1-8036-0046 
Siedlung vor- und frühgeschichtlicher 
Zeitstellung. 

ca. 1000m n der Kirche von Aying, (SO 8-7) 

D-1-8036-0060 
Siedlung vorgeschichtlicher 
Zeitstellung sowie Funde (Keramik) 
der römischen Kaiserzeit. 

auf Hangkante an südl. Siedlungsgrenze Aying;  
ca. 450m sö der Kirche von Aying (9-7) 

D-1-8036-0061 
Siedlungsfunde der Urnenfelder-/ 
Hallstattzeit und der Latènezeit 

ca. 500m s der Kirche von Aying (SO 9-7) 

D-1-8036-0062 
Siedlungsfunde der Latènezeit oder 
der römischen Kaiserzeit 

ca. 400m nnw der Kirche von Peiß (SO 9-7) 

D-1-8036-0063 
Siedlungsfunde der Latènezeit oder 
der römischen Kaiserzeit 

ca. 300m nnö der Kirche von Peiß (SO 11-7) 

D-1-8036-0042 
Siedlungsfunde der Latènezeit oder 
der römischen Kaiserzeit 

ca. 300m sö der Kirche von Peiß (SO 9-7) 

D-1-8036-0058 Siedlung der Latènezeit. Hangkante sw Großhelfendorf 
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Denkmal-
nummer 

Bezeichnung Lage  

 
    

D-1-8036-0057 

Siedlung der Bronzezeit, der 
Urnenfelderzeit, der Hallstattzeit, 
außerdem Siedlung der Latènezeit 
sowie Siedlung und Gräberfeld des 
frühen Mittelalters. 

nordöstl. Siedlungsbereich d. Gemeinde Aying 

D-1-8036-0077 

Siedlung und Körpergräber der 
Bronzezeit, Siedlung der Hallstattzeit 
sowie Siedlung und Körpergräber des 
frühen Mittelalters. 

direkt nördl. des Mitterwegs, westl. Siedlungsrand 
Peiß 

D-1-8036-0059 
Siedlung vorgeschichtlicher 
Zeitstellung. 

zw. Helfendorfer Str. und Hangkante 

D-1-8036-0092 

Untertägige spätmittelalterliche und 
frühneuzeitliche Befunde im Bereich 
der Kath. Marterkapelle St. Emmeram 
in Kleinhelfendorf und ihres 
Vorgängernbaus sowie Körpergräber 
des Mittelalters und der frühen 
Neuzeit. 

direkt unter Kath. Marterkapelle St. Emmeram in 
Kleinhelfendorf 

D-1-8036-0096 

Siedlung und Brandgräber 
vorgeschichtlicher Zeitstellung, 
Siedlung der römischen Kaiserzeit 
sowie Körpergräber des frühen 
Mittelalters. 

nö Siedlungsrand Großhelfendorf, Schulgelände 

D-1-8036-0099 

Untertägige mittelalterliche und 
frühneuzeitliche Befunde im Bereich 
der Kath. Pfarrkirche St. Emmeram in 
Kleinhelfendorf und ihrer 
Vorgängerbauten. 

im Bereich der Kath. Pfarrkirche St. Emmeram in 
Kleinhelfendorf  

D-1-8036-0101 
Untertägige mittelalterliche und 
frühneuzeitliche Befunde und Funde  

im Bereich der Kath. Pfarrkirche St. Andreas. 

D-1-8036-0140 
Untertägige spätmittelalterliche und 
frühneuzeitliche Befunde  

im Bereich der Kath. Filialkirche St. Nikolaus in Peiß 

D-1-8036-0146 
Kreisgraben vor- und 
frühgeschichtlicher Zeitstellung. 

südl. Großhelfendorf, 100 m nördl. vom Waldrand 
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Tabelle 4: Biotope der amtlichen Biotopkartierung des LfU 
 

TK-Nr. 
Biotop-Nr. 

Beschreibung/Biotoptyp Funktion 
Schutzstatus

1)
 

Seltenheit 
Faunistische 

Angaben 
Pflegemaßnahme  

Sicherung 

 
8036-69 
TF 1-3 

 
Gehölzbestände auf aufgeschütteten Wällen bzw. auf südlicher Hangfläche. 
TF 01: gerodet (2015 oder 2016); ehemals Baumhecke nördlich des Zufahrtsweges. 
Es dominieren Grauerlen, daneben Traubenkirsche, Linde und Hainbuche. Nur 
vereinzelt sind Sträucher wie Weiden-Arten, Schlehe und Holunder zu finden. 
Krautschicht mit nitrophilen und ruderalen Arten. 
TF 02: Strauchhecke südlich des Zufahrtsweges mit Sal-Weide, Weißdorn, Schlehe, 
Feld-Ulme (RL 3/3), Liguster. Üppige und nitrophile Krautschicht. 
TF 03: gerodet (nach 2001); ehemals Initialgehölz auf dem südwestlichen Steilhang 
der Kiesgrube. Junger Bestand aus Sal-Weide, Korb-Weide, Purpur-Weide, Grau- und 
Schwarzerle, Birke und Straucharten wie Holunder, Wasser-Schneeball, 
Traubenkirsche und andere. 
 Krautschicht mit nitrophilen Arten der Feldgehölze.  

 

 Erhalt Land-
schaftsbild 

 
 

  

 Entfernung standort-
fremder Gehölze 

 TF 02: Einhalten von 
Pufferstreifen 

 
8036-70 
TF 1-4 

 
Kleine Feldgehölze inmitten intensiv landwirtschaftlich genutzter Feldflur. Inselbiotope 
in einem sehr laubgehölzarmen Gebiet. 
TF 01: Bestehend aus Feldahorn, Traubenkirsche, Hainbuche. 
TF 02: Westhälfte für Errichtung von landwirtschaftlichem Gebäude gerodet (nach 
2001); ehemals Holundergestrüpp mit Brennnesselflur. 
TF 03: Locker mit alten Eichen (Stammdurchmesser 60 bis 70 cm), die zum Teil 
 absterben 
TF 04: Eschen, Traubenkirsche, Eschenjungwuchs, dazu Weißdorn, Holunder und 
Heckenkirsche. Abgrenzende Ruderalfläche mit Lesesteinhaufen. 

 

 Ökologi-
scher Aus-
gleich 

 Erhalt Land-
schaftsbild 

 
 

  

 TF 04: Beseitigung von 
Ablagerungen  

 Entfernung standort-
fremder Gehölze  

 Nutzung einstellen, 
Sukzession zulassen 

 Natürliche Sukzession in 
den Randbereichen 
fördern 

 Pufferstreifen zur 
Entwicklung eines 
Krautsaumes einrichten 

 
8036-71 
TF 1-2 

 
Feldgehölze in intensiv landwirtschaftlich genutzter Feldflur. 
TF 01: Charakter eines Initialgehölzes mit Esche, Linde, Eberesche und Birke; relativ 
hoher Anteil an Nadelgehölzen, nämlich Wald-Kiefer, Lärche und Fichte. 
 Im Osten ansatzweise ein Strauchmantel vorhanden, auf dem Hang ein 
Krautsaum in Form einer brachgefallenen Glatthaferwiese. 
TF 02: Dicht, aber meist nur junge Gehölze, mit Esche, Stieleiche. 

 

 Erhalt Land-
schaftsbild 

 Ökologi-
scher Aus-
gleich 

 
 

  

 TF 02: Entfernung 
standortfremder Gehölze 

 Nutzung einstellen, 
Sukzession zulassen 

 Natürliche Sukzession in 
den Randbereichen 
fördern 

 Pufferstreifen zur 
Entwicklung eines 
Krautsaumes einrichten 
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TK-Nr. 
Biotop-Nr. 

Beschreibung/Biotoptyp Funktion 
Schutzstatus

1)
 

Seltenheit 
Faunistische 

Angaben 
Pflegemaßnahme  

Sicherung 

 
8036-72 
 

 
Hecke an der S-Bahn bis zu 10 m breit, durchgehende Baumschicht; im Norden setzt 
sie sich als reine Strauchhecke fort, die nur wenige Meter breit ist. Durchgehend 
mehrstämmige Bergahorne und Pappel-Hybriden. 
Strauchschicht aus Rotem Hartriegel, ansonsten Pfaffenhütchen, Vogelkirsche und 
Eberesche, auch Jungwuchs von Bergahorn. Im Norden in der schmaleren Strauch-
hecke vor allem Roter Hartriegel und Holunder. 

 

 Erhalt Land-
schaftsbild 

 Ökologi-
scher Aus-
gleich 

   

 Entfernung 
standortfremder Gehölze 

 Auflichtung von Gehölzen. 
Nutzung einstellen, 
Sukzession zulassen 

 Stellenweise Auslichten 
und nach und nach 
Entnahme der Hybrid-
Pappeln zur Förderung 
der Ansiedlung anderer 
Gehölzarten durch nat. 
Sukzession 

 
8036-73 
 

 
Hecke, nur einzelne, ältere Bäume. Eine große Bergulme im Norden (Stammdurch-
messer 90 cm), außerdem Zitterpappel und Eberesche. 
Strauchschicht: sehr dicht und artenreich. 

 

 Erhalt Land-
schaftsbild 

   

 Randstreifen an der 
Straße nicht mehr mähen, 
damit sich ein Krautsaum 
entwickeln kann 

 
8036-74 
 

 
Hecke, ehemalige Baumreihe aus großem, altem Bergahorn und wenig Spitzahorn mit 
Stammdurchmesser von 70 bis 80 cm (einige bis 1 m).  
Strauchschicht aus Weißdorn gepflanzt.  
Krautsäume sind nur sehr schmal vorhanden, da am Rande gemäht wird. 

 

 Ökologi-
scher Aus-
gleich 

 Gestal-
tungs-
funktion 

   

 Förderung der 
Artenvielfalt durch 
stellenweise Auslichtung 
der Hecke und nach-
folgender Sukzession 

 Einstellung der Mahd des 
Krautsaumes 

 
8036-75 
 

 
Feldgehölz in einem Privatgarten. Dominant ist der Spitzahorn mit Stammdurchmesser 
von circa 30 cm, außerdem Stieleiche, Winter- und Sommer-Linde, Esche und eine 
Douglasie. Spitzahorn-Jungwuchs, außerdem Jungwuchs von Esche und Buche. Auch 
Weißdorn vorhanden. 

 

 Ökologi-
scher Aus-
gleich 

 Erhalt Sied-
lungsbild 

   

 Entwicklung eines Kraut-
saumes fördern 

 Nutzung einstellen, Suk-
zession zulassen 

 
8036-76 
 

 
Feldgehölz auf einem Privatgrundstück. Dominant sind Buche (Stammdurchmesser 
40 cm) und Spitzahorn (Stammdurchmesser 50 bis 60 cm), außerdem Linde, 
Apfelbaum, Fichte und Lärche. 
Strauchschicht mit Holunder, Rotem Hartriegel, Jungwuchs von Fichte und Berg- und 
Spitzahorn, aber auch Ziergehölzen. 

 

 Ökologi-
scher Aus-
gleich 

 Erhalt Sied-
lungsbild 

   

 Nutzung einstellen, Suk-
zession zulassen. 

 Entfernung 
standortfremder Gehölze 
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TK-Nr. 
Biotop-Nr. 

Beschreibung/Biotoptyp Funktion 
Schutzstatus

1)
 

Seltenheit 
Faunistische 

Angaben 
Pflegemaßnahme  

Sicherung 

 
8036-77 

 
Ranken: etwa 1 bis 2 m hohe Hangkanten mit Altgrasflur im oberen Bereich der 
Böschung. Magerkeitsliebende Arten wie Aufgeblasenes Leimkraut, Wald-Witwen-
blume, Skabiosen-Flockenblume, Rundblättrige Glockenblume, Zypressen-Wolfsmilch, 
Tag-Lichtnelke, Gewöhnliches Leinkraut, Silber-Distel.  

 

 Ökologi-
scher Aus-
gleich 

 

   

 Mahd bei Bedarf (1x/2 
Jahre), Mähgutabfuhr, 
Beobachtung 

 
8036-78 

 
Gehölze bei kleiner Kiesabbau-Fläche. Jungwuchs von Esche, Schwarzerle, Silber-
Weide. Ruderale Säume zur Kiesgrubenfläche hin, 1 bis 5 m breit. Zum Teil 
magerkeits-liebende Arten wie Rundblättrige Glockenblume, Echtes Johanniskraut, 
Wilde Möhre und Aufgeblasenes Leimkraut. 
TF 01: Auf dem Steilhang der Abbau-Stelle, teilw. zerstört. 
TF 02: Auf schwach geneigtem Gelände oberhalb des Gruben Hanges. 

 

 Erhalt Land-
schaftsbild 

   

 Langfristige 
Waldbehandlung 

 Gefährdung durch 
Ausweitung des 
Abbaubereiches 

 02: Ausmähen der 
Goldruten-Bestände zwei 
bis dreimal jährlich, zum 
Schutz der magerkeits-
liebenden und ruderalen 
Arten der Krausäume 

 
8036-79 

 
Feldgehölz auf dem westexponierten Steilhang einer kleinen, ehemaligen Abbaustelle. 
Bergahorn, Silber-Weide, Vogelkirsche und Wald-Kiefer eingestreut. Dominant ist die 
Hasel, dazu kommen Holunder, Kreuzdorn und Bergahorn-Jungwuchs. Am Rand 
Fettwiesen-Arten wie Wiesen-Labkraut und Große Pimpernelle und nur vereinzelt die 
Fieder-Zwenke, die eher auf einen mageren Rohbodenstandort schließen lässt. 

 

 Erhalt Land-
schaftsbild 

   

 Entfernung 
standortfremder Gehölze 

 
8036-80 

 
Feldgehölz mit Tümpel. Ältere Bäume; Esche, Stieleiche, Bergahorn, Vogelkirsche. 
Junge Pionier-Gehölze wie Birke, Eberesche, Traubenkirsche und Weiden-Arten. 
Tümpel: Grund üppig bewachsen mit einer Teichbodengesellschaft u. a. mit viel 
Tannenwedel (RL 3/3) und Wasser-Knöterich, zeitweilig völlig ausgetrocknet. 

 

 Erhalt Land-
schaftsbild 

 Artenschutz 

 Gesell-
schafts-
schutz 

 
§ 30 BNatSchG: Initial-
vegetation, nass 

 
Im Rahmen der 
Artenschutz-
kartierung 
wurden 1973 
Bergmolche 
und Teich-
molche nach-
gewiesen 
(Objekt-Nr. 12) 

 

 Entfernung 
standortfremder Gehölze. 
Grabenpflege. 

 Wasserhaushalt wieder-
herstellen 

 
8036-81 

 
Feldgehölz auf der Hangkante am Rande der Münchener Schotterebene mit kleinem 
flachen Tümpel, wechselfeuchte Mulde. Dominant Schwarzerle, beigemischt Berg-
ahorn und Esche, Lärchen, Pappel-Hybriden, Kastanie. Bereich des Grabens mit 
Feuchtezeigern wie Rasen-Schmiele, Kohldistel, Flatter-Binse und Steifer Segge. 

 

 Erhalt Land-
schaftsbild 

 Ökologi-
scher Aus-
gleich 

 
Teilfläche nach Art. 23 
BayNatSchG 

  

 Entfernung 
standortfremder Gehölze, 
Sicherung des 
Wasserhaushaltes 
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TK-Nr. 
Biotop-Nr. 

Beschreibung/Biotoptyp Funktion 
Schutzstatus

1)
 

Seltenheit 
Faunistische 

Angaben 
Pflegemaßnahme  

Sicherung 

 
8036-82 

 
Graben mit teilweise Gewässer-Begleitgehölz; periodisch wasserführend, mit einer 
feuchtigkeitsliebenden Hochstaudenflur. Dominant ist Mädesüß, eingestreut sind 
einzelne Horst-Seggen, Blut-Weiderich, Kohldistel, ruderale Arten wie Bach-Weiden-
röschen, Brombeere. 
Uferbegleitgehölz: Aufwuchs von Schwarzerlen, Ebereschen.  

 

 Erhalt Land-
schaftsbild 

 Gesell-
schafts-
schutz 

 
Teilfläche nach Art. 23 
BayNatSchG 

  

 Mahd nach Beobachtung 
alle zwei bis drei Jahre 

 Mähgutabfuhr nach 
einigen Tagen 

 Errichtung eines Puffer-
streifens zum Gewässer 

 
8036-83 

 
Ufergehölzsaum an zeitweise trockengefallenem Bachlauf, der westlich und östlich des 
Bestandes verrohrt ist. Dicht mit v.a. Schwarzerlen, Traubenkirsche, Vogel-kirsche. 

 

 Erhalt Land-
schaftsbild 

 Uferschutz 

 
Nach ASK Bergmolch, 
Gelbbauchunke 

  

 Sicherung des Wasser-
haushaltes 

 

 
8036-84 

 
Feldgehölz in kleinem, periodisch wasserführenden Graben mit Hochstaudenflur. 
Rotbuche, Vogelkirsche, Eberesche, Traubenkirsche, Zitterpappel, Stieleichen, nitro-
phile Arten, aber auch Waldarten wie Sauerklee oder Vielblütige Weißwurz. 
Hochstaudenfläche am Hangfuß (Grundwasseraustritt): einzelne Seggen-Horste, Gelb-
Weiderich, Bach-Bunge. 

 

 Erhalt Land-
schaftsbild 

 Gesell-
schafts-
schutz 

 
Teilfläche nach Art. 23 
BayNatSchG 
 

  

 Sicherung gegen Bewei-
dung! 

 Entfernung standort-
fremder Gehölze 

 Mahd bei Bedarf 

 Mähgut und -abfuhr 

 Beobachtung 

 Beseitigung von  
Ablagerungen 

 
8036-85 
TF 1-3 

 
Laubgehölzbestände. Bestande mit Dominanz Buche, die einen lockeren, hallen-
artigen Schirm bildet. 
TF 01: Buchen, am Rand Stieleichen. 
TF 02: Buche, am Rand Stieleiche und Vogelkirsche beigemischt. 
TF 03: Buche, am Rand Stieleiche und Vogelkirsche beigemischt. 

 

 Erhalt Land-
schaftsbild 

   

 Sicherung gegen Be-
weidung, besonders Teil-
fläche 02 

 Langfristige Waldbe-
handlung 

 Absperrungen 

 
8036-86 

 
Gehölzbestände 
TF 01: Vogelkirsche dominant, außerdem Stieleiche, einzelne große, durch-
gewachsene Haseln. 
TF 02: Durchgehend mit Rotbuche, Birke, Eberesche. Krautschicht am Rande mit 
Saum-Arten wie das Echte Johanniskraut oder der Wald-Ziest. 

 

 Erhalt Land-
schaftsbild 

 Ökologi-
scher Aus-
gleich 

   

 TF 02: Entfernung stand-
ortfremder Gehölze, 
Nutzung einstellen, 
Sukzession zulassen 

 Absperrungen 

 Sicherung gegen 
Beweidung und 
Trittschäden 
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TK-Nr. 
Biotop-Nr. 

Beschreibung/Biotoptyp Funktion 
Schutzstatus

1)
 

Seltenheit 
Faunistische 

Angaben 
Pflegemaßnahme  

Sicherung 

 
8036-87 

 
Feldgehölz z. T. mit älteren Bäumen. Stieleiche, Buche, Vogelkirsche. Im Innern des 
Bestandes dichter Stangenwald mit Birke, Eberesche, Hainbuche, Sal-Weide und 
Vogelkirsche. Teilbereiche werden niederwaldartig genutzt (mehrstämmige Gehölze). 

    

 Sicherung gegen Be-
weidung 

 Entfernung 
standortfremder Gehölze 

 Absperrungen 

 
8036-88 
TF 1-5 

 
Großseggenrieder am Waldrand 
TF 01: Am Rand des ehemaligen Tümpels Arten wie Rasen-Schmiele, Blut-
Weiderich, Bach-Weidenröschen, Flatter-Binse. Zentrum mit Steif-Segge 
TF 02: Saum aus Feuchtgebüsch mit Schwarzerle, Sal-Weide, Zitterpappel, dichtes 
Weidengebüsch. 
 Ehemaliger Tümpel: Auf dem Tümpelboden die Steife Seggen, an den flachen 
Ufern vereinzelt Horste der Flatterbinse, von den trockenen Standorten dringt verstärkt 
das Land-Reitgras ein. 
TF 03: Verlandung einer wechselfeuchten Talmulde (Toteisloch). Großseggenried mit 
der Streifen Segge, durchmischt mit anderen feuchtigkeitsliebenden Gras-Arten wie 
Wolliges Honiggras, Rasen-Schmiele oder Flatterbinse 
TF 04 und 05: Großseggen-Rieder mit der Steifen Segge, feuchteliebenden Arten wie 
das Sumpf-Blutauge (RL V/3), die Blutwurz, das Mädesüß, Sumpfdotterblume. 

 

 Gesell-
schafts-
schutz 

 Ökologische
r Ausgleich 

 
Teilfläche Art. 23 
BayNatSchG 
§ 30 BNatSchG: 
Feuchtgebüsch 

  

 Mahd bei Bedarf 

 Abfuhr 

 Beobachtung 

 Auflichten von Gehölzen 
Beseitigung randlicher 
Ablagerungen 

 Sicherung gegen 
Fremdstoffeintrag 

  

 
8036-89 

 
Feldgehölz. Baumschicht locker mit schönen alten Eichen. Der Bestand ist reich an 
Totholz. Im Süden gut gestufter Strauchmantel wie Schlehe und Eingriffeliger Weiß-
dorn. 

 

 Erhalt Land-
schaftsbild 

   

 Keine Beseitigung der Ab-
lagerungen 

 
8036-90 
TF 1-2 

 
Feldgehölze. Zwei Laubgehölzabschnitte (TF 01, 02) innerhalb eines Feldgehölzes, 
das v.a. aus Fichten besteht, auf ehemaligen Kahlschlagflächen, noch relativ jung, 
aber dicht. 
Baumschicht: Dominant Birke, Eberesche, dazu kommen Stieleiche, Buche, Vogel-
kirsche. 
Krautschicht mit ruderalen Arten. 

 

 Erhalt Land-
schaftsbild 

 Ökologische
r Ausgleich 

   

 Langfristige Waldbe-
handlung 

 02: Entwicklung eines 
Strauchmantels mit Kraut-
saum zulassen 

 
8036-91 
TF 1-2 

 
Gehölzbestände. Teilabschnitte als Einfriedung eines Privatgrundstückes. 
TF 01: Strauchhecke, mäßig ausgebildeter Biotop aus Schlehe, einzelne Flieder 
TF 02: Feldgehölz. Im Hauptbestand Grauerle dazu Birke und Esche. 
 Heimische Sträucher wie Hasel, Traubenkirsche, Holunder auch Ziergehölze. 
 Krautschicht nitrophil, zusätzlich Waldarten wie die Primel, der Wald-Ziest, 
Mädesüß. 

 

 Ökologische
r Ausgleich 

 Erhalt Land-
schaftsbild 

   

 Entfernung standort-
fremder Gehölze 

 02: Förderung der Kraut-
saum-Entwicklung durch 
extensivere Pflege 
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Biotop-Nr. 
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1)
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Faunistische 

Angaben 
Pflegemaßnahme  

Sicherung 

 
8036-92 

 
Hochstaudenflur. 
In einem Toteisloch am Waldrand sehr kleinflächig mit Zittergras-Segge, im feuch-
testen Teil kommt das Mädesüß zur Vorherrschaft, einzelne Horste Schwarze Segge, 
Gedrängtährige Segge, Sumpfdotterblume, Bachnelkenwurz, Wasser-Knöterich. Im 
Übrigen ist vertreten Gehölzjungwuchs von z. B. Purpur-Weide, Pfaffenhütchen, Eber-
esche, Traubenkirsche, Holunder. 

 

 Gesellschaft
s-schutz 

 
(Im Rahmen der ASK 
wurde der Wasser-
frosch nachgewiesen. 
Der Fundort war ein 
ephemerer Tümpel, 
der im Bereich des 
Biotops lag.) 
Teilfläche nach Art. 23 
BayNatSchG 

  

 Vereinzelung der Gehölze 
in den feuchten Bereichen 

 In den trockenen 
Randbereichen wegen 
Artenvielfalt und Puffer-
wirkung erhalten einmal 
alle zwei Jahre Mahd der 
Hochstaudenflur 

 Sicherung des Wasser-
haushalts 

 
8036-93 

 
Hecke auf der Böschung eines Hohlweges. 
Locker, mit schönen alten Bäumen: Stieleichen, außerdem Eschen, Vogelkirschen. 

 

 Ökologische
r Ausgleich 

 Erhalt Land-
schaftsbild 

 
 

  

 Schutz der Strauchschicht 
am Ostrand gegen Ver-
biss 

 Absperrungen 

 
8036-94 
TF 1-7 

 
Laubgehölzbestände. 7 Laubgehölzbestände innerhalb von Weideflächen. Es handelt 
sich um Buchenwäldchen, denen am Rand oft noch andere Laubgehölze, v. a. die 
Stieleiche, beigemischt sind. 
TF 01: Hauptbestand mit der größten Ausdehnung. In weiten Bereichen Buchen-
hallenwald, außerdem Stieleiche und einzelne Fichten. Strauchschicht: Viel Buchen-
Jungwuchs, Jungwuchs von Vogelkirsche, Eberesche, Zitterpappel. 
 Krautschicht: Abschnitte mit typischen mesophilen Arten wie Vielblütiger 
Salomonssiegel, Wald-Zwenke oder Männlicher Wurmfarn. 
TF 02 und 03: Kleinflächige Restbestände wie TF 01. 
TF 04: Buche dominiert, kaum Strauch- und Krautschicht. 
TF 05: Gehölzbestand sowie einzelne Toteislöcher, in denen Großseggenrieder und 
Pfeifengras-Wiesenreste erhalten geblieben sind. Am Rande des Gehölzbe-standes 
feuchte Senke mit Feucht-Vegetation, durch Trittschäden fast völlig zerstört. 
TF 06 und 07: Kleine Bestände. 

 

 Erhalt Land-
schaftsbild 

 Biotopver-
knüpfung 

 Großflächig
keit 

 Hohe 
Grenz-
flächenzahl 

 
Im Rahmen der Arten-
schutzkartierung 1973 
wurde der Wasser-
frosch nachgewiesen. 
Der damalige Fundort, 
ein Tümpel, lag im 
Teilbiotop 28/1 

  

 Schutz vor Verbiss 

 Fernhalten von der feuch-
ten Senke bei Teilfläche 
05 

 Nach und nach Entnahme 
der standortfremden Fich-
ten 

 Nutzung einstellen 

 Sukzession zulassen 

 Langfristige Waldbe-
handlung 

 Einzelstammnutzung 
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Pflegemaßnahme  

Sicherung 

 
8036-95 
TF 1-2 

 
Großseggenrieder und Pfeifengras-Wiesenreste. In einigen Senken (Toteislöcher) 
artenreiche Feuchtvegetation aus einem Mosaik von Großseggenriedern, brach-
gefallenen Pfeifengras-Streuwiesen und seggenreichen Nasswiesen-Brachen. 
TF 01: Großseggenried: Verlandungsvegetation eines ehemaligen Tümpels mit 
Schnabel-Segge (RL V/-), Schwarzer Segge. Anschließend Nasswiesenbrache, 
Seggen, viele andere Feuchte-Zeiger, vereinzelt Elemente der Pfeifengras-Wiesen wie 
die Blutwurz und das Fuchssche Knabenkraut, Davall-Segge (RL 3/-), Trollblume (RL 
3+/3), Spatelblättriges Greiskraut (RL 3/3).  
TF 02: Pfeifengras-Streuwiese mit Breitblättrigem Wollgras (RL 3+/-), Blutwurz, 
Rasen-Schmiele, Gewöhnlicher Teufelsabbiss, Blut-Weiderich, Mädesüß, ver-
schiedene Binsenarten. Ein kleiner Tümpel mit steilen Ufern. Am Ufer Arten der 
Hochmoore wie das Heidekraut und Sphagnum-Moose, spärlich der Jungwuchs des 
Faulbaumes. Wasser dunkel gefärbt, üppige Wasser-vegetation mit Schwimmendem 
Laichkraut, Blutauge (RL -/3). In feuchteren Bereichen sind Bulte der Schnabel-Segge 
(RL V/-) anzutreffen. In diesem Bereich ist die Bildung von Hochmoortorf im Gange 
und sollte auch auf keinen Fall gestört werden.  

 

 Naturnaher 
Zustand 

 Artenschutz 

 Gesellschaft
s-schutz 

 LB-
Vorschlag 

 Teilfläche 
nach Art. 23 
BayNatSch
G 

 
Teilfläche nach Art. 23 
BayNatSchG 

  

 02: Mahd bei Bedarf 

 Beobachtung 

 Sicherung gegen 
Fremdstoffeintrag 

 Zoologische Unter-
suchung angeraten 

 Pflegeplan erforderlich 

 
8036-96 

 
Hecke 
Baum- und Strauchhecke, reich an Totholz. 
Dominant sind alte Eichen, Traubenkirsche und Zitterpappel. Hasel meist vielstämmig. 

 

 Ökologische
r Ausgleich 

 Erhalt Land-
schaftsbild 

   

 Entfernung standort-
fremder Gehölze 
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Sicherung 

 
8036-97 

 
Teich am nordwestlichen Waldrand 
Künstlich angelegter Teich, üppig eingewachsen. Im Wasser Schwimmendes Laich-
kraut, Kleine Wasserlinse, Wasser-Minze, Froschlöffel und Algen. 
Uferbereich: Röhrichte von Wasser-Schwaden. 
Außerdem Blaugrüne Binse und feuchtigkeitsliebende Hochstauden. 

 

 Gesell-
schafts-
schutz 

 Teilfläche 
nach 6d1 

 
Im Rahmen der Arten-
schutzkartierung 1973 
wurden im erfassten 
Weiher sowie in einem 
größeren weiter west-
lich im Wald gelege-
nen Weiher (nicht er-
fasst) folgende Arten 
nachgewiesen: Berg-
molch, Erdkröte, Gelb-
bauchunke, Gras-
frosch und Wasser-
frosch (Teilfläche nach 
Art. 23) 

  

 Nutzung einstellen 

 Sukzession zulassen 
 

 
8036-105 

 
Oberlauf des Augrabens 

    

 
8037-187 

 
Laubwäldchen und Hecken.  
TF 01: Laubwaldbestand auf einem nach Osten hin geneigten Steilhang mit zwei 
durchgehenden Hecken. Angrenzend Wäldchen aus Hainbuche (dominant), 
Vogelkirsche, Buche, Stieleiche. 
TF 02, 03: Hecken aus Eingriffligem Weißdorn, Holunder und Traubenkirsche, z. T. 
 stark durchgewachsen, baumartig. 

 

 Erhalt Land-
schaftsbild 

 Bodenschut
z 

   

 03: Förderung der Kraut-
saum-Entwicklung durch 
Abrücken der Beweidung 

 Einzelstammnutzung 
 

 
8037-188 

 
Hangwald. Wald am westlichen Hang des schmalen Kupferbachtales. Hangoberkante 
und im Süden Laubbäume, im mittleren Teil des Hanges und am Hangfuß Fichte. 
Baumschicht: Mischbestände aus Stieleiche, Bergahorn, Hainbuche, Buche und 
Fichte. 
Krautschicht: Üppig und artenreich mit Frühlingsgeophyten wie Buschwindröschen, 
Gelbes Windröschen, Scharbockskraut, Märzenbecher (RL 3/3) oder Leberblümchen, 
Türkenbund-Lilie. 

 

 Naturnaher 
Zu-stand 

 Biotopver-
knüpfung 

 Großflächig
keit 

 Bodenschut
z 

 NSG-
Vorschlag 

   

 Förderung der Entwick-
lung von Strauch- und 
Krautsäumen 

 Entfernung standort-
fremder Gehölze 
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8037-189 

 
Laubwald mit Bach, tief eingeschnittenes Bachtal (Wolf-Graben). 
Laubwald: An Steilhängen mit Stieleiche, Rotbuche, Bergahorn, dichte Krautschicht, 
typische mesophile Arten. 
Wolf-Graben: Natürliches Bachbett mit kleinen Schlingen und unregelmäßigem Ufer-
verlauf. Außerhalb des Waldes stellt der Graben eine gerade, schmale Rinne von ca. 
50 cm Breite dar mit steilen Ufern. Am Ufer schmales Band mit Feuchtvegetation, im 
Wasser dichte Algenmatten.  

 

 Naturnaher 
Zustand 

 Erhalt Land-
schaftsbild 

 
Teilfläche nach Art. 23 
BayNatSchG 

  

 Förderung und Ent-
wicklung von Strauch- 
und Krautsäumen durch 
Abgrenzung gegen die 
Viehweiden 

 Entfernung stand-
ortfremder Gehölze 

 Langfristige Wald-
behandlung 

 Absperrungen 

 Beseitigung von 
Ablagerungen 

 
8037-190 

 
Laubwäldchen am Kupferbachtal mit naturnaher und artenreicher Krautschicht. 
Reiche Geophyten-Flora feuchter Laubmischwälder bzw. Auewälder (Märzenbecher 
(RL 3/3), Gelbes Windröschen, Gelbstern und frischer Standorte. 
TF 01: Auf dem westlichen Hang am Rande des Kupferbachtales. 
TF 02: Waldstreifen am Rand des Flachmoores. 

 

 Erhalt Land-
schaftsbild 

 Landkreisbe
deut-same 
Flora 

 Bodenschut
z 

 Pufferfunkti
on 

 NSG-
Vorschlag 

 
 

  

 Förderung der Ent-
wicklung von Strauch- 
und Krautsäumen 
besonders am westlichen 
Rand 

 Beseitigung standort-
fremder Gehölze 

 Langfristige Wald-
behandlung 

 Absperrungen 

 
8037-191 

 
Laubwäldchen am westlichen Rand des Naturschutzgebietes Kupferbachtal. Die 
beiden Laubgehölzbestände z. T. auf steilen Hangflächen.  
TF 01: Südwestliche Teilfläche mit Buche, einzelnen Hainbuchen, Birken. 
 Krautschicht: Außer nitrophilen Arten auch anspruchsvolle Arten wie 
Lungenkraut, Ährige Teufelskralle oder Vielblütiger Salomonssiegel. 
TF 02: Nordöstliche Teilfläche: Eichen-Hainbuchen-Wald mit Stieleichen, außerdem 
Zitterpappeln, Birken und Fichten. Zum Hangfuß mehr und mehr Buche.  
 Krautschicht mit einigen mesophilen Arten wie Maiglöckchen, Geflecktem 
Lungenkraut oder Großem Zweiblatt, Wald-Gräser.  

 

 Erhalt Land-
schaftsbild 

 Pufferfunkti
on 

 NSG-Vor-
schlag 

   

 02: Entfernung standort-
fremder Gehölze 

 Absperrungen 

 Abgrenzung der Weide-
flächen zur besseren 
Entwicklung von Strauch- 
und Krautsäumen 
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TK-Nr. 
Biotop-Nr. 

Beschreibung/Biotoptyp Funktion 
Schutzstatus

1)
 

Seltenheit 
Faunistische 

Angaben 
Pflegemaßnahme  

Sicherung 

 
8037-192 

 
Quellbäche und Tümpel im Hangwald. Lockere Baumschicht mit dominanter Fichte mit 
Esche, Bergahorn, Bergulme. In der Strauchschicht kommen Holunder, Hasel, 
Heckenkirsche vor. Üppige und sehr artenreiche Krautschicht mit vielen anspruchs-
vollen Wald-Arten wie z.B. Wald-Meister, Haselwurz, Nesselblättrige Glockenblume 
oder Kriechender Günsel. Dazu kommen Arten, die typisch für Auwälder oder feuchte 
Schluchtwälder sind, z. B. Berg-Kälberkropf, Wolliger Hahnenfuß, Große Sterndolde, 
Wechselblättriges Milzkraut, Aronstab oder Ausdauerndes Bingelkraut. Hangfuß mit 
zahlreichen Hangquellen, ein reichverzweigtes System von Rinnsalen bildend. Die ca. 
50 cm breiten Rinnsale mit Aufweitungen führen klares, schnell fließendes Wasser mit 
Kalktuffablagerungen. Verschiedene Moosarten, Bitteres Schaumkraut, 
Sumpfdotterblume, Bach-Bunge. An den Uferbereichen der Tümpel kommen feuchte-
liebende artenreiche Hochstaudenfluren vor mit Aufrechtem Merk, Wasserminze, 
Rohrglanzgras und Mädesüß. Teilweise besiedelt das Bayerische Löffelkraut (RL 2/2) 
kalkhaltige Quellen. 
TF 01: Ufergehölzsaum aus lockerstehen-den Schwarzerlen mit einer dichten 
Strauchschicht. 
TF 02: Kleinfl. Winkelseggen-Eschenwald mit Eibe (RL 3/3) und Seidelbast. 

 

 NSG-Vor-
schlag 

 
Teilfläche nach Art. 23 
BayNatSchG 
§ 30 BNatSchG: Quell-
flur, unverbautes 
Fließgewässer, 
Auwald 

 
Am 05.05.93 
konnte eine 
Ringelnatter 
(RL 4) be-
obachtet wer-
den. Sie sonnte 
sich in der 
Hochstau-
denflur am 
Waldrand (6/1) 

 

 Entfernung 
standortfremder Gehölze 

 Rücknahme von 
Gewässerausbauten, 
Sicherung des Wasser-
haushalts 

 Schutz des Bayerischen 
Löffelkrauts (Endemit 
stark gef.) durch 
Entfernen Bach-
beschattender Gehölze 
(z. T. bereits geschehen) 

 Zoologische Unter-
suchung angeraten 

 
8037-193 

 
Fischteich und Quellflur 
Fischteich mit extensiver Forellen-Zucht am westlichen Rand des Kupferbachtales. 
Teich wird gespeist von einer Hangquelle (Quelltopf am Hangfuß), reich mit Wasser-
pflanzen überwuchert. Mit Echter Brunnenkresse und Tannenwedel (RL 3/3), der teil-
weise entfernt wurde. Angrenzend Feuchtgebüsch aus Weidenaufwuchs und üppiger 
Hochstaudenflur mit feuchteliebenden Arten wie Kohldistel, Mädesüß, Wasser-Dost 
oder Roß-Minze und Binsen und Großseggen-Horsten.  

 

 Naturnaher 
Zustand 

 Wasser-
haushalt 

 Wertvoller 
Biotop-
komplex 

 Gesell-
schafts-
schutz 

 NSG-Vor-
schlag 

 
Teilfläche nach Art. 23 
BayNatSchG 
§ 20 c BNatSchG: 
Quellflur, Feucht-
gebüsch 

  

 Nutzungsextensivierung 

 Pflegeplan erforderlich 

 Abrücken der Beweidung 
am Südrand der Hecke 
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TK-Nr. 
Biotop-Nr. 

Beschreibung/Biotoptyp Funktion 
Schutzstatus

1)
 

Seltenheit 
Faunistische 

Angaben 
Pflegemaßnahme 

Sicherung 

 
8037-194 

 

Nasswiese im Kupferbachtal in der Talsohle (circa 50 bis 100 m) nördlich des 
Naturschutz-gebietes. Extensive Grünlandnutzung ermöglichte die Erhaltung 
artenreicher Nasswiesen. In den Randbereichen sind kleinflächig brachgefallene 
Pfeifengraswiesen vorhanden, auf denen teilweise die Schwarzerle aufkommt. 
Auf den Nasswiesen überwiegen Arten feuchter, mäßig nährstoffreicher Nasswiesen 
(z. B. Wiesen-Silge, Großer Wiesenknopf) und Seggen (Hirsen-Seggen), die v. a. in 
einer im nördlichen Teil verlaufenden Mulde zusammen mit dem Fieberklee (RL 3/3) 
vorkommt.  
In einigen Bereichen hat sich die Davall-Segge (RL 3/-) ausgebreitet. Für Flachmoore 
typische Arten wie die Sumpf-Kreuzblume, das Spatelblättrige Greiskraut (RL 3/3), der 
Frühlingsenzian, der Sumpfbaldrian, die Trollblume (RL 3/3), die Draht-Segge (RL 2/2) 
oder die Zweihäusige Segge (RL 2/2). 
Brachgefallene Pfeifengraswiesen sind kleinflächig an vier verschiedenen Stellen 
vertreten, bilden aber wichtige Artenreservoires. Hier sind neben dem Pfeifengras 
zahlreiche typische Streuwiesenarten vertreten z. B. Blutwurz, Schwalbenwurz-Enzian, 
Sumpf-Haarstrang, Moor-Labkraut, Breitblättriges Wollgras (RL 3/3) oder 
Gewöhnlicher Teufelsabbiss. Eingewanderte Hochstauden und der hohe Schilfbestand 
zeigen, dass die Fläche länger brach liegt. Die südlichste, vom Feldweg gesäumte 
Fläche ist ebenfalls stärker gestört und zeigt eine verstärkte Einwanderung der Sumpf-
Segge. 
Der Kupferbach und der Seitenarm, der am westlichen Waldrand verläuft, sind etwa 
1,20 m breit und haben meist steile Uferböschungen von 1 bis 1,5 m Höhe, die überall 
dicht mit Rohrglanzgras-Röhricht und feuchteliebenden Hochstauden wie Mädesüß, 
Wasser-Dost oder Kohldistel bewachsen sind. Im Wasser ist immer wieder der 
Aufrechte Merk oder das Bittere Schaumkraut vorhanden. Dort, wo der Seitenarm des 
Kupferbachs am Waldrand entlangfließt, hat sich ein Gehölzufersaum gebildet. Im 
südlichen Bereich durchziehen zwei wechselfeuchte schmale Gräben die Nasswiese 
und münden in den Kupferbach. Hervorzuheben ist der 2 m breite, geradlinige Graben 
an der nördlichen Grenze des Biotops, der das Wasser der ergiebigen Hangquelle 
führt. Er hat überall sehr klares Wasser und ist üppig mit Aufrechtem Merk bewachsen. 
Am Ufer kommen außer dem üppigen Hochstaudensaum einzelne Sträucher wie 
Berberitze, Eberesche, Sal-Weide und Weiden-Bastarde vor. 

 

 Wertvoller 
Biotop-
komplex 

 Hohe 
Artenvielfalt 

 Artenschutz 

 Gesell-
schafts-
schutz 

 Naturnaher 
Zustand 

 NSG-
Vorschlag 

 
Teilfläche nach Art. 23 
BayNatSchG 
§ 30 BNatSchG: un-
verbautes Fließ-
gewässer, Nasswiese, 
Flachmoor/Streu-
wiese 

  

 Mahd bei Bedarf 

 Mähgut abfahren 
Beobachtung 

 Entfernung standort-
fremder Gehölze 

 Pflegeplan erforderlich 

 Kontrolle der Ver-
buschung auf Brache-
flächen 

 Zoologische Unter-
suchung angeraten 
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TK-Nr. 
Biotop-Nr. 

Beschreibung/Biotoptyp Funktion 
Schutzstatus

1)
 

Seltenheit 
Faunistische 

Angaben 
Pflegemaßnahme 

Sicherung 

 
8037-195 

 
Naturschutzgebiet „Kupferbachtal“ 
Das großflächige Kalkflachmoorgebiet liegt im Tal eines kleinen Baches, der in diesem 
Bereich „Lauser Bach“ genannt wird (weiter nördlich Kupferbach). Kalkreiches 
Grundwasser führte zur Kalktuffbildung. Die zahlreichen Hangquellen, die diesen Tuff 
durchbrochen haben, führen zu weiteren Kalkerhöhungen im Talraum. 
Der von Natur aus waldarme bis waldfreie Standort wurde bis vor ca. 20 bis 25 Jahren 
als Streuwiesenfläche genutzt und regelmäßig gemäht. Seither fand keine Pflege mehr 
statt, wodurch große Bereiche zunehmend verschilfen.  
Der Lauser Bach, der zunächst an der östlichen Grenze des Gebietes am Waldrand 
verläuft, verlagert sich weiter südlich mehr in die Mitte und ist hier auch mehr ver-
zweigt. Im Bereich dieses Systems mit zahlreichen Rinnsalen und Gräben weist der 
deutlich schwingende Boden auf den Moorstandort hin. Das Schilf hat sich hier nicht so 
stark wie im Norden durchsetzen können. 
Neben pfeifengrasreichen Beständen, oft mit hohem Anteil an Kleinseggen, sind 
Großseggenrieder und auch typische Kalkflachmoor-Gesellschaften vertreten. Überall 
ist das Schilf mehr oder minder stark eingestreut, bis hin zum reinen Schilfröhricht. Der 
Lauser Bach und seine Seitengräben sind immer wieder mit Wasserpflanzen bestockt. 
Besonders hervorzuheben sind die Quellfluren mit seltenen Arten. Gehölze sind in 
Form lockerer Gebüsche eingestreut. 
Vor allem im Westen am Hangfuß sind pfeifengrasreiche Bestände vorhanden. Neben 
dem Blauen Pfeifengras sind z. B. die Blutwurz. der Gewöhnliche Teufelsabbiss  und 
Wiesen-Arten wie Kriechender Günsel, Wiesen-Labkraut, Großes Flohkraut, 
Schwalbenschwanz-Enzian, Strauß-Gelbweiderich, Schwertblättriges Waldvögelein 
(RL -/3), Fleischrotes Knabenkraut, Bleichgelbes Knabenkraut (RL 2/2) oder Wald-
Engelwurz vorhanden. Oft sind Kleinseggen herdenweise eingestreut, z. B. die 
Hirsensegge. Ebenso ist die Sumpf-Stendelwurz (RL 3+/3) in Herden vertreten. 
Die Großseggenrieder sind v.a. im Norden großflächiger vertreten mit der Steifen 
Segge und der Sumpf-Segge. Sie sind oft stark mit Schilf und einem hohen Anteil 
feuchteliebender Hochstauden durchsetzt. Hier wären die Ross-Minze, der Blut-
Weiderich oder der Ufer-Wolfstrapp zu nennen. Auch das Sumpf-Helmkraut ist 
eingestreut. 
In kleinflächigen Flachmoorgesellschaften ist das Mehlprimel-Kopfbinsen-Moor vor-
handen mit dem bestandsbildenden Rostroten Kopfried; u. a. auch Herzblatt, die 
Mehlprimel, Alpen-Fettkraut (RL 3/3), Gewöhnliches Fettkraut (RL 3+/3), Sumpf-
Läusekraut (RL 2-/3), Fleischfarbenes Knabenkraut (RL 2/3), Bleichgelbes 
Knabenkraut (RL 2/2), Alpen-Wollgras, Schlamm-Segge (RL 2-/3) vorhanden. An 
feuchteren Stellen kommt das Schneidbinsen-Ried vor mit dem Schneidried. 

 

 Wertvoller 
Biotopkompl
ex 

 Seltener 
Pflanzenbes
tand 

 Gesellschaft
s-schutz 

 Großflächig
keit 

 Biogeograp
hischer 
Wert 

 
NSG vergrößern 
Teilfläche nach Art. 23 
BayNatSchG 
§ 30 BNatSchG: Quell-
flur, unverbautes 
Fließgewässer, 
Feuchtgebüsch 

  

 Mahd bei Bedarf 

 Mähgutabfuhr 

 Maßnahmen zum Schutz 
und zur Förderung des 
Bayerischen Löffelkraut 

 Beobachtung 

 Zoologische Unter-
suchung angeraten 

 Gesellschaftsschutz 

 Entfernung von 
Gehölzaufwuchs 

 Pflegeplan erforderlich 
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TK-Nr. 
Biotop-Nr. 

Beschreibung/Biotoptyp Funktion 
Schutzstatus

1)
 

Seltenheit 
Faunistische 

Angaben 
Pflegemaßnahme  

Sicherung 

 
8037-195 

 
Entlang der Quellfluren und feuchten Rinnen kommt die Gesellschaft der Stumpf-
blütigen Binse vor; außer dieser Haupt-Art noch mit dem Sumpf-Haarstrang und dem 
Schilf. An schilffreien Flächen hat sich als Besonderheit das Bayerische Löffelkraut (RL 
2/2) neben dem Echten Löffelkraut (RL G/0*) in einer moosreichen Gesellschaft 
durchgesetzt, die typisch für stark kalkhaltige Quellen ist.  
Im nördlichen Teil dominieren v.a. in der Nähe des Lauser Baches nahezu reine 
Schilfbestände.  
Der Lauser Bach ist ca. 2 m breit und ca. 50 cm tief. Das Bett ist sehr abwechslungs-
reich mit Buchten, Kolken und Engstellen, so dass unterschiedliche Strömungs-
geschwindigkeiten entstehen können. An den Ufern stockt zumeist ein üppiges Schilf-
röhricht. Neben vegetationsfreien Abschnitten kommen auch immer wieder dicht 
bewachsene Stellen vor mit der Echten Brunnenkresse, der Wasser-Minze oder der 
Bach-Bunge. Am Ufer steht die Sumpf-Dotterblume, das Sumpf-Vergissmeinnicht oder 
die Schlanke Segge. 
Es sind immer wieder lockere Gebüsche mit Schwarzerlen-Jungwuchs, Purpur-Weide 
oder dem Kreuzdorn in der Fläche eingestreut. 
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Tabelle 5: Zusammenstellung der nach § 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG 

(ehemals Art. 13d BayNatSchG) geschützten Biotope 

Quelle: Kartierung zur Überprüfung der Amphibienlaichvorkommen ausgewählter Zielarten im Landkreis 
München, Ökokart, 2000 
 

Im Gemeindegebiet Aying wurde 2000 eine Kartierung von §30-Flächen im Auftrag des 
Landratsamtes vorgenommen. Diese sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. 

 
 
Kartierte Fläche, gesch. nach 
Art. 23 BayNatSchG 
 

 
Flur- 
karte 

 
Vorkommende 
Biotoptypen 
nach Art. 23 
BayNatSchG 

 
Konflikt 

 
Ziele und Maßnahmen 

 
Hochstaudenflur nordöstl. 
Grass 
Mädesüßflur  
§ 30-Anteil der Biotopfläche 
(8036-84) ca. 10% 

 
SO 
IX.8 

 
Moor / Sumpf 

 
- Entwässerung über 
Graben, starke 
Ruderalisierung, 
dicht angrenzende 
Beweidung 

 
- Sicherung des Wasser-
haushaltes (keine Anlage neuer 
Gräben, keine Vertiefung des 
bestehenden Grabens) 
- Im Bereich der 
Hochstaudenflur Sukzession 

 
Toteisloch südlich Kaltenbrunn 
Toteisloch mit Großseggenried, 
umgeben von Weidenutzung 
§ 30-Anteil der Biotopfläche 
(8036-88.1) ca. 100% 
 

 
SO 
IX.8 

 
Moor / Sumpf 

 
- fehlender Puffer-
streifen zum 
Intensivgrünland 

 
- Düngungsverzicht auf einem 
5m breiten Pufferstreifen um 
das Toteisloch; der 
Pufferstreifen sollte jedoch 
weiterhin beweidet werden 
- Sicherung des Wasserhaus-
halts, Vermeidung von Auf-
füllungen und sonst. Einträgen 

 
Toteisloch am Waldrand östlich 
Kaltenbrunn 
Toteisloch mit Großseggenried 
und Grauweidengebüsch  
§ 30-Anteil der Biotopfläche 
(8036-88.2) ca. 100% 
 

 
SO 
IX.8 

 
Moor / Sumpf 
Bruchwald 

 
- Müllablagerungen 
am Waldrand 
- Auffüllungen vom 
Lagerplatz im Norden 
aus mit Bauschutt, 
Gartenabfällen etc. zu 
befürchten, 
Eutrophierung vom 
Intensivgrünland bzw. 
Lagerplatz aus 

 
- Beseitigung von Müllab-
lagerungen 
- Sicherung gegen Auffüllung 
und Nährstoffeinträge vom 
Lager-platz und 
Intensivgrünland aus (genaue 
Ermittlung und Ab-markung der 
Grundstücks-grenzen) 
- Mittelfristige Extensivierung 
der Grünlandnutzung bzw. 
Ankauf der Lagerfläche mit an-
schließender Biotopgestaltung 

 
Toteisloch östlich Kaltenbrunn 
Kleines Toteisloch mit 
Hochstaudenfluren und Seggen 
inmitten von Intensivgrünland 
§ 30-Anteil der Biotopfläche 
(8036-88.3) ca. 100% 

 
SO 
IX.8 

 
Moor / Sumpf 

 
- fehlender 
Pufferstreifen  

 
- Düngungsverzicht auf einem 
5m breiten Pufferstreifen um 
das Biotop 
- gelegentliche Herbstmahd 
der Biotopfläche im Westteil 
(Achtung: Steinblöcke!) 

 
Toteisloch östlich Kaltenbrunn 
Toteisloch mit 
Großseggenbestand, 
Pfeifengraswiesenbrache, 
Weidengebüsch, Hochstauden 
und Ruderalisierungszeiger 
ehemaliger § 30-Anteil der 

Biotopfläche (8036-88.4) ca. 
90% (Stand 2000), 2016 nicht 
mehr nach § 30 einzustufen! 

 

 
SO 
IX.8 

 
Moor / Sumpf 
Pfeifengras-
wiese 
Bruchwald 

 
- fortgeschrittene 

Ruderalisierung v.a. in 
den Rand-bereichen 
am Übergang zum 
Intensivgrünland bzw. 
zur Acker-fläche im W 
- Fichtenan-
pflanzungen im NW  
- Himbeersukzession 
am Waldrand im S 

 
- Entfernung der Fichten 
- Zurückdrängung der 
Brennessel- und Reitgrasfluren 
durch Frühmahd; Düngungs-
verzicht auf einem 5m breiten 
Pufferstreifen um das Biotop 
- Offenhaltung der Fläche 
durch gelegentliche 
Herbstmahd (maximaler 
Gehölzanteil auf 25% der 
Fläche) 
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Kartierte Fläche, gesch. nach 
Art. 23 BayNatSchG 
 

 
Flur- 
karte 

 
Vorkommende 
Biotoptypen 
nach Art. 23 
BayNatSchG 

 
Konflikt 

 
Ziele und Maßnahmen 

 
Toteisloch östlich Aying 
Sumpfiger Großseggenbestand 
mit Hochstaudenfluren und 
Pfeifengras 
§ 30-Anteil der Biotopfläche 
(8036-88.5) ca. 75% 
Trittsteinfunktion 

 
SO 
IX.7 

 
Moor / Sumpf 

 
- starke randliche 
Eutrophierung in-folge 
der Nährstoff-
einschwemmung von 
den höher gelegenen 
landwirt-schaftl. 
Flächen 
- Ruderalisierungs-
tendenz auch im 
Großseggen-bestand 
- Ausbreitung der 
Goldrute im S 
- Himbeersukzession 
im NO 

 
- Ausweisung von 
ungedüngten Pufferstreifen (5-
10m breit) um die Biotopfläche; 
regelmäßige Mahd der 
Pufferflächen um Nährstoffe 
abzuführen 
- Beobachtung der Gehölz-
entwicklung, ggf. Entbuschung 
- Teilflächenmahd der 
nichtbultigen Großseggen-
bestände alle paar Jahre 

 
Quellgraben südlich 
Kleinhelfendorf  
Sumpfiger Wald mit 
Traubenkirschen, Schilf mit 
Weiden und Seggen, 
Sumpfseggenried und 
Rohrkolbenröhricht 
§ 30-Anteil der Biotopfläche 
(8036-92); ASK 8036-34 

 
SO 
X.8 

 
Röhricht 
Sumpf- / 
Auwald 
Moor / Sumpf 

 
- Auffüllung und 
Ruderalisierung im 
Norden 
- Müllablagerung im 
Süden 

 
- Beseitigung des Mülls 
- Sicherung des 
Wasserhaushalts 
- Sicherung gegen weitere 
Verfüllung 
- gelegentliche Mahd der 
Böschung 

 
Toteisloch nordöstlich 
Kleinhelfendorf 
§ 30-Anteil der Biotopfläche 
(8036-95.1) ca. 95% 
 

 
SO 
X.8 

 
Moor / Sumpf 
Pfeifengras-
wiese 
Seggen-/ 
binsenreiche 
Nasswiese 

 
- Verdichtung, Tritt-
schäden entlang des 
Waldstücks 
- Gefahr der 
Verfüllung 
 

 
- Düngungsverzicht auf einem 
10m breiten Pufferstreifen 
- Herbstmahd der Pfeifengras-
wiese und Nasswiesen-brache 
alle 2-3 Jahre 
- Sicherung gegen Auffüllung, 
Entwässerung etc. 

 
Toteisloch westlich Oberschops 
Pfeifengrasbrache mit Gebüsch 
und Seggen, Torfstich mit 
Verlandungsvegetation, 
Groseggenried 
§ 30-Anteil der Biotopfläche 
(8036-95.2) ca. 100% (auch 
darüber hinaus) 
ASK 8036-32 

 
SO 
X.8 

 
Pfeifengras-
wiese 
Moor / Sumpf 
Verlandungs-
bereich 
stehender 
Gewässer 
Seggen- oder 
binsenreiche 
Nass- und 
Feuchtwiese 

 
-   Beackern des 
gesamten 
angrenzenden 
Flurstücks und somit in 
die Biotopfläche 
(2016) 
- Maisfütterung für 
Enten im Bereich des 
Torfstichs 
(Eutrophierung!) 
- Verdrängung 
konkurrenzschwacher 
Arten 
- fehlender Puffer 

 
- Beseitigung der 
Entenfütterung 
- Herbstmahd der 
Pfeifengraswiese in 
Teilbereichen 
- Düngungsverzicht auf einem 
10m breiten Pufferstreifen 

 
Teiche zwischen Heimatshofen 
und Loibersdorf 
Fischereilich genutzte Teiche 
mit Rohrkolben und Schilf, Ufer 
mit Altgrasfluren, Fichten und 
Pappeln 
§ 30-Anteil der Biotopfläche 
(8036-97) ca. 30% 
ASK 8036-22 

 
SO 
IX.9 

 
Verlandungs-
bereich 
stehender 
Gewässer 

  
- Erhaltung der 
Röhrichtbestände 
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Kartierte Fläche, gesch. nach 
Art. 23 BayNatSchG 
 

 
Flur- 
karte 

 
Vorkommende 
Biotoptypen 
nach Art. 23 
BayNatSchG 

 
Konflikt 

 
Ziele und Maßnahmen 

 
Wolfsgraben bei Spielberg 
Naturnaher Abschnitt des 
Wolfsgrabens mit Begleitgehölz 
in kleinem Tobel mit 
mesophilem Mischwald 
§ 30-Anteil der Biotopfläche 
(8037-3); ASK 8037-9 

 
SO 
IX.9 

 
Natürlicher / 
naturnaher 
Bachabschnitt 

 
- Trittschäden durch 
Weidevieh im O 
- Gefahr weiterer 
Auffüllung und 
Bautätigkeit im S 
 

 
- Sicherung des Biotops 
gegen weitere Aufschüttung 
und Silobauten (Südgrenze) 
- teilweise Auszäunung des 
Baches gegen die Viehweide in 
NO 

 
Hangwald und Quellbereich 
östlich Spielberg 
§ 30-Anteil der Biotopfläche 
(8036-4.1)  
lt. ABSP Element eines 
landesweit bedeutsamen 
Komplexlebensraumes 
ASK 8037-208 

 
SO 
IX.9 

 
Quellbereich 
Moor / Sumpf 
 

 
- Fichtenanpflanzung 
zwischen quelligem 
Hangfuß und 
Streuwiese im O 
- Müllablagerung 
(Autoreifen) am 
Hangfuß 
 

 
- Erhaltung des arten- und 
strukturreichen Waldbestands 
- Sicherung des Wasser-
haushalts der Quellbereiche 
- Beseitigung von Müll 
 Umbau des vorgelagerten 
Fichtenbestands auf Erle bzw. 
Rodung und nachfolgende 
Sukzession 

 
Quelliger Hangfuß am Rand der 
Kupferbachaue südöstlich 
Spielberg 
Schwarz - Erlen mit Schilf 
§ 30-Anteil der Biotopfläche 
(8036-4.2) ca. 100% 
lt. ABSP Element eines 
landesweit bedeutsamen 
Komplexlebensraumes 

 
SO 
IX.9 

 
Bruchwald 
Quellbereich 
 
 

 
- forstliche 
Überprägung (Fichten-
Altersklassenforst) im 
W des Biotops 
 

 
- langfristiger Umbau des 
Fichtenforstes auf Laubholz 

 
Hangwald nordöstlich Spielberg 
Oberhalb des Feldweges sind 
die Quellbänke zu Tümpeln 
aufgestaut, unterhalb des 
Weges sind Sinterstufen und 
Quelltuffablagerungen 
§ 30-Anteil der Biotopfläche 
(8037-6.1) ca. 10% 
lt. ABSP Element eines 
landesweit bedeutsamen 
Komplexlebensraumes 
ASK 8037-343+344+345 

 
SO 
IX.9 

 
Quellbereich 
Röhricht 
Sumpf-/ Auwald 
 

 
- Beeinträchtigung 
des Wasser-
haushaltes durch 
querenden Feldweg 
 

 
- Sicherung des Wasserhaus-
haltes (keine weiteren 
Wegerschließungen) 
- Fortführung der Maßnahmen 
zur Förderung des Bayerischen 
Löffelkrautes in Abstimmung 
mit dem LfU 

 
Hangquellen südw. Heisenthal 
Quellrinnen, z.T. in 
Betonbecken gefasst 
§ 30-Anteil der Biotopfläche 
(8037-6.2) ca. 30% 
lt. ABSP Element eines 
landesweit bedeutsamen 
Komplexlebensraumes 

 
SO 
IX.9 

 
Quellbereich 
Sumpf-/ Auwald 
Röhricht 
 

 
- Quellfassung 
(Betonbecken) wird 
zur Forellenzucht 
genutzt 
 

 
- Förderung des Bayerischen 
Löffelkrautes durch gezielte 
Auflichtung entlang der Quell-
rinnen in Abstimmung mit dem 
LfU 
- Überprüfung der Fischzucht 
auf Rechtmäßigkeit 

 
Fischteich und Quellflur bei 
Spielberg Teich ohne 
Verlandungsvegetation; 
Weidengebüsch, Hochstauden 
und Seggen am Ufer; 
Quelltöpfe im W am Fuß des 
Hangwaldes; § 30-Anteil der 
Biotopfläche (8037-7) ca. 40%, 
lt. ABSP Element eines 
landesweit bedeutsamen 
Komplexlebensraumes 
ASK 8037-157 

 
SO 
IX.9 

 
Moor / Sumpf 
Quellbereich 
Bruchwald 
 

  
- Erhaltung der § 30-Flächen 
(Sicherung gegen Ausweitung 
der Teichanlage) 
- Extensivierung der 
Teichnutzung über freiwillige 
Vereinbarung 
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Kartierte Fläche, gesch. nach 
Art. 23 BayNatSchG 
 

 
Flur- 
karte 

 
Vorkommende 
Biotoptypen 
nach Art. 23 
BayNatSchG 

 
Konflikt 

 
Ziele und Maßnahmen 

 
Nasswiesen im nördlichen 
Kupferbachtal 
Nordteil: Seggenreiche Nass-
wiese mit verlandeten Gräben, 
Übergänge in Pfeifengras-
wiesen, Großseggen 
Südteil: Nasswiese mit 
Gehölzsaum, Binsen, Seggen, 
Hochstaudenfluren 
§ 30-Anteil der Biotopfläche 
(8037-8) ca. 100% 
lt. ABSP Element eines 
landesweit bedeutsamen 
Komplexlebensraumes 
ASK 8037-154+155 

 
SO 
IX.9 

 
Seggen- oder 
binsenreiche 
Nass- und 
Feuchtwiese 
Pfeifengras-
wiese 
natürlicher / 
naturnaher 
Bachabschnitt 
 

 
- Befahrbare 
Bereiche werden zum 
1.9. komplett gemäht 

 
- Fortsetzung der Pflege in 
bisherigen Umfang  
 (Mahd der Nasswiesen nach 
1.9., Sukzession im Bereich der 
Seggenrieder und 
Hochstaudenfluren; innerhalb 
der mähbaren Flächen sollten 
wechselnde Brachestreifen (ca. 
10%) stehen bleiben) 

zusätzliche Objekte nach aktuellen Begehungen, welche §30-Status erfüllen und im FNP dargestellt sind 

Feuchtfläche östlich Aying SO 
8-9 

Seggen- oder 
binsenreiche 
Nass- und 
Feuchtwiese 

Beackern, 
Eutrophierung, Ablage 
von Heuballen 

Erhalt; Puffer einrichten, ggf. 
Unrat entfernen 

Feuchtfläche südlich 
Kaltenbrunn, Waldrand 

SO 
IX.8 

Moor, Sumpf Beackern, fehlender 
Puffer, Eutrophierung 

Erhalt; Puffer einrichten, ggf. 
Unrat entfernen 

Feuchtfläche südöstlich 
Kaltenbrunn, westlich Biotop 
8036-0087-001 

SO 
IX.8 

Moor, Sumpf, 
Seggen- oder 
binsenreiche 
Nass- und 
Feuchtwiese 

Beackern, fehlender 
Puffer, Eutrophierung 

Erhalt; Puffer einrichten, ggf. 
Unrat entfernen 

Feuchtfläche südlich 
Kaltenbrunn, Waldrand 

SO 
IX.8 

Moor, Sumpf, 
Seggen- oder 
binsenreiche 
Nass- und 
Feuchtwiese 

fehlender Puffer, 
mögliche 
Eutrophierung, etwa 
durch Weidevieh 

Erhalt; Puffer einrichten, ggf. 
Unrat entfernen 

Feuchtfläche nördlich Grass im 
Wald bei ASK 8036-0018 

SO 
8-8 

Moor / Sumpf 
Quellbereich 
Bruchwald 

Schuttablagerung, 
Verfüllung 

Erhalt; Puffer einrichten, ggf. 
Unrat entfernen 

Feuchtfläche östlich Biotop 
0097, Waldrandbereich 

SO 
9-9 

Seggen- oder 
binsenreiche 
Nass- und 
Feuchtwiese 

 Erhalt; Puffer einrichten, ggf. 
Unrat entfernen 

Feuchtfläche Waldrandbereich 
östlich Trautshofen 

SO 
10-9 

Seggen- oder 
binsenreiche 
Nass- und 
Feuchtwiese 

 Erhalt; Puffer einrichten, ggf. 
Unrat entfernen 

nördlich Kleinhelfendorf SO 
X.8 

Seggen- oder 
binsenreiche 
Nass- und 
Feuchtwiese 

Ablagerung von Unrat, 
u.a. Grüngut 
Neophyten entfernen 

Erhalt; Unrat sowie Neophyten 
entfernen 

Waldrand nordöstlich 
Göggenhofen 

SO 
IX.8 

Moor, Sumpf, 
Seggen- oder 
binsenreiche 
Nass- und 
Feuchtwiese 

Ablagerung von Unrat, 
u.a. Grüngut 
entfernen, Neophyten 
entfernen 

Erhalt; Puffer einrichten, ggf. 
Unrat entfernen, Jungaufwuchs 
Buche entfernen 

 

zusätzlich im Gelände vorgefundene Objekte, welche den Schutzstatus nach § 30 potentiell erfüllen bzw. 
Verdachtsflächen s. Themenkarten und Landschaftsplan 
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Tabelle 6: Vorkommen geschützter/ gefährdeter Pflanzenarten 

Quelle: Biotopkartierung und Artenschutzkartierung des Landesamts für Umwelt Bayern 

 
 
Deutscher Name 

 
Wissenschaftlicher 

Name 

RL 
Bayern/ 

RL 
BRD* 

land-
kreis-

bedeut-
same 
Arten 

(L) 

 
Arten von 

gem. 
Interesse 

(FFH) 

 
gesch. 
BArt. 

Sch.V. 
(G) 

 
Fundort** 

 

 
Quelle** 

Jahreszahl 

Gewöhnliche Akelei Aquilegia vulgaris 
agg. 

-/- L - G TK 8037: B 192 LfU, 1992 

Acker-Gauchheil Anagallis arvensis -/-  - - TK 8036:  
ASK 113 

ASK 1986 

Kriechender Sellerie Apium repens 2/1    TK 8037: 0601, 
0607 

2003 
2011 

Sumpf-
Streifensternmoos 

Aulacomnium 
palustre 

-/-    TK 8036: 0315 2010 

        

Schmalblättriger Merk Berula erecta -/-    TK 8037: 0429 2005 

Moor-Birke Betula pubescens s.l. -/-    TK 8036: 0315  

        

Sumpf-Dotterblume Caltha palustris -/-    TK 8037: 0154 2010 

Pfirsichblättrige 
Glockenblume 

Campanula 
persicifolia 

-/-    TK 8036: 0245 2007 

Gedrängtährige Segge Carex appropinquata 3/2- L - - TK 8036: B 88, B 
92, B 95 
TK 8037:  
B 195, ASK 40, 
0155 

LfU: B 1992, 
ASK 1982 
 
 
1985 

Davalls Segge Carex davalliana 3/3+ - - - TK 8036: B 95, 
TK 8037: B 194 
0596 

LfU, 1992 
 
2003 

Draht-Segge Carex diandra 2/2 - - - TK 8037: B 194 LfU, 1992 

Steife Segge Carex elata -/-    TK 8037: 0155 1985 

Zweihäusige Segge Carex dioica 2/2 - - - TK 8037: B 194 LfU, 1992 

Gewöhnliche Gelb-
Segge 

Carex flava s.str. -/-    TK 8037: 0155 1985 

Saum-Segge Carex hostiana 3/2-    TK 8037: 0596 2003 

Schlamm-Segge Carex limosa 3/2- - - - TK 8037:  
B 195, ASK 46 

LfU: B 1992, 
ASK 1975 

Hirse-Segge Carex panicea     TK 8037: 0155 1985 

Floh-Segge Carex pulicaris 3/2-    TK 8037: 0596 2003 

Schwertblättriges 
Waldvögelein 

Cephalanthera 
longifolia 

3/- - - G TK 8037: B 195 LfU, 1992 

Bach-Kratzdistel Cirsium rivulare -/-    TK 8037: 0154 1985 

Schneidried Cladium mariscus 3/3+ - - - TK 8037: B 195 
ASK 40,  
ASK 46 
0596 

LfU: B 1992 
ASK 1982+75 

Bayer. Löffelkraut Cochlearia bavarica 2/2 - - G TK 8037:  
B 192, B 195 
ASK 46, ASK 75, 
ASK 77 
0155, 0342, 0343, 
0344, 0345, 0348, 
0357, 0358, 0359, 
0360, 0429, 0504, 
0505, 0506, 0507, 
0508, 0509, 0510, 
0511, 0512, 0513, 
0514, 0593, 0594 
0596, 0599, 0603 
0647 

LfU: B 1992 
ASK 1975+90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 

Echtes Löffelkraut Cochlearia officinalis 
agg. 

0/G - - G TK 8037: B 195 LfU, 1992 

Herbst-Zeitlose Colchicum autumnale -/-    TK 8037: 0155 1985 

Sumpf-Pippau Crepis paludosa -/-    TK 8037: 0154, 
0155 

1985 
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Deutscher Name 

 
Wissenschaftlicher 

Name 

RL 
Bayern/ 

RL 
BRD* 

land-
kreis-

bedeut-
same 
Arten 

(L) 

 
Arten von 

gem. 
Interesse 

(FFH) 

 
gesch. 
BArt. 

Sch.V. 
(G) 

 
Fundort** 

 

 
Quelle** 

Jahreszahl 

Fuchs Knabenkraut Dactylorhiza fuchsii 3/- - - - TK 8036: B 95 LfU, 1992 

Fleischrotes 
Knabenkraut 

Dactylorhiza 
incarnata 

3/2 - - G TK 8037: B 195 
ASK 40, 
ASK 46 
0596 

LfU: B 1992 
ASK 1982+75 
 
2003 

Blaßgelbes Knabenkraut Dactylorhiza 
incarnata ssp. 
ochroleuca 

2/2  - G TK 8037: B 195, 
ASK 40 

LfU: B 1992, 
ASK 1982 

Breitblättriges 
Knabenkraut 

Dactylorhiza majalis 
s.str. 

-/-    TK 8037: 0155 1985 

Gewöhnlicher Seidelbast Daphne mezereum -/- - - G TK 8037: B 192 LfU, 1992 

Langblättriger 
Sonnentau 

Drosera anglica -/- - - - TK 8037:  
B 195, ASK 46 

LfU: B 1992, 
ASK 1975 

Mittlerer Sonnentau Drosera intermedia 3/2    TK 8037: 0159 1992 

Langblättriger 
Sonnentau 

Drosera longifolia 3/2    TK 8037: 0596 2007 

Rundblättriger 
Sonnentau 

Drosera rotundifolia V/3    TK 8036: 0315 
0596 

2010 
2003 

Artengruppe 
Gewöhnlicher Dornfarn 

Dryopteris 
carthusiana agg. 

-/-    TK 8036: 0315 2010 

        

Sumpf-Stendelwurz Epipactis palustris V/3 - - G TK 8037: B 195 
0155 

LfU, 1992 
2003 

Schmalblättriges 
Wollgras 

Eriophorum 
angustifolium 

-/- L - - TK 8037: B 195, 
0155 

LfU, 1992 
1985 

Breitblättriges Wollgras Eriophorum latifolium -/3 - - - TK 8036: B 95, 
TK 8037: B 194, 
0155 

LfU, 1992 
 
2003 

Scheiden-Wollgras Eriophorum 
vaginatum 

-/-    TK 8036: 0315 2010 

        

Hügel-Erdbeere Fragaria viridis -/- L - - TK 8037: B191 LfU, 1992 

Faulbaum Frangula alnus -/-    TK 8036: 0315 2010 

        

Schwalbenwurz-Enzian Gentiana asclepiadea -/- - - G TK 8037:  
B 194, TK 8037: 
B 195,  
0155 

LfU, 1992 
 
 
2003 

Frühlings-Enzian Gentiana verna -/3 - - G TK 8037: B 194 LfU, 1992 

Mücken-Händelwurz Gymnadenia 
conopsea 

G/-    TK 8037: 0372 2003 

        

Flaumiger Wiesenhafer Helictotrichon 
pubescens 

-/-    TK 8037: 0155 1985 

Schopfiger Hufeisenklee Hippocrepis comosa -/-    TK 8037: 0155 1985 

Tannenwedel Hippuris vulgaris -/- - - - TK 8036: B 80 
TK 8037:  
B 193, B 195, 
ASK 40 

LfU: B 1992, 
ASK 1982 

        

Knoten-Binse Juncus subnodulosus V/3 L - - TK 8037:  
B 195, ASK 40 
0596 

LfU: B 1992, 
ASK 1982 
2003 

        

Märzenbecher Leucojum vernum V/3 - - G TK 8037:  
B 188, B 190 

LfU, 1992 

Türkenbundlilie Lilium martagon -/- L - G TK 8037:  
B 188, B 189, 
B 190, B 191 

LfU, 1992 

Artengruppe 
Gewöhnlicher Hornklee 

Lotus corniculatus 
agg. 

G/*    TK 8037: 0155 1985 

Sumpf-Hornklee Lotus pedunculatus -/-    TK 8037: 0154 1985 

Strauß-Gilbweiderich Lysimachia thyrsiflora 3/3 - - - TK 8037:  
B 195, ASK 40 

LfU: B 1992, 
ASK 1982 
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Deutscher Name 

 
Wissenschaftlicher 

Name 

RL 
Bayern/ 

RL 
BRD* 

land-
kreis-

bedeut-
same 
Arten 

(L) 

 
Arten von 

gem. 
Interesse 

(FFH) 

 
gesch. 
BArt. 

Sch.V. 
(G) 

 
Fundort** 

 

 
Quelle** 

Jahreszahl 

        

Fieberklee Menyanthes trifoliata 3/3 L - G TK 8037:  
B 195, ASK 40, 
0155 
0159 

LfU: B 1992, 
ASK 1982, 
2003 
2003 

Artengruppe Pfeifengras Molinia caerulea agg. -/-    TK 8036: 0315 2010 

        

Weiße Seerose Nymphaea alba 3/* - - G TK 8037: B 195, 
ASK 46 

LfU: B 1992, 
ASK 1975 

        

Knabenkraut Orchis sp. 1/1 - - G TK 8037: B 195 LfU, 1992 

        

Echtes Veränderliches 
Sichel-Starknervmoos 

Palustriella 
commutata var. 
commutata 

-/-    TK 8037: 0343, 
0344 
0429 

1998 
1998 
2005 

Sumpf-Herzblatt Parnassia palustris 3/3+    TK 8037: 0155, 
0596 

2003 
0596 

Sumpf-Läusekraut Pedicularis palustris 3/2- - - G TK 8037: B 195, 
ASK 40 

LfU: B 1992, 
ASK 1982 

Berg-Haarstrang Peucedanum 
oreoselinum 

-/- L - - TK 8037: B 195 LfU, 1992 

Kugelige Teufelskralle Phyteuma orbiculare 
s.l. 

-/-    TK 8037: 0155 1985 

Rot-Fichte Picea abies -/-    TK 8036: 0315 2010 

Alpen-Fettkraut Pinguicula alpina 3/3 - - G TK 8037: B 195 LfU, 1992 

Gewöhnliches Fettkraut Pinguicula vulgaris 3/3+ - - G TK 8037: B 195, 
0596 

LfU, 1992 
2003 

Wald-Kiefer Pinus sylvestris 3/    TK 8036: 0315 2010 

Moor-Kiefer Pinus x rotundata 3/    TK 8036: 0315 2010 

Sumpf-Kreuzblümchen Polygala amarella -/-    TK 8037: 0155 1985 

Gemeines 
Widertonmoos, 
Goldenes 
Frauenhaarmoos 

Polytrichum 
commune 

-/-    TK 8036: 0315 2010 

Moor-Widertonmoos Polytrichum strictum -/-    TK 8036: 0315 2010 

Dichtes Laichkraut Potamogeton densus 3/2 - - - TK 8037:  
B 195, ASK 40 

LfU: B 1992, 
ASK 1982 

Mehlprimel Primula farinosa 3/3+ - - G TK 8037:  
B 195, ASK 46, 
0155 

LfU: B 1992, 
ASK 1975 
1985 

Großes Flohkraut Pulicaria dysenterica 3/* - - - TK 8037: B 195 LfU, 1992 

        

Zungen-Hahnenfuß Ranunculus lingua 2/3    TK 8037: 0591 2008 

Kleiner Klappertopf Rhinanthus minor 3/2    TK 8037: 0155 1985 

        

Rostrotes Kopfried Schoenus ferrugineus 3/3 L - - TK 8037:  
B 195, ASK 46, 
0155 
0596 

LfU: B 1992, 
ASK 1975 
1985 
2003 

Spatelblättriges 
Greiskraut 

Senecio helenitis 3/3   - TK 8036: B 95, 
TK 8037: B 194 

LfU, 1992 

Kuckucks-Lichtnelke Silene flos-cuculi -/-    TK 8037: 0154, 
0155 

1985 
1985 

Spitzblättriges Torfmoos, 
Hain-Torfmoos 

Sphagnum 
capillifolium 

-/-    TK 8036: 0315 2010 

Spieß-Torfmoos Sphagnum 
cuspidatum 

-/-    TK 8036: 0315 
0596 

2010 
2003 

Mittleres Torfmoos, 
Magellans Torfmoos 

Sphagnum 
magellanicum 

-/-    TK 3036: 0315 2010 

Warziges Torfmoos Sphagnum 
papillosum 

-/-    TK 8036: 0315 2010 

Rötliches Torfmoos Sphagnum rubellum -/-    TK 8036: 0315 2010 

Gewöhnlicher 
Teufelsabbiss 

Succisa pratensis -/-    TK 8037: 0155 1985 

        

Eibe Taxus baccata 3/3 - - G TK 8037: B 192 LfU, 1992 
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Deutscher Name 

 
Wissenschaftlicher 

Name 

RL 
Bayern/ 

RL 
BRD* 

land-
kreis-

bedeut-
same 
Arten 

(L) 

 
Arten von 

gem. 
Interesse 

(FFH) 

 
gesch. 
BArt. 

Sch.V. 
(G) 

 
Fundort** 

 

 
Quelle** 

Jahreszahl 

Spatelblättriges 
Greiskraut i.w.S. 

Tephroseris helenitis 3/2    TK 8037: 0155 1985 

Gewöhnliche Simsenlilie Tofieldia calyculata -/- L - - TK 8037: B 195 LfU, 1992 

Alpen-Wollgras Trichophorum 
alpinum 

3/3+ - - - TK 8037:  
B 195, ASK 40 

LfU: B 1992, 
ASK 1982 

Berg-Klee Trifolium montanum -/-    TK 8037: 0155 1985 

Trollblume Trollius europaeus 3/3+ - - G TK 8036: B 95, 
TK 8037: B 194 
TK 8037: 0154, 
0155 

LfU, 1992 
 
1985 
1985 

        

Feld-Ulme Ulmus minor 3/3 - - - TK 8036: B 69 LfU, 1992 

Mittlerer 
Wasserschlauch 

Utricularia intermedia 
agg. 

3/2 - - - TK 8037:  
B 195, ASK 46 

LfU: B 1992, 
ASK 1975 

        

Heidelbeere Vaccinium myrtillus -/-    TK 8036: 0315 2010 

Gewöhnliche Moosbeere Vaccinium oxycoccos 
s.str.. 

-/-    TK 8036: 0315 2010 

Rauschbeere Vaccinium uliginosum 
s.l. 

-/-    TK 8036: 0315 2010 

Preiselbeere Vaccinium vitis idaea -/-    TK 8036: 0315 2010 

Kleiner Baldrian Valeriana dioica -/-    TK 8037: 0154 1985 

Sumpf-Veilchen Viola palustris -/-    TK 8037: 0155 1985 
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Tabelle 7: Aufstellung der im Gemeindegebiet vorkommenden Tierarten nach vorliegenden Quellen 

Quelle: Biotopkartierung und Artenschutzkartierung des Landesamtes für Umweltschutz (LfU), Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 
 
*) 
Kategorien der RL (Roten Liste) RL 4R potentiell gefährdet durch Rückgang ASK Daten der Artenschutzkartierung (LfU) 
 RL 1 vom Aussterben bedroht V Arten der Vorwarnliste LA Landkreisweite Amphibienkartierung 1999/2000 

 RL 2 stark gefährdet Fettgedruckte Arten landkreisbedeutsame Arten 

 RL 3 gefährdet FFH Arten des Anhang 2: Arten von gemeinschaftl. Interesse für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen,  

    Anhang 4: Streng zu schützende Arten vom gemeinschaftl. Interesse 

 
TK-Nr. 
8036 

Objekt-Nr. 

 
Tierart 

 

 
Artname (X) 

X = Anzahl der 
festgestellten Individuen 

 
Wissenschaftl. Name 

 
RL 

Bayern 
*) 

 
RL 

BRD 
*) 

 
FFH 

*) 

 
Quelle 

Erhebungs- 
datum  

 
Aktueller 
Nachweis 

2016 

 
Fundort 

 
Bemerkungen 

 
6 
 

 

Amphibien 

 
Bergmolch (10) 
 

 
Triturus alpestris 
 

    
ASK, 1973 

 

  
Pfütze im Hofoldinger Forst 

 

 
7 

 

Amphibien 

 
Bergmolch (10) 
Erdkröte (10 

 
Triturus alpestris 
Bufo bufo 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
ASK 
1973 

  
Abgrabungsfläche an der St 
2070 am Rande des 
Hofoldinger Forstes 

 
Aktuell gefährdet 
durch Ver-
landung,Verfüllung 

 
8 

 

Amphibien 

 
Bergmolch (10) 
Erdkröte (10) 
 

 
Triturus alpestris 
Bufo bufo 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
ASK 
1978 

  
Pfütze am Dürrnhaarer 
Geräumt 

 
 

 
9 

 

Amphibien 

 
Gelbbauchunke (10) 

 
Bombina variegata 

 
2 

 
2 

 
2, 4 

 
ASK 
1973 

 
_ 

 
Pfütze südöstl. von 
Kaltenbrunn 

Keine Nachweise 
der Gelbbauchunke 
1999/2000 (LA) 

 
10 

 

Amphibien 

 

 
Bergmolch (100) 
 
Teichmolch (100) 
 
Gelbbauchunke (10) 
Grasfrosch (1) 
Wasserfrosch (100) 
 
Erdkröte 

 
Triturus alpestris 
 
Triturus vulgaris 
 
Bombina variegata 
Rana temporaria 
Rana esculenta 
 
Bufo bufo 
 

 
- 
 

V 
 

2 
V 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 

2 
V 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 

2, 4 
- 
- 
 
- 

 
ASK, 1973 
+LA 2000 
ASK, 1973 
+LA 2000 
ASK, 1973 
ASK, 1973 
ASK, 1973 
+LA 2000 
LA, 2000 

 
_ 

 
Weiher östl. Aying im Wald 
(Toteisloch) 
 

 
Keine Nachweise 
der Gelbbauchunke 
1999/2000 (LA) 

11 Amphibien 

 

Bergmolch (10) 
Teichmolch (10) 
Wasserfrosch (10) 
 

Triturus alpestris 
Triturus vulgaris 
Rana esculenta 

- 
V 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

ASK 
1973 

 Weiher östl. Aying im Wald, 
ca. 300m südl. Weiher Nr. 10 
 

In der 
Biotopkartierung 
erfasst (8036-81) 
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TK-Nr. 
8036 

Objekt-Nr. 

 
Tierart 

 

 
Artname (X) 

X = Anzahl der 
festgestellten Individuen 

 
Wissenschaftl. Name 

 
RL 

Bayern 
*) 

 
RL 

BRD 
*) 

 
FFH 

*) 

 
Quelle 

Erhebungs- 
datum  

 
Aktueller 
Nachweis 

2016 

 
Fundort 

 
Bemerkungen 

 
12 

 

Amphibien 

 
Bergmolch (10) 
Teichmolch (10) 

 
Triturus alpestris 
Triturus vulgaris 

 
- 
V 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
ASK 
1973 

  
Weiher östl. Aying im Wald, 
ca. 300m westl. Weiher Nr. 11 

 
In der 
Biotopkartierung 
erfasst (8036-80) 

 
13 

 

Amphibien 

 

 
Gelbbauchunke (10) 

 
Bombina variegata 

 
2 

 
2 

 
2, 4 

 
ASK 
1973 

 
_ 

 
Pfütze östl. Aying  
 

 
Standort 1998 nicht 
gefunden 
Keine Nachweise 
der Gelbbauchunke 
1999/2000 (LA) 

 
14 

 

Amphibien 

 
Bergmolch (50) 
Teichmolch (10) 

 
Triturus alpestris 
Triturus vulgaris 

 
 

V 

   
ASK 
1973 

  
Tümpel östlich Aying 
 

 
Standort 1998 nicht 
gefunden 
 

 
15 

 

Amphibien 

 
Gelbbauchunke (15) 
Erdkröte 

 
Bombina variegata 
Bufo bufo 

 
2 
- 

 
2 
- 

 
2, 4 

- 

 
ASK, 1973 
LA, 2000 

 
_ 

 
Pfütze östl. Peiß im Wald  
 
 

Standort 1998 nicht 
gefunden 
Keine Nachweise 
der Gelbbauchunke 
1999/2000 (LA) 

 
16 

 

Amphibien 

 
Erdkröte (10) 

 
Bufo bufo 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ASK 
1973 

  
Weiher im Grasser Holz 

 
Standort 1998 nicht 
gefunden 

 
17 

 

Amphibien 

 
Bergmolch (50) 
Grasfrosch (1) 

 
 
Rana temporaria 

 
- 
V 

 
- 
V 

 
- 
- 

 
ASK 
1973 

  
Tümpel nördlich von Göggen-
hofen am Waldrand Grasser 
Holz 
 

 
Standort 1998 nicht 
gefunden 

 
18 

Amphibien 

 

Bergmolch (50) 
Teichmolch (500) 
Erdkröte (10) 
Gelbbauchunke (15) 
Grasfrosch (10) 
Wasserfrosch (10) 
Grünfrösche 

Triturus alpestris 
Triturus vulgaris 
Bufo bufo 
Bombina variegata 
Rana temporaria 
Rana esculenta 

- 
V 
- 
2 
V 
- 

- 
- 
- 
2 
V 
- 

- 
- 
- 

2,4 
- 
- 

ASK, 1973 
ASK, 1973 
ASK, 1973 
ASK, 1973 
ASK, 1973 
ASK, 1973 
LA, 2000 

_ Weiher südwestl. Lindach 
 
 

Standort 1998 nicht 
gefunden 
Keine Nachweise 
der Gelbbauchunke 
1999/2000 (LA) 

 
19 

Amphibien 

 

 
Bergmolch (50) 
Wasserfrosch (10) 

 
Triturus alpestris 
Rana esculenta 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
ASK 
1973 

  
Weiher nördlöstl. von Grass 
im Wald 

 
Standort 1998 nicht 
gefunden 

21 Amphibien 

 

Bergmolch (50) 
Gelbbauchunke (75) 
 

Triturus alpestris 
Bombina variegata 
 

- 
2 

- 
2 

- 
2, 4 

ASK 
1973 

_ Tümpel bei Grass 
In der Weidefläche etwa an 
der Straße zwischen Grass 
und Münster 
 

Standort 1998 nicht 
gefunden; Kein 
Nachweis Gelb-
bauchunke´99/2000 



Gemeinde Aying  Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 

 

 

 
TK-Nr. 
8036 

Objekt-Nr. 

 
Tierart 

 

 
Artname (X) 

X = Anzahl der 
festgestellten Individuen 

 
Wissenschaftl. Name 

 
RL 

Bayern 
*) 

 
RL 

BRD 
*) 

 
FFH 

*) 

 
Quelle 

Erhebungs- 
datum  

 
Aktueller 
Nachweis 

2016 

 
Fundort 

 
Bemerkungen 

 
22 

 

Amphibien 

 

 
Bergmolch (100) 
Erdkröte (50) 
 
Gelbbauchunke (75) 
Grasfrosch (50) 
Wasserfrosch (10) 
Grünfrosch 
Teichmolch 

 
Triturus alpestris 
Bufo bufo 
 
Bombina variegata 
Rana temporaria 
Rana esculenta 
 
Triturus vulgaris 

- 
 
- 
 

2 
V 
- 
- 
V 

- 
 
- 
 

2 
V 
- 
- 
- 

- 
 
- 
 

2, 4 
- 
- 
- 
- 

 
ASK, 1973 
+ LA, 2000 
ASK, 1973 
+ LA, 2000 
ASK, 1973 
ASK, 1973 
ASK, 1973 
LA, 2000 
LA, 2000 

 
_ 

 
Pfütze und Weiher an der 
Straße Heimatshofen – 
Loibersdorf 
 
 

 
In der 
Biotopkartierung 
erfasst (8036-97) 
Keine Nachweise 
der Gelbbauchunke 
1999/2000 (LA) 

 
23 

 

Amphibien 

 

 
Bergmolch (50) 
Feuersalamander (15) 
(10) 
Gelbbauchunke (15) 
Grasfrosch 
 

 
Triturus alpestris 
Salamandra 
salamandra 
Bombina variegata 
Rana temporaria 

 
- 
 

3 
2 
V 

 
- 
 

V 
2 
V 

 
- 
- 
- 

2, 4 
- 

 
ASK, 1973 
ASK, 1973 
+LA 2000 
ASK, 1973 
LA 2000 

 
_ 

 
Elendsgraben 
 

 
Keine Nachweise 
der Gelbbauchunke 
1999/2000 (LA) 

 
29 

 

Amphibien 

 
Wasserfrosch (10) 
 

 
Rana esculenta 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ASK 
1973 

  
Tümpel bei Kleinhelfendorf  
 
 

 
Standort 1998 nicht 
gefunden 

 
30 

 

Amphibien 

 
Bergmolch (10) 

 
Triturus alpestris 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ASK 
1973 

  
Tümpel am Waldrand, 
nordöstl. von Kleinhelfendorf 
 

 

 
31 

 

Amphibien 

 
Bergmolch (50) 

 
Triturus alpestris 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ASK 
1973 

  
Pfütze östl. Kleinhelfendorf 
 
 

 
Standort 1998 nicht 
gefunden 

 
32 

 

Amphibien 

 

 
Bergmolch (50) 
Teichmolch (50) 
Grasfrosch (1) 
Wasserfrosch (50) 

 
Triturus alpestris 
Triturus vulgaris 
Rana temporaria 
Rana esculenta 
 

 
- 
V 
V 
- 

 
- 
- 
V 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
ASK 
1973 

  
Weiher bei Kleinhelfendorf 
 

In der Biotop-
kartierung erfasst 
(8036-95.2) 
Beobachtungen von 
Libellen 

 
33 

 

Amphibien 

 
Bergmolch (50) 
 

 
Triturus alpestris 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ASK 
1973 

  
Tümpel bei Kleinhelfendorf 
Weiher am Rande der 
Obstwiese 

 

 
34 
 
 

 

Amphibien 

 
Wasserfrosch (50) 
 

 
Rana esculenta 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ASK 
1973 

  
Tümpel bei Kleinhelfendorf  
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TK-Nr. 
8036 

Objekt-Nr. 

 
Tierart 

 

 
Artname (X) 

X = Anzahl der 
festgestellten Individuen 

 
Wissenschaftl. Name 

 
RL 

Bayern 
*) 

 
RL 

BRD 
*) 

 
FFH 

*) 

 
Quelle 

Erhebungs- 
datum  

 
Aktueller 
Nachweis 

2016 

 
Fundort 

 
Bemerkungen 

 

 
35 

 

Amphibien 

 
Bergmolch (50) 
 

 
Triturus alpestris 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ASK 
1973 

  
Pfütze bei Großhelfendorf 
 

 
Standort 1998 nicht 
gefunden 

 
36 

 

Amphibien 

 
Erdkröte (10) 
Grasfrosch (10) 
 

 
Bufo bufo 
Rana temporaria 
 

 
- 
V 

 
- 
V 

 
- 
- 

 
ASK 
1973 

  
Weiher östl. Kleinhelfendorf 
(am verrohrten Bach)  
 

 

 
37 

 

Amphibien 

 
Bergmolch (10) 
 

 
Triturus alpestris 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ASK 
1973 

  
Pfütze südöstl. Kleinhelfendorf 
 

 
Standort 1998 nicht 
gefunden 

 
38 

 

Amphibien 

 
Bergmolch (50) 
Grasfrosch (50) 
Wasserfrosch (50) 

 
Triturus alpestris 
Rana temporaria 
Rana esculenta 

 
- 
V 
- 

 
- 
V 
- 

 
- 
- 
- 

 
ASK 
1973 

  
Tümpel am Waldrand nördl. 
Bindham 

 

 
39 

 

Amphibien 

 

 
Feuersalamander (75) 
 
Gelbbauchunke (5)(5) 

 
Salamandra 
salamandra 
Bombina variegata 
 

 
3 
 

2 

 
V 
 

2 

 
- 
 

2, 4 

 
ASK, 1973 

 
LA, 2000 

+ASK, 
2004 

 
_ 

 
Tellergraben nordöstl. von 
Blindham 
 

 
Keine Nachweise 
des 
Feuersalamanders 
1999/2000 (LA) 

 
40 

 

Amphibien 

 
Grasfrosch (50) 
Wasserfrosch (50) 

 
Rana temporaria 
Rana esculenta 

 
V 
- 

 
V 
V 

 
- 
- 

 
ASK 
1973 

  
Weiher auf der Kuppe bei 
Bindham 
 

 

 
41 

 

Amphibien 

 
Bergmolch (10) 
 

 
Triturus alpestris 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ASK 
1973 

  
Pfütze südöstl. Kleinhelfendorf 
 

 
Standort 1998 nicht 
gefunden 
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TK-Nr. 
8036 

Objekt-Nr. 

 
Tierart 

 

 
Artname (X) 

X = Anzahl der 
festgestellten Individuen 

 
Wissenschaftl. Name 

 
RL 

Bayern 
*) 

 
RL 

BRD 
*) 

 
FFH 

*) 

 
Quelle/ 

Erhebungs-
datum 

 
Aktueller 
Nachweis 

2016 

 
Fundort 

 
Bemerkungen 

 
42 

 

Amphibien 

 

 
Bergmolch (1) 
Feuersalamander (15) 
 
Gelbbauchunke (1) 
Grasfrosch (1) 
 

 
Triturus alpestris 
Salamandra 
salamandra 
Bombina variegata 
Rana temporaria 
 

 
- 
3 
 

2 
V 

 
 

V 
 

2 
V 

 
- 
- 
 

2, 4 
- 

 
ASK, 1973 
ASK, 1973 

 
ASK, 1973 
ASK, 1973 

 
_ 

 
Tellergraben 
 

 
Keine Nachweise des 
Feuersalamanders 
und der 
Gelbbauchunke 
1999/2000 (LA) 

 
43 

 

Amphibien 

 
Feuersalamander (15) 
 
 

 
Salamandra 
salamandra 
 

 
3 

 
V 

 
- 

 
ASK, 1973 

 

 
_ 

 
Tellergraben 
 

 
Keine Nachweise des 
Feuersalamanders 
1999/2000 (LA) 

 
44 

 

Amphibien 

Libellen 

 
Feuersalamander (15) 
(10) + (10) 
 
Zweigestreifte 
Quelljungfer (10) 

 
Salamandra 
salamandra 
 
Cordulegaster 
boltonii 

 
3 
 
 

3 

 
V 
 
 

3 

 
- 

 
ASK, 1973 
+LA 2000 

+ASK 2006 
ASK 2006 

  
Tellergraben 
 

 

 
92 

 

Hautflügler 

(Hummeln) 

 
Hummeln, verschiedene 

 
Bombus lapidarius (1) 
Bombus pascuorum 
collium (5) 
Bombus terrestris (3) 
 

 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 

  
ASK 
1986 

  
Aying, besiedelter Bereich 
 

 
Standort 1998 nicht 
gefunden 

 
105 

 

Fledermäuse 

 
Fledermaus, unbestimmt 
(1) 
Großes Mausohr (1) 

 
Chiroptera  
 
Myotis myotis 
 

 
 
 

V 

 
 
 

3 

 
 
 
- 

 
ASK 
1991 

  
Aying, Kirche 
 

 

 
108 

 

Fledermäuse 

 
Langohr, unbest. (2) 
Großes Mausohr (1) 

 
Plecotus 
Myotis myotis 
 

 
 

V 

 
 

3 

 
- 
- 

 
ASK, 

1991+94 

  
Kleinhelfendorf, Kirche 
 

 

 
109 

 

Fledermäuse 

 
Fledermaus, unbestimmt 
(1) 
Großes Mausohr (1) 

 
Chiroptera 
 
Myotis myotis 
 

 
 
 

V 

 
 
 

3 

 
 
 
- 

 
ASK, 1991 

  
Kleinhelfendorf, Kapelle 
 

 

 
114 

Vögel 

Libellen 

 

 
Graureiher (1) 
Weidenjungfern (5) 

 
Ardea cinerea 
Lestes viridis 
 

 
4R 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
ASK, 1994 

  
Fischteich nordwestl. von 
Aying 
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TK-Nr. 
8036 

Objekt-Nr. 

 
Tierart 

 

 
Artname (X) 

X = Anzahl der 
festgestellten Individuen 

 
Wissenschaftl. Name 

 
RL 

Bayern 
*) 

 
RL 

BRD 
*) 

 
FFH 

*) 

 
Quelle/ 

Erhebungs-
datum 

 
Aktueller 
Nachweis 

2016 

 
Fundort 

 
Bemerkungen 

 
116 

 

Vögel 

 

Amphibien 

Libellen 

 
Teichhuhn (1) 
Zwergtaucher (1) 
Wasserfrosch (20) 
Blaugrüne Mosaikjungfer 
(1) 
Hufeisen-Azurjungfer 
(100) 
Vierfleck (1) 

 
Gallinula chloropus 
Tachybaptus ruficollis 
Rana esculenta 
Aeshna cyanea 
 
Coenagrion puella 
 
Libellula 
quadrimaculata 
 

 
- 
3 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
V 
3 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
ASK, 1994 

  
Teich nördl. von Aying 
 

 

 
118 

 

Libellen 

 

 
Hufeisen-Azurjungfer (1) 
Becher-Azurjungfer (1) 
 
Plattbauch (1) 
Frühe Adonislibelle (1) 

 
Coenagrion puella 
Enallagma 
cyathigerum 
Libellula depressa 
Parrhosoma 
nymphula 
 

 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
ASK, 1994 

  
Teich, 750m östl. Grass 
 

 

 
122 

 

Fledermäuse 

 
Großes Mausohr  

 
Myotis myotis 
 

 
V 

 
3 

 
- 

 
ASK, 1994 

  
Peiß, Kirche 
 

 

 
128 

 

 

Heuschrecken 

 
Nachtigall-Grashüpfer (1) 
Brauner Grashüpfer (1) 
Sumpfgrashüpfer (1) 
Gemeiner Grashüpfer (5) 
Kleine Goldschrecke (1) 
 
Kurzflügelige Beis-
schrecke (1) 
Rösels Beisschrecke (1) 
Bunter Grashüpfer (1) 
Gewöhnliche Strauch-
schrecke (1) 
Säbeldornschrecke (1) 
Zwitscherschrecke (1) 
 

 
Chortippus biguttulus 
Chortippus brunneus 
Chortippus montanus 
Chortippus parallelus 
Euthystira 
brachyptera 
Metrioptera 
brachyptera 
Metrioptera roeseli 
Omocestus viridulus 
Pholidoptera 
griseoaptera 
Tetrix subulata 
Tettigonia cantans 

    
ASK, 1996 

  
Feuchtgrünland zwischen 
Kaltenbrun und Heimatshofen 

 

 
133 

 

Tagfalter 

 
Schornsteinfeger (1) 
 
Landkärtchen (1) 
Zitronenfalter (1) 

 
Aphantopus 
hyperantus 
Araschnia levana  
Gonepteryx rhamni 

    
ASK, 1996 

  
Ehem. Kiesgrube, jetzige 
Bauschutt-Deponie, W. V. 
Duerren Haar, ca. 2,5 km 
nordwestlich von Hofolding 
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TK-Nr. 
8036 

Objekt-Nr. 

 
Tierart 

 

 
Artname (X) 

X = Anzahl der 
festgestellten Individuen 

 
Wissenschaftl. Name 

 
RL 

Bayern 
*) 

 
RL 
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*) 

 
FFH 

*) 

 
Quelle/ 

Erhebungs-
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Aktueller 
Nachweis 

2016 

 
Fundort 

 
Bemerkungen 

 

Spinnen 

Heuschrecken 

Tagpfauenauge (1) 
 
Familie Radnetzspinnen 
(1) 
Nachtigall Grashüpfer (1) 
Brauner Grashüpfer (1) 
Gemeiner Grashüpfer (1) 
Rösels Beisschrecke (1) 
Gewöhnliche Strauch-
schrecke (1) 
Zwitscherschrecke (1) 
Grünes Heupferd (1) 

Inachis io 
Melanargia galathea 
Argiope bruennichi 
 
Chortippus biguttulus 
Chortippus brunneus 
Chortippus parallelus 
Metrioptera roeseli 
Pholidoptera 
griseoaptera 
Tettigonia cantans 
Tettigonia viridissima 
 

 
141 

 

 

Heuschrecken 

 
Laubholz-Säbelschrecke 
(4) 

 
Barbitistes serricauda 

 
 

   
ASK, 1998 

  
Fichtenforst (Hofoldinger 
Forst), östlich Randbereich 
zwischen Faistenhain und 
Aying 
 

 

 
142 

 

Heuschrecken 

 
Laubholz-Säbelschrecke 
(1) 

 
Barbitistes serricauda 

      
Mischwald zwischen Peiss 
und Goeggenhofen 
 

 

147 Tagfalter  

 

 

 

 

Heuschrecken 

Adippe-Perlmuttfalter (3) 
Großer Perlmuttfalter (2) 
Kaisermantel (5) 
Frühester 
Perlmuttfalter(1) 
Gelbwürfeliger 
Dickkopffalter (3) 
Waldbrettspiel (1) 
Hauhechel-Bläuling (5) 
Zitronenfalter (1) 
 
Kleine Goldschrecke (3) 

 
Rösels Beissschrecke (3) 

Argynnis adippe 
Argynnis aglaja 
Argynnis paphia 
Boloria euphrosyne 
 
Carterocephalus 
palamaeon  
Pararge aegeria 
Polyommatus icarus 
Gonepteryx rhamni 
 
Euthystira 
brachyptera 
Metrioptera roeseli 

V 
V 
- 
III 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

V 
- 

3 
V 
- 
II 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 ASK, 1998 
 
 

ASK, 2001 
 
 

ASK, 2001 
ASK, 2001 

 
 
 

ASK, 1998 
 
 

 Höhenkirchener Forst  

 
149 

 

Vögel 

 
Amsel (2) 
Baumpieper (1) 
Buchfink (2) 
Buntspecht (1) 
Eichelhäher (1) 
Erlenzeisig (1) 

 
Turdus merula 
Anthus trivialis 
Fringilla coelebs 
Dendrocopos major 
Garrulus glandarius 
Spinus spinus 

 
 

3 
 
 
 
 

 
 

V 
 
 
 
 

  
ASK, 1998 

 
 
 
 
 

  
Hofoldinger Forst, Südteil 
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TK-Nr. 
8036 

Objekt-Nr. 

 
Tierart 

 

 
Artname (X) 

X = Anzahl der 
festgestellten Individuen 

 
Wissenschaftl. Name 

 
RL 

Bayern 
*) 

 
RL 

BRD 
*) 

 
FFH 

*) 

 
Quelle/ 

Erhebungs-
datum 

 
Aktueller 
Nachweis 

2016 

 
Fundort 

 
Bemerkungen 

Feldschwirl (2) 
Fichtenkreuzschnabel  (2) 
Fitis (1) 
 
Grünfink (1) 
Habicht (1) 
Haubenmeise (2) 
Heckenbraunelle (1) 
Kleiber (2) 
Kohlmeise (2) 
Mäusebussard (1) 
Misteldrossel (1) 
Mönchsgrasmücke (2) 
Rabenkrähe (1) 
 
Ringeltaube (2) 
Rotkehlchen (2) 
Schwarzspecht (1) 
Singdrossel (1) 
Sommergoldhähnchen (1) 
Sperlingskauz (1) 
 
Sperlingskauz (1) 
 
Tannenmeise (2) 
Wacholderdrossel (2) 
Waldbaumläufer (1) 
Waldkauz (2) 
Waldkauz (1) 
Waldlaubsänger (1) 
 
Waldohreule (2) 
Weidenmeise (2) 
Wintergoldhähnchen (1) 
Zaunkönig (1) 
 
Zilpzalp (2) 

Locustella naevia 
Loxia curvirostra 
Phylloscopus 
trochilus 
Carduelis chloris 
Accipiter gentilis 
Parus cristatus 
Prunella modularis 
Sitta eurpaea 
Parus major 
Buteo buteo 
Turdus viscivorus 
Sylvia atricapilla 
Corvus corone 
corone 
Columba palumbus 
Erithacus rubecula 
Dryocopus martius 
Turdus philomelos 
Regulus ignicapillus 
Glaucidium 
passerinum 
Glaucidium 
passerinum 
Parus ater 
Turdus pilaris 
Certhia familiaris 
Strix aluco 
Strix aluco 
Phylloscopus 
sibilatrix 
Asio otus 
Parus montanus 
Regulus regulus 
Troglodytes 
troglodytes 
Phylloscopus 
collybita 

 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 
 
 

V 
 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 

V  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASK, 1997 
 

ASK, 1998 
 
 
 
 

ASK, 1997 
ASK, 1998 

 
151 

 

Vögel 

 
Amsel (2) 
Blaumeise (2) 
Buchfink (2) 
Buntspecht (2) 
Eichelhäher (2) 

 
Turdus merula 
Parus caeruleus 
Fringilla coelebs 
Dendrocopos major 
Garrulus glandarius 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
ASK, 1997 

  
Höhenkirchener Forst 

 



Gemeinde Aying  Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 

 

 

 
TK-Nr. 
8036 

Objekt-Nr. 

 
Tierart 

 

 
Artname (X) 

X = Anzahl der 
festgestellten Individuen 

 
Wissenschaftl. Name 

 
RL 

Bayern 
*) 

 
RL 

BRD 
*) 

 
FFH 

*) 

 
Quelle/ 

Erhebungs-
datum 

 
Aktueller 
Nachweis 

2016 

 
Fundort 

 
Bemerkungen 

Feldschwirl (2) 
Fichtenkreuzschnabel (2) 
Fitis (2) 
 
Gartenbaumläufer (2) 
Gimpel (2) 
Goldammer (2) 
Grünfink (2) 
Habicht (1) 
Heckenbraunelle (2) 
Kleiber (2) 
Kohlmeise (2) 
Mäusebussard (1) 
Misteldrossel (2) 
Mönchsgrasmücke (2) 
Rabenkrähe (1) 
 
Raufußkauz (18) 
Ringeltaube (2) 
Rotkehlchen (2) 
Schwarzspecht (2) 
Singdrossel (2) 
Sommergoldhähnchen 
(1) 
Sperber (1) 
Sperlingskauz (2) 
 
Tannenmeise (2) 
Wacholderdrossel (2) 
Waldbaumläufer (2) 
Waldohreule (2) 
Wintergoldhähnchen (2) 
Zaunkönig (2) 
 
Zilpzalp (2) 

Locustella naevia 
Loxia curvirostra 
Phylloscopus 
trochilus 
Certhia brachydactyla 
Pyrrhula pyrrhula 
Emberiza citrinella 
Carduelis chloris 
Accipiter gentilis 
Prunella modularis 
Sitta eurpaea 
Parus major 
Buteo buteo 
Turdus viscivorus 
Sylvia atricapilla 
Corvus corone 
corone 
Aegolius funereus 
Columba palumbus 
Erithacus rubecula 
Dryocopus martius 
Turdus philomelos 
Regulus ignicapillus 
 
Accipiter nisus 
Glaucidium 
passerinum 
Parus ater 
Turdus pilaris 
Certhia familiaris 
Asio otus 
Regulus regulus 
Troglodytes 
troglodytes 
Phylloscopus 
collybita 

 
 
 
 
 
 

V 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 
 

V 
 
 
 
 

V 
 
 
 
 

V 

V 

 
157 

 

Vögel 

 
Amsel (2) 
Buntspecht (1) 
Kohlmeise (2) 
Kuckuck (1) 
Mäusebussard (1) 
Mönchsgrasmücke (1) 
Rabenkrähe (1) 

 
Turdus merula 
Dendrocopos major 
Parus major 
Cuculus canorus 
Buteo buteo 
Sylvia atricapilla 
Corvus corone 

 
 
 
 

V 
 
 
 

 
 
 
 

V 

  
ASK, 1997 

  
Bründlholz, SO Heimatshofen 
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TK-Nr. 
8036 

Objekt-Nr. 

 
Tierart 

 

 
Artname (X) 

X = Anzahl der 
festgestellten Individuen 

 
Wissenschaftl. Name 

 
RL 

Bayern 
*) 

 
RL 

BRD 
*) 

 
FFH 

*) 

 
Quelle/ 

Erhebungs-
datum 

 
Aktueller 
Nachweis 

2016 

 
Fundort 

 
Bemerkungen 

 
Rotkehlchen (2) 
Schwarzspecht (2) 
Singdrossel (2) 
Tannenmeise (2) 
Wacholderdrossel (2) 
Waldbaumläufer (1) 
Waldohreule (2) 
Wintergoldhähnchen (1) 
Zaunkönig (2) 
 
Zilpzalp (1) 

corone 
Erithacus rubecula 
Dryocopus martius 
Turdus philomelos 
Parus ater 
Turdus pilaris 
Certhia familiaris 
Asio otus 
Regulus regulus 
Troglodytes 
troglodytes 
Phylloscopus 
collybita 
 

 
 

V 

 
177 

 

Vögel 

 
Buntspecht (2) 
Dorngrasmücke (1) 
Feldlerche (1) 
Gartengrasmücke (1) 
Haussperling (1) 
Mönchsgrasmücke (1) 
Sumpfrohrsänger (3) 

 
Dendrocopos major 
Sylvia communis 
Alauda arvensis 
Sylvia borin 
Passer domesticus 
Sylvia atricapilla 
Acrocephalus 
palustris 
 

 
 
 

3 

 
 
 

3 
 

V 

  
ASK, 1998 

   

 
194 

 

Amphibien 

 

 
Bergmolch (5) 
Bergmolch (3) 
 
Grünfrösche 
(unbestimmt) (1) 
Grünfrösche 
(unbestimmt) (1) 

 
Ichthyosaura alpestris 
Ichthyosaura alpestris 
 
  

    
ASK, 2000 

ASK, 
23.05.2000 
ASK, 2000 

 
ASK, 

23.05.2000 
 

  
Bachschlinge mit randlichen 
Gumpen (Elendsgraben) 
3 km NE Großhelfendorf 

 

 
  



Gemeinde Aying  Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 

 

 

 
TK-Nr. 
8036 

Objekt-Nr. 

 
Tierart 

 

 
Artname (X) 

X = Anzahl der 
festgestellten Individuen 

 
Wissenschaftl. Name 

 
RL 

Bayern 
*) 

 
RL 

BRD 
*) 

 
FFH 

*) 

 
Quelle/ 

Erhebungs-
datum 

 
Aktueller 
Nachweis 

2016 

 
Fundort 

 
Bemerkungen 

209 Vögel Schwarzstorch (1) 
Kolkrabe (2) 
 

Ciconia nigra 
Corvus corax 

3 - - ASK, 2002  Luftraum nordöstlich 
Heimatshofen 

 

215 Amphibien Wechselkröte (1) Bufo viridis 1 2 4 ASK, 2003  ephemere Lache bei 
ehemaliger Kiesgrube 
nördlich Kleinkarolinenfeld 
 

nicht mehr existent 

 
249 

 

Tagfalter 

 
Aurorafalter (1) 
 
Landkärtchen (2) 
Brombeerzipfelfalter (12) 
 
 
 
 
Zitronenfalter (15) 
Gewöhnlicher 
Dickkopffalter (1) 
 

 
Anthocharis 
cardamines 
Araschnia levana  
Callophrys rubi 
Cartherocephalus 
palaemon (1) 
Ematurga atomaria 
(1) 
Gonepteryx rhamni 
Pyrgus malvae 

 
- 
 
- 
- 
 
 
 
 
 

V 

 
- 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
ASK, 2004 

 
ASK, 2005 
ASK, 2005 

 
ASK, 2004 
ASK, 2005 

 
ASK, 2005 
ASK, 2005 

  
Toteisloch und E-Mast-
Trasse W Kaltenbrunn 

 

 
255 

 

 

Tagfalter 

 
Hauhechel-Bläuling (1) 

 
Polyommatus icarus 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ASK, 2002 

   

 
256 

 

Tagfalter 

 
Blauer Eichen-Zipfelfalter 
(1) 
Nierenfleck (1) 
 

 
Neozephyrus quercus 
 
Thecla betulae 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
ASK, 2003 

  
Waldrand  Aying 

 

 
308 

 

 

Vögel 

 
Schwarzstorch (1) 

 
Ciconia nigra 

 
3 

 
- 

 
- 

 
ASK, 2009 

  
Wiese südöstlich 
Heimatshofen 
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TK-Nr. 
8036 

Objekt-Nr. 

 
Tierart 

 

 
Artname (X) 

X = Anzahl der 
festgestellten Individuen 

 
Wissenschaftl. Name 

 
RL 

Bayern 
*) 

 
RL 

BRD 
*) 

 
FFH 

*) 

 
Quelle/ 

Erhebungs-
datum 

 
Aktueller 
Nachweis 

2016 

 
Fundort 

 
Bemerkungen 

 
315 

 

Tagfalter 

 

 

 

 

Libellen 

 

Spinnen 

Heuschrecken 

 
Schornsteinfeger (12) 
 
Hochmoor-Perlmuttfalter 
(3) 
Kommafalter (1) 
Silbriger Perlmuttfalter (1) 
 
Argus-Bläuling (75) 
Braunkolbiger 
Braundickkopf (4) 
 
Hufeisen-Azurjungfer (9) 
Kleine Moosjungfer (29) 
Vierfleck (4) 
 
Familie Pisauridae (1) 
 
Gemeiner Grashüpfer (2) 
 
Kleine Goldschrecke (9) 

 
Aphantopus 
hyperantus 
Boloria aquilonaris 
 
Hesperia comma 
Issoria lathonia 
Ochlodes venatus (3) 
Plebius argus 
Thymelicus sylvestris 
 
 
Coenagrion puella 
Leucorrhinia dubia 
Libellula 
quadrimaculata 
Dolomedes 
fimbriatus) 
Chorthippus 
parallelus 
Euthystira 
brachyptera 
 

 
- 
 

2 
 

3 
 
 

V 
 
 
 
 

3 
 
 

3 
 
 
 

V 

 
- 
 

2 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

3 

  
ASK, 2010 

  
Berger Moor 

 

 
316 

 

Tagfalter 

 

Heuschrecken 

 
Mädesüß-Perlmuttfalter 
(2) 
Sumpfgrashüpfer (3) 
 
Große Goldschrecke (2) 
Kleine Goldschrecke (6) 
 
Sumpfschrecke (6) 
 

 
Brenthis ino 
 
Chorthippus 
montanus 
Chrysochraon dispar 
Euthystira 
brachyptera 
Stethophyma 
grossum 
 

 
3 
 

3 
 

3 
V 
 

2 

 
 
 

V 

  
ASK, 2010 

  
Toteisloch nordöstl. 
Kleinhelfendorf 

 

 
317 

 

Libellen 

 
Torf-Mosaikjungfer (3) 
Schwarze Heidelibelle (5) 
 

 
Aeshna juncea 
Sympetrum danae 

 
3 

 
3 

  
ASK, 2010 

  
Hochmoorkomplex 
nordöstlich Aschbach 

 

 
321 

 

Vögel 

 
Neuntöter (2) 
Schwarzspecht (2) 
 

 
Lanius collunio 
Dryocopus martius 

 
 

V 

   
ASK, 2009 

 
 

 
Waldgebiet „Notterwiesen“ 
südöstlich Dürrnhaar 

 

322 Vögel Mäusebussard (4) Buteo buteo    ASK, 2009  Waldgebiet nördl. Aying 
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TK-Nr. 
8036 

Objekt-Nr. 

 
Tierart 

 

 
Artname (X) 

X = Anzahl der 
festgestellten Individuen 

 
Wissenschaftl. Name 

 
RL 

Bayern 
*) 

 
RL 

BRD 
*) 

 
FFH 

*) 

 
Quelle/ 

Erhebungs-
datum 

 
Aktueller 
Nachweis 

2016 

 
Fundort 

 
Bemerkungen 

 
328 

 

 

Vögel 

 
Dohle (2) 
Grünspecht (4) 
Schwarzspecht (2) 
 

 
Coloeus monedula 
Picus viridis 
Dryocopus martius 

 
V 
V 
V 

   
ASK 2009 

  
Waldgebiet „Unterholz“ im 
Egmatiner Forst 

 

 
329 

 

 

Vögel 

 
Mehlschwalbe (2) 
Rauchschwalbe (2) 

 
Delichon urbicum 
Hirundo rustica 
 

 
V 
V 

 
V 
V 

  
ASK 2009 

  
Ortslage Graß 

 

 
330 

 

 

Vögel 

 
Mäusebussard (2) 

 
Buteo buteo 

    
ASK 2009 

  
Scheresberg westl. Grass 

 

 
331 

 

 

Vögel 

 
Feldlerche (2) 

 
Alauda arvensis 

 
3 

 
3 

  
ASK 2009 

  
Feldflur nw Aying 

 

 
332 

 

Vögel 

 
Mäusebussard (2) 

 
Buteo buteo 

    
ASK 2009 

  
Waldrand an der Sandgrube 
nördlich Aying 
 

 

 
333 

 

Vögel 

 
Mehlschwalbe (2) 
Rauchschwalbe  (2) 
Turmfalke (2) 

 
Delichon urbicum 
Hirundo rustica 
Falco tinnunculus 
 

 
V 
V 

 
V 
V 

  
ASK 2009 

  
Aying 

 

 
334 

 

Vögel 

 
Mehlschwalbe (2) 
Rauchschwalbe (2) 

 
Delichon urbicum 
Hirundo rustica 
 

 
V 
V 

 
V 
V 

  
ASK 2009 

  
Ortslage Peiß 

 

 
335 

 

Vögel 

 
Mäusebussard (2) 

 
Buteo buteo 

    
ASK 2009 

  
Feldgehölze no Peiß 
 

 

 
336 

 

Vögel 

 
Feldlerche (10) 

 
Alauda arvensis 

 
3 

 
3 

  
ASK 2009 

  
Feldflur westl. Peiß 
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TK-Nr. 
8036 

Objekt-Nr. 

 
Tierart 

 

 
Artname (X) 

X = Anzahl der 
festgestellten Individuen 

 
Wissenschaftl. Name 

 
RL 

Bayern 
*) 

 
RL 

BRD 
*) 

 
FFH 

*) 

 
Quelle/ 

Erhebungs-
datum 

 
Aktueller 
Nachweis 

2016 

 
Fundort 

 
Bemerkungen 

 
337 

 

 

Vögel 

 
Mäusebussard (2) 

 
Buteo buteo 

    
ASK 2009 

  
Waldrand „Kronesterwald“ w 
Peiß 
 

 

 
339 

 

Vögel 

 
Waldkauz (2) 

 
Strix aluco 

    
ASK 2009 

  
Waldgebiet „Hirschbrunn“, 
Waldabteilung 6 
 

 

 
340 

 

Vögel 

 
Waldkauz (2) 

 
Strix aluco 

    
ASK 2009 

  
Waldgebiet „Hirschbrunn“, 
Waldabteilung 2 
 

 

 
341 

 

Vögel 

 
Schwarzspecht (4) 
Waldschnepfe (2) 
 

 
Dryocopus martius 
Scolopax rusticola 

 
V 
V 

 
 

V 

  
ASK 2009 

  
Waldgebiet „Hirschbrunn“, 
Waldabteilung 1 

 

 
342 

 

Vögel 

 
Grauspecht (2) 
Raufußkauz (2) 
 

 
Picus canus 
Aegolius funereus 

 
3 
V 

 
2 

  
ASK 2009 

  
Hofoldinger Forst, Waldgebiet 
„Oetz“ 

 

 
343 

 

Vögel 

 
Waldkauz (2) 

 
Strix aluco 

    
ASK 2009 

  
Hofoldinger Forst, Waldgebiet 
„Buchet“ 
 

 

 
344 

 

Vögel 

 
Grauspecht (2) 
Kolkrabe (2) 
Mäusebussard (2) 
Schwarzspecht (2) 
Sperlingskauz (2) 

 
Picus canus 
Corvus corax 
Buteo buteo 
Dryocopus martius 
Glaucidium 
passerinum 
 

 
3 
 
 
 
 

V 

 
2 

  
ASK 2009 

  
Hofoldinger Forst, no 
Diensthäusel 

 

 
345 

 

 

Vögel 

 
Mauersegler (4) 

 
Apus apus 

 
V 

 
 

  
ASK 2009 

  
Ortslage Großhelfendorf 

 

 
346 

 

Vögel 

 
Feldlerche (2) 

 
Alauda arvensis 

 
3 

 
3 

  
ASK 2009 

  
Feldflur n Großhelfendorf 
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TK-Nr. 
8036 

Objekt-Nr. 

 
Tierart 

 

 
Artname (X) 

X = Anzahl der 
festgestellten Individuen 

 
Wissenschaftl. Name 

 
RL 

Bayern 
*) 

 
RL 

BRD 
*) 

 
FFH 

*) 

 
Quelle/ 

Erhebungs-
datum 

 
Aktueller 
Nachweis 

2016 

 
Fundort 

 
Bemerkungen 

 
347 

 

Vögel 

 
Dohle (2) 
Rauchschwalbe (2) 
Turmfalke (2) 

 
Coloeus monedula 
Hirundo rustica 
Falco tinnunculus 
 

 
V 
V 

 
 

V 

  
ASK 2009 

  
Ortslage Kleinhelfendorf 

 

 
348 

 

 

Vögel 

 
Mäusebussard (2) 

 
Buteo buteo 

    
ASK 2009 

  
Nadelwald n Kleinhelfendorf 

 

 
349 

 

Vögel 

 
Wespenbussard (2) 

 
Pernis apivorus 

 
3 

 
V 

  
ASK 2009 

  
Waldgebiet „Grabenholz“ s 
Trautshofen 
 

 

 
400 

 

Vögel 

 
Mopsfledermaus (1) 
 
Zwergfledermaus (1) 

 
Barbastella 
barbastellus 
Pipistrellus 
pipistrellus 
 

 
2 

 
2 

  
 
 

ASK 2009 

  
Aying, Einzelbeobachtungen 

 

 
405 

 

Fledermäuse 

 
Bartfledermäuse 
(unbestimmt) (1) 
Fledermäuse 
(unbestimmt) (2) 
Fledermäuse 
(unbestimmt) (0) 
 

 
Myotis mystacinus 
oder brandti 
Chiroptera 
 
Chiroptera 

      
Aying, Amselweg, Wohnhaus 

 

 
408 

 

 

Fledermäuse 

 
Fledermäuse 
(unbestimmt) (1) 
Fledermäuse 
(unbestimmt) (0) 
 

 
Chiroptera 
 
Chiroptera 

    
ASK, 2003 

 
ASK, 2006 

  
85643 Aying, Obere Dorfstr. 

 

 
409 

 

Fledermäuse 

 
Fledermäuse 
(unbestimmt) (1) 
Fledermäuse 
(unbestimmt) (20) 
Großes Mausohr (1) 
 

 
Chiroptera 
 
Chiroptera 
 
Myotis myotis 

 
 
 
 
 

V 

 
 
 
 
 

3 

  
ASK, 2003 

 
ASK, 2006 

 
ASK, 2003 

  
Aying, Kleinkarolinenfeld, 
Haus 

 

 
410 

  
Braunes Langohr 
Fledermäuse 

 
Plecotus auritus 
Chiroptera 

  
V 

  
ASK, 2003 

 

  
Aying-Dürnhaar, Brunnweg 
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TK-Nr. 
8036 

Objekt-Nr. 

 
Tierart 

 

 
Artname (X) 

X = Anzahl der 
festgestellten Individuen 

 
Wissenschaftl. Name 

 
RL 

Bayern 
*) 

 
RL 

BRD 
*) 

 
FFH 

*) 

 
Quelle/ 

Erhebungs-
datum 

 
Aktueller 
Nachweis 

2016 

 
Fundort 

 
Bemerkungen 

Fledermäuse (unbestimmt) (1) 
Fledermäuse 
(unbestimmt) (0) 
 

 
Chiroptera 
 

 
ASK, 2006 

 
411 

Fledermäuse  
Großes Mausohr (2) 
 

 
Myotis myotis 

 
V 

 
V 

  
ASK, 2002 

  
Grass (Aying), Kapelle, Grass 

 

 
413 

 

Fledermäuse  
Fledermäuse 
(unbestimmt) (0) 
 

 
Chiroptera 
 

    
ASK, 2002 

  
Dürnhaar, Kapelle 

 

 
414 

 

Fledermäuse  
Fledermäuse 
(unbestimmt) (0) 
 

 
Chiroptera 
 

    
ASK, 2002 

  
Blindham, Kapelle 

 

 
416 

 

Fledermäuse  
Fledermäuse 
(unbestimmt) (0) 
 

 
Chiroptera 
 

    
ASK, 2006 

  
Aying, Kleinkarolinenfeld, 
Haus 

 

 
417 

 

Fledermäuse  
Zwergfledermaus (3) 
 
Zwergfledermaus (1) 
 
Zwergfledermaus (6) 

 
Pipistrellus 
pipistrellus 
Pipistrellus 
pipistrellus 
Pipistrellus 
pipistrellus 

    
ASK, 2005 

 
ASK, 2009 

 
ASK, 2013 

  
85653 Kaltenbrunn bei Aying, 
Haus 

 

 
420 

 

Fledermäuse  
Großes Mausohr (1) 
 

 
Myotis myotis 

 
V 

 
V 

  
ASK, 2008 

  
Dürnhaar, Einzelfunde 
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TK-Nr. 
8037 

Objekt-Nr. 

 
Tierart 
 

 
Artname (X) 
X = Anzahl der 
festgestellten Individuen 

 
Wissenschaftl. Name 

 
RL 

Bayern 
*) 

 
RL 

BRD 
*) 

 
FFH 

*) 

 
Quelle/ 

Erhebungs-
datum 

 
Aktueller 
Nachweis 

2016 

 
Fundort 

 
Bemerkungen 

 
6 

 

Amphibien 

 
Bergmolch (50) 
Feuersalamander (15) 
Teichmolch (10) 
Erdkröte (10) 
Gelbbauchunke (10) 
Grasfrosch (10) 
Wasserfrosch (10) 

 
Triturus alpestris 
Salamandra sal. 
Triturus vulgaris 
Bufo bufo 
Bombina variegata 
Rana temporaria 
Rana esculenta 
 

 
- 
3 
V 
- 
2 
V 
- 

 
- 
V 
- 
- 
2 
V 
- 

 
- 
- 
- 
- 

2, 4 
- 
- 

 
ASK 
1973 

 
_ 

 
Weiher 
 
 

 
Standort 1998 nicht 
gefunden 
Keine Nachweise des 
Feuersalamanders 
und der 
Gelbbauchunke 
1999/2000 (LA) 

 
7 

 

Amphibien 

 
Gelbbauchunke (10) 
 

 
Bombina variegata 
 

 
2 

 
2 

 
2, 4 

 

 
ASK 
1973 

 
_ 

 
Bach bei Kaps 
 

Standort 1998 nicht 
gefunden 
Keine Nachweise der 
Gelbbauchunke 
1999/2000 (LA) 

 
8 

 

Amphibien 

 
Bergmolch (100) 
Wasserfrosch (1) 

 
Triturus alpestris 
Rana esculenta 
 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
ASK 
1973 

  
Weiher östl. Großhelfendorf 
Wiese westl. Kaps 

 
Standort 1998 nicht 
gefunden 

 
9 

 

Amphibien 

 
Feuersalamander (15) 
 

 
Salamandra 
salamandra 
 

 
3 

 
V 

 
- 

 
ASK 
1973 

  

Wolfgraben bei Spielberg 

 

 

 
152 

 

Heuschrecken 

 
Kleine Goldschrecke (5) 
 
Zwitscherschrecke (3) 

 
Chrysochraon 
brachyptera 
Tettigonia cantans 
 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
 

 
ASK 
1992 

  

Schilf, Hochstaudenbestand 

 

 
In der Biotop-
kartierung erfasst 
(8036-193) 
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TK-Nr. 
8037 

Objekt-Nr. 

 
Tierart 

 

 
Artname (X) 

X = Anzahl der 
festgestellten Individuen 

 
Wissenschaftl. Name 

 
RL 

Bayern 
*) 

 
RL 

BRD 
*) 

 
FFH 

*) 

 
Quelle/ 

Erhebungs-
datum 

 
Aktueller 
Nachweis 

2016 

 
Fundort 

 
Bemerkungen 

 
154 

Libellen 

Heuschrecken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Blauflügel-Prachtl. (20) 
Wiesengrashüpfer (10) 
Sumpfgrashüpfer (50) 
 
Sumpfgrashüpfer (50) 
 
Sumpfgrashüpfer (5) 
 
Gemeiner Grashüpfer (4) 
 
Kleine Goldschrecke (4) 
 
Kleine Goldschrecke 
(300) 
Kleine Goldschrecke (30) 
 
Kleine Goldschrecke (1) 
 
Langflügelige 
Schwertschrecke (10) 
Roesels Beisschrecke 
(10) 
Roesels Beisschrecke 
(30) 
Roesels Beisschrecke 
(10) 
Zwitscherschrecke (4) 
Zwitscherschrecke (5) 
Zwitscherschrecke (14) 
Gewöhnliche 
Strauschrecke (50) 
Gewöhnliche 
Strauschrecke (23) 
Schornsteinfeger (8) 
 
Schornsteinfeger (10) 
 
Schornsteinfeger (3) 
 
Baumweißling (1) 
Distelfalter (2) 
Fam. Dickköpfe (9) 
 
Hauhechel-Bläuling (3) 

 
Calopteryx virgo 
Chorthippus dorsatus 
Chorthippus 
montanus  
Chorthippus 
montanus  
Chorthippus 
montanus  
Chorthippus 
parallelus 
Chrysochraon 
brachyptera 
Chrysochraon 
brachyptera 
Chrysochraon 
brachyptera 
Chrysochraon 
brachyptera 
Conocephalus 
discolor 
Metrioptera roeseli 
 
Metrioptera roeseli 
 
Metrioptera roeseli 
 
Tettigonia cantans 
Tettigonia cantans 
Tettigonia cantans 
Pholidoptera 
griseoaptera 
Pholidoptera 
griseoaptera 
Aphantopus 
hyperantus 
Aphantopus 
hyperantus 
Aphantopus 
hyperantus 
Aporia crataegi 
Cynthia cardui 
Ochlodes venatus 
brem. U. Grey 
Polyommatus icarus 

 
V 
V 
3 
 

3 
 

3 
 
 
 

V 
 

V 
 

V 
 

V 
 

V 
- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
 

V 
 

V 
 

V 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 

 
ASK, 1992 
ASK, 1999 
ASK, 1992 

 
ASK, 1999 

 
ASK, 2002 

 
ASK, 2002 

 
ASK, 1992 

 
ASK, 

02.07.1999 
ASK, 

03.08.1999 
ASK, 2002 

 
 
 

ASK, 1992 
 

ASK, 1999 
 

ASK, 2002 
 

ASK, 1992 
ASK, 1999 
ASK, 2002 
ASK, 1999 

 
ASK, 2002 

 
ASK, 1992 

 
ASK, 1999 

 
 

ASK, 2002 
ASK, 2002 

 
 
 
 

  
NSG Kupferbachtal 

Feucht-/Nassgrünland 

NO Spielberg 

 

 
In der Biotop-
kartierung erfasst 
(8036-195) 
 



Gemeinde Aying  Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 

 

 

 
TK-Nr. 
8037 

Objekt-Nr. 

 
Tierart 

 

 
Artname (X) 

X = Anzahl der 
festgestellten Individuen 

 
Wissenschaftl. Name 

 
RL 

Bayern 
*) 

 
RL 

BRD 
*) 

 
FFH 

*) 

 
Quelle/ 

Erhebungs-
datum 

 
Aktueller 
Nachweis 

2016 

 
Fundort 

 
Bemerkungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagfalter 

 

 
Mädesüß-Perlmuttfalter 
(15) 
Mädesüß-Perlmuttfalter 
(53) 
Wald-Wiesenvögelein (2) 
Wald-Wiesenvögelein (0) 
Abbiß-Scheckenfalter (1) 
Zitronenfalter (4) 
Feldgrille (1) 
Tagpfauenauge (3) 
Kleiner Eisvogel (1) 
Baldrian-Scheckenfalter 
(2) 
Baldrian-Scheckenfalter 
(4) 
Rostfarbiger 
Dickkopffalter (9) 
Rostfarbiger 
Dickkopffalter (1) 
Rostfarbiger 
Dickkopffalter (1) 
Kleiner Kohlweißling (1) 
C-Falter (1) 
Hauhechel-Bläuling (1) 

Schwarzkolbige Braun-
Dickkopffalter (1) 
Admiral (1) 
Distelfalter (2) 
Distelfalter (1) 
 

rott. 
 
Brenthis ino 
 
Brenthis ino 
 
Coenonympha hero 
Coenonympha hero 
Euphydryas aurinia 
Gonepteryx rhamni 
Gryllus campestris 
Inachis io 
Limentis Camilla 
Melitaea diamine 
 
Melitaea diamine 
Ochlodes venatus 
 
Ochlodes venatus 
 
Ochlodes venatus 
 
Pieris rapae 
Polygonia c-album 
Polyommatus Icarus 
Thymelicus lineola 
 
Vanessa atalanta 
Vanessa cardui 
Vanessa cardui 

3 
 

2 
2 
2 
 
 
 

3 
3 
V 
3 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
3 
 

3 

 
 

ASK, 1999 
 

ASK, 2002 
 

ASK, 1995 
ASK, 2002 
ASK, 2002 
ASK, 2002 
ASK, 2002 
ASK, 2002 
ASK, 1999 
ASK, 1999 

 
ASK, 2002 
ASK, 1992 

 
ASK, 1999 

 
ASK, 2002 

 
ASK, 2002 
ASK, 2002 
ASK, 1992 
ASK, 2002 

 
ASK, 2002 
ASK, 1992 
ASK, 2002 

  



Gemeinde Aying  Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 

 

 

 
TK-Nr. 
8037 

Objekt-Nr. 

 
Tierart 

 

 
Artname (X) 

X = Anzahl der 
festgestellten Individuen 

 
Wissenschaftl. Name 

 
RL 

Bayern 
*) 

 
RL 

BRD 
*) 

 
FFH 

*) 

 
Quelle/ 

Erhebungs-
datum 

 
Aktueller 
Nachweis 

2016 

 
Fundort 

 
Bemerkungen 

 
155 

 
Libellen 

 

 

 

 

Tagfalter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Braune Mosaikjungfer (1) 
Gebänderte Prachtlibelle 
(17) 
Blauflügel-Prachtlibelle 
(15) 
Blauflügel-Prachtlibelle 
(2) 
Hufeisen-Azurjungfer (1) 
Becher-Azurjungfer (1) 
Frühe Adonislibelle (3) 
 
Schornsteinfeger (1) 
Schornsteinfeger (20) 
Schornsteinfeger (1) 
Baumweißling (3) 
Landkärtchen (2) 
Kaisermantel (2) 
Kaisermantel (1) 
Mädesüß-Perlmuttfalter 
(16) 
Mädesüß-Perlmuttfalter 
(30) 
Mädesüß-Perlmuttfalter 
(13) 
Gelbwürfeliger 
Dickkopffalter (1) 
Zitronenfalter (3) 
Zitronenfalter (3) 
Schachbrett (15) 
Schachbrett (1) 
Badrian-Scheckenfalter 
(1) 
Badrian-Scheckenfalter 
(1) 
Badrian-Scheckenfalter 
(1) 
Rostfarbiger 
Dickkhopffalter (10) 
Rostfarbiger 
Dickkhopffalter (1) 
Hauhechel-Bläuling (1) 
Schwarzkolbiger Braun-
Dickkopffalter (1) 
Braunkolbiger Braun-

 
Aeshna grandis 
Calopteryx splendens 
 
Calopteryx virgo 
 
Calopteryx virgo 
 
Coenagrion puella 
Enallagma cyathigerum 
Pyrrhosoma nymphula 
 
Aphantopus hyperantus 
Aphantopus hyperantus 
Aphantopus hyperantus 
Aporia crataegi 
Araschnia levana 
Argynnis paphia 
Argynnis paphia 
Brenthis ino 
 
Brenthis ino 
 
Brenthis ino 
 
Carterocephalus 
palaemon 
Gonepteryx rhamni 
Gonepteryx rhamni 
Melanargia galathea 
Melanargia galathea 
Melitaea diamina 
 
Melitaea diamina 
 
Melitaea diamina 
 
Ochlodes venatus 
 
Ochlodes venatus 
 
Polyommatus icarus 
Thymelicus lineola 
 
Thymelicus sylvestris 

 
V 
 
 

V 
 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

3 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

3 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V 
V 
 

3 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

3 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ASK, 1999 
ASK, 1992 

 
ASK, 1992 

 
ASK, 1999 

 
ASK, 1992 
ASK, 1992 
ASK, 1992 

 
ASK, 1992 
ASK, 1999 
ASK, 2002 
ASK, 2002 
ASK, 1992 
ASK, 1992 
ASK, 2002 
ASK, 1992 

 
ASK, 1999 

 
ASK, 2002 

 
ASK, 2002 
ASK, 1992 
ASK, 1992 
ASK, 2002 
ASK, 1992 
ASK, 1999 
ASK, 1992 

 
ASK, 1999 

 
ASK, 2002 

 
ASK, 1992 

 
ASK, 1999 

 
ASK, 1992 
ASK, 1999 

 
 

  
NSG Kupferbachtal 

Feucht-/Nassgrünland 

 

 

 
In der Biotop-
kartierung erfasst 
(8036-194 nördl. Teil) 
 



Gemeinde Aying  Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 

 

 

 
TK-Nr. 
8037 

Objekt-Nr. 

 
Tierart 

 

 
Artname (X) 

X = Anzahl der 
festgestellten Individuen 

 
Wissenschaftl. Name 

 
RL 

Bayern 
*) 

 
RL 

BRD 
*) 

 
FFH 

*) 

 
Quelle/ 

Erhebungs-
datum 

 
Aktueller 
Nachweis 

2016 

 
Fundort 

 
Bemerkungen 

 

Heuschrecken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amphibien 

Reptilien 

 

Dickkopffalter (1) 
Distelfalter (1) 
 
Sumpfgrashüpfer (15) 
Sumpfgrashüpfer (30) 
Sumpfgrashüpfer (2) 
Sumpfgrashüpfer (1) 
Große Goldschrecke (4) 
Kleine Goldschrecke (10) 
Kleine Goldschrecke (50) 
 
Kleine Goldschrecke (50) 
 
Kleine Goldschrecke (14) 
 
Rösels Beisschrecke (10) 
Rösels Beisschrecke (50) 
Rösels Beisschrecke (1) 
Rösels Beisschrecke (1) 
Gewöhnliche 
Strauchschrecke (9) 
Gewöhnliche 
Strauchschrecke (11) 
Gewöhnliche 
Strauchschrecke (11) 
Zwitscherschrecke (5) 
Zwitscherschrecke (10) 
Zwitscherschrecke (10) 
Zwitscherschrecke (1) 
Zwitscherschrecke (1) 
 
Erdkröte (3) 
Grasfrosch (15) 
 
Ringelnatter (2) 

 
Vanessa cardui 
 
Chorthippus montanus 
Chorthippus montanus 
Chorthippus montanus 
Chorthippus montanus 
Chrysochraon dispar 
Euthystira brachyptera 
Euthystira brachyptera 
 
Euthystira brachyptera 
 
Euthystira brachyptera 
 
Metrioptera roeseli 
Metrioptera roeseli 
Metrioptera roeseli 
Metrioptera roesel 
Pholidoptera 
griseoaptera 
Pholidoptera 
griseoaptera 
Pholidoptera 
griseoaptera 
Tettionia cantans 
Tettionia cantans 
Tettionia cantans 
Tettionia cantans 
Tettionia cantans 
 
Bufo bufo 
Rana temporaria 
 
Natrix natrix 

 
 
 

3 
3 
3 
3 
3 
V 
V 
 

V 
 
 
 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V  
 

3V 

 
 
 

V 
V 
V 
V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
V 

 
ASK, 1992 

 
ASK, 1992 
ASK, 1999 
ASK, 2002 
ASK, 2003 
ASK, 1992 
ASK, 1992 

ASK, 
02.07.1999 

ASK, 
03.08.1999 
ASK, 2002 

 
ASK, 1992 
ASK, 1999 
ASK, 2002 
ASK, 2003 
ASK, 1992 

 
ASK, 2002 

 
ASK, 2003 

 
ASK, 1992 
ASK, 1999 
ASK, 1999 
ASK, 2002 
ASK, 2003 

 
ASK, 1992 
ASK, 1992 

 
ASK, 1992 

  



Gemeinde Aying  Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 

 

 

 
TK-Nr. 
8037 

Objekt-Nr. 

 
Tierart 

 

 
Artname (X) 

X = Anzahl der 
festgestellten Individuen 

 
Wissenschaftl. Name 

 
RL 

Bayern 
*) 

 
RL 

BRD 
*) 

 
FFH 

*) 

 
Quelle/ 

Erhebungs-
datum 

 
Aktueller 
Nachweis 

2016 

 
Fundort 

 
Bemerkungen 

 
156 

Libellen 

Heuschrecken 

 

Tagfalter 

 

 
Frühe Adonislibelle (4) 
Nachtigall-Grashüpfer (7) 
Feldgrille (15) 
Schornsteinfeger (4) 
Kleiner Eisvogel (3) 
Baldrian-Scheckenf. (2) 
 

 
Pyrrhosoma nymphula 
Chortippus biguttulus 
Gryllus campestris 
Aphantopus hyperantus 
Limenitis camilla 
Melitaea diamina lang 
 

 
- 
- 
3 
- 

4R 
3 

 
- 
- 
3 
- 
3 
3 

 
- 
 
 
- 
- 
- 
 

 
ASK 
1992 

  
Trockener Wegrand im 
NSG Kupferbachtal 
 
 

 

 
157 

Amphibien 

Tagfalter 

 
Grasfrosch (15) 
Kleiner Eisvogel (3) 
 

 
Rana temporaria 
Limenitis camilla 
 

 
V 

4R 

 
V 
3 
 

 
- 
- 
 

 
ASK 
1992 

  
Tümpel, 
quellwassergespeist im 
Kupferbachtal 
 

 
In der Biotop-
kartierung erfasst 
(8036-193) 
 

 
159 

 

Libellen 

 
Torf-Mosaikjungfer (3) 
Blauflügel-Prachtlibelle (10) 
Gemeine Keiljungfer (1) 
Gemeine Binsenjungfer (4 
Vierfleck(4) 
 
Kleiner Blaupfeil (4) 
 
Kleiner Blaupfeil (10) 
 
Frühe Adonislibelle (4) 
Arktische Smaragdlibelle 
(1) 
Gefleckte Smaragdlibelle 
(3) 
Gefleckte Smaragdlibelle 
(10) 
Schwarze Heidelibelle (1) 
 

 
Aeshna juncea 
Calopteryx virgo 
Gomphus vugatissimus 
Lestes sponsa 
Libellula 
quadrimaculata 
Orthetrum 
coerulescens 
Orthetrum 
coerulescens 
Pyrrhosoma nymphula 
Somatochlora arctica 
 
Somatochlora 
flavomaculata 
Somatochlora 
flavomaculata 
Sympetrum danae 

 
3 
V 
3 
 
 
 

2 
 

2 
 
 

2 
 

3 
 

3 

 
3 
3 
2 
 
 
 

2 
 

2 
 
 

2 
 

2 
 

2 

  
ASK, 1992 
ASK, 2002 
ASK, 2002 
ASK, 1992 
ASK, 1992 

 
ASK, 1992 

 
ASK, 2002 

 
ASK, 1992 
ASK, 2002 

 
ASK, 1992 

 
ASK, 2002 

 
ASK, 1992 

  
NSG Kupferbachtal 
(Kühlachen) 

 

 

Tagfalter 

 
Schornsteinfeger (1) 
Landkärtchen (1) 
Kaisermantel (2) 
Rangring-Perlmuttfalter (10) 
Rangring-Perlmuttfalter (0) 
Mädesüß-Perlmuttfalter (7) 
Moor-Wiesenvögelchen (3) 
Moor-Wiesenvögelchen (2) 
Riedgras-Motteneulchen 

 
Aphantopus hyperantus 
Araschnia levana 
Argynnis paphia 
Boloria eunomia 
Boloria Eunomia 
Brenthis ino 
Coenonympha tullia 
Coenonympha tullia 
Deltote uncula 

 
 
 
 

2 
2 
3 
2 
2 
V 

 
 
 
 

2 
2 
 

2 
2 
V 

  
ASK, 1992 
ASK, 1992 
ASK, 1992 
ASK, 1992 
ASK, 2002 
ASK, 1992 
ASK, 1992 
ASK, 2002 
ASK, 2002 



Gemeinde Aying  Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 

 

 

 
TK-Nr. 
8037 

Objekt-Nr. 

 
Tierart 

 

 
Artname (X) 

X = Anzahl der 
festgestellten Individuen 

 
Wissenschaftl. Name 

 
RL 

Bayern 
*) 

 
RL 

BRD 
*) 

 
FFH 

*) 

 
Quelle/ 

Erhebungs-
datum 

 
Aktueller 
Nachweis 

2016 

 
Fundort 

 
Bemerkungen 

(10) 
Abbiß-Scheckenfalter (12) 
Abbiß-Scheckenfalter (9) 
Zitronenfalter (6) 
Tagespfauenauge (5) 
Badrian-Scheckenfalter (1) 
Badrian-Scheckenfalter (9) 
Riedteufel (2) 
Riedteufel (2) 
Rostfarbige Dickkopffalter 
(1) 
Raps-Weißling (1) 
Kleiner Kohlweißling (20) 
Hauhechel Bläuling (1) 
Diestelfalter (5) 
Diestelfalter (1) 
 

 
Euphydryas aurinia 
Euphydryas aurinia 
Gonepteryx rhamni 
Inachis io 
Melitaea diamina 
Melitaea diamine 
Minois dryas 
Minois dryas 
Ochlodes venatus 
 
Pieris napi 
Pieris rapae 
Polyommatus Icarus 
Vanessa cardui 
Vanessa cardui 

 
2 
2 
 
 

3 
3 
2 
2 

 
2 
2 
 
 

3 
3 
2 
2 
 

 
ASK, 1992 
ASK, 2002 
ASK, 2002 
ASK, 2002 
ASK, 1992 
ASK, 2002 
ASK, 1992 
ASK, 2002 
ASK, 2002 

 
ASK, 2002 
ASK, 1992 
ASK, 1992 
ASK, 1992 
ASK, 2002 

 

Heuschrecken 

 
Nachtigall-Grashüpfer (1) 
Wiesengrashüpfer (20) 
Wiesengrashüpfer (7) 
Sumpfgrashüpfer (1) 
Sumpfgrashüpfer (55) 
Kurzflügelige 
Schwertschrecke (1) 
Kurzflügelige 
Schwertschrecke (1) 
Langflügelige 
Schwertschrecke (1) 
Langflügelige 
Schwertschrecke (9) 
Kleine Goldschrecke (15) 
Kleine Goldschrecke (4) 
Kurzflügelige Beisschrecke 
(5) 
Kurzflügelige Beisschrecke 
(7) 
Rösels Beisschrecke (10) 
Bunter Grashüpfer (3) 
Bunter Grashüpfer (2) 
Gewöhnliche 
Strauchschnecke (1) 
Sumpfschrecke (8) 
Sumpfschrecke (11) 

 
Chorthippus biguttulus 
Chorthippus dorsatus 
Chorthippus dorsatus 
Chorthippus montanus 
Chorthippus montanus 
Conocephalus dorsalis 
 
Conocephalus dorsalis 
 
Conocephalus fuscus 
 
Conocephalus fuscus 
 
Euthystira brachyptera 
Euthystira brachyptera 
Metrioptera brachyptera 
 
Metrioptera brachyptera 
 
Metrioptera roeseli 
Omocestus viridulus 
Omocestus viridulus 
Pholidoptera 
griseoaptera 
Stethophyma grossum 
Stethophyma grossum 

 
 

V 
V 
3 
3 
3 
3 
 

3 
V 
 

V 
 

V 
V 
V 
 

V 
 
 

V 
V 
 
 

2 
2 

 
 
 

V 
V 
V 

  
ASK, 2002 
ASK, 1992 
ASK, 2002 
ASK, 1992 
ASK, 2002 
ASK, 1992 

 
ASK, 2002 

 
ASK, 1992 

 
ASK, 2002 

 
ASK, 1992 
ASK, 2002 
ASK, 1992 

 
ASK, 2002 

 
ASK, 2002 
ASK, 1992 
ASK, 2002 
ASK, 2002 

 
ASK, 1992 
ASK, 2002 



Gemeinde Aying  Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 

 

 

 
TK-Nr. 
8037 

Objekt-Nr. 

 
Tierart 

 

 
Artname (X) 

X = Anzahl der 
festgestellten Individuen 

 
Wissenschaftl. Name 

 
RL 

Bayern 
*) 

 
RL 

BRD 
*) 

 
FFH 

*) 

 
Quelle/ 

Erhebungs-
datum 

 
Aktueller 
Nachweis 

2016 

 
Fundort 

 
Bemerkungen 

Zwitscherschrecke (5) 
Zwitscherschrecke (10) 
 

Tettigonia cantans 
Tettigonia cantans 

ASK, 1992 
ASK, 2002 

 

Amphibien 

 

 
Erdkröte (4) 
Gelbbauchunke, 
Nominalform (10) 
Grasfrosch (8) 
 

 
Bufo bufo 
Bombina variegate 
variegate 
Rana temporaria 

 
 

2 
 

V 

 
 

2 
 

V 

  
ASK, 1992 
ASK, 1992 

 
ASK, 1992 

 

Vögel 

 
Neuntöter (2) 
 

 
Lanius colurio 

    
ASK, 1992 

 
192 

 

Tagfalter 

 
Wald-Wiesenvögelchen 
(2) 

 
Coenonympha hero 

 
1 

 
1 

 

 
- 

 

 
ASK 
1992 

  
Wiesen und Weiden im 
Kupferbachtal 

 
In der Biotop-
kartierung erfasst 
(8036-194, südl. Teil) 
 

 
364 

 
 

 

Vögel 

 
Baumfalke (1) 
Wespenbussard (1) 

 
Falco subbuteo 
Pemis apivorus 

 
V 
3 

 
3 
V 

  
ASK, 2002 
ASK, 2002 

  
Laubwald am W Rand des 
NSG Kupferbachtal 

 

 
366 

 

Heuschrecken 

 
Sumpfgrashüpfer (1) 
Kurzflügelige 
Beissschrecke (1) 
Gewöhnliche 
Strauchschnecke (1) 
Zwitscherschrecke (1) 
 

 
Chorthippus montanus 
Metrioptera brachyptera 
 
Pholidoptera 
griseoaptera 
Tettigonia cantans 

 
3 
V 

 
V 
 
 
 
 
 

  
ASK, 2002 
ASK, 2002 

 
ASK, 2002 

 
ASK, 2002 

  
NSG Kupferbachtal 
Mittelteil, W Lauser Bach 

 

 

Tagfalter 

 
Gewöhnlicher 
Dickkopffalter (1) 
 

 
Pyrgus malvae 

   
V 

 
ASK, 2002 

 

  



Gemeinde Aying  Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 

 

 

 
TK-Nr. 
8037 

Objekt-Nr. 

 
Tierart 

 

 
Artname (X) 

X = Anzahl der 
festgestellten Individuen 

 
Wissenschaftl. Name 

 
RL 

Bayern 
*) 

 
RL 

BRD 
*) 

 
FFH 

*) 

 
Quelle/ 

Erhebungs-
datum 

 
Aktueller 
Nachweis 

2016 

 
Fundort 

 
Bemerkungen 

 
367 

 

Tagfalter 

 
Gelbwürfeliger 
Dickkopffalter 
Moor-Wiesenvögelchen (1) 
Zitronenfalter (4) 
Tagpfauenauge (1) 
Riedteufel (2) 

 
Carterocephalus 
palaemon 
Coenonympha tullia 
Gonepteryx rhamni 
Inachis io 
Minois dryas 

 
 
 

2 
 
 

2 

 
 
 

2 
 
 

2 

  
ASK, 2002 

 
ASK, 2002 
ASK, 2002 
ASK, 2002 
ASK, 2002 

  
NSG Kupferbachtal 
Mittelteil, Lauser Bach 

 

 

Heuschrecken 

 
Wiesengrashüpfer (1) 
Sumpfgrashüpfer (3) 
Kleine Goldschrecke (1) 
Kurzflügelige 
Beissschrecke (3) 
Rösels Beissschrecke (2) 
Sumpfschrecke (1) 
Zwitscherschrecke (1) 

 
Chorthippus dorsatus 
Chorthippus montanus 
Euthystira bachyptera 
Metrioptera brachyptera 
 
Metrioptera roeseli 
Stethophyma grossum 
Tettigonia cantans 

 
V 
3 
V 
V 
 
 

2 

 
 

V 
 

  
ASK, 2002 
ASK, 2002 
ASK, 2002 
ASK, 2002 

 
ASK 2002 
ASK 2002 
ASK 2002 

 

 
371 

 

 

Vögel 

 
Wiesenpieper (1) 

 
Anthus pratensis 

 
V 

 
V 

  
ASK 2004 

  
NSG Kupferbachtal 

 

 
431 

 

 

Vögel 

 
Wasserralle (1) 

 
Rallus acuaticus 

 
2 

 
V 

  
ASK, 2004 

  
NSG Kühlachen 

 

 
453 

 

 

Amphibien 

 
Feuersalamander (2) 

 
Salamandra 
salamandra 
 

 
3 

   
ASK, 2004 

  
ASK, 2004 

 

 
569 

 

 

Weichtiere 

 
Kleine Glanzschnecke (1) 
Weißmündige 
Tellerschnecke (1) 
Schlanke 
Zwerghornschnecke (1) 
Glatte 
Schliessmundschnecke (1) 
Zahnlose Windelschnecke 
(1) 
Gefleckte Knopfsch. (1) 
Rötliche Laubschnecke (1) 
Quell-Erbsenmuschel (1) 
Punktschnecke (1) 
 

 
Aegopinella pura 
Anisus leucostoma 
 
Carychium tridentatum 
 
Cochlodina laminata 
 
Columella edentula 
 
Discus rotundatus 
Monachoides incarnatus 

Pisidium personatum 
Punctum pygmaeum 

 
 

D 
 
 
 
 
 

V 
 
 
 
 

   
ASK, 2008 
ASK, 2008 

 
ASK, 2008 

 
ASK, 2008 

 
ASK, 2008 

 
ASK, 2008 
ASK, 2008 
ASK, 2008 
ASK, 2008 

  
Ostflanke des 
Kupferbachtals 

 



Gemeinde Aying  Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 

 

 

 
TK-Nr. 
8037 

Objekt-Nr. 

 
Tierart 

 

 
Artname (X) 

X = Anzahl der 
festgestellten Individuen 

 
Wissenschaftl. Name 

 
RL 

Bayern 
*) 

 
RL 

BRD 
*) 

 
FFH 

*) 

 
Quelle/ 

Erhebungs-
datum 

 
Aktueller 
Nachweis 

2016 

 
Fundort 

 
Bemerkungen 

 
585 

 

 

Amphibien 

 
Feuersalamander (1) 

 
Salamandra salmandra 

 
3 

   
ASK, 2009 

  
neben Bachlauf im Au-
Graben an Landkreisgrenze 
zwischen Loibersdorf und 
Neumünster 
 

 

 
596 

 

 

Libellen 

 
Gefleckte Smaragdlibelle 
(1) 

 
Somatochlora 
flavomaculata 
 

 
3 

 
2 

  
ASK, 2003 

  
Kupferbach 

 

 
599 

 

 

Weichtiere 

 
Kegelige Quellschnecke (1) 

 
Bythinella conica 
(Gesamtart) 

 
3 

 
3 

  
ASK, 2003 

  
Quellserie nördlich 
Spielberg 
 

 

 
607 

 

 

Amphibien 

Reptilien 

 

 
Bergmolch (3) 
Gelbbauchunke, 
Nominatform (1) 
 
Ringelnatter (2) 

 
Ichthyosaura alpestris 
Bombina variegata 
variegata 
 
Natrix natrix 

 
 

2 
 
 

3 

 
 

2 
 
 

V 

  
ASK, 2011 
ASK, 2011 

 
 

ASK, 2011 

  
Kupferbachtal 

 

 
608 

 

 

Amphibien 

 
Grasfrosch (80) 

 
Rana temporaria 
 

 
V 

 
V 

  
ASK, 2012 

  
Tümpel im Kupferbachtal 

 

 
707 

 

 

Amphibien 

 
Feuersalamander (4) 
 
Feuersalamander (1) 

 
Salamandra salmandra 
 
Salamandra salmandra 

 
3 
 

3 

   
ASK, 

05.2014 
ASK 

14.07.2014 
 

  
Kalktuffbecken im 
Kupferbachtal n. Spielberg 
 

 

 
ABSP 

 

Amphibien 

Vögel 

 

 
Springfrosch und/oder 
Laubfrosch 
 
Bekassine 
Rauhfußkauz 
Waldschnepfe 
Wasserralle 
Sperlingskauz 
 

 
Rana damatina / 
Hyla arborea  
 
Gallinago gallinago 
Aegolius funereus 
Scolopax rusticola 
Rallus aquaticus 
Glaucidium passerinum 
 

 
3/ 
2 
 

2 
4 R 
3 
2 

4R 

 
3 
2 
 

2 
- 
- 
- 
- 

  
ABSP 

  
Nördlich Kaps, Weiher 
 
 
im NSG Kupferbachtal 
im Höhenkirchner Forst 
im Höhenkirchner Forst 
im NSG Kupferbachtal 
im Höhenkirchner Forst 
 

 
 
 
 
 
Nistkastenaktionen 

 

 



Gemeinde Aying  Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 

 

 

 
 

TK-Nr. 
8037 

Objekt-Nr. 

 
Tierart 

 

 
Artname (X) 

X = Anzahl der 
festgestellten Individuen 

 
Wissenschaftl. Name 

 
RL 

Bayern 
*) 

 
RL 

BRD 
*) 

 
FFH 

*) 

 
Quelle/ 

Erhebungs-
datum 

 
Aktueller 
Nachweis 

2016 

 
Fundort 

 
Bemerkungen 

 
Biotop-

kartierung, 
alt  

(1982) 
B 57 

 
Krebsflohtiere 
 
Amphibien 
 
 
 

 
Bachflohkrebs 
 
Feuersalamander 
 
Bergmolch 
 
 

 
 
 
Salamandra 
salamandra 
Triturus alpestris 

 
 
 

3 
 
- 

 
 
 

V 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
BK alt 
1975, 

1979/80 

  
Elendsgraben, 
Schluchtwald und 
Bachsaum nördl. 
Loibersdorf 
 
 
 

 

 
Biotop-

kartierung, 
alt  

(1982) 
B 92 

 
Amphibien 
 
 
 
 
 
Reptilien 
 

 
Gelbbauchunke 
Erdkröte 
Wasser- oder Teichfrosch 
Grasfrosch 
Bergmolch 
 
Bergeidechse 
 

 
Bombina variegata 
Bufo bufo 
 
Rana temporaria 
Triturus alpestris 
 
Zootoca vivipara 
 

 
2 
- 
 

V 
- 
 
- 
 

 
2 
- 
 

V 
- 
 
- 

 
2, 4 

- 
 
- 
- 
 

 
BK alt 
1975, 

1979/80 

  
Berger-Moor im Grasser 
Holz 
 
 
 

 

 
Biotop-

kartierung, 
alt  

(1982) 
B 122 

 
Amphibien 
 
 
 
 
 
 
Reptilien 
 

 
Feuersalamander 
 
Erdkröte 
Wasser- oder Teichfrosch 
Grasfrosch 
Bergmolch 
 
Wald-oder Bergeidechse 
 

 
Salamandra 
salamandra 
Bufo bufo 
 
Rana temporaria 
Triturus alpestris 
 
 
 

 
3 
 
- 
 

V 
- 
 
- 
 

 
V 
 
- 
 

V 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
- 
 

 
BK alt 
1975, 

1979/80 

  
Blindhamer Moor, südlich 
Blindham im Wald 
 
 
 

 

 
Biotop-

kartierung, 
alt  

(1982) 
B 125 

 
Amphibien 
 
 
 
 
 
Insekten 
 

 
Feuersalamander 
 
Wasser- oder Teichfrosch 
Grasfrosch 
Bergmolch 
 
Sackspinne 
Großer Leuchtkäfer 
(Glühwürmchen) 
 

 
Salamandra 
salamandra 
 
Rana temporaria 
Triturus alpestris 
 
 
 

 
3 
 
- 
V 
- 
 

 
V 
 
- 
V 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
 

 
BK alt 
1975, 

1979/80 

  
Blindhamer Moor, südlich 
Blindham im Wald 
 
 
 

 

 

 


